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I « S ta n d e  6 «November 28.

Z unächs t  müssen w i r  uns d a r ü b e r  k l a r  werden,  
w a s ,w e ic h e  A r b e i t  im A r b e i t s r e c h t  ge ' e g e l t  w i r d , n i c h t  
a l l e  A r b e i t  w i rd  d o r t  g e r e g e l t .  Und d i e  z w e i t e  Frage  
h e u t e  i s t ;  Wie w e i t  kann A r b e i t  g e r e g e l t  werden^kann  
A r b e i t  ü b e r h a u p t  r e c h t l i c h  so g e r e g e l t  w e r d e n ,w ie  Kauf  
und V e r k a u f  von B r o t , i s t  Kauf und A r b e i t  i r g e n d w i e  a u f  
d i e  s e l b e  S t u f e  zu s t e l l e n .  Die  E i n t e i l u n g  i n  V e r t r a g  
(von d e r  das  b ü r g e r : i c h e  G es e t z b u c h  a u s g e h t ) s e t z t  v o r a u s ,  
d a s s  A r b e i t  i r g e n d w i e  r e c h t l i c h  zu r e g e l n  g e h t ,
Worum g e h t  e s  a u g e n b l i  d : l i c h  i n  D e u t s c h l a n d ?  Es g e h t  
um I  M i l l i o n  Menschen ( A u s s p e r r u n g  d e r  M e t a l l a r b e i t e r  ) , 
zu bedenken  i s t  d a b e i , d a - s  h i n t e r  federn A r b e i t s v e r t r a g  
n i c h t  e i n e r  s t e h t , s o n d e r n  m i n d e s t e n s  4 M e n s c h e n . I  M i l l i o n  
A r b e i t e r  s i n d  a u s g e s p e r r t  t r o t z  d e s  S c h i e d s s p r u c h e s  d e s  
R e i c h s a r b e i t s m i n i s t e r s . D i e s e r  S c h i e d s s p r u c h  i s t  da und 
t r o t z d e m  w i r d  geküm f t ; w i r  h;-ben a l s o  e i n e n  K r i e g  im 
Volke , e m e n  K la s se n k a m p f  ( e s  g e h t  um den G e l d b e u t l l , um 
den A n t e i l  am P r o d u k t ) t r o t z d e m  s i c h  d i e  s t a a t l i c h e  Au to 
r i t ä t  i n s  M i t t e l  g e l e g t  h a t . A l s o  l ä s s t  s i c h  denn  d i e  Ar
b e i t  r e c h t l i c h  r e  je ln*7
Auch f ü r  uns  J u r i s t e n  l i e g t  h i e r  d i e  w i c h t i g e  E n t s c h e i - d u n g  
Ob man dem J u r i s t e n  noch  z u t r a u t , d a s s  e r  i n  s o l c h  w i c h 
t i g e m  F a l l e  den  R e c h t s f r i e d e n  d u r c h s e t z e n  k a n n - d a s  w i r d  
e n t s c h e i d e n  ü b e r  d i e  R o l l e , d i e  d e r  J u r i s t  s p i e l e n  w i r d ;  
s o n s t  w i r d  man e i n e  Masch ine  e r f i n d e n , d i e  d i e  Dinge r e 
g e l t  , R echenm asch inen  h a t  man j a  s c h o n . A u g e n b l i c k ! i c h
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s t a b e n  w i r  vo r  einem Durchbruch u n s e r e r  R e c r t s r e s c h i c h t e , 
das  s t a a t l i c h e  R ech t  v e r s a g t  i n  den V i r t s c h a f t s k ä m p f e n j  
o b g l e i c h  e s  o f f i z i e l l  und a m t l i c h  v e r b r i e f t  i s t , d e r  Ar
b e i t s m i n i s t e r  h a t  e i n  R e c h t , z u  s o l c h e n  S c h ie d s s p r ü c h e n *
Fenn s t a a t l i c h e s  Recht  den A r b e i t s f r i e d e n  w i e d e r h e r s t e l l e n ?  
Den P r i e l e n  w e l c h e r  A r b e i t ?  Wenn z .B .  e i n  P r o f e s s o r  e i n  
Buch s c h r e i b t , s o  w i rd  n i c h t  d i e  A r b e i t  g e s c h ü t z t , s o n d 3r n  
das  ^ e i s t i r e  P r o d u k t„ D ie  g e i s t i g e  A r b e i t , d i e  w i r t s o h a f t -

r e c h t  g e b r a u c h t  w i rd „ S o n d e rn  d i e  A r b e i t , d i e  h e u t  nach  S c h u tz  
f r a g t , d i e  h e u t  i n  U n f r i e d e n  i s t , i s t  e i n e  a n d e r e „Z unächs t  
ganz a l l g e m e i n  d i e  r e c h t s p h i l o s o p h i s e h e  G r u n d l a g e ; R e c h t  
i s t  immer F r i e d e n s s e t z u n g .  V o r a u s s e t z u n g  a l l e n  b ü r g e r l i c h e n  
R e c h t s  i s t , d a s s  d i e  P a r t e i e n  g e h a l t e n  s i n d , n u r  den Weg 
r e c h t e n s  zu s u c h e n , '  I s o  n i c h t  den d e r  G e w a l t , d e r  U e l b s t -  
h i l f e . D i e  A r b e i t , d i e  h e u t  im U n f r i e d e n  i s t , w i l l  b e f r i e d e t  
werden* Auch im S t r a f r e c h t  wird d e r  F ö r d e r  z u r  V e r a n t w o r 
tu n g  g e z o g e n ,u n d  so s o l l  d e r  g e b r o c h e n ^  F r i e d e  w i e d e r h e r 
g e s t e l l t  w e r d e n . F r i e d e n  zu h a l t e n , d a s  i s t  d i e  Q u a l i t ä t ,  
a u f  d i e  a l l e  R e c h t s s ä t z e  z u r ü o k g e h e n . R i e s e  P r i e d e n s w a h r u n g  
i s t  n.m f ü r  d i e  moderne A r b e i t  noch  n i c h t  d a , w e i l  d a s  g e l 
t e n d e  Recht  noch b i s  ganz v o r  kurzem i n  d e r  m r b e i t , d i e  
von i r g e n d e i n e m  Menschen i n  e i n e r  F a b r i k , i n  e inem G e s c h ä f t ,  
n u r  d a s s e l b e  s a h , w i e  i n  d e r  A r b e i t  e i n e s  H a u s l e h r e r s  i n  
e i n e r  F a m i l i e  o d e r  wenn e i n  G e l e h r t e "  e i n  Buch s c h r e i b t j  
das  h e i s s t m i n s  g e l e g e n t l i c h e , e i n e  f r e i w i l l i g e  A r b e i t ,  
e i n e  A r b e i t ,  d i e  man tu n  o d e r  l a s s e n  k a n n . A l l e  / r b e i t  w i rd  
i n  unse rem  B ü r g e r l i c h e n  G e s e t z b u c h  a u c h  g e r e g e l t , a l s  D i n s t -  
v e r t r a g  kommt s i e  vor :Wenn e i n e r  d i e  und d i e  V e r p f l i c h 
tu n g  e i n g e h t , daun h a t  e r  d i e  und d i e  Dinge zu e r f ü l l e n .
Aber j e d e r  is th  f r e i ; w e n n  e r  w i l l  ,k°»nn e r  es .  t u n , a b e r  e r  
braucht n i c h t .Nach e i n e r  bestimmten Zeit kann  er kündigen, 
er soll immer wieder frei s e i n , s o l l  immer wieder ein Dienst

l i c h e  A r b e i t 7.g e h ö r t  n i c h t  zu d e r  A r b e i t , z u  d e r  e i n  A rb e i t s -



V e r h ä l t n i s  e i n g e h e n  können .Das  Tun o d e r  l a s s e n  können i s t  
da s  E n t s c h e i d e n d e , h i e r  v e r k ö r p e r t  s i c h  d i e  F r e i h e i t  des  
Menschen,  s e i n e  W i l l e n s f r e i h e i t , s e i n e  G e s d h ä f t s f r e i h e i t ; 
se in"1 H e n d l u n g s f r e i h e i t .D e m g e g e n ü b e r  s t e l l t  s i c h  nun e i n  
T a t b e s t a n d  d e r  A r b e i t  h e r a u s , d e r  n i c h t  zu v e r g l e i c h e :  i s t  
mi t  dem e i n e s  ju n g e n  T h e & l o g i e s t u d e n t e n  a l s  H a u s l e h r e r  b e i  
einem H er rn  von I t z e n p l i t z  j d e r  kann  t u n  ode r  l a s s e n , e r  h a t  
v e r s c h i e d e n e  W ege ,s i ch  durch  s e i n  S tudium d u r c h z u h e l f e n .
Die g r o s s e  Masse d e r  a r b e i t e n d e n  Menschen h i n g e g e n  b e f i n d e t  
s i c h  in  d e r  Lage ,z w ar  das  e i n z e l n e  A r b e i t s v e r h a ü l t n i s  
v i e l l e i c h t  s i c h  a u s s u c h e n  zu k ö n n e n , a b e r  immer i n  e inem 
D i e n s t v e r h ä l t n i s s t e h en zu m ü s s e n . Es t r i t t  a l s o  j e t z t  zu 
dem T a t b e s t ä n d e  des  B ü r g e r l i c h e n  G e s e t z b u c h e s  e i n e  Umrah
mung ,der  e i n z e l n e  D i " H S t v e r t r a g  i s t  e i n g e b e t t e t  i n  . e ine  L e t 
t e  von D i e n s t v e r t r ä g e n , e s  i s t  ihm w e s e n t l i c h , d a s s  ihm e i n  
A r b e i t s v e r t r a g  v o r a u f g e h t  und e i n  a n d r e r  f o l g t .  Die  Men
s c hen a l s o , d i e  immer i n  e i n em D i e n s t v e r h ä l t n i s  s t e h e n  müs
s e n ,  d i e  d au e r n d A r b e i t e n d e n , d i e  d a u e r n d  dazu G e n ö t i g t e n ,  
b r a u c h e n  Ar b e i t s r e c h t .  Zwar n a c h  dem W i l l e n  d e s  G e s e t z e s  
i s t  d e r  E i n z e l n e  f r e i , e r  kann  i r g e n d e i n  A r b e i t s v e r h ä l t n i s  
a b s o h l i e s s e n , d a s  e r  a b e r  nach  dem h a r t e n  T a t b e s t ä n d e  d e s  
W i r t s c h a f t s l e b e n s  a b s c h l i e s s e n  muss , e r  kann  n i c h t  t u n  od e r  
l a s s e n ,  D i e s  L r b e i t s v e r h a l t n i s  u n t e r s c h e i d e t  s i c h  von a l l e n  
a n d e re n  O b l i g a t i o n e n  d a d u r c h , d a s s  e s  den Menschen u n a b l ä s s i g  

v u m g i b t , e r  b e f i n d e t  s i c h  d a u e r n d  in  ^inem A r b e i t s v e r h ä l t n i s ,  
i Das i s t  e i n  g r o s s e r  U n t e r s c h i e d  g e g e n ü b e r  den N o tw en d ig 

k e i t e n ,  d i e  au ch  b e s t e h e n , z u  k a u f e n , z u  m i e t e n  e c t . , d a s  k ann  
•j man tu n  o d e r  l a s s e n .  Man kann  zwar r e c h t l i c h  f r e i  s e i n  »abe r
i^ w i r t s c h a f t l i c h  u n f r e i .

Die A r b e i t , d i e  im A r b e i t s r e c h t  g e s c h ü t z t  w i r d  i s t  
d i e  A r b e i t  von w i r t s c h a f t l i c h  U n f r e i e n , r e c h t l i c h  F r e i e n ,

Die Spannung i s t  d i e : r e c b t l i c h  f r e i  w i r t s c h a f t l i c h  u n 
f r e i ,  W i r t s c h a f t l i c h  h e i s s t  h i e r  eben ,vom Magen h e r , ; n a c h



den natürlichen Existenzbedingungen dieses benschen ist
d e r  e i n z i g e  Weg i n n e r h a l b  d e r  E e c h t s g e m e i n s c h a f t  a u f  
r e c h t l i c h  z u l ä s s i g e  7/eise s i c h  e i n z u o r d n e n  i n  d i e  V o lk s 
w i r t s c h a f t  , d i e  V e r s o r g u n g s m a c c h i n e r i e , d i e s e r : e i n e n  D i n s t -  
f c e r t r ag  e b z u s c h l d e s s e n . E r  kann n i c h t  d u rc h  V e r l e i h u n g  s e i 
nes  Autos  oder  d u rc h  V e rmie an & t  ung s e i n e s  Hauses  ode r  s o n s t  
e twas s e i n  Leben v e r d i e n e n  (dTiiTTdving^ wie d e r  E n g l ä n d e r  
s a g t )  • S e i n  Leber  kann n u r  g e s i c h e r t  werden  d u r c h  d i e  e i n e  
R e c h t s f i g u r : D i s n s t v e r t r a g . Deswegen i s t  e r  w i r t s c h a f t l i c h  
u n f r e i , d e n n  v o r  ihm s t ^ h t ; Du m uss t  a r b e i t e n »Vas h e i s s t  
a r b e i t e n  i n  e inem r h r l t n i s ?  Das H e i s s t : f r emden
Weisungen b e i  d e r  A r b e i t  f o l g e n , d . h .  u n s e l b s t s t ä n d i g  a r b e i 
t e n .  Wenn e i n  G e l e h r t e r  e i n  Buch s c h r e i b t , s o  i s t  e r  doish 
f r e i ,  e i n  ^ t u d e n t  i s t  f r e i , e r  kann  a r b e i t e n , e r  kann n i c h t  
a r b e i t e n .  . . Das Wesen d e s t M » f L | # v e r t r a g e s  i s t , d a s s  auch  
ü b e r  d i e  A r b e i t s z e i t  und ü b e r  den A r b e i t s o r t  dev D i e n s t 
v e r t r a g  e n t s c h e i d e t .
Es h a n d e l t  s i c h  b e i  (Liesen B enschen  a l s o  immer um u n s e l b s t 
s t ä n d i g e  A r b e i t .

U n s e l b s t s t ä n d i g e  A r b e i t  r e c h t l i c h  f r e i e r  P e r 
so nen  i s t  d i e  A r b e i t , m i t  d e r  e s  d a s  A rbe i t s r e c h t  zu t u n  
h a t . Die  V o l k s w i r t s c h e f t  heit s i c h  d i e s e s  T a tb  S t a n d e s

4e h e r  b e r ü c h t i g t  a l s  d i e  J u r i s p r u d e n z . D i e  J u r i s p r u d e n z  
e r o b e r t  s i c h  d i e s e n  T a t b e s t a n d  e r s t  h e u t e .  Die  V o l k s w i r t 
s c h a f t  h a t  nun d i e  S t e l l u n g  d e s  A r b e i t e r s , d e s  modernen  P r o -  

- l e t a r i e r s  b e s t i m m t , n i  c h t  d i e  J u r i s t e n ;  Wer i s t  de rinn P r o 
l e t a r i e r  zum U n t e r s c h i e d  vom P a p i t a l i s t e n ? ; Der  ~ r o l e -
: & ^  * Vt a r i e r  b e s i t z t  n u r  s e i n e  e i n z i g ^  A r b e i t s k r a f t , e r  i s t  von
I s e i n e r  A r b e i t s k r a f t  a b h ä n g i g , e r  i s t  von den P r o d u k t i o n s -  
^ m i t t e l 1-' ; L ' g e s c h n i t t e n , d . h .  e r  h a t  k e i n e n  a n d e r e n  Weg s i c h  

i n  d i e  Bo l k s w i r t s c h a f t  e i n z u f a d e l n  a l s  ü b e r  den weg d e s
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D i e n s t v e r t r a g e s . E r  g ew inn t  A n t e i l  an den P r o d u k t i o n s m i t 
t e l n  n u r , wenn e r  d a r i n  a r b e i t e t e  Das T o r , d u r c h  das  e r  i n  
das  Rech t  d e s  B ü r g e r l i c h e n  G e s e t z b u c h e s  e i n t r i t t , i s t  
s c h l e c h t w e g  d e r  D i e n s t v e r t r a g , a l l e s  a n d e r e  e r g i b t  s i c h  
e r s t  a u f  Grund d i e s e s  D i e n s t v e r t r a g e s . I s t  e r  a r b e i t s l o s ,  
i s t  e r  a u s s e r  d i e n s t , s o  i s t  e r  w i r t s c h a f t l i c h  e i n f a c h  mal 
n i c h t  d a ,n o n  e x i s t i n g .  E r  i s t  zwar v e r m ö g e n s f ä h i g , a b e r  
v e r m ö g e n s l o s ; und d i e  P e r s o n , v o n  d e r  d a s  B ü r g e r l i c h e  Ge
s e t z b u c h  a u s g e h t , i s t  doch e r s t e n s  m a l , d i e  d i e  r e c h t s f ä 
h i g  i s t . Das R ech t  g e h t  den Mann n i c h t s  a n , d é r  d i e  Mög-  
l i c h k e i t  n i c h t  h a t , von dem das  R e c h t  a u s g e h t . (Z .B .  Das 
E h e f e o h t  des  B ü r g e r l i c h e n  G e s e t z b u c h e s  g e h t  96^ d e s  Vol 
k e s  n i c h t s  a n , h a t  i h n e n  n i c h t s  zu s a g e n .)"Wo n i c h t s  istg,  
da h a t  d e r  K a i s e r  s e i n  Re_cht ;_verlqrenj»das i s t  e i n  ewig 
g ü l t i g e s  G e s e t z , a u c h  i n  d e r  R e p u b l i k ! Der A r b e i t e r  h a t  
da s  G e f ü h l , d a s s  i h n  d i e s e  ganze  R e c h t s o r d n u n g  n i c h t s  a n 
g e h t ,  d a s s  s i e  den ' u n k t , w o  i h n  d e r  Schuh d r ü c k t , g a n z  ü b e r 
s i e h t  „Dass s i e  zwar da® e i n z e l n e  A r b e i t s v e r h ä l t n i s  n i c h t  
u n v e r n ü n f t i g  r e g e l t , a b e r  d a s s  doch  s e i n  S c h i c k s a l  von 
d ie sem  R e c h t  n i c h t  g e f o r m t  w i r d . D e r  moderne A r b e i t e r  h a t  
z u n ä c h s t  n i c h t  d a s  G e f ü h l , d a s s  seln.  R e c h t  h i e r  g e s e t z t  
w i r d , s o n d e r n  d a s s  d i e  R e c h t s f i g u r e n  f ü r  ganz  a n d e r e  a u s 
g e d a c h t  s i n d .  Der  Z u t r i t t  de s  modernen  A r b e i t e r s  z u r  W i r t -

*i
s c h a f t  w i r d  d u r c h  A r b e i t s r e c h t  g e o r d n e t , d u r c h  e i n e n  k ü n s t 
l i c h e n  A p p a r a t ^  das  A r b e i t s r e c h t  h a t  a l s o  k e i n e s w e g s  nu r  
den m a t e r i e  ', l e n  3 i n n , d a s s  e s  f ü r  da s  A n b e i t s v e r h a l t n i s  Ta t  
b e s t ä n d e  f e s t s t e l l t , und r e g e l t , d e s  t u t  e s  m ö g l i c h s t  w e n ig ,  
e s  i s t  i n  dem Ginne n u r  gekundä r  m a t e r  i... l i e s  Recht»(W as 
i s t  nun e i g s r t l i c h  f o r m e l l e s  R e c h t ?  P r o z e s s r e c h t  z , B . )
Das A r b e i t s r e c h t  i s t  zwar auch  P r o z e s s r e c h t , a b e r  l a n g e
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bevor  g e s t r i t t e n  w i r d ,  um. das  "Recht und noch bevor  es  
m a t e r i e l l e n  I n h a l t  des  e i n z e l e n  A r b e i t s v e r h ä l t n i s s e s  g i b t ,  
n ä s s t e n  ®i r  J u r i s t e n  i r g e n d w ie  d a f ü r  s o r g e n , d a s s  d e r  e i n 
z e ln e  a r b e i t e n d e  Mensch ü b e r h a u p t  r e c h t s w i l . i g  w u r d e , d . h ,  
d a s s  e r  d i e  R e c h t s o r d n u n g ,  d i e  d i e  bü r  g e r l i c h e  G e s e l l s c h a f t  
a u f g e b a u t  h a t ,  d a s s  e r  d i e  ü b e r h a u p t  a l s  f ü r  i h n  e r r e i c h b a r  
a u f  d e r  e i n e n  l e i t e  und a u f  de r  a n d e r e n  S e i t e  a l s  f ü r  i h n  
v e r b i n d l i c h  a n s a h ,

P R e c h t s s ä t z e
A r b e i t n e h m e r

c ' ' -----------------------------------------------------

P A r b e i t s k r a f t

Die H c o h t s s ä t z e  s i n d  n i c h t  v e r b i n d l i c h , s i n d  u n e r r e i c h b a r  
f ü r  i h n .  Warum u n v e r b i n d l i c h :  Das R e c h t  s e t z t  d i e  f r e i e  
P e r s ö n l i c h k e i t  v o r a u s , d a s  R e c h t  s a g t : z u  dem A r b e i t e r :  Du 
b i s t  m ü n d ig , a u s g e w a c h s e n , - V o n  14 J a h r e n  ab i s t  d e r  A r b e i t 
nehmer zum E in g e h e n  von D i e n s t v e r h ä l t n i s s e n  b e r e c h t i g t ,  

ap r k t i s c h  i s t  e s  s o , d i e  Masse l e b t  von d i e s e r  Ausnahme d e s  
B ü r g e r l i c h e n  G e s e t z b u c h e s .  §113 d e s  BGB , e r s t  w i r d  ihm 
f ü r  e i n m a l  d i e  V o l lm ach t  e r t e i l t , d a n n , i n  A b sa tz  4 , e i n  f ü r  
a l l e m a l , w e i l  e s  den G e s t z g e b e r  zu u n o r a k t . i  :ch dünl t e , wenn 
e i n  A r b e i t e r  zw ischen  14 Und 21 J a h r e n  z .B ,  30 v e r s c h i e  -  
den D i e n s t v e r h ä l t n i s s e  e i n g e h t  (was d u r c h a u s  p r a k t i s c h  
vorkommt) ,  dann  m ü . s t e  e r  30mal  der: Vormund sa g e n ,  wo e r  
h i n g e h t .  Mit  14 J a h r e n  w i r i  h e u t  d e r  E i n z e l n e  b e i  uns  
v o l l j ä h r i g  f ü r  d i e  E ingehung  von D i e n s t v e r h ä l t n i s s e n ,  
a b e r  m i t  l e r  R e c h t s f r e i h e i t  i s t  n a t ü r l i c h  k e i n e  W i r t s c h a f t  
l i e h e  F r e i h e i t  vergnüg  f t . D i e s e  ober* schwebende  R e c h t s o r d 
nung i s t  f ü r  mich u n v e r b i n d l i c h , s a g t  d e r  moderne A r b e i t e r ,
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denn s i e  v e r l a n g t  von mir  a l l e  Tugenden des  B e s i t z e n d e n ,  
s i e  f i n g i e r t  mich a l s  e i n e n  B e s i t z e n d e n , i n  W i r k l i c h k e i t

9
b i n  i c h  n i c h t  B e s i t z e n d e r  »Sie sehr, t z t  den B ü r g e r l i c h e n ,  
mich macht  s i e  v o l l j ä h r i g , S c h o n  A r i s t o t e l e s  s a g t e :  E in  
H a n d a r b e i t e r  kann k e i n e  Tugenden Hjaben»
Wollen w i r  nun r e c h t l i c h  das  H e c h t s g u t  e r f a s s e n , d a s  dem 
a r b e i t e n d e n  Menschen f e h l t , s o  i s t  d a s  n i c h t  so s e h r  
schwer:  Der U n t e r s c h i e d  von dem M enschen ,den  u n s e r  BGB 
v o r a u s s e t z t  und dem w i r k l i c h e n '  r e a l e n  Menschen ± s±  ±ä x , 
d e r  mi t  15 J a h r e n  s i c h  s e i n  B r o t  su c h e n  m u s s , i s t  d e r ,  
d a s s  d e r  e i n e  Z e i t  h a t  und d e r  a n d e r e  n i c h t .  Der A r b e i t 
nehmer h a t  g r u n d s ä t z l i c h  k e i n e  Z e i t , m i t  dem E in g e h e n  des  
D i e n s t v e r t r a g e s  zu w a r t e n  .D ie  P e r s o n  d e s  f s ü r g e r l i c h e n  
G e s e t z b u c h e s  h a t  g r u n d s ä t z l i c h  Z e i t , e i n  D i e n s t v e r h ä l t 
n i s  e i n e s  g e h e n .  7.B» O f f e r t e -  d a b e i  w i r d  irn BGB immer 
e i n e  - e d e n k z e i t  v o r a u s g e s e t z t .  Be i  dem A r b e i tn e h m e r  f e h l t  
d i e  U e b e r 1e g u n g s z e i t , e s  f e h l t  d i e  M ö g l i c h k e i t  " n e i n "  zu 
s a g e n ,S o n d e r n  d i e  e r s t e  A r b e i t s g e l e g e n h e i t , d i e  s i c h  ihm 
b i e t e t , m u s s  e r  e r g r e i f e n .  Es k o s t e t e  v i e l  zu v i e l  Schuh
s o h l e n ,  P a h e g e ld  u sw . , w ö l l t e  e r  von e i n e r  F a b r i k , w o  e r  
60 P f g . p r o  S tunde  g e b o t e n  bekommt n ach  e i n e r  a n d e r e n  Fa
b r i k , d i e  v i e l l e i c h t  im e n t g e g e n g e s e t z t e n  S t a d t t e i l  l i e g t ,  
f a h r e n  od e r  l a u f e n , u m  d o r t  v i e l l e i c h t  70 P f g . z u  bekommen»
Da e r  immer i n  p e r s o n a  s i c h  um d i e s e  Dinge kümmern muss,

/s c h a l t e t  d a s  aus» Sondern e r  muss d i e  A r b e i “ : n d e r  H e g e l  
d o r t  nehmen,wo s i e  s i c h  ihm a n b i e t e t ,  u a s  i s t  d e r  e n t s e h e 1 
dende U n t e r s c h i e d  von den V o r a u s s e t z u n g e n , u n t e r  denen  d e r  
G e s e t z g e b e r  u n s e r  B ü r g e r l i c h e s  G e s e t z b u c h  g e r e g e l t  h a t .

Das P ro b lem  d e s  A r b e i t s r e e b t s  i s t g : Das H e c h t s g u t ,  
um d a s  d e r  A r b o i t e r  v e r m i n d e r t  i s t , d i e  U e b e r l e g u n g s z e i t , 
e i n z u s c h a P t e n .
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Das Ar "be i  t s r e c i i t  h a t  e i n e n  g r o s s a r t i g e n  p a r a t  
a u f g e r i c h t e t  ,um dem e i n z e l n e n  Arbei tnehmer '  d i e  U e b e r -  
l e g a n g s z e i t  z u z u f ü h r e n , d u r c h  d i e  e r  e r s t  e inm a l  den 
P e r s o n e n  des  B ü r g e r l i c h e n  G e s e t z b u c h e s  g l e i c h g e s t e l l t  
w i r d , i n d e m  e r  h i n s i c h t l i c h  d e s  D i e n s t v e r ^ r a g e s  ebenso 
g e s t e l l t  w i r d  wie des  K a u f v e r t r a g e s , M i e t v e r t r a g e s  usw« 

A r b e i t n e h m e r  p l u s  TT ;v e r l e g u n g s z e i t  da s  g i b t  
e r s t  d i e  P e r s o n  des  B ü r g e r l i c h e n  G e s e t z b u c h e s  h i n s i c h t l i c h  
des  D i e n s t v e r t r a g e s «  D i e s e r  s e l b e  A r b e i t n e h m e r  i s t  a b e r  
u n m i t t e l b a r  f ü r  das  Dingehen  s e i n e r  E h e , f ü r  d e s  p o l i t i 
sche  W a h l r e c h t  Staatsbürger.Deutscher, hinsichtlich 

d e r  B e nu tzung  d e r  E i s e n b a h n , d e r  P o s t  i n  j e d e r  a n d e r e n  
Beziehung rechtlich absolut frei,ist nicht an  die Scholle 
gebunden,usw.,kurzum dieser Arbeiter steht teilweise auf 
der Stufe der Personenebene des BGB teilweise aber darun
ter .

Wir unterscheiden im Arbeitsrecht zwischen der 
Stellung des Arbeitnehmers als Person,wo er in der 
rechtlichen Ordnung drin steht wie jeder Mensch auch®
Und der Stellung als Arbeitskraft 9

Den einen Zus tnd seiner wirtschaftlichen Existenz 
ist er unter der Schwelle der Rechts-Persönlichkeit 
d e s  BGB,da  i s t  e r  A r b e i t s k r a f t » Und d e r  I n h a l t  de s  
A r b e i t s r e c l i t s  i s t  n u n ,die Rechtsminderung,die aus dieser 
Situation erwächst,aufzuheben.
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Wir haben gestern das R e e h t s g u t»das im Arbeitsrecht ge
schützt wird,herauszafinden gesacht. Wir haben ermittelt, 
dass der Arbeitnehmer überall dort,wo er keine Ueberlegungs- 
zeit hat,nicht so wie die Person des BGB im Leben darin 
steht.(Verwiesen aaf das Schema aas der ersten Stunde!)
Die ganze Kluft zwischen Arbeiterschaft und Bürgertum 
beruht darauf,dass der Arbeiter einen Teil dieses Bürger
lichen Gesetzes nicht für sich verbindlich ansieht, 
die Rechtsgüter des Bürgerlichen Gesetzbuches sind für ihn 
nicht erreichbar.

das Verhältnis von Arbeitnehmer zu seiner Arbeitskraft 
sprechen und von da aus das System unserer Vorlesung auf- 
bauen. Es wird sich zeigen,ob wir beim Arbeitnehmer oder 
bei der Arbeitskraft und ihrem Schicksal anzuheben haben.

der Meinungen einzutreten, „ * noch ganz am Anfang stehen.
Zunächst halten wir fest:das Arbeitsrecht steht vor dem 
Problem ,die Unverbendlichkeit des Bürgerlichen Rechtes
und die Unerreichbarkeit seiner nechtsgüter für die Arbeits
kraft zu kompensieren. Dazu gibt es,um das vorwegzusagen- 
nun verschiedene Wege.

beitsrecht,sondern ein Arbeiterrecht,ein Klassenrecht,(so 
j wie es früher z.B. ein Bauernrecht gab,dass sich erheblich
i
^von dem Städterreoht,Adelsrecht usw.unterschied). Wenn 
man das täte,(w^nn man sich also Aristoteles anschliesst: 
“Eia Handarbeiter kann keine lugend haben") dann folgte 
daraus,dass man nur ein Ajbeiterrecht aufbauen kann,das

Wir werden nun heut von dem Begriff von Arbeit
nehmer und Arbeitskraft zu handeln haben und müssen über

Ich kann Ihnen ersparen,etwas in den Streit

1 I. Lässt sich denken,dass man für die Arbeit®'
'kraft ein anderes Recht schafft,dann hätten wir kein Ar
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auf ganz anderen Grundsätzen beruhte als die Sätze des 
Bürgerlichen Gesetzbuches;es müsste Sätze enthalten,die 
diesem Arbeiter etwa den Schutz gewährten,den früher das 
Gesinde genoss,dass für den Arbeiter von Staats wegen ge
sorgt wird,wir würden also die Unmündigkeit des Arbeiters 
für alle Ewigkeit festlegen. Das Konubium zwischen den 
Hassen reisst -sb.Schon jetzt besteht diese grosse Gefahr; 
Diese ganze Entwicklung würde also dahin drängen,das auch 
rechtlich zu verankern,dann bekäme man nämlich ein© neue 
Hörigkeit (Betriebshörigkeit).Die Freizügigkeit des Arbei
ters müsste aufhören,die Leute müssten in den ferkwohungen 
wohnen,sie würden gefüttert werden wie die Tiere,es würde 
für sie gesorgt werden,sie würden eben zu einem anderen 
Volk. Das Streben geht heut^/^ihin^: Arbeiterrecht «ja. Aber 
nicht Arbeitsrecht.
Der andere leg ist natürlich komplizierter und vielleicht 
zunächst aussichtsloser. Teilen ist immer einfacher als 
Verbinden. Jetzt,können Sie sagen,ist das Recht unerreich
bar und unverbindlich.Wenn ich aber den Arbeiter so ausrflst® 
so bewaffne,ihn so stark mach®,dass er Ueberlegungszeit ge
winnt ,dann erhebe ich ihn zum Rang® der Person des Bürger
lichen Gesetzbuches. Dann kann ich ein Arbeitsrecht aufbauen 
zwischen den Personen,die Dienstverträge vergebenden Arbeit« 
gebern, und den Arbeitnehmern.Dann bekomme ich Persönlich
keiten,auch auf der Arbeiterseite »handlungsfähige Indivi
duen, und dann habe ich ein Recht der Arbeit,das zwischen 
den Parteien ausgehandelt werden kann,wie im Kauf und im 
BGB sonst. Das ist der feg,den bei uns praktisch die Ent
wicklung zunächst gegangen ist. wir haben heut den Versuch 
eines Arbeitsrechtes und nicht eines Arbeiterrechts. Wir 
werden aber äehen,dass damit der Tatbestand noch nicht er-
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geköpft• ist,sonders, dass dieses bisher au.fgebao.te Arbeits- 
reeht wischen Personen zu einer Massenfiktion wieder Ver
anlassung gegeben hat,und seine Schwächen hat«Immerhin 
dieses System hat uns d a v o r  bewahrt,die Scheidung der Klas
sen festzulegen.Hätten wir ein Xrbeiterrecht,so hätten wir 
bereits die erklärte Klassenscheidung.Wie sieht nun dieses
Arbeitsrecht hier oben über der MÄizschwelle Person,

q "Persönlichkeit,aus« Die einzelne Arbeitskraft ist zu 
schwach dazu,um sich als Arbeitnehmer als Rechtsperson 
dem Unternehmer gegenüberzustellen,dem,der ihr Arbeitsge
legenheit gibt,weil sie nicht warten kann • Sie kann sich 
aber diese Zeit auf einem Umwege verschaffen* Wie hilft 
sich der Arbeiter?
Durch Organisation«Organisation ist Nachahmung der Natur 
durch künstliches Machen«Heut wird viel zu viel organisiert, 
die Organisation ist heut meinst das erste,noch ehe ein In
halt da ist,wird schon organisiert.Hier bei der Arbeiter
schaft bedeutet es etwas sehr Ernstes« Der Begriff der Or
ganisation hat seinen Kernpunkt in dem Zusammenschluss der 
Schwachen«Bei der Arbeiterschaft ist die Organisation die 
Vorbedingung für die Rechte,die man ihnen vorenthält.
Sie hat für die Arbeiterklasse eine ganz andre Bedeutung,
Wir können organisieren,oder nicht,—  aber für den Arbeiter 
fängt seine rechtliche Existenz überhaupt erst mit der Or
ganisation an.Bei dem Unrecht,das ihm geschieht,ist er 
machtlos« Ein arbeitender Mensch hat keine Zeit,dem Unrecht, 
das ihm widerfährt,sich entgegenzustellen«Es fehlt einer 
solchen Existenz,die als einziges Kapital ihre Arbeits
kraft hat,die Möglichkeit,einen Umweg im Leben zu machen.

V



Der erste Umweg ist ja der Rechtsweg.Zu allen solchen Um- 
nad Beiwigen (einen Pass sich besorgen,ein Patent anmelden 
usw«) hat men keine Zeit. Und natürlich,wiil man gewöhnlich 
keine Zeit hat,scheut man den Umweg auch,wenn man einmal 
Zeit hätte.Diese Arbeitsmenschen sind nur für den direkten 
Weg der täglichen Arbeit zu haben.Anwalt,Gericht,Kranken
haus usw. sind ffir diese Menschen viel zu kompliziert.
Sie haben keinen locus standi,von dem aus sie ihr Recht 
verteidigen können.Ein Standpunkt ist ein Luxus;ein 
Mensch in der Rot des Lebens muss schwimmen,kann keinen 
Standpunkt haben,der lacht über Standpunkte.Wenn ein Ar-
beiter von seinem Standpunkt redet,hat er sich geistig 
erobert,was er wirtschaftlich nicht besitzt.
Es handelt sich bei der Organisation nur um eine Verstär
kung: 10 können mehr als Einer,eine kollektivistische 
Erscheinung. Es ist nun von entscheidender Bedeutung,dass 
Sie diesen Kollektivismus der Arbeiterschaft recht be
greifen als einen,der zum ̂ ndividualise&M^hin will. 
Kollektivis mus ist nicht so: Hier ist die Lehre von der 
Persönlichkeit— - und da das Kollektivem,

sondern der Witz ist doch heut praktisch der,nur wenige 
können Individuen sein,sind so stark wirtschaftlich sozial 
ausgerüstet,dass sie diese Kraft haben.

Las Kollektivum alsadie Form,in der die Hauptmasse der
Bevölkerung überhaup ■ Individualität gelangt,in der

1

also diese Kluft zwischen Arbeitskraft und Person besei



tigt ist,das ist der Sias der Arbeiterorganisation.
Eier handelt es sich am die Rechtsprinzipien ganz ab
strakt .Es ist von wesentlicher Bedeutung,dass wir die 
Kollektivbildung an die richtige Stelle im Leben rücken, 
sie soll dem Arbeiter einen Standpunkt in unseren BGB 
gewähren. Die Genossenschaften,die Gewerkschaften,die 
Konsumvereine,haben den Sinn,das was der grosse Mensch 
allein kann,den kleinen zu gewähren durch den Zusammen
schluss.Das Individuum imitiert die Individualität* Daraus 
entstehen nun sehr schwierige rechtliche Probleme: Wer 
ist diese Organisation? Im BGB hat man die juristischen 
Personen entwickelt. Bei der juristischen Person kommt 
es gar nicht darauf an,auf ihre Mitglieder,sie ist selbst 
Person.Durch ihre eigenen Handlungen werden ihre.Mitglie
der nicht berechtigt und nicht verpflichtet.Die Stiftung 
dehkt alle Personen,die in der Stiftung tätig werden,voll
kommen zu.Die Arbeitskräfte können in dieser Weise nicht 
abdanken gegenüber den Vereinen,die sie aufzäumen. Wir 
sind einmal Person und dann haben wir noch IO Mitglieds
beiträge zu zahlen,und haben also diese juristischen Per
son als Hilfskonstruktion neben unserer individuellen 
Existenz. Wir sehen sofort,dass wenn die Arbeitskraft 
auf dem Wege über die Kollektivbildung hier aufsteigt auf 
die j|echt sehen©, sie sich zu ihren Verbänden nicht so ver
halten kann,wie der Bürger zu den juristischen Personen, 
in denen er Mitglied ist;denn für den^rbeiter ist die Ge
werkschaft das zentrale Rechtsmittel. ffgB~ist der Weg, 
auf dem er selbst-ständig wird,aus seiner Unselbständig
keit zu seinem eigenen Selbst hinkommt.
Bis heute ist die grosse Rechtsfrage nooh nicht völlig
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geklärt: Ist die Gewerkschaft die Summe der Arbeit
nehmer oder ein Wesen sui generis,eine Sache neben den 
einzelnen Arbeitnehmern.Das Problem also des Kollekti
vismus ist zunächst ganz einfach eine Kompensierung der 
Mängel des Privatrechts, Die Arbeitskraft,die sich die 
Gewerkschaft aufzäumt,hat zunächst nur im Privatrecht 
Pass fassen wollen auf dem selben Niveau wie die bürger
liche Klasse. Arbeit gehört danach Nicht ins öffentliche 
Pacht. (Privatrecht ist das Recht der einzelnen,öffent
liches Recht ist das Recht der Gesamtheit).
Wir müssen uns klar darüber werden,dass das Problem nacu 
Formung ringt, Ist Arbeitsrecht Privatrecht—  denn die 
Gewerkschaft handelt statt des Einzelnen,als eine Person 
des Privatrechts, Es ist einer der grossen Streitpunkte 
im Arbeitsrecht,den ich hier berühren muss,ob das Arbeits
recht nicht doch ins öffentliche Recht gehött,ob nicht 
das,was die Gewerkschaften da machen,so etwas wie eine 
Gesetzgebung ist,eine Autonomie,Man muss das unbedingt 
verneinen,um sich den Tatbestand klar zu machen. Erwin 
Jacobi hat das in seinem Buch: "Grundlehren des Arbeits- 
rechts" aasgekämpft;ohne dass er unseren Weg gegangen 
ist^ hat er überall negativ festgestellt,dass öffentliches 
Recht nicht vorliegt.Ziel der Arbeitskraft ist zunächst 
nur: ebenbürtig werden in der Rechtsordnung,die schon be
steht sals Einzelner,als der "Wer" ,$iit dem alle Paragraphen 
des BGB ahfangen. Dieses "Wer" ist das Problem der Rechts
ordnung, wer kann von den ganzen Bestimmungen Gebrauch 
machen,auf wieviel Prozent des Volkes erstreckt sich das/'' 
Die Arbeiterschaft macht den Versuch,dieser "Quis" zu 
werden.daher das Aufgebot dieser Kollektivbildungenjsie 
sind es nun,di% Zeit haben.Man kann die Zeit vorwegnehmen: 
Sie können sich,während der Arbeiter noch im Dienst steht, 
den Kopf zerbrechen über das nächste Arbeitsverhältnis „
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dieses Arbeiters.Wer im Dienstverhältnis drin steht,kann 
sich micht am sich kümmern;im Moment ist schon immer das 
Schicksal des Arbeiters geformt;er kann sich nicht be
klagen,heute bin ich zu schlecht bezahlt worden— • Hur 
das Kollektivem kann den Umweg vorbereiten,auf dem es morgen 
anders seih kann. Die Zeit,die dazu gehört,die Verhältnisse 
zu verändern,die wird eingeschaltet durch das kollektive 
Vorgehen.Immer bleibt aber diese ganze Apparatur der Kol
lektivbildungen, Verbände »Koalitionen in dar Sphäre des Pri- 
vatrechts» deshalb »weil € i e d W T o n a l ï ï n ë f ö i g  unter
halb gestanden ha$*^i .
Arbeitsrecht gehört in seinem Kernstück,in der Aufstellung 
der Arbeitsbedingungen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitge
ber in das Privatrecht,das Recht der Einzelnen.
Wie verhalten sich nun Arbeitnehmer und Arbeitskraft zu 
einander? Die Kollektivisten,die Leute,die nun die För
derung aller Kollektivbewegungen auf ihre Fahne geschrie
ben haben,sind in zwei Richtungen über das Ziel hinausge
schossen. I.) Haben wir erst die Kollektivperson der Arbei
terschaft , so haben wir auch das öffentliche Recht. Wenn 
hier eine Million Arbeiter einen Tarifvertrag abschliesst, 
so ist dieser Tarifvertrag wie ein Gesetz,das das Deutsche 
Reich gibt. Für einen engeren Kreis allerdings,aber öf
fentliches Recht.Diese Anschauung haben wir schon widerlegt.

Die zweite Uebertreibung liegt in dem Ausdruok: Der 
Arbeiter verkauft seine Arbeitskraft wie eine Ware• Das 
ist vor allen Dingen die Lehre von Marx. Auch wir sind Ja 
genötigt gewesen,die Arbeitskraft von dem Arbeitnehmer zu 
scheiden. Es liegt mir viel daran,dass wir uni dem Sprach
gebrauch Arbeitskraft und Arbeitnehmer nicht rauben lassen,
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dass wir aber das Terhältnis von Arbeitnehmer und Ar-, 
beitskraft etwas klären. Mprx/VDer Mensch als Ware im 
modernen Arbeitsprozess sagt,der Arbeiter figuriert ge
nau so als ein Rohstoff,er kostet einen Unternehmer so 
und so viel,weitere Beziehungen zwischen Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber bestehen nicht,als:"Was kostet er mich,der 
Mensch"• Shaw:Jeder Mensch hat seinen Preis"« Alle sind 
kir käuflich,wir sind all® Artikel in einem Warenhaus. 
Danach besteht die Gegenüberstellung:
Subjekt: Arbeitnehmer
O b je k t :  A r b e i t s k r a f t

Also das eine ist der lebende Mensch,das andere ist eine 
Sache. Subjekt und Objekt stehen sich in dieser Theorie 
gegenüber so,als hätte der eine das andere und kämmte es 
nun verkaufen. Der Sozialismus ist sozusagen dem Kapita
lismus ins Garn gegangen,indem er diese Ideologie zu 
Emde,ad absurdum,denkt,und s&gst: Du kaufst Menschen,wie 
Du alles andere kaufst. Also: Arbeitskraft kann als Sache 
in irgendeinem Augenblick behandelt werden. Das BGB be
jaht das etwas: Alle Subjekte sind Personen,alle Objek
te sind Gegenstände. Wo der Arbeiter wirtschaftlich un
selbständig ist,wäre er Gegenstamd,Arbeitskraft• Wo er 
aufsteigt,ist er Person. Person und Gegenstand ist die 
Uebensetzung ins Juristische von Subjekt und Objekt.

Dass die Arbeitskraft eine Ware ist,ist ein Trug- 
schluss.Sie ist deswegen keine Ware,weil das Wesen der 
Ware ist,dass sie frei von Ort zu Ort gebracht werden 
kann und ihr Subjekt wechseln kann. Run ist aber das 
Wesen der Arbeitskraft,dass der Arbeiter immer mitgehen 
muss,um sie ,zu liefern. Die Warenfiktion hört hier auf, 
nicht die Arbeitskraft wird in die Fabrik abgeliefert,
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sondern es geht der ganze Mensch in die Babrik. Es 
wird zwar von ihm nur ein Stück Kraft von dem Arbeit
geber verlangt,aber er muss den anderen Kadaver,seinen 
Körper,mitnehmen , das was man Mensch nennt. Sombart hat 
in einem Vortrag einmal gesagt: In einem modernen Betrieb 
wird die Seele in der Garderobe abgegeben.D.h. man würde 
allerdings in einem modernen Betrieb am liebsten nur mit 
Haturkräften arbeiten,-ferdekräften,usw.,mit lauter 
messbaren,zählbaren Elemente®«Dann würde der Betrieb 
am reibungslosesten verlaufen. Es i t nicht Sache des 
modernen Betriebes,sich für das Herz des Menschen zu in
teressieren.
Aber für uns ist das Entscheidende,dass die Arbeits
kraft dem Arbeitgeber als Person nicht frei gegeaüber-s 
steht,sondern,dass es der Mensch selber ist,ganz und gar, 
der ganze Mensch,der in den Arbeitsprozess hineingewirkt 
wird,allerdings nicht in dem Zustande einer wirtschaft
lich selbstständigen Person,sondern in einem anderen 
Aggregatzustand,einem anderen Gesellungszuatand.



Vorlesung

ARB3IT3RECHT
3.Stunde,13.November 28.

Meine Damen und Herren,wir haben gesagt,die nrbeitskraft sei 
ein andrer Aggregatzustand des Menschen,als die Person.
Wir kommen damit aus der Schwierigkeit heraus,dass der Ar
beitnehmer seine Arbeitskraft wie einen Gegenstand,wie eine 
Sache verkauft.Dass die Arbeitskraft keine Ware,auch dort 
nicht,wo sie zunächst so zu ko truieren versucht wird,ist, 
ergibt sich daruas,dass der Arbeitnehmer,das Subjekt,immer 
mitgehen muss,damit erübrigt sich die Behauptung,dass er sie 
verkauft.Wer geht nun eigentlich in die Fabrik? der freie 
Mensch,oder das was er dem Arbeitgeber verkauft^Der Mann 
wiit|doch z.B.sogar einer Leibesvisitation unterworfen,das 
greift doch erheblich ins Seelische hinüber.Also die Ein-

ƒ Sh >Wirkung auf die Person des Arbeitgebers ist zweifellos eine 
ausserordentlich weitgehende.Wenn Sie weiter denken,dass der 
Arbeitnehmer notgedrungen sein Essen in dem Kasino einnimmt, 
also in der Verpflegung abhängt,so sehen Sie ,wie er se nen 
ganzen Menschen da hergeben muss,allerdings eben seinen Adam 
seinen Menschen,nicht seine letzte Freiheit.Der Arbeitgeber 
h at keine Herrschaft über die Seele.Der Arbeitnehmer geht 
als Arbeitskraft eine Verbindung ein in dem modernen Betrie
be,er stellt in dem modrnen Arbeitsbetrieb eine Kraft unter 
Kräften dar,So wie die übrige Maschinerie ist er aus dem 
Gansyn nicht wegzudenken.Er hat aber dort in dem Betrieb 
s& wenig wie ein Wasserteilchen die Mögl chkeit,sich heraus
zulösen jmitgehange^L,mitgefangen,das ist das Schicksal der

\:rbei tskraft in der modernen Wirtschaft.Deswegen ist die 
Leibesvisitation^keine persönliche ^ttacLe,rieh.et sich gar 
niöht gegen ihn persönlich,es wird also nicht der Arbeiter 
persönlich im Betrieb dieser Massenregel unterworfen,sondern
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anonym,als Hädchen im Produktionsprozess.Er ist eine 
conditio sine qua non dieses Arbeitsprozesses als Arbeits-r

-HiXr
kraft,aber er ist in diesem Prozess selbst^eine Bedingung, 
er ist nicht Herr dieses Produktionsprozesses.Er steht 
dieser Arbeit dort nicht gegenüber als Subjekt,sondern 
er ist einer von vielen Elementen,Paktoren dieses Pro
zesses, der Mensch und Haturkraft miteinander verbindet. 
Dieser Aggregatzustand des Menschen i^t also ein unpersön
licher, naturhaft er , der Mensch wird herausgerückt in die 
Sphäre der Hatrukräfte,so wenig wie es ohne Wasser,ohne 
Kohle geht,so wenig geht es ohne Mensch.Er interessiert 
hier als Kraft,nicht als Träger von Willenserklärungen, 
sondern als Auslöser Erreger von Kraftströmen,von Be
triebsvorgängen; sie sind technischer Art,haben nichts zu 
tun mit der Sphäre der rechtlichen Willensbildung.lr bleibt 
unter der,weil sie unpersönlich sind.Die Arbeitskraft ist 
der Mensch in dem Zustande unpersönlichen Geschehens in 
der Verbundenheit mit technisch wirtschaftlicher Arbeit 
und Produktionsprozess,angesehen auf seine elementare Ein
fügung in einen solchen Haturprozess• Der Arbeitnehmer also 
geht,wenn er arbeitet,hinein in einen Prozess,der sijcne 
Matur verändert,der ihn aus einer selbständigen Persönlich
keit unselbständig und unabhängig macht.Die Arbeitskraft 
ist abhängig,der Arbeitnehmer ist frei. Der Arbeitnehmer 
i st selbständig,die Arbeitskraft ist unselbständig und 
unpersönlich,abhängig von den übrigen Produktionsfakto
ren, ist Faktor im Produktionsprozess•
Folgendes Schema lässt sich aufstellen:

Arbeitskraft

Arbeitnehmer
frei,selbständig,persön 

lieh.
//

Arbeitskraft
Ware
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; |v J l
I ^iBsiciitdes Kapitalismus«
Bagegen sagt II der Sozialismus,das nutzt dem Arbeitnehmer 
nichts,er ist doch gezwungen,seine Arbeitskraft zu verkau
fe n,Zwischen diesen beiden Extremen liegt der Ausweg 
darin: Arbeitskraft ist der Mensch in Abhängigkeit ,Unselb
ständigkeit jWnpersönlichkeit,Gebundenheit in den Produktions 
prozess•
Pas Arbeitsrecht versucht das Rechtsgut der Arbeitskraft 
zu schützeil.Wir nennen heut die Menschen Kräfte.Man kann 
einen Arbeitgeber sagen höret*: Ich brauche noch mehrere 
Kräfte,oder:ich kann hier eine gute Kraft gebrauchen .Die 
Menschen selber nennen wir Kräfte,nicht etwas an dem Men
schen. Genau so wie es nun unterhalb der Person im^odernen 
Wirtschaftsbetrieb blosse Arbeitskräfte gibt,wo der Mensch 
nicht als Person,sondern als Kraft eingewogen wird,genau 
so gibt es oberhalb der Personengrenze eine höhere Ord
nung, von Piguren^des Privatrechts,die auch in das Arbeits
recht gehören.Eine physische oder rechtliche Person des 
Privatrechts z.B.ein Kegelklub oder sonst ein Verein, 
sind eben blos Personen des Privatrechts,m£x ohnmächtig 
gegenüber der Staatsgewalt.Auf unserem Gebiet des Arbeits
rechtes gibt es unpersönliche Mächte,wenn Sie an die Ge
werkschaften und Arbeitgeberverbände denken.Die sind nicht 
gewöhnliche Personen ivvictTtTstifggtetay ,sondern übersteigen 
die Grenzen des Privatlebens ganz erheblich,sind Mächte 
unseres Wirtschaftslebens,und Macht haben heisst,dass 
jeder andere Platz machen muss.Also wir haben im Arbeits
recht auch einen Gegensatz zu der Krpft des Menschen,die 
unpersönlich unter dem Rang der Privatperson ist,in den 
Mächten des Arbeitsrechtes,in den grossen Verbänden,den 
Kollektivpersonen,die zwar privatrechtlich geordnet sind, 
aber eine Bedeut ung,eine Wirkung haben»Alle Handlungen 
dieser Privatpersonen der Wirtschaf-tsverbände ragen hinaus
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über die Bedeutung der Handlungen anderer Personen,weil 
sie schicksalmässige Verantwortung haben,weil sie das 
Schicksal von Tausenden von Volksgenossen beeinflussen.
Als die Mächte des Wirtschafts- und Arbeitslebens bezeioh- 
nen wir die Verbände,die Schicksalsverantwortung für andere^ 
für viele Menschen habendei den Mächten iot es so,dass die 
nun tatsächlich bewusst (Streik,Boykott usw.) das Schick
sal von Tausenden und Zehntausenden plötzlich ci^ein anderes 
Geleis schieben können.Mächte nennen wir solche Personen 
des Privatrechtes,die Schicksalsbedeutung haben für andere, 
und zwar eben für Arbeitskräfte.Zu diesen Mächten kann 
gehören die Firma Krupp,eine Gewerkschaft,wie diese Macht 
im Privatrecht konstruiert ist (AG.Synd.,Kartell usw.) 
das ist ganz gleich,wir wollen erst mal die Grundlage legen 
in der tatsächlichen Welt.
Mächte und Kräfte sind also die Subjekte des Arbeitsrechts. 
Nun ist aber sehr wichtig festzustellen,wo denn die Schick
salswirkung auf die Arbeitskräfte verankert ist,wie es 
denn kommt,dass der moderne Arbeitnehmer in Arbeitskräfte 
umgew^ndelt wird,obwohl das Recht sich bemüht,den Bauern 
dem Städter gleich zu machen,obwohl jeder gleich steht.
Fängt dieser Prozess erst dort an,wo er durch das Fabriktor 
eintritt,oder ist die Produktionsstätte nur eine Zelle des 
Lebensprozesses durch den der Mensch,der f .eie,selbständige 
Arbeitnehmer umgewandelt wird in eine Arbeitskraft•Ist 
{Arbeitskraft nur der Mensch in dem einzelnen Betrieb und 
so wie er herauskommt wieder ein freier Mann,oder ist man 
Arbeitskraft schon dadurch,dass man überhaupt dem modernen
LArbeitsleben sein Schicksal verdankt? Das Schicksal der
\Arbeitskraft entscheidet sich tatsächlich ausserhalb des 
Betriebes,auf dem Arbeitsmarkt.Die Arbeitnehmer zunächst

V
geboren als Personen,können in den Betrieb eintreten als
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als Arbeitskraft oder als freie Menschen.das sehen wir 
an dem Beispiel eines Volontärs,der in den Betrieb nach 
seinem Referendarexamen ,hineingeht,um ZvB.den Bankbe
trieb kennen zu lernen, Ir tritt auch in den Betrieb uin, 
hat aber etwas hinter sich.Die Beschäftigung soll nur der 
Laufbahn dienen,er will daraufhin eventuell Ministerial
direktor werden.Er behält sich die Ausgestaltung,die Sinn
gebung seiner Tätigkeit,an dieser Stelle vor,dadurch dass 
er sein Studium hinter sich hat,gelingt es ihm,dieses Jahr 
Arbeit als persönliche Arbeit zu gestalten.Er wird nicht 
in unpersönliche Arbeitskraft umgewandelt.Er bleibt jemand, 
auf dessen Willen es dabei ankommt,der mit seinem Willen 
nur dieses Arbeitsverhältnis eingeht.
Der Mensch dagegen,der nicht studiert hat,das krasseste 
Beispiel der 14 jährige Volkschüler,der nichts gelernt hat 
für das praktische Leben,geht nicht in die Fabrik wie der 
Assessor,um Ministerialdirektor zu werden,sondern weil nach 
der Entlassung niemand mehr für ihn sorgt,weil er preisge-r 
geben ist dem Schicksal des Arbeitsmarktes,e» hängt davon 
ab,ob der Mann etwas zu fressen kriegt,ob es Arbeitsgelegen
heit gibt,ob es auf dem Markt eine offene» Stelle gibt, 
ob das Angebot von Arbeitskräften nicht die Nachfrage über
steigt .Also das Schicksal dieses jungen Vierzehnjährigen 
wird geformt auf dem Arbeitsmarkt.Wenn mehr Plätze frei 
sind als junge» 14 jährige Leute,dann wird er sich eine 
Lehre aussuchen können,wie es augenblicklich ist,weil 14 
Jahre seit dem Kriegsausbruch verflossen sind,ein 14jäh
riger hat also heut Hochkonjunktur,er kann wählen.Da er 
aber nichts gelernt hat,auch kein Kapital hinter sich hat 
in den meisten Pallen,ist er auch da immer noch schlechter 
dran als der Volontär,denn seine erste Präge muss sein:

a
Wer gibt mir sofort etwas zu essenrLohiuDas Schicksal 
der Arbeitskraft wird also auf dem-Arbeitsmarkt bestimmt,
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dort wo die Betriebe alle hindrängen,die vielen ein- 
zelen Betriebe,dort wird der Arbeitnehmer in die Arbeits
kraft umgewandelt»Auf dem Arbeitsmarkt wird dem Menschen 
nfa.ch.gefragt,ob er als Kraft in einem Produktionsprozess 
Verwendung finden kann« Also -der Ort,auf dem sich jene 
physikalische Veränderung vollzieht,ist der Arbeitsmarkt. 
Wir haben also jetzt für das Arbeitsrecht den Ausgangs
punkt gewonnen,zunächst müssen wir das Hecht des Arbeits
marktes aufbauen,des Ortes,an dem sich jeder Umwandlungs
prozess vollzieht.Wir haben also jetzt den Aufbau unseres 
Kollegsi

I .^.rbeitsmarkt und seine rechtliche Organisation als 
dem Ausgangspunkt für die ganze moderne Arbeits- und 
Arbeitsrechtswntwicklung.
2,) Die Einrichtung in den einzelnen Betrieben zu stu
dieren,die die Arbeitskräfte dort rechtlich betreuen.
Hecht der Betriebe auffinden.
Zum Schluss erst wird die &ede sein von dem einzelnen Ar
beitnehmer und seinem Recht auf dem Arbeitsmarkt und inner 
halb des Betriebes.
Unser Weg wird also sein: Markt,Betrieb,Einzelner*

Gerade umgekehrt wie im Privatrecht,wo man beim Einzel
nen anfängt und schliesslich zum Recht der Verbände,Fami
lie usw,kommt.
In das Arbeitsmarktproblern gehört die rechtliche Organisa
tion des Arbeitsmarktes,gehören die Vereinigungen der Ar
beitnehmer- und Arbeitgeberxscx auf dem Arbeitsmarkt,die 
Arbeitskämpfe auf dem Markt(Streik,Aussperrung,Boykott()0 
In das Betriebsrecht gehört I.) Der Schutz der Arbeits
kraft im Betrieb ,der Betriebsschutz.2.) Der Schutz der 
Arbeitskraft gegen die Polgen seiner Tätigkeit im Betriebe 
die erst später auftreten(Krankheit usw«),also die ent
fernteren Folgen.

A1«0- :Sohntss in n e r h a lb  11114 a u ß e r h a l b  d es B e t r i e b e s .



3.) Dar Versuch',die Arbeitskraft im Betriebe zu ver
selbständigen, also Arbeitskräfte zurückzuverwandeln im 
Betriebe in eine Person.Die individuelle Rechtsstellung 
des einzelnen Arbeitnehmers,die Abwandelungen und Abreden 
des einzelnen Arbeitsvertrages,die Individualisierung des 
Arbeitsrechts,I.) beim Vertrag,2.) bei der Tätigkeit,im 
Betrieb.Z.B. wenn jemand eine Erfindung macht.Wenn heut 
ein Arbeitskraft eine Erfindung macht,so wird der Arbeit
geber Besitzer.(Ein letzter Rest des Sklavenrechts,) 
letzter Rest der alten gesetzl ichen Anschauung,man gibt 
das Recht nur für die Freien,wi rtschaftlich selbstän
digen Menschen.

\Am Schluss des Kollegs:Die ArbeitsrechtVerfassung.In 
diesem Recht kann geklagt werden und da» ist natürlich 
der Ausdruck seiner Persönlichkeit am deutlichsten gegeben. 
Arbeitsmarkt,Betrieb,Individuum,die drei Hauptkapitel, l e i h  

I.) Organisation des Arbeitsmarktes selbst 
IIi) Organisation der Mächte auf dem Arbeitsmarkt 
III.) Kämpfe auf dem Arbeitsmarkt.
Literatur.
Hoeniger-ffehrle: Arbeitsrecht.Sammlung der Reichsgesetzes- 
vorschriften.Die Landesgesetzlichen fehlen.Also gewisse
Bestimmungen des Bergrechtes.
2.Sammlung Feig-Sitzler
Lehrbücher: Sinzheimer:Grundz&ge des Arbeitsrechts.Geistreich 
Sinzheimer hat die grössten Verdienste sich um das Ar
beitsrecht erworben,der sich auch schon vor dem Kriege 
sich damit beschäftigt hat,wo es noch verfehmt war-« 
Kaskel-Kohlrausch; Sehr viel Material.
Jacobi:Grundfragen des Arbeitsrechtes,
Groh: Arbeitsrecht•
Es ist bei dieser Materie so,dass die Dinge noch sehr im 
Werden sind.
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Die Quellen des Arbeitsrechts sind nicht nur Gesetze, 
sond rn auch eigene Verlaubarungen der Mächte des Arbeits- 
reehts®Für den Arbeitnehmer ist es vollkommen einerlei, 
ob sein Schicksal in einem Gesetz verankert ist oder in 
einem Tarifvertrag oder in einer Verordnung der Stadt 
Breslau.Für den Einzelnen bedeutet die Entscheidung 
jedesmal dasselbe; Eingriff in sein Schicksal.
Hoch ein Wort über die rechtliche Organisation des 
Arbeitsmarktes: Die Umwandlung des Marktes in eine Börse 
ist die Organisation des Marktes.Solange ein Markt be
steht ,treten die einzelnen Verträge selbständig auf.Org a- 
nisiert dagegen:hier wird ein fester Preis festgesetzt•
Die Organisation des Marktes geht schon einen Schritt 
weiter:auch in Abwesenheit der Waren wird der Preis fest
gesetzt.Wenn also die finge Kurse kriegen,so wird dann 
jede Kraft auf diesen Kurs einen laufenden Einfluss aus
üben.Ferner wird zur Börse nur eine bestimmte Anzahl Vun 
Käufern zugelassen,die Börsenbesucher,und bestimmte Wer
te nur zugelassen zur Kotierung.d.h.es findet eine 
Organisation statt des Marktes auf Käuferseite,auf Ver
käuferseite und hinsichtlich der Waren.Ist der moderne 
Arbeitsmarkt bereits als Börse organisiert oder noch ein
offener? D.h. ist Angebot und Nachfrage dem Zufall ip>er-

1lassen,sind die Werte notierte Werte,®
Wir in Deutschland haben eine Arbeitsbörse bereits,in 
anderen Ländern heisst auch die Organisation des Arbeits
marktes bereits Börse(exchange()• Die radikalen Arbeiter 
sprechen,ganz mit Recht,auch bei uns f o n Arbeitsbörse®
Es ist sehr unrecht,dass dieser instinktive Ruf der Ar
beiterschaft ̂ keinerlei Geher bei uns findet.Der Ausdruck 
Arbeitsbörse ist nicht in die Gesetze eingedrungen,aber in 
die politischen Programme und Versammlungen der Syndikaliste
Es Bedeutet,der Arbeiter will heraus aus des laubbauwirt
schaft des Arbeitsmarktes i» die organisierte Börse®



Vorlesung am 20.November 28
A E B E i i S n E C E T

l . f a u h l

Unser erster Hauptteil hiess die Organisation des 
Arbeitsmarktes*
Wir haben gesehen,dass die Organisation eines Marktes darin 
besteht,dass er in eine Börse umgewandelt wird.Hs ist 
das Grosse und das Richtige an der Ausdrucksweise der Syn
dikalisten, dass sie ihre eigenen Konventikel Arbeitsbörse 
nennen,dass sie die Ordnung im Arbeitsbereich bewusst nun 
zu Ende durchdenken.Der Arbeitsmarkt kann nur organisiert 
werden,wenn er zu einer Börse wird.Was geschieht auf der 
Börse?was ist der Wert einer Börse? Dort wird ein laufender 
Preis gebildet,ein Kurs,der publik gemacht wird,dadurch 
werden alle 3chwandkungen im Werte dieses Gutes abge- 
fangen.Börse heisst Kulturpolitik treiben auf weite Sicht, 
heisst Krisen dämpfen,heisst verhindern,dass an einem Ta- 
ge der Kurs beliebig in die Höhe schnellt;die Waren^Konnen 

, eskomptiert werden.Ich kann mit einem börsenxnässigen Gut 
nicht so individualistisch,so abgeschnitten vom Weltge
schehen wirtschaften,wie mit einem solchen Wert.Dieser 
Wert wird eingeschätzt aa.g alle Möglichkeiten,die in ihm 
stecken.Auch bankerotte Vermögen haben noch einen spekula
tiven Wert auf vielleicht 20 Jahre hinaus.Dieses s£ekula-

i tive Moment in der Börsennotierung ist der Schutz gegen 
; Ver-
: Raubbau.Zwar in der Börse finden sich auch Käufer ein,die
verkaufen müssen,aber indem sie hervorgehäilt werden in eine

I möglichst grosse Oeffentlichkeit,kann eskomptiert werden.
\Es entscheidet nicht der Qofort-Wert ,sondern jeder Wert, 
der in der Sache drin steckt,wird auch wirklich herausge- 
hdlt,das ist der Sinn der Börse,i k  volkswirtschaftlicher 
Butzen,ihr Wert,sie verhindert den Raubbau.
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Unser erster Hauptteil hiess die Organisation des 
Arbeitsmarktes,
Dir haben ge; ehen,dass die Organisation eines Marktes darin 
besteht,dass er in eine Börse uragewandelt wird.Es ist 
das Grosse und das Richtige an der nusdruckswe ise der Syn
dikalisten, dass sie ihre eigenen Konventikel Arbeitsbörse 
nennen,dass sie die Ordnung im Arbeitsbereich bewusst nun 
zu Ende durchdenken,Der anbeitstrarkt kann nur organisiert 
werden,wenn er zu einer Börse wild,Was geschieht auf der 
Börse?was ist der Wert einer Börse? Dort wird ein laufender 
Preis gebildet,ein Kurs,der publik gemacht wird,dadurch 
werden alle ochwandkungen im »Verte dieses Gutes abge- 
fangen,Börse heisst Kulturpolitik treiben auf weite Dicht, 
heisst- Krisen dämpfen,hei.st verhindern,dass an einem Ta
ge der Kurs beliebig in die Höhe schnellt ;die laren^l'Snnen^ 
eskomptiert werden.Ich kann mit < inem börsenmöasigen Gut 
nicht so individualistisch,so abgeschnitten vom Weltge
schehen wirtschaften,wie mit einem solchen Oert.Dieser 
Wert wird eingeschätzt aaf eile Möglichkeiten,die in ihm 
stecken,Auch bankerotte Vermögen haben noch einen spekula
tiven »Vert auf vielleicht 20 Jahre hinaus.Dieses spekula
tive Moment in der Börsennot^erung ist der Schutz gegen

■ Ver-
Raubbau.Zwar in der Börse finden sich auch Käufer ein,die 
verkaufen müssen,aber indem sie hervorgehölt werden in eine 

(-möglichst grosse Oeffentlichkeit,kann eskomptiert werden.
Es entscheidet nicht der gofort-Wert , sondern jeder Der t, 
der in der Sache drin steckt,wird auch wirklich herausge
holt, das ist der-Sinn der Börse,i^H volkswirtschaftlicher 
Sätzen,ihr Wert,sie verhindert den Raubbau,
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Eine ArbeitamarktVerfassung soll den Raabban an Arbeits-r 
kräften verhindern,sie soll also jedem einen Wert geben, 
fräher oder späterjwenn diese Arbeitskraft nicht sofort 
einen Wert hat,so bildet sie doch einen Wert für die nächste 
Konjunktur,Z.B. die Maurer müssen imWinter feiern,haben 
also im Moment keinen Wert,haben aber an der Börse einen 
ungeheuren spekulativen Wert für den nächsten I.Aprli,es 
muss also das Baugewerbe Opfer dafür bringen,dass dieser 
Wert überwintert,hinübergerettet wird« Die Umwandlung des 
Arbeitsmarktes in eine Börse bedeutet,dass H@der Arbeits
kraft ein spekulativer Konjunkturwert beigemessen wird.
Die Reservearmee an Arbeitskräften kann in den Zeiten, 
in denen wir plötzlich voll zu tun bekommen,grossen Wert 
bekommen.Die Einstellung jeder Arbeitskraft in eine solche 
Börsenrechnung bedeutet,dass jeder Arbeitskraft ein Wert 
beikommt »mindestens ein spekulativer,bedeutet,dass der 
Augenblick nicht länger über das Schicksal der Arbeitskraft 
entscheidet.Daher ist der erste Schritt zum Organisieren .r 
des Arbei smarktes,der entscheidende Schritt,die Aufnahme 
jedes Wirtschaftsgliedesyjeder Arbeitskraft in den Wirt
schaftsprozess als eines Wertes,eines an der Börse no ~ 
tierten Wertes,— das ist geschehen durch die Arbeitslosen- 
versicherung;sie bedeutet»dass von der Volkswirtschaft 
her jedem noch ein Zukunftswert beigemessen wird.Das 
Stempelngehen»wie der Arbeiter sogt,ist die Legitimation 
des Einzelnen in die Reservearmee eingereiht zu sein,™ 
selbstverständlich richtet sich das etwas nach den Gold
beständen, die die allgemeine Wirtschaft liefern kann,die 
Lebenshaltung dieser Arbeitslosen hängt ab von dem Lohn- und 
Besc^häftigungsniveau in den einzelnen Gewerbez weigen.Die 
Arbeitslosen bekommen einen bestimmten Prozentsatz vom Hor- 
malverdienst ,dadurch wird erreicht»dass z.B. beim Maurer
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Eine Arbeitsmarktverfassung soll den Raubbau an „rbeits-j 
Kräften verhindern,sie soll also jedem einen Wert geben, 
fr»her oder später;wenn diese ürbeitskruft nicht sofort 
einen Wert hat ,30 biilet sie doch einen .iert für die nächste 
Konjunktur.Z.B. die Maurer müssen imWinter feier,*, haben 
also im Moment keinen Wert,haben aber an der Börse einen 
ungeheuren spekulativen dert für den höchsten I.Aprli,es 
muss also das Baugewerbe Opfer dafür brin~en,dass dieser 
Wert überwintert,hinübergerettet wird. Die Umwandlung des 
Anbei bemerktes in eine Börse bedeutet, dass ge&er Arbeits
kraft ein spekulativer Konjunkturwert beigemessen wird.
Die Reservearmee an Arbeitskräften kann in den Zeiten, 
in denen wir plötzlich voll zu. tu.n bekommen, grossen Wert 
bekommen.Die Einstellung jeder Arbeitskraft in eine solche 
Börsenrachnung bedeutet,dass jeder ArbeitskB&ft ein Wert 
beikommt,mindestans ein spekulativer,bedeutet,dass der 
Augenblick nicht länger über das Schicksal der Arbeitskraft 
entscheidet.Daher ist der erste Schritt zum Organisieren n 
des Arbei•smarktes,der entscheidende Schritt,die Aufnahme 
jedes WirtHOhaftegliedesipjeder Arbeitskraft in den Wirt
schaf taprozess als eines Wertes,eines an der Börse no ~ 
tierten Wertes,— das ist geschehen durch die Arbeitslosen
versicherung ; sie bedeutet,dass von der Volkswirtschaft 
her jedem noch ein Zukunftswert beigemessen, wird.Das 
Stempelngohen,wie der Arbeiter sogt,ist die Legitimation 
des Einzelnen in die Reservearmee eingereiht zu sein,~ 
selbstverständlich richtet sich das etwas nach den. Geld
beständen ,die die allgemeine Wirtschaft liefern kann,die . 
Lebenshaltung dieser arbeitslosen hängt ab von dem .Lohn- und 
Beschäftigungsniveau in'den einzelnen Gewerbez weigen.Die 
Arbeitslosen bekommen einen bestimmten Prozentsatz vom Bor- 
malverdienst ,dadurch wird erreicht,dass z.B* beim Maurer



I I I

der Wert der Arbeitskraft sich hält,"überwintert",dass 
der Maarer nicht abwandert oder in ein anderes Gewerbe 
geht.Andrerseits ist,da der Lohn des Maurers sehr hoch 
ist,die Unterstützung dementsprechend,sodass der Maurer 
nicht lust hat,kein Interesse daran hat,im Winter et
was anderes zu arbeiten,überhaupt zu arbeiten.Diese 
Dinge alle sind geordnet in einem Gesetz,dera besten viel
leicht ,da8 uns die Nachkriegszeit gebracht hat: "Gesetz 
über Arbeitsvermittlung und Arbeitèlosenversicherung " 
vom 16.Juli 1927,das grundlegende Gesetz unserer Arbeits-r 
Verfassung,es vermeidet die Ausdrücke Arbeitsbörse und 
Arbeitsmarkt und muss deshalb den umständlichen Tit^l führen 
Tatsächlich ist es das Gesetz zur Organisierung des Ar
beitsmarktes, ist also die Rechtsquelle für unseren § I.
Wir werden also die wichtigsten Bestimmungen dieses Ge
setzes zunächst feststellen. Wer ist Arbeitskraft,wer 
fällt auf den Markt? auf den Arbeitsmarkt?Wer untersteht 
also der Organisation des Arbeitsmarktes,wer sind die 
Adressaten dieses Gesetzes? Wer wird da rekrutiert in 
die Reservearmee und an der Börse überhaupt? Von den hier 
Anwesenden wahrscheinlich sfehr wenige.Sie werden doch hier 
alle einmal pt isioneberechtigt»Sind die Beamten Ar
beitskräfte im Sinne der Markt Verfassung? dann wären sie 
nämlich im Rechtssinne,dort wo es um die Persönlichkeit 
geht.Arbeitnehmer,als die aktiven Subjekte des Arbeits
rechts,als die in einen Betrieb eingefügte abhängige 
Arbeitskraft.Der Beamte ist in unserem Recht nicht Arbeit
nehmer,weil er, - zwar in einen Betrieb als Arbeitskraft 
zweifellos eingefügt,— weil seine Arbeitskraft nicht im- 
vmer wieder auf den Markt kommt,sein Schicksal nicht von 
dem,besser auf dem Markt entschieden wird„Für dén einma-
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ligen Durchgang durch die Freiheit,für die einmalige Zu
sendung zu einem Brotherrn,der meistens der Staat ist, 
ist eine besondere Organisation des Arbeitsmarktes nicht 
notwendig.Die einzelne Arbeitskraft ist 3a ihr schwanken
der Wert,ist die Möglichkeit,dass sie immer wieder Ar
beitsverhältnisse eingehen muss.(s*das Beispiel des jungen 
14 jährigen Arbeiters,der auf den Markt kommt). Das trifft 
für den Beamten nicht zu.Wenn der durch den Assessor mit 
Mühe und Kot getorkelt ist,wird er gleich von seinem »euan 
Brotherrn in Empfang genommen,schlecht bezählt allerdings 
ungj meist ausgenutzt,usw. aber er gibt ihn nicht wieder ab. 
Infolgedessen fällt der Beamte nicht unter die Arbeitsmarkt 
Verfassung,der Beamte fällt nicht unter das heutige Arbeits
recht .Dieser Satz ist viel umstritten.Es gibt natürlich 
auch zahllose Grenzfälle z.B. ist es eine Prgge: wie denn 
die auf Dienstvertrag langfristig angestellten Angestell
ten der Stadt,Kommunen usw. zu behandeln sind. Sind sie 
Beamte oder nicht?In allen Ministerien gibt es sogenannte 
Referenten,die sind vom Staat in einer Behörde angestellt 
gegen Dienstvertragjsie sind künditgungsgefährdet,der Staat 
kann sagen:der Mann kann gehen,ich habe jetzt nicht die 
Mittel. Auf der anderen Seiie geniessen sie manches Recht 
der Beamten. Die auf Dienstvertrag laijgnfristig angestellten 
des Staates befinden sich an der Grenze zwischen dem eigent
lichen Reichsbspmten und Stadtbeamten und dem Arbeitnehmer. 
Die Richtbeamten,die rechnen müssen,auf den Arbeitsmarkt 
mehrmals zu fallen,das» sind die Leute,für die dieses Ge
setz ergangen ist,und für die die Arbeitsmarktregelung 
notwendig i3 t,für die alles Arbeitsrecht gilt.Daraus er
gibt sich aber schon,dass es auch Bestimmungen geben kann, 
die auch für die Beamten anwendbar sind.Wenn in einem 
Betrieb für Lüftgelegenheit usw. gesorgt werden muss1,die 
ganzen sozialen Einrichtungen-.dann ist natürlich die
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Seichsbahn die,die es auch beschaffen muss;es gibt 
also BetriebschutzbeStimmungen;die gelten auch für 
den Beamten.Diese Trennung heisst also nicht,dass es 
nicht einen Teil bon Rechtssätzen gibt,die die Arbeits
kraft des Beamten auch schützen.Der in den modernen 
Wirtschaftsbetrieben a r b e i t e n d e i s t  zwar Ar
beitskraft innerh alb des Betriebes,aber er ist nicht 
Arbeitnehmer auf dem Arbeitmarkt9denn er kommt nicht 
seinem Wesen nach immer wieder in die Lage,auf dem Ar
beitsmarkt ,Unterkunft, Stellung zu suchen.Deswegen gelten 
für ihn auch die Betriebsschutzbestimmungen,andere aber 
nicht.So kommt es,dass die Reichsbahn zwar einen Betriebs
rat hAt,dass die Beamten aber kein Streikrecht haben.
(Wenn sie das Streikrecht hätten,so würden sie nicht lebens 
länglich angestellt). Es ist Ihnen hoffentlich jetzt klar 
geworden,weshalb zwischen Arbeitnehmer und Beamtem eine 
Schranke fee steht« Wenn es bei uns wie in der Schweiz z.B. 
auf 3 oder 6 Jahre gewählte Beamte gäbe,dann würde man 
selbstverständlich der Ergge ganz anders gegenüberstehen. 
Aber bei uns ist es ganz deutlich, Errungenschaft unseres 
Rechts,unäerer Staatsgeschichte ist der preussisdhe Be
amte.Seine ganze Existenz ist allderdings geordnet,be-r 
vor es die moderen Arbeitskraft auf dem modernen Arbei ta-r 
markt gibt. 150 Jahre ungefähr vor dem Arbeitnehmer hat 
auch der Beamte sich seine Stellung erkämpft.Im 18.Jahrh. 
war der Beamte der Proletarier und hat früher schon in 
den deutschen Einzelstaaten in mustergültiger Weise seinen 
Arbeitsfrieden mit seinem Brotherrn Staat gemacht.
Es handelt sich beidem Beamten um den Betriebsschutz in
nerhalb des,, grossen Gesamtbetriebes .Beim Arbeitnehmer
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handelt es sich u:. die Frage: Wie kann ich viele Betriebe 
au.fsuchen,ohne geschädigt za werden,wie ernögliche ich 
den Wechsel.Bei dem Betriebe der Beamten heisst es: Wie ge
ben wir dem Beamten Sicherheit,der sich für immer mit 

/-»
dem Staat einlässt*; Glauben Sie nicht,dass die Dinge,so 
wie wir sie jetzt haben bei uns,ewig sind.Sondern die Si
cherung des Beamten ist eine in einer ganz bestimmten 
Kulturperiode erkämpfte Sicherung.In anderen Lindern ist 
der Beamte kein Vorbild,wie bei uns,wo wir ̂ Betriebsräte ha
ben, weil eben doch für die Deutschen der Geheimrat das 
höchste Ziel ist Arbeitnehmer,die der Organisation
des Arbeitsmarkte ; verfallen,haben vor der Organisation 
des Arbeitsmarktes Gelegenheit gesucht,sich zu verdingen 
jede einzelne Kraft hat den Arbeitsmarkt unorganisiert 
aufgesucht»Der Weg der Stellenvermittlung ist die indivi
duelle Form des Arbeitsmarktes.Die Stellenvermittlung ist 
die Vorläuferin der Arbeitsnachweise,der Arbeitsämter,von 
heute: wir unterscheiden Stellenvermittlung und Arbeits
vermittlung »Bei der erster®^ geht man vom einzelnen Indi
viduum aus,einmal mischt sich diese Vermittlerin ein in 
das Verhältnis zwischen Gesinde und Herrschaft,auch zwi
schen landwirtschaftliche Arbeitskräfte,etwa den Gutsherrn 
usw.;— Stelle und Dienstvertrag sind einander zugeordnet. 
Die Missstände,die nun damals schon,als man noch der Ver
fassung des Arbeitsvorganges als einer immer wiederkehren-» 
den schicksalmässigen Lage auswich,sind bekämpft worden im 
Stellenvermittlergesetz von 1910,d.h. zunächst war noch vor 
dem Kriege die ganze Vermittlung der Arbeitskräfte den pri
vaten Individuen überlassen.Es konnte bestehen die gewerb
liche Stellenvermittlung: Gegen eine Prozentsumme anderen
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Leuten Stellen zu vermitteln«Dann konnte es grosse Industrie
zweige geben,die ihren einzelnen Mitigliedern Leute zu
führten, offene Nachweise,ürbeitgeber-Stellennachweise.
Liese zweiten Nachweise nahmen zwar den Arbeitsuchenden 
nicht ihr G-eld aus der Tasche,aber sie waren in der Lage, 
ein unbequemes Mitglied des Arbeitsprozesses auf die schwar
ze Liste zu setzenrAlso der zweite Nachteil der damaligen 
Stellenvermittlung neben dem wirtschaftlichen Nachteil, 
die Anschwärzung, das Setzen auf die schwarze Liste,damit 
wird die einzelne Arbeitskraft in Wirklichkeit ausgeschlos
sen, von der Vermitllung,sie wird gar nicht einbezogen in 
den Prozess,wird lahmgelegt,eine wirtschaftliche Achtser
klärung.So ist es natprlich allen Führern der Arbeiterbe
wegung gegangen,dass sie auf die schwarze Liste gekommen 
sind.Die Arbeiterschaft hat gegen diese ganzen Zustände 
der Stellenvermittlung gekämpft:sie wollten paritätische 

Arbeitsnachweise.Paritätisch bedeutet,dass die 
Arbeitnehmer und die Arbeitgeber beteiligt sind,wo schwar
zer Listen unmöglich sind.Wenn ein Beamter nur auf Annahme z.B. 
des Regierungspräsidenten eingestellt werden kann,so ist 
das gerecht;er ist dann aber auch untergekommen...bei der 
Reichswehr auf 12 Jahre,beim Staat lebenslänglich usw.
Wenn aber eine Arbeitskraft,die wechseln muss,auf die schwa r- 
ze Liste kommt,ist sie im Lande auf die immer wieder erfol
gende Rezeption angewiesen und sie wird jhm aus Gründen, 
die in der Gesinnung liegen,unmöglich gemacht.Der paritä
tische Arbeitsmarkt soll die Arbeitsdraft gegen alle diese 
Uebelstände schützen.Das Stellenvermittlergesetz ist heute 
noch in Kraft,aber die Stellenvermittlung ist geliefert.
Die gewerbsmässige Stellenvermittlung ist vom I.Januar 1931 
Öb verboten.Die Stellenvermittlung untersteht jetzt schon 
der Reichsaufsicht.wird jedoch noch geduldet.Die Masse
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bereits schon betreut von der Befefchsanstalt für Arbeits
vermittlung »Die Organisation des Arbeitsmarktes unter
stand dem Reichsarbeitsministerium,heut haben wir eine 
selbstständige Reichsanstalt:das ist eigentlich die Retihs- 
arbeitsbörse für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenver
sicherung .Sie ist abhängig,untersteht der Aufsicht des 
Reichsarbeitsministeriums,■— bei der Reichsanstalt handelt 
es sich um eine Organisation der Wirtschaft.während der 
Reichsarbeitsminister doch auch als Gesetzgeber tätig ist.
So ist die Reichsanstalt etwas total anderes als das Reichs- 
arbeitsministerium.Statt der einzelnen Stellenvermittlung 
in Buxtehude,Feldstr.97 Hinterh.,haben wir hier plötzlich 
eine Reichsanstalt.Es liegt also heut nicht der Gegensatz 
vor von Stellenvermittlung und städtischem Arbeitsnachweis, 
sondern heut Stellenvermittlung und Reichsanstalt„ Man 
fängt heute am anderen Ende an.Würde aman bei der Organisa
tion vom Einzelenen weiter gehen,käme man zur Fommpne, 
zum Kreis zur Provinz usw. Aber dieses Gesetz hat die Sache 
umgedreht: die einzelne Arbeitskraft in Deutschland drückt 
haut auf den Reichsarbeitsmarkt,keineswegs auf den örtlichen 
Arbei 4 smarkt.nur, Wenn man sich klar macht,dass das Ganze 
eher da ist als seine Teile,sondern dass vom Ganzen her 
die einzelnen Teile dauernd ausgeformt werden,so ist also 
der Arbeitsmarkt in Buxtehude nur ein Unterfall des gros
sen Reichsarbeitsmarktes.Natürlich gibt es auch einen Welt
arbeitsmarkt, aber durch die politische Macht kann die Bil
dung des Weltarbeitsmarktes so erheblich hintan gehalten 
werden,dass die Grenzen eben für die Arbeitsdräfte nicht 
offenstehen— Sie wissen,..die Einwanderungsquote nach Ame
rika verhindert uns alle drüben zu sein.Infolgedessen haben 
wir praktisch heute einen deutschen Reichsarbeitsmarkt für



:für die Arbeitskräfte gilt die Welt als Marktgebiet;
es gibt auch Ansätze zur Organisation der Weltarbeit»
Aber die politische Macht,d.h.die vom Krieg diktierte
Grenzziehung ist heut noch so mächtig,dass der deutsche
Reichsarbeitsmarkt einen vorwiegenden Arbeitsmarkt hat,
Er ist jedenfalls viel wichtiger als die lokale Arbeita-
marktbildung„Es ist ein kolossales Ereignis,dass im Jahre
1927 die Reichsanstalt gegründet worden ist,bis dahin
gab es nur örtlichen Arbeitsnachweis.Ras bedeutet,dass wir

den
zwar in den Industriezentren schon Zusammenhang mit dem 
ganzen Volksleben hatten,dass aber in allen kleinen Orten 
der Mensch auf den Zufall der Geburt angewiesen war»Bis 
dahin war es so,dass es Industriezentren gab,in denen ein 
gewisser Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage organi
siert was. Dass dort schon die Organisation des Arbeits
marktes vorweggenommen war,weil Iooo e von Arbeitskräften 
hier greifbar da waren,dass aber die Arbeitskraft z.B. in 
Grosspöpelwitz dem Zufall ausgeliefert war «Jetzt kann sie 
aus einer Arbeitskraft in Grosspöpelwitz an einer Ar
beitskraft des deutschen Reiches werden.Ras Arbeitsr^cht 
ist überall wo es Recht wird grundsätzlich Reichsrecht.
Rer Arbeiter ist der geborene Unitarier»Alle Verbesserungen 
der Arbeiterlage stammen aus dem Reichsrecht,denn die An
erkennung der modernen Arbeitsordnung als einer zentralen 
Gesamtwirtschaft,diese Anerkennung ist für ihn seine 
Rettung.Solange man das verkennt und ihn abgeschnitten im 
einzelnen lässt,macht man ihm die Ausnutzung seiner Ar
beitskraft zwar nicht unmöglich,aber schwierig.Für den 
Arbeiter ist also die Anerkennung des unitarischen Betriebes 
die Einheit der Reichswirtschaft die wesentliche’ Verbesse-

die meisten A r b e i t s k r ä f t e  o b g l e i c h  wir sagen könnten,
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rang seiner Lebenslage«Deswegen überwiegt der Unitarismas 
dort,wo die Arbeiter überwiegen;in z .B. Bayern dagegen 
über wiegt der Föderalismus.Für den Arbeiter ist die Organi
sation des Arbeitsmarktes die wichtigste Forderung ,je 
grösser der Arbeitsmarkt ist,desto mehr Chancen hat seine 
Arbeitskraft zur Geltung zu kommen.



Vorlesung

üBBEIISHECHT

5»Stunde 22.November 28.

Wir sind bei d r Organisation des Arbeitsmarktes durch 
das Reichsge^/tz vom 16.Juli 1927 stehen geblieben.
Worin besteht nun nach unserem Recht die Organisation 
des Arbeitsmarktes bereits?
I. ) Aus Arbeitsvermittlung
II. ) Aus Berufsberatung
III. ) Aus der Arbeitslosenversicherung.
gesteht weiter aus einer zum Zwecke der Berufsberatung, 
Arbeitsvermittlung usw. notwendigen "Beobachtung es 
Arbeitsmarktes8«Sie sehen,dass hier das Wort Arbeits
markt im Gesetz ausdrücklich verankert ist.Die Berufs
beratung hat die Lage auf dem Arbeitsmarkt zu beriicksich- 
tigen.Also:Das fort Arbeitsmarkt ist im Gesetz verankert« 
Die Beobachtung des Arbeitsmarktes ist ausdrücklich der 
Reichsanstalt zup Pflicht gemacht.1• ist dadurch zuge
geben, dass der Arbeitsmarkt eben die Basis ist für alle 
ihre Handlungen,II. dass sie den Arbeitsmarkt theoretisch 
dauernd unter Aufsicht halten soll,Was uns fehlt ist, 
dass Arbeitsvermittlung und Berufsberatung Organisa
tionen des Arbeitsmarktes darstellen,dass er dadurch 
verwandelt wird. Die Formen,in denen diese drei Dinge 
vor sich gehen,sind folgende:
Formen der Organisation: Die Reichsanstalt,Sitz in
Berlin.Diese steht unter der Aufsicht des Reichsarbeits- 
ministers und hat unter sich Landesämter,die aber nicht 
mit den Ländern und noch weniger mit den Preussischen 
Provinzen zusammenfallen,sondern Landesämter ist hier 
nur die Bezeichnung für die Mittelsteile,die II,Instanz«
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Umter diesem steaei die Arbeitsämter. Das Deckt kat sich 
hier also mack untern kirn eine eigene Verwaltung geschaf_ 
fern. Im Prühjakr 1927 tackte noch keim Memsen daran,die be
währte (iemeindetä tigkei t der städtische» Arbeitsnachweise 
(Breslau,Berlin asw.) aufzageben. Diese Gesetzesgesckickte 
ist eiae ter aller se lt sasis te» ;mittea im dem Beratungen 
der Ausschüsse haben eAr*e* sich sämtliche Parteien damals ge 
einigt u M  haben eiaea Initiative-Antrag der Parteiea eia_ 
gebracht^der dem gaazea Entwurf des damaligen Ministers 
umwarf .Damals sagte man :Die ia dem K@mma.aea seit Jahr
zehnten örtliche gewachsene Berufsberatung uad Arbeitsver
mittlung ist die Säulw des gaazea Arbeitsgebietes.Dagegen 
sagte man jetzt :Wir kemrsea über die Schwierigkeitem nur 
hinweg,wenn wir endlich dem Reich eiae eigeme Verwaltung 

schaffest,so wie es z.B. die Finanzämter sind.Man muss 
sich endlich frei machen vor allen Dingen v©n der Ken- 

kurreaz der Stadt mit der Pr©Yimz.Die grossem Oberbür
germeister müsse* direkt an die Reichskassea heran uad kom
men. nicht immer erst dem Umweg über die Städte einschlagen. 
Auch die Kommunen habe® g esagt tUm endlich die Quengelei 
mit den Länder* los zu werden,wollen wir direkt ans Reick.

S® sind aus dem statt isekem,Re icksäoster g e w o r d e n,ein 
sackgeaäss«r Aufbau der Arbeitsämter an den örtlichen Stel
len Yorbeil 3© von den örtlichen Arbeitsämtern z.B.kenn

ten im Schlesien aufgehoben werden,als© eiae grosse zahlem- 

»ässige Verringerung. Auch, an dea politischen Grenzen in 

Schlesien Y©rbei griff man,Teile des Regierungsbezirkes 

Liegnitz und des Regierungsbezirkes Breslau sind iaeinea
/ . t,

einzigen Arbeitsamt ver e i n i g t . S© ist also diese OrganisaA®*

eine wirkliche Neugliederung des Reicks nachts- acklicken Ge
nie kt spunkten des Arbeitsmarktes und damit der Wirtschaft-

mailto:K@mma.aea
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Also die Volkswirtschaftliehe Lage Deutschlands kön
nen Sie aus dem Karten der Arbeitsämter studieren.
Diese Seichs-Arbeitsverwaltung ist nun dadmreh charak
terisiert»dass sie auch mit dem Beamtenbegriff weitge
hend aufgeräumt hat.Leute,die Arbeitnehmer zu betreuen 
haben,dürfen nicht alle Beamte sein,Nur ein kleiner 
Teil dort ist beamtet.Die meisten sind auf Dienstvertrag 
angestellt.Vor §34 steht bezeichnenderweise die Ueber« 
schrift: Beamte,Angestellte,Arbeiter .D©** Präsident so 
wie die Vorsitzenden der Landesarbeitsämter und ihre stän
digen Vertreter haben die Rechte und Pflichten der Reichs
beamten,Die Fachkräfte sind Angestellte und Arbeiter.
Hier wird den sozialen Verhältnissen Rechnung getragen, 
der modernen Zersplitterung des ganzen Beamtenbegriffes. 
Man muss mit lockeren Arbeitskräften anfangen zu arbeiten, 
mit Arbeitnehmern,
§1 AbsatzII.
Aufgaben im einzelnen.
Die Eompetenzkompetenz der Reichsanstalt.Die Reichs
anstalt hat die Kompetenz,ihre Kompetenz zu erweitern.
Sie ist also auf Wachstum eingestellt,und zwar in den 
Grenzen zur Regelung des Arbeitsmarktes: Also wir haben 
bereits die Kompetenz der Reichsanstalt für den gesamten 
Arbeitsmarkt,:Sie ist kompetent für die Regelung des Ar - 
beitsmarktes.
Jetzt kommen erst in §58 die sachlichen Einzelheiten.
I. Möglichst vernünftige Stellenbesetzung,
II, Die Berufsberatung hat einerseits die körperliche und 
geitsige Eignung,andrerseits die Lage des Arbeitsmarktes 
und die Berufsaussichten angemessen zu berücksichtigen. 
Sie hat die Interessen des besonderen Berufes allgemeinen



1 7

sozialen and wirtschaftlichen Gesichtspunkten unter
zuordnen.Es gibt sozial erwünschte und unerwünschte Be
rufe.Also z.B. der Beruf des Lackierers,der gefährlich 
ist,darf vernachlässigt werden beim Arbeitsnachweis,auch 
wenn darin Arbeitskräfte gesucht werden.Dann gewisse Be
rufe sind menschlich unwürdig.Z.B. der der Kellnerin 
in Norddeutschland.
§ 59 Die Arbeitsvermittlung soll unparteiisch sein®
Die Frage nach der Zugehörigkeit zu einer Vereinigung 
ist untersagt.Alsoiparitätisches Arbeitsnachweise und 
Verbot der Schwarzen Liste«
Schliesslich,die Arbeitsvermittlung und Berufsberatung 
sind beide unentgeltlich.
Also Kennzeichen der modernen Arbeitsnachweise:

f fParitätisch,unentgeltlieh,Ungültigkeit der schwarzen Liste.
§ 64 trifft nun die Regelang,wie man ohne Schütze Liste 

nehmey
den ArDeTter) doch kennzeichnet.Nur ihm amtlich mitge
teilte Eigenshhaften des Arbeitnehmers darf der Arbeit
geber kennen.Auskünfte müssen durch Zeugnisse,Referenzen 
usw.beschafft werden,niemals duroh die Vermittlungsstelle 
selbst.Arbeitskräfte dürfen während dauernder Arbeits
kämpfe nur vermittelt werden unter Hinweis auf die Tatsa-

rücken der Vermittlung aus dem Kampfe,man versucht dadurch 
den Arbeitsmarkt zu immunisieren,es muss (das Arbeits
amt) ausdrücklich von der Tatsache des Kampfes Notiz 
nehmen,damit es nicht durch eine verkappte Neutralität 
dem anderen helfen kann,also bei Streik Unternehmern 
Arbeitswillige zuzuführen und dergl. Bei Aussperrung 
darf das Arbeitsamt den Arbeitnehmer nicht auf einen 
Arbeitgeber,der nicht mitmacht,aufmerksam machen und umge
kehrt .

che des Arbeitskampfes.Hier besteht
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Die Arbeitslosenversicherung.
Wer bekommt Arbeitslosenversicherung?was ist die Vor
aussetzung data? Um arbeitslos werden zu können,muss 
man erst einmal gearbeitet haben.E^rwerbslos kann man 
auch sein,ohne je gearbeitet zu haben.Früher gab es als 
Uebergangszustand die Erwerbslosenfürsorge,dabei liegt 
der Fortschritt darin,dass sie nicht als Armenfürsorge 
galt.Armenfürsorge entrechtet den Menschen,nahm ihm früher 
sogar sein politisches Wahlrecht.Dagegen hat sich die Ar
beiterschaft aufgelehnt.Der pauper,der den Pauperismus er
zeugt hatqjwie man die Vorstuge der modernen Arbeitslos&fi-

keit genannt hat,ist ein Gegenstand des öffentlichen 
Mitleids,der Verachtung;man steht hilflos davor,man ver
sucht, diesen fauper in Arbeitshäusern,Spinnhäusern üsw. un
terzubringen,und ihn zu einem nützlichen Gliede der menscfe-

fr
liehen Gesellschaft zu machen,aber man entrechtet ihn, 
er fällt durch die Maschen der bürgerlichen Gesellschaft 
hindurch.Dieser Pauper,der die ganze englische Geschichte 
von 1750 - 1850 bestimmt hat,ist die erste Stufe des 
Industrieproletariers,den man noch misst an dem der durch 
persönliche Schuld arbeitslos geworden ist.Dieser Ge
sichtspunkt ,dass der Bettler genau so zu der sozialen 
Stufenfolge gehört wie der König,dieser Zu^^nd führt 
zur Armenfürsorge,dies© Auffassung,dass das Bettelking 
unentbehrlich ist zwar für das schöne Bild,dass es aber 
keine Rechte zu beanspruchen hat»Die Armenfürsorge hat
auch den Pauper so behandeln wollen wie den alten Bett

es
ler,;beim Bettler ist das das individuelle Schicksal 
beim Pauper das noch nicht verstandene allgemeine Schick
sal der Auflösung der Organisation des flachen^Landes, 
die Freisetzung von ländlichen Arbeitskräften auf einen 
allgemeinen Arbeitsmarkt» Die Erwerbslosenfürsorge heute
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(bis 1927) bedeutet schos^jLer moderne Arbeiter wird nicht 
als landflüchtiger in einen grösseren Kreis übertretender 
Mensch aufgefasst,sondern jetzt ist er Mensch geworden 
in dem volkswirtschaftlichen Vorgang der Marktbildung von 
Arbeitskräften,notwendig ein Bestandteil des Marktes, 
er muss zu Zeiten zu der Reservearmee gehören,ohne dass 
das mit seinem persönlichen Schicksal zusammenhängt und und 
ohne dass er deswegen auf den Markt fällt,weil er das I,
Mal von Ostpreussen nach Westphalen wandert.Der Pauper der 
landflüchtige Mensch- 1er Erwerbslose,der aus dem Krieg 
heimkehrei.de, hi er nicht unterkommende Mensch«
Heut auf dem grossen Arbeitsmarkt tritt immer wieder der 
Pall ein,dass man auf den Markt fällt.
Ausdrücklich sfcAnd im Gesetz; Erwerbslosenfürsorge ist 
keine Armenfürsorgefd.h, ist ohne Einfluss auf die Mün
digkeit, der Erwerbslose kann trotzdem Vormund sein,kann 
wählen usw.Die Erwerbslosigkeit ist ein Begriff,der mit 
dem Krieg auftauchte.Erwerbslos war,wer 4 Jahre im Krieg 
war und dann plötzlich heimkam.Hier hat man zu helfen ver
sucht indem man sagte; Jeder Arbeitgeber hat die Pflicnt, 
die Leute auf die selbe Stelle einzustellen,in der sie 
1914 waren,Zurückrekrutierung der Soldaten in die Zivil
maschinerie .Aber das schien nur eine Hilfe,denn natürlich 
konnten die alten Arbeitsstellen nicht alle wieder gefunden 
werden.Auch die Arbeitgeber waren gefallen,die Betriebe ein
gegangen .Bann kam die Inflation^die Auflösung der alten 
Wirtschaftsordnung ,di© Umstellung,und nach 1923 die un
geheure Arbeitslosigkeit jein vollkommener anderer Wirt
schaftskörper als vor dem Kriege.Da wurde der Begriff der 
Erwerbslosen auf die 2 Millionen Arbeitslose ausgedehnt, 
die wir damals hatten.Damals erfasste die Erwerbslosenfür-V
ge den,der zwischen Krieg und Erwerbslosigkeit eine Stelle 
nachweisen konnte.Heute können wir die Folgen des Kriege«
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dem Einzelnen nicht sehr nachweisen,deswegen sind 
wir za dem Begriff der Arbeitslosigkeit übergeganzen.
Die Arbeitslosigkeit setzt das Kriegsschicksal nicht 
mehr voraus,sondern,wenn man überhaupt einmal im Arbeits
prozess dringestanden hat,kann man arbeitslos sein. Für 
das Hauskind,auf dem Lande kommt das kaum in Krage,es 
wird kaum schon in einem bezahlten Arbei^rsverhältnis ge
standen haben. Ans teile der Erwerbslosenfürsorge hat man 
nun eine Arbeitslosenversicherung,eine Versicherung gegen 
Arbeitslosigkeit gesetzt.Die Kalkulation dieser Versicherung 
ist natürlich ausserordentlich schwierig,denn wie soll man 
denn das volkswirtschaftliche Ergehen Voraussagen. Es gibt 
ja nun zwar eine Wissenschaft,di® sich damit beschäftigt,
Die Konjunkturforschung,die moderne Wetterkunde für den 
sozialen Himmel,aber sie ist tatsächlich noch etwas meteor
haft .Wegen dieser ausserordentlichen Schwierigkeit der 
Versicherung ist bei der Reichsanstaltjein grosser Reser
vefonds aufgespeichert »wodurch sie fähig wird,Irrtümer 
auszugleichen.Diese Reservebildung ist für das Gesetz 
das Kernstück gewesen,um die ganze Versicherung schlag
fertig zu machen.
§ 142 Die Mittel,die die Reichsanstalt zuR Durch^ühnung 
ihrer Aufgaben braucht,werden von Arbeitnehmern und Arbeit
gebern aufgebracht,sie werden durch die Krankenkassen er
hoben.Die Arbeitslosenversicherungsorganisation ist also 
auf die Krankenkassenorganisation angewiesen,ist aber durch
aus nicht dasselbe.In der Reichsanstalt wird der sogenann
te Hotstock gebildet,der mindestens zur Unterstützung von 
600 000 Arbeitslosen für 3 Monate reichen muss.Das ist 
also des Pudels Kern: In jedem Augenblick muss man^ aus 
Mitteln der Reichsanstält 600 000 Arbeitslose 3 Monate lang
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erhalten können.Beitragpf1i cht ig sind Arbeitnehmer 
pnd Arbeitgeber je zur Hälfte«Anspruch haben solch®,die 
in den letzten 12 Monaten vor der Arbeitslosigkeit min
destens 26 Woehen in einem versicherungspflichtigen

aus ƒ
Gewerbe gewesen sind.Von der Arbeitslosenmelddng^rird 
gerechnet,ob einer Anspruch hat«Damit ist ein sehr grosser 
Spielraum gegeben.Anspruch auf Arbeitslosenunterstützung 
hat: Wer sich gemeldet hat und ir den letzten 12 Monaten 
mindestens ein halbes Jahr gearbeitet hat,ferner wer ar
beitsfähig,arbeitswillig, aber unfreiwillig arbeitslos ist.
D .1. der nicht arbeitsfähige Mensch kann nicht arbeitslos 
sein,der ist arm,aber nicht arbeitslos«Damit schützt *&ch 
die Arbeiterschaft gegen das Zusammengeworfenwerden mit 
dem Lumpenproletariat.Die Arbeiterschaft ist ein Stand, 
mit ganz bestimmten wirtschaftlich notwendigen Qualitäten, 
dazu gehört eben auch,die zeitweilige Arbeitslosigkeit•
Der Arbeiter ist der Exponent der modernen Wirtschafts
ordnung, was Rationalisierung usw. angeht,er ist von dem 
Kapital erzeugt als notwendiges Produktionsmittel,pnit all 
seinen Eigenschaften,guten und bösen.Die Unternehmer können 
sich nicht beklagen,dass die Arbeiter so sind,wie sie sie 
in ihren Fabriken zurechtmodeln.Der Arbeitsscheue ist von 
dem Produktionsprozess überhaupt noch nicht erfasst.Er 
soll keinen Anspruch haben.Die Arbeitswilligkeit zu 
prüfen ist die wahre Crux.Wann ist ein Mensch arbeits
willig? licht wenn er irgendeine beliebige Arbeit tut. 
Gerade wiil die Arbeiterschaft a^e ein bereits geformter 
Körper,der aus der modernen Wirtschaft hervorgeht,ist, 
darf man ihr nicht zumuten,irgendeine Arbeit zu tun.Er 
würde da seüne Fachausbildung verlieren usw-® Er versucht 
und muss versuchen in seinem Beruf zu bleiben.
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Das Problem der Arbeitewilligkeit liegt in der Frage:
Wie lange»wie sehr,kann man einer bestimmten Menschen- 
art,einem Schlosserlehrling,einem Anstreicher usw. zu
muten,sich noch für einen Anstreicher auch in Zukunft 
zu halten.Solange ich mich als Feinmechaniker z.B. fühle, 
so lange muss ich auf mich haltenjund ich vergebe mir et
was, wenn ich etwas anderes tue.Hier liegt die Entscheidung 
beim Einzelnen,jeder muss sftlbst wissen,wie lange er es 
durchführen kann.Das ist keine Angelegenheit des Wissens, 
das ist eine Angelegenheit des Glaubens.
Die moderne Arbeitslosigkeit ist nicht ein blosses Heraus - 
schwemmen von Arbeitskräften aus dem volkswirtschaftlichen 
Prozess,ins leere nichts,ins Ungeformte,sondern sie be
deutet nur,dass in einem bestimmten Erwerbszweige vorü
bergehend keine Arbeitskräfte gebraucht werden,aber schon 
morgen können sie wieder gebraucht werden. Zur Arbeits
willigkeit gehört keineswegs die Bereitschaft,jede Arbeit
zu tun



Vorlesung A r b e i t s r e c h t

6.Stunde 27.November 28.

Wir sprachen schon von dem hotstock der Ren-ehs- 
anstalt.Dieser hotstock ist z.B. augenblicklich aufgegessenj 
es besteixt also eine Krisis finanzieller Art.Da hat die 
Reichsanstält infolgedessen folgenden Vorschlag gemacht, 
hoch eine wei ere Versicherung neben die Arbeitslosenver
sicherung zu setzen;eine Sonderfürsorge für Saisonarbeiter, 
womit sie z.B. das Bauaa?b©i%e?gebiet und ähnlihe Berufe ab
schieben kann auf eine Sonderkasse♦ heben die Arbeitslosen
versicherung soll jetzt eine Fürosrge für Saisonarbeiter 
treten,d-rh-r für Arbo l ter, zu denen es gehört,dass sie in 
bestimmten Zeiten arbeitslos sind,deren Eigenschaft es ist, 
ab und zu arbeitslos zu sein.Ferner gibt es eine Krisenfür
sorge, die steht im Gegensatz zur Saisonarbeiterfürsorge 
aber auch zur regulüren Arbeitslosenversicherung «KriSen- 
fürsorge heijkjss); Wenn ein Mann arbeitslos wird,so gehört 
das zu seinem Berufsschicksal,aber mm normalen Verlauf der 
Dinge ist anz nehmen,dass er nach 6 Monaten wieder resor
biert wird.Wenn man die Statisken über die Zahl der Arbeits
losen liest,so hat man daratt^noch kein richtiges Bild,denn 
man weise ja nicht,wie Ipnge der einzelne ArMter wirklich 

■ arbeitslos ist.Man wäiss nämlich niclit,wenn man liest,dass 
es z.B. vor 3 Wochen 8000 Arbeitslose gab und nun nur noch 
6000, wciss nicht, ob nun diese 60500 Arbeitslose immer noch die 

| selben sind wie vorher oder ob das gewechselt hat und andre 
\an ihre Stelle getreten sind.Darauf aber kommt es an feei 
der wirtschaftlichen und moralischen Beurteilung der Arbeits- 
ldsenfrage. Ist/es blos eine Verschiebung,sind wieder die 
ande 'en resorbiert worden oder liegt eine Krisis vor,so- 
dass et ,ra ein ganzer Gewerbezweig überhaupt nicht seine Leute
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verdauen kannjes ist die krage,sind wir auf einem Verschie
bebahnhofe oder auf einem jener schrecklichen Bahnhöfe auf 
dem Balkan wo?» seit 1916 die Eisenbahnwagen n _ cht mehr weg - 
gehe 1t werden und dort verkommen. Diê .e Zweiten erfasst nun 
die Krisenfürscrge. Die Krisenfürsorge baut sich auf der 
Voraussetzung auf: 26 Wochen lang bekommt der Arbeitslose 
ArbeitslosenunterStützung;ist er dann immer noch arbeitslos, 
fällt er heraus aus der Arbeitslosenversicherung und unter
steht dann der Erisenfijrsorge . Das ist auch noch nicht Ar
menfürsorge,man will den Arbeiter möglichst davor bewahren, 
deklassiert zu werden; jsber die Versicherung kann diese 
Krisen nicht tragen,sondern es müssen dazu Sondermittel 
der Verwaltungsbehörden zur Verfügung gestellt werden,die 
die Verrechnungsstelle der Reichsanstalt nichts angehen.
Die Sonderfürsorge kann schon vor 26 Wochen 

Kraft treten,die Krisenfürsorge erst nach 26 Wochen Ar
beitslosigkeit .Die Frist von 86 Wlochen spielt auch die 
andere grosse Rolle der Feldung als Arbeitsloser(s-«-o.)
Die Arbeitslosenversicherung ist ein internationaler Vor
gang der Zeit nach dem Kriege,die bedeutet die Uebertragung 
der Wehrpflicht,der Schicksalsgemeinschaft aller Volksgenosse» 
auf das Arbeitsverhältnis.Alle Länder der Welt haben die 
Dienstpflicht im Kriege einführen müssen,die Folge davo*»n 

war:die Soldaten,die nach Haus kamen^konnte man nun n 'cht auf 
die Strasse setzen.Die Arbeitslosenversicherung ist beson

ders in den. angelsächsischen Ländern als ganz abnorm em
pfunden worden,bei uns mehr oder weniger selbstverständ
lich als etwas von den Beamten gemachtes hingenommen worden. 
Die Arbeitslosenversicherung ist eine Solidaritätserklärung 
der im Staat verankerten Kräfte.Ob der Staat das durchhalten 
kann ist noch die F^e. Früher wanderten die Leute aus,
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oder man konnte sie als Kanonenfutter in fremde Länder 
vermieten-- Sie müssen begreifen,dass die Arbeitslosenver
sicherung ein ganz revolutionärer Vorgang ist,wir nehmen 
es nur nihct wahr,weil wir mit Versicherungen überschüttet 
sindg sie ist eine Solidaritätserklärung der Gesellschaft, 
niemand,der die Waffen trägt,kann nachher von der Gesell
schaft imjstich gelassen werden.Nicht nur die Wehrpflicht, 
sondern auch die Hilfsdienstpflicht hatten wir in Kriege. 
Dem heutigen Aufgebot jdder Arbeitskraft im Kriege ent
spricht die Arbeitslosenversicherung im Frieden» Liesen 
Zusammenhang der absoluten Durchführung der Kriegssoli
darität (Flugangriff,Gasangriff usw.trifft heut die zivile 
Bevölkerung mehr als die feindliche Truppe) diese Tat
sache spiegjl^t sich in unserem Arbeitsrecht »Kein Staat 
kann aus dieser Zwangsjacke heraus»Die Tatsache,dass im 
Notfall alle dran glauben müssen,zwingt,daraus die Kon
sequenzen für dan Nicht Kriegszustand zu ziehen,Die Ver
änderung der Lage der zivilisierten Bevölkerung im Kriege
spiegCje/t sich in dieser Lassnahme.In England konnte man

uvor dem Kriege wirklich s<gen:Jeder ist seines Glücke^ 
Schmied»Auch im Kriege war der einzelne nicht identisch mit 

der Flotte,die Parole hiess; bujs iness as usual.Nach dieser 
Auffassung des Staates als Spezialmaschinerie gibt es 
selbstverständlich (wie es bei uns ncch vor 1870 war) 
für das zivile wirtschaftliche Schicksal keine Solidari- 
tätvHeut ist der einzig sichere Posten,den man im Kriege 
haben kann,der General zu sein. Ich muss hier weitergehen» 

Wir kommen nun zu den grossehMächten auf dem
Arbeitsmarkt.

§2 Die Organisation der Arbeitnehmer und der
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Arbeitsgeber auf dem Arbeitsmarkt «Man nennt diese Ge- 
bilde im 19«Jahrhundert die Eoalitionjdabei ist die Frage, 
ob auf dem neugebildeten Welt- und Reichsarbeitsnarkt 
ein solches Zusammengehen wirtschaftlich gieiefe Interessier
ter für das Arbeitsverhältnis gestattet ist «Im 19 «Jahrhun
dert haben wir die Kämpfe um die Koalitionsfreiheit «Heut 
ist das 'Wort Koalition schon fast ausgestorben® Die Koali
tionsfreiheit ist das Pal-adium,um das bis 1918 noch ge
kämpft worden ist«Was bedeutet das,^Die französische Re
volution hatte alle Gruppierungen unterhalb des Staates 
zerschlagen.Damals sagte man: wir haben nun die Individuen 
so geschwächt und den Staat so mächtig gemacht,dass wir den 
Individuen wieder etwas Zusammenhang gestatten können.
Alle Stadt?,Stände,ProHinzen usw. waren zermalmt vor dem 
absoluten Villen der Staatsgewalt «Als einzige Freiheit blieb 
nun übrig die Vereinsfreiheit«Sie steht aber im Gegensatz 
zur Koalitionsfreiheit,sie bezieht sich nur auf das Recht, 
einen Geöangsverein,einen Kegelklub ,also einen Verein 
für ideelle Zwecke zu gründen,das ist die Vereinigungs
freiheit, die in unserem BGB geregelt ist.Das ist also 
dasjWas in Deutschland das Schicksal des deutschen Spiessers 
bestimmt hatfder geht in einen Gesangverein und im übrigen 
hat der Staat die Verwaltung.Die Koalitionsfreiheit 
ge,- Z ist etwas Gefährlicheres ,sie hat es mit Wirtschafts- 
k::m; fen zu tun? .Da man im 19. Jahrhundert mehr oder weniger 
in diese neue freie Wirtschaft hineinstolperte,hatte man 
die Idee,diese Wirtschaftskämpfe nicht zuzulassen! ein 
jltreik galt als Verbrechen,wie es heut noch z.B. in Pen- 
l^ylvanien ist „Der, der eher i-nf i t, den Streik zu been
digen, ist der loyalere,der dem Staat genehmere.Die Koali
tionsfreiheit ist etwas,wovor der gewöhnliche tnatsbeamte 

zun'chst fassungslos stand,hier war plötzlich eine Verei
nigung von Mächten«Im moder

f r
Staat gibt es keine



überstaatliche Organisation wie die Kirche z.B. im Mittel- 
alter ,und auch keine unterstaatiiche. Dieser Zerschlggungs-r 
prozess des Jtaate.s versucht auch dieses Zusammenba/len 
und ZusamWenrotten der Arbeitskräfte auf dem Arbeitsmarkt 
zu verhindern.Es war nur die Treue des Liberalismus,des 
wirtschaftlichen Liberalismus zu sich selbst als er sagte: 
Was ich dem einen erlaube,kann ich dem anderen nicht vor
enthalten. 7/enn ich Leute in das Wirtschaftsleben hinaus
schicke, denen ich gestatte Aktiengesellschaften zu gründen 
zu ihrem wirtschftlichen Vorteil,dann muss ich auch den Ar
beitnehmern erlauben,sich für ihren Wirtschaftlichen Vor
teil, um hohleren Lohn zu bekommen,zu koalisieren. Sie sehen, 
wie dicht hier Licht und Schatten nebeneinander liegen.
An sich hat der Liberalismus diese Arbetskämpge nötig 
gemacht,weil er die Arbeitskräfte aus den Dörfern- usw. auf 

den freies Markt warf.Die Arbeitskraft sagt sich also:
Ich kann nur mit mein r7) Pfunde wuchern ̂ dadurch dass ich mich 
koalisiere.Der Liberalismus muss das zulassen,denn es ent
spricht seinen eigenen Prinzipien.do sieht man wie jede 
Aera über sich hinaus Büchst ;.der Liberalismus mein^te eigenü 
lieh nur das Bürgertum,ein Grundrecht für alle,man kann 
nicht dem einen vorenthalten,was man dem anderen gibt .Bei 
uns muss das Bürgertum der Arbeitern u ft grundsätzlich 
die Privilegien, geben,die es selber beansprucht.Das ist 
bei jeder Devolution so. Die Koalitionsfreiheit ist das 
Cpiegelbild der wirtschaftlichen Dreiheit des 19.Jahrh. 
während die Vereinsfreiheit der Best von Volksfreiheit ist 
gegenüber der staatlichen Autorität«Also ganz verschiedene 
Dinge« Kun hat man Aber diene Koalitionsfreiheit ausser
ordentlich zu beschränken gebucht,d.L. man empfand den Un
terschied ob sich Kapitalmasran zusam i 'üveilen oder Arbeits
kraft elin der Wirtschaft.Das eine ist ein Bankguthaben,



"bei dem anderen handä&et es sich ugi lebendige Menschen*
Die haben die unangenehme Eigenshhaft,einen Umzug zu 
machen,usw. Das eine kostet Bankbeamte,das andere kostet 
'Polizei«Diese Unterschiede haben die Koalitionsfreiheit 
zu einer hinkenden gemacht«Grundsätzlich bewilligt worden, 
aber in der Reichsgewerbeordnung stehtjdass es jedem 
frei steht,sich zur Brmc Eichung von besseren Arbeits
bedingungen zusamraenzuschliessen aber aus den geschaffe
nen Einrichtungen findet weder Klage noch Einrede statt«
Han hat also die Koalitionsfreiheit wie eine Raturalobli
gat ione der Arbeitnehmer und Arbeitgeber behandelt bis 
1918 im Frühjahr: die Gerichte wollten damit nichts zu 
tun haben,man wollte die Sache nicht fördern und nicht 
verbieten,Für die Zukunft sollte kein Rechtszwang, 
keine Vollstreckung möglich sein.Ratürlich haben dich 
die Arbeitnehmer gegen di:se hinkende Form der Vereinigung®! 
Freiheit gewehrt und heut ist diese Bestimmung 
aufgehoben.|ßetrachten wir den vorhergehenden § 152 der 
Gewerbeordnung,so ist er durch seine negative Fassung 
interessant»Wir kommen noch von der alten Sta Ltwirt- 
schaft,der Zeit des Zunftzwanges,wo der Geselle nicht 
dem Meister aufkündigen darf usw.,und nun wird das zu

sammengefasst und diese Bestimmungen sollen als aufge
hoben gelten.Also §152 verrät in seinem negativen Ausdruck 

noch das Reue,das die Koalitionsfreiheit damals,69, 
darstellte« Im Jahre 69 ist die Koalitionsfreiheit bei 
uns geschaffen und die Formulierung ist noch so furchtbar 

schüchtern,man hat noch keinen Gesamtausdruck für den 
heutigen Arbeitnehmer«Und nun ist dieser § wichtig,weil 
er den Inhalt der Koalitionsfreiheit gleich an den beiden 
wichtigsten Fällen demonstriert ;es handelt sich hier nicht 
um Gesangsverein und Klavierspielen,sondern um Ein

stellung und Entlassung von Arbeitern,also um Arbeits-



Die Koalitionsfreiheit ist die Zulassung der Ar
beit skämpfe auf dem Irbeitsmarkt.Die Parteien auf de.- 
Arbeitsmarkt sind Kapital und Arbeit.Auf dem Arbeits
markt ist es so,dass man nicht zu sagen braucht,Der 
Unternehmer und der Arbeiter stehen sich gegenüber, 
sondern es ist tatsächlich der Markt,auf dem die Ar
beit gehandelt wird,und es ist das Kapital,das frucht-r 
bar werden will und Produktionsmittel,das sich hinüber
wagt auf den Markt um in Gang zu kommen. Hieijbe steht 
die Schwierigkeit,den Kapitalisten vom Unternehmer zu 
trennen,Hier stehen sich Kapital und Arbeit gegenüber, 
im einzelnen Betriebe stehen sich Betriebsleitung 
und Arbeitskraft gegenüber. Auf den Arbeitsmarkt wird 
der Artikel Arbeit von der Macht des uapit ..ls,dem 

Inbegriff aller Produktionsmittel,der potentiellen 
Energie des Einsetzens von Uensohenkraft gedrückt,
Hun versucht dieses Kapital mit se ner Ueberlegenheit 
an Zeit,an Rückhalt, die Einkaufsbedingungen möglichst 
niedrig zu gestalten,die Arbeiter,sie möglichst hoch 
zu halten,also Porenthaltung dor ^rbeit und Entlassung 
der Arbeiter,um auf die Lohnbedingungen zu drucken,Ent
lassung hierjalso als Mittel im Kampf um die Arbeitsbe
dingungen, unter denen das Kapitel sich bereit erklärte 
Arbeit in Gang zu bringen. Aufgehoben ist eine Weitere 
Begrenzung,das 3treikpostenstehen ist nicht mehr straf
bar,Wenn z-B. in Waldenburg gestreikt wird,so dreht 
sich der 3chupo schweigend um,bis der arbeitswillige 

beseitigt ist.Der Liberalismus hat das Gtreikposten- 
stehen verboten nach dem 1 rinzip,Jeder ist seines 

Glückes Schmied,nach dem Prinzip,nach dem Bismarck 
die Sonntagsruhe nicht einführen wollte. Die Arbeiter 

sagen natürlich,für die Durchführung dines Streikes 

ist das Streikpostenstehen die Voraussetzung. Die
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Ungleichheit der Kampfmittel auf der Eapitalsscite and 
auf der Arbeite rseite »Die Kampfmittel des Kapitals 
sind geräuschlos„Eie kit'el ier Arbeiter sind ^and- 
greif"ieh,es ist eine wirkliche Fleisch- und Bluttat
sache,das andere eine papierene Tatsache»Tn diesem 
Streikpostenverbot liegen nun diese Klumpfässe, die...er 
Hinkfuss für die ganze Freiheit der .Arbeiterschaft.
Der Fabrik:-.nt kann shehr schnell feststellen, ob nie
mand in die Fabrik kommt,er kann zuschliessen.Die Ar
beiter können schwer feststellen,ob auch wirklich nie
mand arbeitet.Das Kapital kann überall durch Kaution 
binden,durch Hinterlegung von grossen otugpmep,das wirt

schaftliche Interesse kann dadurch gebunden werden, 
das kann die Arbeiterschaft nicht,sie kann nur auf die

der in ihr zusammengeschlossenen
Solidarität rechnen
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ARBEIT3HECHT

7»Stunde 28«Bovember 28.

Wir haben gestern den eigenartigen Cfaäfakter
der Koalition geprüft; einmal ist sie möglich enf dem
Boden des Liberalismus,der jedem Individuum den
Zusammenschluss gestattet,l if der anderen Seite sind
die Koalitionen doch,weel sie das Arbeitsverhältnis
ergreifen,nicht geistige,geräuschlose,machtlose
Tereinigungen,sondern unruhig und bringen Gefahr mit
sich.Infolgedessen haben wir ihre Bildung in dem
bisherigen Rechtsleben als hinkende Verbände,d.h.
als auf der einen leite vom Recht zugelassen,auf der
anderen leite ihm unheimlich,bezeichnet.

Folgende Sätze sind zunächst zu rekapitulieren,
Koalitionen sind Vereinigungen zur Durchführung-von-.
-------------- 2̂  ^1 .................................................................
Arbeitskämpfen.Wenn wir uns diesen Grift Satz noch
einmal hin und her drehen,so ist natürlich das Wort 
Durchführung zu Ende zu denken,durchzudenken.
Wenn die Koalition eine Vereinigung von Arbeitnehmern 
zur Durchführung von Arbeitskämpfen ist,dann heisst 

d a s s , d a s s  die Beendigung des Arbeits
kampfes auch zu ihren aufgaben gehört,der Kampf ist 
also nicht Selbstzweck,sondern der Frieden ist das Ziel 

,Kampf ist der Weg«Gekämpft muss werden,ohne Kampf 
wäre kein Frieden.Das widerspricht der liberalen Ide
ologie,die den Frieden immer haben möchte.Aber doch 

ist die Kĉ äja>ition eine Kampfvereinigung,die den Sinn 
hatte,am Schluss des Kampfes zum Frieden zu kommen.
Also:die Durchführung von Arbeitskämpfen und deren 

Friedensschlüsse «Auf der anderen leite ist die Koali

tion in ihrer rechtlichen Lage zweifelhaft.
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Wie ist die Koalition heute verfasst? Sie haben 
schon gesehen,dass sie ursprünglich als Hat&ral- 
obligation gebaut war,das Gesetz hat jetzt die Möglich
keit gegeben durch die Reichsverfassung,wenn man sie 
als Gesetzeskraft interpretiert in diesem Punkte,Ar
tikel 159 "Vereinigungsfreiheit " usw. ist für alle 
Berufe gewährleistet,alle Einschränkungen sind rechts
widrig usv.Man hat also aus Artikel 159 abgeleitet, 
dass aus der Naturalobligation eine Vollobligation 
geworden ist,indem man das Wort "Freiheit" als "Frei
heit sich endgültig zu binden"interpretiert .'Der Wort
laut ist zweifelhaft,es ist eine gefährliche Interpre
tation.Es handelt sich nur dar um}, ob die Koalition 
gegen ihre Mitglieder Zwang üben kann,die Koalition 

selber Zwang üben kann. Es handelt sich um den Dichtig
keitsgehalt der Koalition selbst bei der Tlaturalobli- 
gation.Ob das nun verändert ist dadurch,dass man sagt: 
die Koaliti- nsfreiheit ist gewährleistet,bleibt zwei
felhaft.Den nächste 3atz: ..."welche die Freiheit 
zu behindern suchen,sind rechtswidrig"... fasst man 
nun auf,dass aus der Raturalobligation eine Vollobli
gation geworden ist.Da muss man den Gesetzgeber von 
1869 interpretieren.Hier wird doch die Tendenz besei

tigt: alle Abreden,die die Koalitionsfreiheit zu behin
dern suchen,sind rechtswidrig„Der Gesetzgeber hat diese 
möglichst locker halten wollen,damit Wenn man also diese 
.."alle Abreden und Massnahmen,die zu behindern suchen 

sind rechtswidrig"auch auf den Gesetzgeber ausdehnt, 
kömmt man zur negativen Koalitionsfreiheit:Das be
deutet,dass sie die htärke erworben hat,dass man nicht 
mehr aus ihr herausk:nn.Die dache hat eine gewisse
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praktische Bedeutung,weil das Handelsgesetzbuch au h 
auf den §159 Bezug nimmt.Alle schwarzen Listen sollen 
wie Koèlitionsabreden behandelt werden.Es besteht 
heut die Neigung,die Freiheit der Koalition als aus uer 
Reichs Verfassung folgend abgeleitet zu sehen
und sie damit zu einer VollObligation zu entwickeln.

Bin zweiter Satz,den wir gleich aus dieser bisher hin
kenden Rechtslage entwickeln müssen,Die Koalitionen sind 
zwar nächte unse.es öffcntlioi '1 nebens aber sie sind keine 
Körperschaften des öffentlichen Rächts.D,h,wir lernen hier 
etwas Neues kennen,was in der Zivilrechtsordnung sonst 
eigentlich nicht existiert.Nicht einmal Körperschaften 
des Pr 4,vatr echt es, etwas Drittes sind sie.In den 50iger 
Hahren,wo die Koalitionen diesen mannigfachen Beschrän
kungen unterlagen,haben sie nicht für gut. b' fanden, sich 
in die Rechtsform,wie sie das Vereinsrecht ihnen zur Ver
fügung stellt,einzufassen,sie haben dem Gesetzgeber nicht 
den Gefallen getan, sich in Form eines Vereins zu gründen, 
sondern sind Personenvereinigungen tatsächlicher Art ge
blieben,mit eigenem Namen äber ohne vom Recht anerkannte 
Rechtsform,ein nicht rechisfdhiger Verêin,e:n negativ nus- 
gedrücktes Wesen wird behandelt wie die Gesellschaft des BGB 
Wenn 3ie die Form des BGB,die für Gesangsvereine geeig

net ist,auf Gebilne von 100 OOOen von Arbeitern übertragen, 
so wird sie zur Sinnlosigkeit,das Gesellschaftsrecht ange
wendet auf 100 000 e von Menschen wir ’ zur Karikatur.
Die Gewerkschaften haben sich aber trotzdem entwickelt.
Und jetzt denken sie gar nicht mehr daran,aus dieser Form

losigkeit herauszugehen,sie lehnen es ab, e.Y. zu werden 

,dafür gibt es viele Gründe,z.B. wollen sie nicht eine 
Mitgliederliste einreichen,!.könnte das unliebsame Folgen 
Jgaben 2.wäre das allein schon eine Lebensarbeit für einen 

Stab diplomierter Volkswirte.ßin weiterer wichtiger Punkt;
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Körperschaft des öffentlichen Rechts ist nichts als 
eine Vereinigung,der der Etaat Zwangsgewalt leiht, 
von der er anerkennt,dass sie eigentlich ein otaats- 
einzelleb ex: hat,die Mitglieder können darin gezwungen 
werden usw. Bei uns hat der ütaat den Gewerkschaften 
nicht die se Gewalt gegeben,aber in andcreii Ländern.
In Wirklichkeit machen doch jeztzt die Gewerkschaften 
die Politik und die ^rbeitgeb-ü/Verbande.In Deutschland 
haben wir die Gewerkschaften nicht als Linkeitsgewerkscha 
ten,sondern als Richtungsgewerkschaften,eine Mehrzahl 
von ^rbeitnehmervereinigungen für jeden Rerufszweig,de3 ~» 
wegen ist es unmöglich,die Gewerkschaften als Eörperschaf 
ten des öffentlichen Rechts zu verfassen,weil die Rich
tung des öffentlichen Lebens,die jede Gewerkschaft auf
sucht, eine andere ist. Jede der Gewrksckaften sucht 

das öchiff und seine Vannschuft in einen anderen Hafen 
zu lotsen.Das ist ganz wörtlich zu nehmen,sie verhei3st 
jede^eine andere Heimat .Beachten ->ie bitte wohl,wenn ich 
hier von Richtungen spreche»,so meine ich damit den 
geistigen Heimatbereich der Gewerkschaf t,nicht : Tepptffih.- 
Porzellan-Papierarbeiter usw.sondern mit Richtungen 
sind gemeint die "Freien Gewerkschaften." ^Christlichen 
Gewerkschaften" und die "Hirsch-Punkerseben Gewerkschaften 
Denn ihre Existenz ist konstitutiv für die ganze ^ustsil- 
dung unseres Gewerkschaftswesens.Die Hirsch-Dunkersche 

ist die älteste Richtung,sie kommt aus dem Liberalismus, 
sie versucht die bürgerlich rechtliche Welt dem Arbeit
nehmer dur.;h die Loalition zugänglich zu machen.Der 
Führer und Leiter Hirsch,der die 3ache in England gese

hen hatte,importierte sie nach Deutschland.Ging mit 
3chlulze-Delitzsch,der d„e Genossenschaften leitete, 
zusammen,der in den 6Ciger Jahren das einführte«

Also die älteste Gewerkschaft * aus liberalem Geist,eat
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will Anwendung 1er bürgerliehen Lebensformen au.f die 
Arbeiterschaft.Damals wurde die Gesellschaft von Karl 
1 arx als antisozial empfunden und abgelehnt .Die Hirsoh- 
Drnkersehen Gewerkschaften bereiten also gerade für ihre 
Litglieder a^s Heimat vor die Landung bei Schillers 
Glocke.a Is Beispiel führe ich immer gern das berühmte 
Fabriktor aus den 70er Jahren an, mi t dem hott©:Arbeit 
ist des Bürgers Zierde,,-egen ist der Lühe Preis".
Für das Zeitalter der 6oer,7oer Jahgere ist das natürlich 
schon etwas wackelig.Immerhin:es ist das der Versuch,der 
in .England geglückt istjdort sind die Gewerkschaften die 
Träger der bürgerlichen Ideologie bis 1918 geblieben und 
es eigentlich im Grunde heute noch.Die sogenannte Ar
beiterpartei ia England ist doch das Gegenteil von Eozialis 
mus.Eie heisst ja auch nicht Arbeiterpartei^sondern 
labour party-Arbeitspartei.=Die Gewerkschaften der Hirsch- 

Dunkersch en Färbung sagen dem Arbeiter:Wenn Du Dich 
geT.verkschaftlich organisierst,findest Du auf diesem Umwege 
Deinen Frieden im Jchosse der bürgerlichen Gesellschaft; 
das ist das Entscheidende.Die bürgerliche ’esellschaft 
braucht,um den Arbeitnehmer zu erfassen,einen Umweg 
,der -rbeiter iot x'riedlos,auch nach der Uirsch-Ounkerschen 
Lehre.Die moderne individuengeSeilschaft ist für den Ar

beiter ungeeignet,wenn er sich niCi t koaliert,wenn er nicht 
in den Arbeitskampf eintritt.Lgunpf wird als- auch hier ge
fordert innerhalb der bestehenden Gesellschaftsordnung 

als Borbedingung,damit er zu ss-nem Hecht kommt.a Iso hier ̂  
auch schon die Ideologie preisge, eben,als käme der einzelne 
von selbst zu seinem r:echt,nur durch die Foalition.
Vir haben also boi den Hirsch-Dunkersehen Gewerkschaften 
zunächst einmal s.l. ;L gegen her: Bürgertum und Arbeiterschaft 
Die Arbeiterschaft steht noch draussen,wird aber auf dem 
Umwege über die Koalition hereingeführt in die bürgerliche 

Gesellschaft,.
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Wie ist es nun bei den Freien Gewerkschaften?
Sie lehnen las Eine infügen in die bürgerliche Gesellschaft 
durch Hinzufügen der Koalition ab,sondern der Kampf 
dienet den Ziel der Zusammenfassung der Arbeiterschaft • 
zum Aufmarsch in ein neues Land,in dis klassenlose Gesell
schaf t :Aufhebung dar flassen auf dem Umwege über M S X M g - 

die kusmerzung des Bürgertumsjdas kommt in das ge
lobte Land nicht mit hinein.
III«die christlichen Gewerkschaften stehen zu der modernen 
Gesellschaft im Widerspruch,sie 7iollen auch an der Ge
sellschaft vorbei»wollen die Arbeiterschaft nicht di6 ser 
Gesellschaft Zufuhren,sondern dem Evangelium,Diese drei 
Möglichkeiten müssen die bitte ganz ernst nehmen,denn sie 
bedeuten,dass bei der Gewerkschaft die Tatsache des Ar
beitskampfes die Verwurzelung des Arbeiters in der^ mo
dernen Gesellschaft in Frage stellt.Die Koalition kommt 
nicht nur in die Welt um dem Arbeitnehmer das Kämpfen 
zu ermöglichen,sondern dass er Heimat über sie hinaber- 
findet .Und die Eicht urig der Kampfgruppe bedeutet, wo
diese Heimat,diese Einwurzelungsgelegenheit,dieser Rück-

frhalt des Arbeitnehmers gesucht wird.Die (-rwerkschaf t selbst 
konnte es ja als rein militärische Formation nicht Bfin 
muss hinter sich ein geistiges Ziel setzen,und diese Ziel
setzung liegt nun einmal im Bestehenden:fägt die Gewerk
schaft hinzu und Ihr seid zufrieden,oder sie kann liegen 
in den Untergründen einer Glaubensexistenz in kirchlicher 

Form,oder in dem neuen Lande der klassenlosen Gesellschaft. 
Se-fee Das ist natürlich ein ausserordentlicher Gegensatz 

zwischen christlichen und Freien Gewerkschaften,.Hier wird 
die Erbsünde bejaht,-der Sozialismus dagegen ist. schlechter 
dings monistisch und erkennt nicht an,dass die Welt immer 
aus diesen zwei Welten besteht»der Alltagswelt und der Sonn
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tagsweit oder dem Diesseit : and dem Jenseits .Aber 3'e ..e 
alternde Organisation mass sich an ihre Brust schlagen 
and sagen:ich bin doch eigentlich ein greulicher Mensch, 
and so geht es ntürlich auch den Sozialisten,es scheint
ihnen zweifelhaft, ob es wirlich ein G-ltick ist,unter 3o-r 
zalisten zu leben.fiese Spannung zwischen daun geistigen 
Ziel und der Formation selbst deutet auf etwa was der

an sicMtechtsordnung4nicht zugänglich ist,Heimat. Heimat ist

zelung von Menschen gibt es in der Gesellschaft nicht*
Das sind alles Begriffe,die aus dem Volksleben stammen. 
Diese ganze Heimat der Gewerkschaften ist weder im So
zialismus noch im Liberalismus gestaltet,sondern die 
Tatsache der Gewerkschaft greift schon in tiefere Grün
de des Lebens hinunter,sie bedeutet das was Jean Jaure 
gesagt hat: die Gewerkschaft i t die Lutter des Arbeiters, 

d.h. sie ist das was ich Heimat genannt habe,der Bereich 
in dem sich der Arbeiter zu Haus fühlt» Hur auf dem Um

wege über die Christliche Gewerkschaft gehören heute die
katholisch n und protest sehen Arbeiter der Kirche an.
Dadurch dass sie in der _ rkschaft leben können,haben 
sie Fahrt zu dem Heimathafen Kirche,an den diese Kampf
gruppe angelehnt ist.Der Sozialismus hätie in diesen 50 

Jahren nicht einen Halt in der Wirklichkeit erhalten 
können,wenn er nicht in der Kampfgruppe auf den Sozialis
mus hin soausagen exerziert hätte »Gin Heimatbereich kann 

nicht ein reiner Kampfbereich sein,jenseits der Gewerk

schaft soll Frieden liegen.

k

etwas/wovon die Wirtschaftsordnung nichts weiss.Verwur
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Bei ans haben die Gew rkschaften die Befriedung der 
Arbeiterschaft her eigeführt,an teile der Barikadenkämpfe 
der politischen,ist der Rirtschaftskarapf,der Arbeits
tempi getreten,die Gewerksclaften sind der einzige Kampf- 
hereich,an dem dem îrbei ter wirklich and ernsthaft ge
legen ist „Der Umsturz hat bei ans darin bestanden,dass 
die Kampf■:rgnnisation der Gewerkschaften massgebend in 
unsere Gesellschaftsordnung eingefügt worden äXH&X ist.
Das erkennt man daran,dass diese 3 Richtungen "achte 
des öffentlichen Gebens sind ,in jedem Gesetz von heute 
wird den Gewerkschaften ein Gehörs- und Beispruchrecht 
direkt oder indirekt eingeröumt.Entweder wird der Ge
setzesentwurf den Gewerkschaften vorher vorgelegt,oder 
sie haben Gelegenheit, zu diesem Bntwurf , teilung zu nehmen 

in dem Reichswirtschaftsrat,in dem sie das alleinige 
Vorschlagsrecht haben oder sie werden an der Durchführung 

des Gsetzes selber bete 13igt,z,B. für die rbeitsnachweise 
werden überall gleichmässig Beisitzungen aus der ,.rbeit~ 
nehmerschaft und der nrbeitgeherschaft gefordert«Diese 
Beteiligung der Gewerkscnaften aller Richtungen am öffent
lichen leben,An der Gesetzgebung ist die eigentliche 
ungeschriebene Grundlage ^srrer Verfassung.kan hört oft 
die Gewerkschaften sagen:wir stehen auf dem Boden dér 
RepiUR Gk.Das ist eine Phrase.Gemeint ist,dass ä|e Verfas
sung auf dem Boden der Gewerkschaften sieht.Unsere par
lamentarische Republik hat als zweite Basis -die Foali-

nurp
tion,und es kommt gar nicht darauf an,ob der -taat/auf 
der Basis der Verbädde existiert. Das hat sich nun be
reits gezeigt.In einem Augenblick schienen die Koali- 
^i nen. über ihre Richtungen hinausauwachsen und schienen 
nun kls Körperschaften mit eihem Verfassungsparagraphen 

in unsere Reichswetfassung hineinwachsen zu können,sie

schienen
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also aas Mächten des öffentlichen Lebens paragraphierte 
Körperschaften de,; öffentlichen Lebens werden za k&nnen*
Am 15.November 1918 ist in Berlin von den Arbeitnehmern 
aller Richtungen und den Arbeitgebern aller Berufe die 
sogenannte "Reichsarbeitsgemeinschaft"unterzeichnet worden
die bedeutet den Versuch eines? ständigen /t— ---^
der gerenseifigen L'arktorganisation und eine gegenseitige 
Durchdringung sicher zustellen ,bedeutet den Vafffenstin
stand auf dem ^rbeitsmar-t zu Zwecken der Demobilmachung» 
Die Demobilmachung ist i n DeutschL durch die U M K X X  
töKWKWKg Arbeitsgemeinschaft durchgeführt worden und nicht 
durch den Staat,den es damals nichfgab.Auch nöch in den 
folgenden Jahren hatten wir keinen Staat,im Gegenteil, 

er war der Rechtsverderber.Dass bei uns die Gesellschafts
ordnung des Arbeitslebens wieder hergestellt worden ist, 
verdanken wir ausschliesslich den Koalitionen.die haben 

Deutschland von 1918 bis 22 regiert,alles andre ist 3chi- 
märe.Die Arbeitsgemeinschaft hat sich mit wachsender
Erstarkung in Deutschland wieder zurückgezogenfüber- 
flüssig geworden.Sie hat sich eben nur als Kotgrundlage 
des Staates herausgestellt und wird haben jetzt wieder 
diese schöne Eassade mit allen möglichen Verfassungspara
graphen .Die Koalitionen wind 1918 über sich selbst hinausg 
wachsen, sind aus e iner reünen Kampfgrjfejanisation überge
gangen,das ganze Wirtschaftsgebiet zu pazifizieren und 
zu ordnen.Bei der Rücksaugung der 1 0 Millionen in das 
Land war es im wesentlichen die Arbeits eneinscharfc,die 
diese Rückfüllung durchgeführt hat,damals sind die Koali-r 
tiénen zu tragenden Säulen unserer Reichsverfassung ge

worden, In Kotzeiten fällt alles Papierae ab,wer Sann 
aktionsfähig ist,der ist die Grundtatsache des Lebens und 
das war eben die Regierung,nicht die Volksbegcuftragten und 

die Na tic. naiver Sammlung sondern die ITerbände, auf die alle

diese



Macht 013 ö rx Rücksicht nehmen mussten.Die Arbeitsge
meinschaft ist jetzt wieder verschollen d.h.die Kampf
gruppen der Koalition stellen sich heut wieder aus
drücklich gegeneinander;es gibt heut rieht mehr diese 
Zentrale SSSäH? Arbeitsgemeinschaft, die ging über den
Horizont der Anhänger hinaus.Handlungsfähig waren alsoer
im Augenblick nur die Verbände und die Volksbeauftr^jajfcen 
griffen nach dieser Organisation um sich selber ein 
3tück urdnung zu gofcgan.Die Reichsabbeitsgeraeihschaft ist 
in den ersten Novembertagen von einsichtigen Leuten 
wie Loue und Gtinnes verabredet worden , die Berliner 
steiler Legin und Borsig sind dann beigetreten,auch die 
Landwirtschaft. Die Reichsarbeitsgemeinschaft ist also 
das aus dem Erleg unmittelbar hervorgehende Notrecht 
der Eoalitisnen,unsere Gesellschaftsordnung zu tragen, 

sie können sich dehken,dass in de Augenblick,wo 
wir wieder Krieg bekommen sollten,es gar keinen anderen 
leg gäbe als auf die Verbände zurückzugreifen .Das kann 
kein Landrat,das kann kein Beamter,das können nur die 
Verbände |docb ein dort zur Geschichte der Gewerkschafts
richtungen. Am sch-ersten haben es die freien Gew erkschaf 
ten gehabt,sich ihr Arbe1t^kam.ffeld zu erkämpfen.
Erst 1887 gelang es Legin,.eine GeneralKommission der 
Gewerkschaft m  Hamburg aufzuziehen aas heisst die ver
schiedenen raongewerksenarten als die Gewerkschaften 
freier Richtungen zusam enzufassen gegen gen heftigen 
Widerstand der Partei.Die Gewerkschaftsführer sind ausser 
ordentlich jung,die Kampfkraft der Gewerkschaften beruht 
auf den jungen Jahrgängen.Das war noch unter de Sozi
alistengesetz ,wo die Sozialisten dachten,der politische 
Kampf sei das^fintscheidendeünicht der wirtschaftlicheI
Kampf.Aus der Generalkommission der Gewerkschaften ist 
heut der Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund geworden,
eine sogenannte Spitzenorganisation der Gewerkschaften
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Sie nennen sich"frei" am nicht zuzugeben,d-ass^ sie sozi
alistisch sind.Aber doch stehen sie aaf sozialistischer 
feltanschauungsgrundlage.Die Hirsch-Dunkerschen Gewerk
schaften haben sich verfasst im"Gewerkschaftsring",die 
Spitzenorganisation der Christlichen Gewerkschaften ist 
der "Deutsche Gewerkschaftsbund".



Vorlesung

ARBEITSRECHT

8.Stande 29.Hovember 28.

Erinnern wir ans an die Hauptsätze von gestern:
Die Gewerkschaft ist eine Macht des öffentlichen Lebens,die 
sich in einer bestimmten geistigen Dichtung fortbewegt.
Daher sind die HichtangsgewerkschafJen zu unterscheiden.
Die "Freien Gewerkschaften" die "Christlichen Gewerkschaften" 
die "Hirsch-Dunkerschen Gewerkschaften".Sie ist eine Macht 
des öffentlichen Lebens,aber keine Körperschaft.wegen dieses 
Zerfalls in Richtungen,ist sie nicht imstande,(wie irgend
eine Versicherungsanstalt z.B.)«ls Körperschaft in die 
Heichsverfassung eingebaut zu werden ,weil die solche geisti
gen Richtungen nicht kennt.Es iét mit ihnen ähnlich wie mit 
den Parteien:sie sind Grundelemente unseres Verfasaungslebens 
aber offiziell^ nichfbekannt.Als Juristen lernen wir hier:
Es gibt Mächte des öffentlichen Lebens,von denen der Jurist 
lofciz nehmen muss,auch wenn sie nicht in einer gleichförmi
gen und paragraphierten Form verfasst sind.Die Gewerkschaften 
haben keine vom Recht ausgebildete Form.Ferner ist es so, 
iass diese Mächte des öffentlichen Lebens in einem entschei
denden Augenblick unserer Geschichte ,im Augenblick der De
mobilmachungy^u s ammengefunden haben und sie durchgeführt 
haben.Und tatsächlich trugen damls die Koalitionen das Ge
bälk .^ir müssen nun genauer von den Verschiedenheiten zwischen 
diesen Mächten des Öffentlichen Lebens sprechen auf der 
Arbeitgeboer- und der ^rbeitnehmerse_te.
Diese Spitzenorganisationen "Ring" "Allgemeiner Bund" "deu- 
^chte Gewerkscha ft" «sw umfassen nicht nur Arbeitnehmer 
sondern auch haben sich mit Beamtenkoalitiénen zusammengekit- 
tet .Sie wissen .'Beamtenrecht ist nicht Arbei tsrecht .Aber iin

Teil des Arbeitsrechts(Betriebsschutz)
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ist für Beamte ebenso wichtig.Infolgedessen and. am sich 
zahlenmässig natürlich, aafzuplastern haben alle diese 
Spitzenorganisationen Anschluss gesucht an Beamtenverbände 
der Beamtenbund bei dem Bing angeschlossen and der 
"Allgemeine Beamtenband"bei den Breien Gewerkschaften.
Die Angestelltenverbände rangieren aach nicht direkt bei 
den Gewerkschaften sondern der Afabund(»Allgemeiner Freier 
^ngesteiltenbandK)ist bei den Freien angeschloosen und 
der GDA ist beim Gewerkschaftsring.Der Sitz sämtlicher 
Spitzenorganisationen ist jetzt Berlin,seit 1918,eine Aea- 
Neuerung,die sehr symptomatisch wichtig ist,bis dahin war 
der ritz aer Christlichen Gewerkschaften in Eöln,dort in 
dem heiligen Köln hatten sie natürlich einen ganz anderen
THIolrHfll t. a ls in ,1 mm nnffUnhiartn Berlin.

Die Arbeitskämpfe werden aasgefochten von den sogenannten 
Fachgewerkschaften.Was heisst das? Die Arbeitnehmer einer 
B r ^ h e , eines Berafszweiges sind zas ammenge fasst und zwar 
etwa auf der Stufe der industriellen Arbeitsteilung von 
1880.Die Berufe,die erst seitdem entwickelt worden sind, 
haben meistens noch keine eigenen Gewerkschaften,und umge
kehrt ,Berufe,die damals schon waren ,sind nocn zusammen. 
Die Gewerkschaft spiegjle/t also nicht die heutige Berufs- 
teilung in Deutschland'.Z.B.1880 war der Papierarbeiter in 
Deutschland einfacher ungelernter Fabrikarbeiter.Heut ist 
der Papier«rbeiter aber ein gelernter Arbeiter,sogar auf 
ziemlich roher Stufe.Trotzdem ist er auch heute noch im 
Fabrikarbeiterverband.Di^se Arbeitseinteilung ist natür
lich aussordeAtllch wichtig,weil sie den .Arbeiter nach 
seiner Lage auf dem Ar&eitsmarkt zusammenfasal;»keineswegs 
nach seiner Zusammenordnucg im BetriebeWeder moderne
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Gro-sbetrieb &at tftttiter der verschiedensten Berufe in 
sich (z.B.auf einer Iferft gibt es Zimmerleute »hetallar- 
beiter , ung le rat e r.rb.; it*r r, "Fabrikar beit. r at.; iitf in
rrosser . ischung)die gehören z. .5 verschiedenen Berufen 
an.Der moderne Betrieb hat nicht sic gegen^bei  ̂ine 
Organisation der Arbeiterschaft,di« dem Betrieb folgt» 
sondern sie vereinigt sich nach einer Lag® auf dem nrbeita- 
markt.Die Zimmerer haben alle Zimmereibetriebe in Deut
schland als Möglichkeit offen ,sodass sich für jeden 
Arbeiter der Betrüb durchaus im Zusammenhang mit anderen 
Betrieben darstellt»daraus ergibt sich,dass die Gewerkschaf
ten es z nächst gar nicht mit dem Betrieb in seiner inneren 
Organisation zu tun haben»sondern nur mit dem Betrieb aäs 
Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt,nur mit dem Betriebsherrn 
als Arbeitgeber »nicht mit dem Betrieb als innerer • Zusam
menordnung von Arbeitskräften.Also di© Gewerkschaft hat sich 
ausschliesslich gruppiert nach den >rfordernissen des 
Arbeitsmarktes.Das bebautet der Zerfall in Faohgewerk- 
ach^ften.Heute werden die ^rbeitskümpfe so ausgeführt,dass 
man eine ieitang mit dem Kampf beauftragt,für die Verhand
lungen in den einzelnen Betrieben gibt es die führende 
Gewerkschaft »die anderen werden ma tgenommen.daraus erwach
sen organisatorisch allerhand 3chwierigkeiten.Um nun den 
Zerfall in die fachgeworkschaften örtlich^ nicht ausarten 
zu lassen,haben sich die Gewerkschaften in den einzelnen 
Orten I M l g ä $ ä l H l M X X l ä I i I M H n H E |  ein Gew rkschafts- 
kartell geschaffen,und halten sich gewöhnlich einen ge
meinsamen Jekretär(Das ist wieder eineyr echt]ich^ nicht 
greifbare aber öffentlichrecht lieh und privatrechtuich 
wichtige Tatsache.).Die Gegenorganisationy»die möglich ist, 
i$t die Organisation der nrbeiterschuft vom Betrieb her.
Die Rassen haben bei ihrer Revolution keine Gewerkschaften 
vorgefunden »das ist rine Leistung der westeuroj.äfischen
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IndustrieStaaten,die Gewerkschaften aufgebracht und 
durchgeführt zu haben.Die Russen sind als rückstän
digstes Volk in Europa mit beiden Beinen nach vorn gesprun
gen und haben die Arbeiterschaft betriebsmässig verfasst.
Da man nun immer glaubte damals,von Russland kommt alles 
Heil,so haben zunächst bei uns die getreuen Schildknappen 
dieser Bewegung gesagt .-Hier muss auch umgestellt werden, 
aus Fachorganisationen müssen wir Industrieverbände ma~ 
chenpdiese Bewegung ist aber gescheitert ,denn sie ver
kennt vollständig,dass das nur ein Notbehelf der Russen 
war,sie wollte aus einem Notbehelf der Russen eine Ideal 
machen -Die Macht des Arbeiters im einzelnen Betrieb ist 
schwächer ,â _s auf dem Arbeitsmarkt. Der Kommunismus und 
bei uns der Kapitalismus reichen sich da die Hand in der 
ideologischen Forderung Fabrik- oder Industrieverband:
Die Arbeiterschaft ist in Wirklichkeit auf dem Markt vom 
Betrieb frei,da interessiert sie der Betrieb nur :Gibt es 
dort 50 freie Plätze,aber nicht »ach der Frage:wer wird 
Vorarbeiter,wer Angestellter usw.wenn sie sich dort koali
sieren und sagen:wir gehen nicht in den Betrieb unter 
diesen Bedingungen,sind sie stärker als im Betrieb.Die 
sogenannte IndustrieOrganisation ist also ein Ersatzmittel 
um binnen J|^r das durchzukriegen,was bei uns in 50 Jah
ren aufgebaut worden ist.
Jetzt die Arbeitgeborseite. Die Arbeitgeber sind zunächst 
nicht auf dem Arbeitsmarkt organisiert,denn jeder einzelne 
Arbeitgeber ist bereits für den Arbeitnehmerverband 
der Kontrahent.Grünsätzlieh hat eine Arbeitgeber es immer 
mit mehreren Arbeitnehmern zu tun.Tenn sich die Arbeit
geber organisiert,so stellt er bereits eine Art Spitzen
organisation dar,eine überörtliche Vereinigung.Der Arbeit
nehmer muss sich an Crt und Stellt organisieren.
Venn sich die Arbeitgeber organisieren,so geschieht das auf 
einer Stufe der zweiten Potenz,ityl wesentl chen hat sibh
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in Deutschland die Arbeitgeberschaft erst seit 1905 
organisiert.fiele Irrtümer im Arbeitsrecht würden vei^r- 
mieden werden,wenn man klar sähe,dase die rbeitgeberorgani 
sation eine Potenzierungsstufe gegenüber den Gewerkschaf
ten darstellt.Die Gewerkschaften selber haben solche Po
tenzierungen auch vorgenommen,etwa der Metaliarbeiterver
band (es gibt vielleicht ungefähr 180 Metallarbeiterberufe) 
Aber grundsätzlich ist beim Arbeitgeber schon der Einzaine 
Partei auf dem ärbeitsmarkt,das i_>t bei den Arbeitnehmern 
nicht der Fall.Der einzelne Arbeitnehmer auf dem Arbeite - 
markt ist selber Objekt,will rekrutiert werden,ist ‘pekula- 
tionsobjekt des Marktes und nur dadurch,dass er sich koa- 
liertjwird er Subjekt,ARb@itmthm@r.Das Koalieren setzt erst 
die Personenst^ndschaft.Die Arbeitgeber haben sich 40 Jahre 
später koaliert als die Arbeitnehmer,dann sind sie mit Ries 
nschritten vorwärts gegangen und heut sind sie besser orga
nisiert als die Arbeitnehmer,im wesj^t liehen ohne Rich- 
tunsunterschiede,sogar die Schwerindustrie und die Gross
agrarier und Kleinbauern sind in dem "Deutschen Arbeit
geberverband" ,der Spitzenörganisation der Arbeitgeber, 
lalh haben die Arbeitgeberverbände prozentual in ihren 
Reiehen mehr Arbeitgeber als die Gewerkschaften.Das ist 
die Krisis heute der Arbeitnehmerorganisationjob sie sich 
vom Staat ein Zwangsrect holen S I E  sollen,die Arbeitnehmer 
alle hereinzuzwingen,Es ist doch heute so,dass der orga
nisierte Arbeiter für den nicht organisierten Arbeiter 
zahlen muss und ausserdem die Kastanien für ihn aus dem 
Feuer holt.Die Hälfte der deutschen Arbeiterschaft lässt 
sich mitschleifen von den Kampf- und Opferfreudigen.
Die Organisation umfasst heute schätzungsweise 60 %  der 
deutschen Arbeiterschaft.In den einzelnen Berufen ist das 
natürlich verschieden.Hur:in dem Augenblick,wo die Arbeit-»- 
nehmerorganisation verlegt,dass alle Arbeiter organisiert

sind,

mailto:itmthm@r.Das
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gibt sie ihre geistige Sichtung auf,in dem Augenblick 
muss sie zur Körperschaft werden,eingebaut in das öffent
liche Becht.Yom Arbeitnehmer kann ich nicht Zwangsbeiträge 
erheben.Der Faschismus hat es so gemacht,und da ist eben 
von Geist keine Bede mehr.Ich persönlich glaube nicht, 
dass man an dieser speziell deutschen Entwicklung herum
kurieren kann,die Gewerkschaften würden sich selber aufgeben 
Noch eine kleine Bemerkung: Die Arbe itgehmen^gewerkschaften 
sind juristisch einwandfrei als Vereine organisiert.
Fast alle sind Vereine des BGB,benutzen also die durch die 
Reichsverfassung gewährte Freiheit.Sie sehen: für die Ar
beitgeberseite passt das BGB auch sofort.Für sie existiert 
das Bechtsproblem der Gewerkschaft nicht.Nun haben die 
Gewerkschaften das Bedürfnis gehabt,neben ihrer Machtstel
lung im öffentlichen Leben auch die Vermögensträgereigen- 
schaft des Privatrechts sich zu eringenjdas Personenrecht.
Die Gewerkschaft hat neben sich gesetzt 222 G.m.b.H. 
sodass also eine lockere Pers nenvereinigung leben sich hat 
eine Vermögensverwaltung(z.B.G.m.b.H.als Vermögensträgerin 
der Bauarbeitergesellschaft ).Hier lie, ,t nun die Schwierig
keit darin,dass Gesellschaft immer das Amt sein soll,nicht 
der Funktionär.Nun ist also das Bechtsproblem dieser Ver
mögensträger :die Funktionäre müssen in dem Augenblick,wo 
sie nicht mehr Funktionär sind,ihre Eigenschaft als Ge
sellschafter sofort aufgeben.An sich ist die G.m.b. H. 
selbstständig und der Gesellschafter souverän.Nun liegt 
der Personenvereinigung daran,immer die Gesellschafter in 
der Band zu haben.Heut schlägt man grosse Umwege ein,um zu 
erreichen,dass die Funktionäre ihre Gesellschaftereigenschaft 
sofort aufgeben.Das Problem ist dies:wir haben noch nicht 
die MöglichkeitjAemter,Amtsträger als solche aus der Gewerk
schaft zu Gesellschaftern der G.m-b.H.zu machen.
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Wer kann nur Aufsichtsrat in ,iner Gesellschaftwerden?
Sine physische Person,und nicht ein Amt.Es kann also nicht 
im Statut stehen:Vorsitzender ist der Vorfctand<J.er defc&schen 
Bank,sondern es muss heissen Herr Cohn.Oder wenn Herr 
Cohn nicht mehr Vorsitzender der deutschen Bank ist,dann 
ist es schlimm.Das ist ein Rechtsproblem des ganzen Wirt
schaftsrechts heute:wie macht man diesen Anteil de^Amts- 
trägern zugänglich.Die Vergeistigung der Macht beruht da
rauf , dass sie der Funktion,der Vertrauensfunktion in einer9
Menschengruppe fol&t.Macht ist böse,wenn sie aus dem geist- 
gen Zusammenhang gerissen wird.
Diese Koalitionen führen Arbeitskämpfe.
Was sind Arbeitskämpfe?Arbeitskampf ist ein friedlicher 
Kampf,im Gegensatz zum militärischen und politischen 
Kampf.Der Wirtschaftskampg tut das Gegenteil toom kriege
rischen Kampf,vom Kampf mit körperlichen Mitteln.Im Kriege 
nehme ich mir,was ich haben will,ich,warte nicht die Ver-

Lhandlangen ab,sona.ernmarsoh.iere ebenein.Der Krieg geht 
schneller auf seinen Gegenstand los/als der Frieden.Der 
Arbeitskampf verfährt genau umgekehrt.Vas tut der Arbeit
nehmer im 3treik?Er schiebt den Abschluss des Vertrages 
hinaus,er wartet,er gewinnt Zeit.Im Arbeitskampf verzich
tet man freiwillig auf etwas was man sofort haben kann , 

um später mehr zu bekommen.Streik ist .?tillegung,Aussperrung 
Justizierung übertragen aufs Jirtschafstleben,3tillstand 
des Rechts.Motto: Alle Räder stehen stille,wenn Sein starke! 
Arm es will*»Dabeisetzt der Arbeitskämpfer selbstverständ
lich voraus,dass die Räder an sich laufen müssten,Der Ar
beitnehmer ,der streikt,setzt voraus,dass der Betrieb,den 'H;? 
sr bestreikt,laufen sollte,da-s hier eine Produktionsge- 
legenheit verloren geht.Jeder Streik setzt eine Bejahung 

der Produktivität des Wirtschaftslebens voraus.Voraussetzung ]jtt 
des Streikes ist Verzögerung der Produktion,die an sich ge- J-*

braucht



- , Jeder Arbeitskampf setzt das Funktionieren des
friedlichen Wirtschafslebens voraus.Es muss Arbeitsge
legenheit da sein,~U3S ferner die feste Erwartung da sein, 
dass in absehbarer Zeit die Arbeitnehmer diese Plätze auch 
einnehmen werden.Der Arbeitskampf ist ausschliesslich auf 
das FunktioniBBen der Wirtschaft eingestellt »verzögert 
es nur.Insofern ist der Arbeitskampf ein schlechterdings 
auf den Frieden angewiesenes Kampfmittel.Wenn die Ware 
keinen Absatz findet .wenn kein Geld in der 'Wirtschaft 
steckt,aus dem die .̂eute bezahlt werden,können,dann fahre 
wohl Arbeitskampf»dann ist er sinnlos. Insofern ist der 
Arbeitskampf in einer Gegenwelt als dem Krieg verankert.
Sin Kampf,der ausdrücklich den Ablauf der normalen Wirt
schaft voraussetzt,und das Gedeihen der Wirtschaft-.!)»® 
ist kolossal wichtig.Jeder Praktiker weiss:gestteikt 
kann nur werden bei aufsteigender Konjunktur. Worin beste
hen die Arbeitskampfmittel?AIso das Wesen des Arbeitskampfe 
ist Nicht Vorwegnahme,sondern Zurückhaltung,Enthaltung.
Bei den Kampfmitteln ist zu unterscheiden:Streik,Aussp»B-

«rung und Boykott.Streik ist Zurückhaltung von Arbeitskraft 
durch Organisation dieser Arbeitskraft.Streik kommt aus 
dem Englischen:strike=Schlag.ln der Zwischenzeit»währedd 
der der einzelne Betrieb bestreikt wird,soll verhandelt 
werden,sollen die Arbeitsbedingungen festgesetzt werden. 
Durch Enthaltung dey Arbeitskraft sollen die Arbeitsbedin
gungen in die Höhe geschraubt werden.Der Streik ist das Mit 
tel,durch das die Gleichberechtigung der Arbeitnehmer bei 
den Verhandlungen erzwungen wird.Daher ist der Streik das 
Mittel,die Arbeitgeber zur Anerkennung der Gewerkschaft 
des Arbeitgehmerverbändes als Kontrahenten zu zwingen.
Ohne Arbeitskampf wären selbstverständlich die Arbeitgeber 
hiemals darauf eing-gange^,statt mit den einzelnen Arbeit
nehmern mit der Gewerkschaft im Ganzen zu verhandelt.
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Streik ist überhaupt das Mittel,diese Macht des öffent
lichen Lebens sichtbar zu machen.Rechtsform hat sie nicht 
Die Tatsache,dass der Arbeitgeber die einzelne Arbeits
kraft nicht in aainen Betrieb hineinbekam,sondern dass 
die einzelnen Eisenspähne Arbeitnehmer von dem Magneten 
Gewerkschaft zusammengehalten wurden,brachte plötzlich 
den Arbeitgeber in die Lage,statt mit den Einsenspähnen 
mit dem Magneten verhandelnd zu müssen. Das .lesen des 
Streikes ist also das Durchsetzen denEollekt^Verhand

lungen. Immer wieder würde sonst der einzelne Arbeitgeber 
sagen:ich kann j^nit dem einzelnen Arbeitnehmer verhan
deln. Dieses Zusammenhalten wie die Kletten beweist 
ihm,dass er das nur erreichen kann auf dem Umwege über 
den Verband.Also:Vorenthaltung der Arbeitskraft,um den 
einzelnen zum Umweg üfcer den Verband mit den Arbeitnehmer 
zu verbändeln\ zu zwingen.



ABBEITSRECHT

,/ir sprechen von Streik, Aussperrung und Boykott• 
Boykott so hiess ein unglücklicher Major und Landbe
sitzer ,dem seine irischen Hintersassen das Leben schwer 
gemacht haben,daher der Naim boykotten. Er wird gebraucht, 
wenn es sich nicht darum handelt,die ganze gegnerische 
Seite zu bekämpfen,sondern wenn man gegen einen Outsider^ 
einen Einzelnen kämpft. Von Arbeitgeberseite also gegen 
einen Arbeitnehmer,und vo.. Arbeitnehmerseit e gegen einen 
Arbeitgeber.Streik und Aussperrung setzen den Portgang 
der ./irtschpft voraus,bein Boykott ist es andersidort 
versucht man einen Schädling auszumerzen,aus dem Wirtschafts
leben zu beseitigen.Boykott steht im Gegensatz zu den 
beiden anderen Massnahmen; Streik und Aussperrung.
An sich sind alle drei Massnahmen nicht verboten,sondern 
gesetzlich erlaubt„Aber es gibt natürlich eine gewisses 
Maas von Rechtsfrieden und Wirtschaftsfriedon,das der ' tast 
dem Einzelnen nicht raufeen will® — -Der Streik an sich ist 
erlaubt^wie ist es aber,wenn dadurch die Kündigungs
pflicht des Einzelnen verletzt wird? Nehmen wir an: ick 
bin auf 4 Wochen angestellt,die anderen streiken. Hier 
ist ein Konflikt zwischen dem einzelnen Bienwfivertrag und 
dem Gesamtarbeitsverhältnis.Der Streik erzwingt eine So
lidarität ,die mit der privaten Verpflichtung zwischen 
A und B kollidiert «Nun ist? die Frage: ist die Treue
pflicht gegen die eigene Marktseite nicht stärker als 
das private Vertragsband mit der anderen Seite? Nehmen 
Sie an; ich bin auf Kündigung angestellt«Nun biicht aus 
einleuchtenden Gründen ein Streik aus,wegen Tarifbruches 
auf der anderen Seite«Ich gehe natürlich mit den Strei-
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aber

kenden mit,Han klagt der Arbeitgeber gegen mich wegen 
Kontrsktbruch.Das Hechtsproblem ist dies; Gibt es beim 
Streik für den Einzelnen Kontraktbrach? Mass der Arbeit
geber sich sagen: einen ehrlosen Arbeitnehmer kann ich 
doch schliesslich nicht haben sollen oder kann er verlangen 
dass der Betreffende diese schichte Gesellschaft meidet
und ihm die Treae hält? Die überwiegende Jadikatur(aasser
Landgericht Frankfurt) ist»dass es aach im einzelnen
Dienstverhältnis eine Treae gibt,und dass die Treue zur
Koalition nicht stärker gewertet werden darf.Man muss
bedenken»dass bei einem AequivalenzVerhältnis wie dem
Dienstvertrag es kein TreueVerhältnis gibt »das wird
heut nur noch von dem Juristen hineingesehen,nicht vonKoalition
dem Beteiligten. Bei der. MXXÖZIKSX aber $;ibt es eine 
Solidarität »das was die Treue mit dem Fremdwort aus-r 
drückt«Fraglich ist,ob sich dieser Rechtszustand halten 
wird,ob wir nicht beide Seiten auf dem Markt kollk^i- 
vistisch ansehen werden.Einem anständigen Arbeiter muss 
seice Solidarität lieber sein,als sei^ne Spezialtreue•
Das hat seine tiefe gesellschaftlich und soziale Be
rechtigung »denn je grösser die Betriebe werden,je selbst
verständlicher dieses Einfügen wird in eine unpersönliche 
Arbeitsordnung,desto wichtiger wird für den Arbeitnehmer 
die Solidarität. Unter den heutigen Verhältnisse ist es 
unmöglich,noch mit Einseinen zu verhandelte,die Gewerk
schaften sind unentbehrlich.Diese Rechtsfrage:Kolaitions- 
solidarität gegenüber Kontraktbruch ist im Augenblick 
strittig,labil,der Richter muss die Entwicklung aufmerksam 
verfolgen.Denn im Augenblick,wo das Interesse der Arbeit
geber an der Ko|M tion überwiegt,lässt sich das nicht 
me|rjh/ halten,dann geht eben in jeden individuellen Kon
trakt die Voraussetzung mit ein»stillschweigend:«wenn nicht 
der Streik dazwischen tritt.Jeder Arbeitgeber,der einen
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einzelnen Arbeitnehmer engagiert,muss sich klar sein, 
dass dieser auch eine Treue gegen seine Koalition za 
halten hat.So hat das Landgerici in Frankfurt a/M. auch 
seine Auslegung begründet«
Das zweite Mittel:Aussperrung. Alles mit demselben Vor
zeichen,nur schwieriger,weil eben Aussperrung auch von 
einzelnen Arbeitgebern vorgenommen werden kann,nicht nur 
von Gruppen.
Boykott wird an sich vom Reichsgericht auch zugelassen, 
aber nur in den Grenzen,ind denen die wirtschaftliche Exi
stenz des Bekämpften nicht schlechterdings aufgehoben wird. 
Bei dem Schauspieler,der erst bei Reinhard.dann bei Piska- 
tor ist,der niemals seine» Kontraktfrist inne hält,und dafür 
von der Vereinigung der Schauspieldirektoren auf die schwar
ze Liste gesetit wird,hat das Reichsgeric/th) so entschieden; 
Ein gewisses uaf die Finger klopfen ist hier ganz gut, 
dass er also ein Jahr lang vielleicht einmal daraufhin mal 
kein Engagement bekommt ist durchaus billig.Aber schon zwei 
oder gar fünf Jahre langTSolcher Boykott ist nichtig.
Das würde ungefäht dem Schwarzen Listen-System bei der Stel
le nv rmi11lung entsprechen. Es gibt auch umgekehrten Boykott: 
z.B. sagen die Arbeitnehmer:die und die Firma darf überhaupt 
keine Arbeitskräfte bekommen.Einem solchen Boykott ist 
schwerer bei zukommen.So wie sie aber von Verbanda^wegen eineo.
solchen Entschluss fassen,ist ihnen sofort beizufcoramen.

- pakt
Der Boykott-ist fast immer nur dann in der Zivilklage an
greifbar , wenn der arbeitgeberregen den Arbeitnehmer vorgeht 
und wenn ein Arbeitgeber Lust hat,den Arbeitnehmer aufzu
nehmen und sich nur durch den Boykottbeschluss behindert 
fühlt.An sich besteht ja Vertragsfreiheit auch heute nohh 
insofern ist der Boykott im Zivilrecht S8KHS nur greifbar,
\wenn schon jemand Lust hat,den Boykott zu brechen»
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Friedenschlüsse nach den Arbeitskämpfen
und zom Kampf bildet sich die Koalition. Am Ende des Kampfes 
steht der Frieden,der Friedensschluss.Pie Kunst,Frieden zu 
schliessen ist die schwerste Kunst,das menschliche Leben 
besteht aus der Kunst,Frieden zu schliessen.Piese Friedens
schlüsse sind die Geburtsstelle der Koalition und des gesam- 
Tarifrechts. Pie Tarifverträge sind Friedensschlüsse,sind 
nicht Wirtschaftsverträge des Zivilrechts; ein Käufer kommt 
an einen Laden,sieht Apfelsinen,kauft sie,geht wieder weg. 
Pieser Vertrag ist kein Friedensschluss,denn vorher hat 
kein Kampf bestanden. Beim Tarifvertrag sind die Leute aber 
schon vorher wirtschaftlich und tatsächlich zusammen und der 
Tarifvertrag ist dann der Uebergang in einen bewusst von 
beiden Seiten geregelten Zustand.Pie zivilistische Figur 
des Vertrages reicht nicht aus,um ihn zu erklären,sondern 
ein Friedensvertrag kann nur geschlossen werden,wenn vorher 
gekämpft worden ist.Selbstverständlich kann ich auch noch 
bevor gekänpft worden ist,einen Tarifvertrag scnliessen, 
zur Vermeidung des Krieges.Es liegt das Schicksal auf diesem 
Vertrag: Wenn nicht Vertrag,dann Kampf. J|inter dem Tarif
vertrag sthhen diese Mächte des öffentlichen Lebens,die sich 
entweder bekämpfen oder vertragen müssen,tertium non datur. 
Peswegen leidet das ganze Arbeitsrecht heute unter der Ver
schüttung der Wahrheit,darunter,dass man den Tarifvertrag als 
zivilrechtlichen Vertrag konstruiert.Er ist ein Friedensverfc 
"trag,der eihen friedlosen Zustand beendet,nämlich den fried-
j
losen Zustand zwischen der Koalition,den Kollektivinteressen 
auf der einen Seite mit der anderen Seite• Ein Arbeitsfriede 
jbesteht also nicht,wenn 1000 einzelne Arbeitnehmer mit ei- 
Vem Unternehmer 1000 ei#z eine Verträge geschlossen haben, 
denn die 1000 einzelnen Arbeitnehmer sind damxfct noch nicht 
zrnii Bewusstsein ihrer Lage gekommen,das sind sie erstgiwenn 
sie auch als Kollektivperson mit dem Arbeitgeber über ihre 
gemeinsamen Arbeitsbedingungen haben verhandeln können»
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Es gilt,den Arbeiter zum Bewusstsein seiner Arbeitslage zu 
bringen. Die Ebene des Zivilrechts,der Vollpersönliohkeit, 
die die Freiheit hat zum Handeln,die fehlt dem einzelnen 
Arbeitnehmer,er ist noch unter dieser Schnelle• Der einzel
ne Arbeitnemer,hat,auch während er arbeitet,noch nicht die 
freie Bewusstseinsbildung für den Vertragsschluss erreicht, 
er arbeitet zu bestimmten Bedinguhge^aber diese Bedingungen 

sind nicht bewusst bejaht,sondern es sind Notbddingungen. 
Klassenbewusstsein und Bewusstwerden der Klassenlage heisst/ 
sihh die Waffen schmieden,um gleichberechtigt dem Unterneh

mer beim Kampf gegenübertreten zu können.
So sagte mir ein^mal ein Führer der Arbeiter,als ein Streik 
nutzlos verlaufen war: "Wenn wir auch nichts erreicht 
haben,so haben wir doch das erreicht,dass die Arbeiter zum 
Bewusstsein ihrer Lage gekommen sind." Es feh bei diesen

Markte. Deswegen besteht die Tatsache,dass es nun,während 
alle diese Verträge laufen.doch zu einem Tarifvertrag im 
Ganzen auf dem Markte kommen kann,zu einem Tarifvertrag zwi
schen den Mächten,den Koalitionen auf dem Arbeitsmarkt,der 
die einzelnen Tarifbdingungen ergänzt. Er/fragt neue Ar
beit sbädLingungen in .jeden einzelnen Arbeifea- oder Dienst
vertrag hinein. Der Recbtssatz,durch den das verbrieft wird, 

ist die Geb umstünde des neuen Arbeitsrechts geworden* er 
besagt,(Dezember 1919) dass die Bestimmungen der Tarifver

träge durch Einaelabreden zwischen Arbeitnehmer und Arbeit
geber unasbdinghar sind| d.h. der friedliche Vertrag zwi 
sehen den Wirtschaftsmächten geht dem einzelnen Vertrags

schluss der Gesellschaftsglieder vor. Das ist genau *ie 
bei einem Staats vertrag zwischen z .B. Preussen Uh fl. Amerika, 
über das Hab und Gut ihrer Bürger,ihrer Untertanen,der Ein
zelne kann da eben nicht heran. So ist die Wirkung des 
Tarifvertrages:ergeht den einzelnen Dienstverträgen vor-.

o - i n r r o l n o n

tau£ ^vertragen noch an dem Friedensschluss auf dem
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Wir haben hier eine Parallele za der Frage: Streik und 
Kontraktbruchj Streik unter Kontraktbruch des Sinzeinen,

Tarifvertrag und Schlichtungswesen,
g'§1 Tarifvertrag ist unabdingbar. Die klare Bewusstseins

bildung der Kollektivmacht geht vor der Scheinwiilensvil- 
dung der Individuen, Der Gesetzgeber erkannt an,dass die 
wirtschaftliche Macht der Koalition den eigentlichen Willen 
de® Einzelnen repräsentiert. Hier ist die seltsame Tatsache: 
ein Mensch drückt sich besser im Verbände aus als für sich 
selbjtj^ Der Deutsche als einzelner Bürger weiss weniger 
von seiliem Schicksal als wenn er durch das deutsche Reich 
repräsentiert handelt® Wenn Krieg beschlossen wird,so muss 
für den Einzelnen der Entschluss der Reichsorganisation bes
ser seinen eigenen Willen ausdrücken können,als er selbst 
a© für sich kann. Und es ist nicht die Haltung richtig des 
Bürgers ,der mit der Faust in der Tasche schimpft: Was die 
da wieder gemacht habenll".Diese Minorität hat natürlich 
die Freiheit,ihre Meinung auszudrücken,ist aber der Ent

schluss ergangen,dann gibt es nicht mehr Majorität und Mi
norität , sondern jmitgehangen,mitgefangen. Wie ja auch jeder 
anständige Organisierte mitmacht,wenn es zum Klappen kommt, 
weil es nun beschlossen ist. So ist es im Arbeitsrecht,
Der einzelne hat einen anderen Vertrag geschlossen,hat ein 

an sich verbindliches Rechtsgeschäft abgeschlossen,das ihn 
verbindet mit einem anderen und eigentlich diesen Vertrag 
p>us jeder Sphäre des Zweifels herausbebt;trotzdem geht der 
Tarifvertrag vor,geht die Handlung der Koalition vor,weil 
sie die weisere ist: die Polis weiss besser als ich was ich 

will. Der Einzelne ist nicht imstande,das Rechte zu tref
fenjauch nicht für sich selbjtjy. So wie jeder Staatsvertrag 
das anerkennt und jedes Gesetz,so ist es auch im Wirt- 
schaftskamof. Jeder fiefe Denker hat immer gewusst; dass 
in uns Menschen in jedem Augenblick beides da ist: Eigenwille

i
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tätig sein von sich, selbst her und von Gemeinschaft 
wegen.Hier,bei dem linzelvertrag,wird zwar der Einzel
wille tätig,wartet aber darauf,aufgehoben tu werden,ist 
bereit,zurückzotretenfwenn das Ganze spricht,ohne deshalb 
aber nicht etwa niche da zu sein. Der individuelle Arbeits
vertrag bleibt ja in Kraft(Abs.II);dor Einzelne weiss zwar 
nicht immer was ihm frommt,manchmal weiss er es aber doch 
(Abs.II):die Zugunstenabrede des einzelnen Arbeitsvertra
ges ist gültig auch gegenüber dem Tarifvertrag,d.h. 
der Tarifvertrag setzt Mindestbedingungen fe~t,unter die 
nicht heruntergegangen werden darf.Er ist nicht dazu da, 
das einzelne Arbeitsverhältnis konkret zu ordnen,sondern 
nur das Existenzminimumm zu regeln, unter das der Einzelne 
nicht herabsinken soll,das ist ausserordentlich wichtig, 

für die Kenntnis des Tarifvertrages, Jenseits des. Tarif- 
verttages erhebt sich noch einmal die selbe Frage für das

konkrete Arbeitsverhältnis.
O

dem archimedischen $unkt und hebt das ganze Schiff in die 
Höhe und dort oben (o)  kann wieder zu Gunsten des Arbeit
nehmers verhandelt werden. Und so deckt der Tarifvertrag 
nicht zu,hebt nicht auf, die einzelne Willensfeildung, 
sondern hebt sie nur auf ein neues Lebensniveau. Liese 
Veränderung nennt oan die Zulassung d< " 1
Daraus entspringt die Schwierigkeit i \ w
abrede? Die Arbeitsbedingungen sind ausserordentlich viel
seitiger Natur.Sie umfassen: den Lohn,die Arbeitszeit,den 
Urlaub Pensionsberechtigung,irgendwelche Ausbildungsmög

lichkeiten, Gratifikation zu Weihnachten,undjder gleichen»

°-f* Minimumabrede. Die Gewerkschaft liegt ausserhalb auf
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Nehmen Sie einmal an,es besteht die Abrede zwischen Ar
beitnehmer und Arbeitgeber,dass der Arbeitgeber einen höheren 
Lohn zahlt,dafür der Arbeitnehmer keinen Urlaub bekommt.
Nehmen wir An; er bekommt keinen Urlaub,und monatlich 
dafür 25 £. Nun erhebt sich die Streitfrage,:ist das nun 
zu Gunsten des Arbeitnehmers oder nicht. Um den Urlaub kämpft 
doch gerade die Gewerkschaf t. Verzichtet nun einer auf den 
Urlaub,so durchbricht der doch die Front. Da erhebt sihh nun 
eine Frage,an die dieser § noch nicht gedacht hkti die Hu 
Gunstenabrede ist wirksam an sich,sie darf aber nicht 
die Hauptkampfziele sabotieren wollen. Hier liegen auch 
Grenzen in der Solidarität der Koalition,

\
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Verlesung

ARBEITSRECHT

5.Dezember 28« IO.Stande

Dieser §1 der TarifVerordnung ist der röche de bronce 
des Arbeitsrechts. l.wird darin festgesetzt die Zugun|sten- 
abrede,2. die Unabdingbarkeit,3.die automatische Wirkung des$ 
Tarifvertrages. Zu diesen 3 Bestimmungen tritt nun der Absatz 
2,der für unser© auf den Ricktungskoalitionen beruhendes 
Arbe^tsrecht unentbehrlich ist*
Hier handelt es sich ̂ /ram: wer ist denn nun eigentlich 
von der Wohltat des Tarifvertrages getroffen?Da sind drei 
Gruppen zu unterscheiden, 1. die Mitglieder der vertragschli.es 
senden Parteien sind,also die Koalitionen tragen. 2* die 
gewesen sind; die 3.Gruppe die ,die den Arbeitsvertrag unter 
Berufung auf den Tarifvertrag abgeschlossen haben . Wenn in 
einem Betrieb 15 Leute angestellt sind und 10 sind tarifange- 
stellt,so können sich die 5 anderen darauf berufen* Die Beru
fung auf den Tarifvertrag ist meistens eine stillschweigende , 
das Wort Berufung wird nicht formal verstanden,sondern 
rein geistig.
Was ist ein Tarifvertrag: ein friedlicher Vertag,er setzt 
die Pflichten fest zwischen den kriegführenden Mächten und 
für ihre Untertanen. Die zweite Hälfte ist der obligatori
sche und der normative Teil.Der obligatorische Teil setzt 
Zwischen den Vertrag schliessenden Parteien die Friedens
pflichten fest,also nicht ein Vertrag auf Lieferung irgend- 
I einer Ware,sondern auf Halten von FriedenyVerpflichtung zur

obligatorischen ̂ Vertrag durchzusetzen die Unterlassungskla- 
geh Details der Friedenspflicht: 1. die Dauer, Für den Ar
beitgeber ist Sie Länge der Gültigkeit wichtig,damit der auf 
möglichst lange Zeiträume kalkulieren kann, Der Arbeitnehmer

sung von Arbeitskämpfen. Daher ist das Mittel,diesen

dagege n
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ist besonders an der Höhe des Löhners interessiert«
Die Dauer der Friedenspflicht ist also ein wesentlicher 
Bestandteil des Friedensvertrages. 2, die Modalitäten,unter 
denen die Dienstpflicht aufgekündiget werden darf. Deutsch
land hat in den letzten Zeiten mit allen Staaten Schieds- 
vertrgge abgeschlossen,die das Kriegführen hinauszögern sol
len« Die meisten Tarifverträge enthalten Abreaen auf Tarif
schi ichtungs Bemühungen .dritter sollen voraufgehen,bieder 
nächste Streik einsetzen darf. Also der Tarifvertfag ent
hält ausser dem Friedensvertrag und Befristung auch noch 
Vorschriften über die Intervention von Dritten,von einer 
Schlichterinstanz:es sind das die tariflichen Schlichämjgs- 
stellen,freie,vonjlen Parteien gekürte Schiedsrichter-,
Als Schiedsrichter wird heut oft ein Arbeitsrichter von 
dem Arbeitsgericht bestellt. Die Personen,die sich in len 
drohenden Arbeitskampf e inmischen sollen,die extra aufgefordet 
werden,ihre guten Dienste anzubieten(völkerrechtlicher Aus
druck) nennt man hier Schlichter und nicht Schiedsrichter. 
Weshalb? Das Schlichten beendet eine wirtschaftliche In- 
teressenstreitgkeit,der Schiedsrichter aber entscheidet 
über Rechtsfragen. Ob aber neun oder acht Stunden gear
beitet werden soll,was für Lohn gezahlt werden soll usw. 
das sind keine Rechtsfragen,sondern Interessenfragen. 
Interessengegenstze,für die b s  noch kein gemeinsames Recht 
gibt9 Aus dem Gewirr sucht der Schlichter die Interessen 
abzugrenzen.Immer ist beim Arbeitskampf das wichtig,dass 
die Interessenten schon beieirjller sind. Hier wird nicht 
Ordnung geschaffen zwischen Leuten,die sonst nichts mit
einander zu tun haben,sondern die schon immer miteinander

ni
zu tun haben. Man ist schon beieinander und nun soll nur 
Klarheit über die Abgrenzung,übeT die gegenseitigen Ansprü
che und Interesse hinterher hereingebracht werden. Also der 
Schlechter hat Interessenstreitigkeiten bèÉmÉlegen,nicht 
Rechtsstreitigkeiten*Schlichten heisst wirtschaftliche
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Gegensätze schlichten zwischen Leuten,die schon miteinander 
wirken. Insofern kann es auch Schlichter in anderen Fällen ̂  
als in Ar beit Streitigkeiten geben. Der Tarifvertrag enthält 
also Friedenspflicht,Dauer,die Mittel,die erschöpft werden 
sollenphe es wieder zum Ausbruch von Arbeitskämpfen kommt.
Der Ta'rif muss mit einer bestimmten Frist gekündigt werden, 
also die Kündigungsfrist enthält der obligatorische Teil 
noch® Nehmen Sie ejtf.mal an,eine Fabrik hat mit der Gewerkschaft 
der Porzellanarbeiter einen Tarifvertrag geschlossen bis zmm 
1. jedes nächsten Jahres. Inzwischen tritt eine stärke Teu
erung ein,am 1.Dezember kann der Verband seine Leute n^it 
mehr halten,sie treten trotz des Tarifvertrages iu den Streik« 
Wie ist zwischen den Mächten auf dem Arbeitsmarkt,zwischen 
den Verbänden ti(ie Rechtslage» Der Arbeitgeber geht vor das 
Arbeitsgericht und klagt gegen den Verband» Die Frage ist: 
hat er auch das Recht gegen den Einzelnen zu klagen? Wie 
ist denn die Gewerkschaft juristisch konsim-uiert?
Sie ist ein nicht rechtsfähiger Verein. Alle Mitglieder smnd 
passiv prozessfähig.:können verklagt werden,haftet aber nur 
mit dem Vereinsvermögen,wenn die Gewerkschaft in Gestalt 
aller ihrer Mirglieder verklagt würde« Diese Prozesse sind 
nicnt akut geworden. Passiv wird die Gewerkschaft nirht ver
klagt , sondern man verklagt den Funktionär auf Unterlassung aX» 
ler Streikhandlungenjalso eine eigenartige Konstruktion;
Der Gewerksohaftssekretär wird verklag,keine Streikposten 
aufzustellen,bei Zuwiderhandlung 50 JL Geldstrafe für jeden 
Fall. Da man die einzelnen Streikposten eben nicht kennt,hält® 
man sich an den Funktionär,mit dem man ja schon immer ver
handelt,Man hält sich also bei diesem merkwürdigen Gebilde 
der Gewerkschaft an die Organisation,Streik hin und her: 
die ganze Gewerkschaft verklagen nutzt mich nichts,die Ein
zelnen kenne ich nicht, ich verklage als:; den Funktionär»
Hier wird der Funktionär daran erinnert,dass er diese Fried- 
ÄAefe-Pflicht dauernd aufredht erhalten muss. Dies ist ein.
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Ausweg. Der Staat hat zwar an sich den gesellschaftlichen 
Mächten die Schaffung aller Friedensgarantieen überlassen- 
Er hat aber gesagt: wenn Ihr absolut niemand wisst,so stelle 
ich meine guten Dienste zur Verfügung„Infolgedessen ist 
der letzte Rückgriff die staatliche Schlichtung,das letzte 
Schlichtungsmitfeel. Wir haben für die Tätigkeit des Staates, 
die wir nun unmittelbar im Anschluss an diesen obligatori
schen Teil behandeln wollen,die Verordnung über das Schlich
tungswesen.
Die Geschichte des staatlchen Schlichtungswesens ist inte
ressant,sie erwächst aus(die staatliche Schlichtung) -aus 
den Militärbehörden,die mit der Mobil- und Demobilmachung 
betraut waren. Dieses Stück Militär(das für das Wirtschaits- 
leben unparteiisch war)hat man im Frieden übernommen als 
Demobilmachungskommissar,und der Demobilmachungskommissar 
war der Schlichter,stammte im Krieg aus den Bezirkskomman
dos „Eingerichtet wurde aas von Borsig,wurde natürlich von 
der Industrie hervorgerufen,und die Militärs,völlig farben
blind in wirtschaftlichen Dingen,sind sehr naiv und befreit 
darauf eingegangen. Es musste eine Ordnung geschaffen wer
den und so mussten sich die Mili tär&ehorden,ohne zu wissan 
was sie damit tat,in die Arbeitsstreit&gkeiten einmiscehen® 
Hier ist ein dem Staat des 19. Jahrhunderts fremdes Elem^ent 
in unsere StaatStetigkeit hineingekommen,seitdem haben wir 
einen Sozialsta^t„ Man traute dem,Militär absolute Neutrali
tät ,absolute Uninteressiertheit an den Wirtschaftsgegensätzen 
zu#deshalb beauftragteman sie« Der Staat ist durchaus nicht 
unparteiisch,jedermann weiss,dass ein Minister unter dem Ein
fluss seiner Partei steht,dass ein Beamter seine Meinung 
hat,der Soldat aber hat keine Meinung» Wenn wir einen Solda
ten mit einer "Aufgabe betrauen und nachher einen Beamten,
VSo ist das nicht das selbe» Das ist also heut noch der Zu
stand: wir haben ein Schlichtungswesen,dessen Kompetenzen 
aus dem Kriege stammen,und vererbt worden sind auf den Demo-

■U4 1
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mobilmachungskommissar;heut ist ihnen das nicht mehr anzu
merken, an Stelle der Kommissare sind die Schlichtungsausschüs
se und der Schlichter getreten.
Wir haben also drei Stufen: den Reichsarbeitsminister,der 
zusammen mit der obersten Landesbehörde Schlichteraussüs
se errichtet. Auf der mittleren Stufe den Schlichter für 
wichtige Arbeitstreitigkeiten,neben ihm für hervorragende 
Einzelfälle den Schlichter,und auf der untersten Stufe
den Schlichtungsausschuss mit einem unparteiischen Vorsi
tzenden. An sich steht nirgends geschrieben,dass der Staat 
diese Schlichtertätigkeit ausüben muss,und in vielen Fällen 
sind es auch gesellschaftliche Instanzen;die Buchdrucker z.
B. haben schon seit 1896 tarifliche Schlichtung. Es ist cha
rakteristisch; je selbstständig erund fortschrittlicher die 
Leute sind,desto mehr müssen sie sich auf eigene Füsse st#li 
len, Heut sind die zu Spät Gekommenen die radikalsten,die 
die am meisten nach der staatlichen Schlichtung schreien.
Z.B, auf einem Kongress in Mannheim 1905 für Stahlindu
strie sagten die Arbeitgeber: nie werden wir die Gewerkschaf
ten anerkennen,nie werden wir mit ihnen unterhandeln. Es 
ist bezeichnend,dass jetzt gerade diese,die zu spät Gekom
menen, zuletzt in die wirtschaftliche moderne Koalition 
,Organisationen,Verbände, Bintretenden es gar nicht mehr an
ders wussten,als dass sie nur mit dem Staat schlichten konn
ten. Wir leiden heute nicht unter den
täLae» Tarifln^wie die Buchdrucker und andere, sondern unter 

i der rohesten Industrie,der Industrie,die am längsten der 
Tarifordnung ausgewichen ist,die heute sozusagen die nackten 
Kriegsfolgen zu überwinden hat,und die wirtschaftliche 
Schlichtertätigkeit abbauen muss. Las ist nicht so,weil der 
Staat es falsch gemacht hat,sondern weil sie die Möglich
keit verpasst haben,eine von beiden Parteien anerkannte

l
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wirtschaftliche,ausserhalb &b± Staatsgewalt stehende Schlich
tertätigkeit aufzubauen» Das ist der merkwürdige Zustand, 
den Sie überhaupt im Gesellschaft sieben heut finden:die zu 
spät Gekommenen sind die radikalsten.In Merseburg z«B. 
sitzen heut die Kommunisten,bis zum Krieg wurde in diesem 
Bezirk nur konservativ gewählt» Sie überschlagen den ganzen 
Erziehungsweg ,sehen jetzt die staatliche Schlicht er tätig-r 
keit als den ganzen Inhalt an und müssen davon furchtbar ent
täuscht sein,weil der Friedensvertrag und die Kraft zunächst 
aus der eigenen Kraft dieser Mächte entspringen müsste- 
So viii von dem obligatorischen Teil.

t



Vorlesung

ARBEITSRECHT

11.Dezember 28. 11. Stunde.

Wir sind bei m Tarifvertrag,bei der Erfüllung,der 
Vollendung des Tarifvertrages durch die Schlichtung«
Es ist so wichtig,dass wir die Schlichtung gleich hineinbauen 
in den Tarifvertag,Schlichtung betrifft den vom Tarifvertrag 
selbst gekürten Vorgang,durch, den zwei Parteien sich einen w-~* 
wohlwo^nden Dritten engagieren,dar seine guten Diesntg an
bieten soll. Wir haben uns die Schlöschtungsordnung vorge- 
nommen und sahen,dass der Staat,|rfenn keine vereinbarte 
Schlichtungstelle da ist,selber einen Apparat von Schlich** 
tern zur Verfügung stellt. Aber die staatliche besreitge- 
stellten Schlichter sind Ersatzmittel für die selbst ge
wählten Schlichter.
Drei Stufen:

Reichsarbeitsminister,-Schlichter-Schlichtungs
ausschuss .
Der Schlichter und die Ausschüsse werden auf Anruf einer 
Partei oder von Amts wegen tätig.
Und nun die Form der Schlichtung: Sehr charakteristisch: 
loch einmal macht der Schlichter den Versuch,die Parteien 
zum Handeln zu bewegen. §5



Jetzt auf der 5.Stufe ist Verhandlängsinstanz das Ti- 
banal,jetzt auf der 5.Stufe erst^ kann es einen Schieds
spruch fällen-* Dieser nun auf dieser Stufe gefällte Schieds
spruch, von der Schlichtungskammer,also von einem unpartei
ischen Vorsitzenden und Arbeitnehmern und Arbeitgeber-Bei
sitzern, gef ällt ,soll nun von den Parteien durch spontane 
Handlung angenommen werden« Alsojdas Handeln der Parteien 
setzt wieder ein,aber wird eingeschaiet in die Verhandlung 
der Ausschüsse;wiedor ein Versuch,diesen lahmen Schimmel 
zum Ziehen zu bewegen. Wenn der Schiedsspruch nicht angenom
men wird,dann tritt §6 in Kraft. In der 6,Lösung erst wir., 
der Schiedsspruch von oben für verbindlich erklärt und hat 
dann die Wirkung einer Tarifvertrages,
d.fe* er ist so zu behandeln wie ein Tarifvertrag,er ist 
unabdingbar,tritt in jeden einzelnen Dienstvertrag hinein 
usw. Schiedssprüche sollen nun nur nach diesem Modüs be
sonders behandelt werden,sagt die Verordnung,wenn ihre Durch
führung aus wirtschaftlichen und sozialen Gründen erforderlich 
ist.Auf allen diesen 6 Stugen handelt es sich darum: um 
die gerechte Abwägung der Interessen beider Teile.d^h. 
nicht um Rechtsstreitigkeiten,sondern um Interessenstreilsig- 
keiten. Die beiden Teile haben noch kein Recht zueinander 
und miteinander,|/bLos^ sol^en^miteinander leben« Sie sind schon 
miteinander verwirkt,es herrscht nur noch keine Ordnung •
Der erste Schritt zur Ordnung in diesem freien Spiel der 
Kräfte: Der Klagepunkt taucht auf und nun wird die Interessen- 
streitikgeit beigelegt. Vor den Schlichter gehören heut nur 
noch die Interessenstreitigkeiten,niemals die Rechtsstreitig
keiten. Dies ist ein Novum,in der Inflation noch hatte 
auch der Schlichter Rechtsfragen zu entscheiden. Durch Auf
bau einer Rechtszugsmaschinin rie seit 1| Jahren wird unter 
den Leuten,die Interessenstreitigkeiten und RechtStreitigkei
ten wahrzunehmen haben,scharf unterschiedan#d.h, die Schaf- 
Streitigkeiten über die Schaffung eines gesegelten Friedens-
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zastandesjlnteressenstreitigkeiten vor den Schlichter! 
Deswegen geht es bei der Schlichtung um die Verbindlich
keit, um das Band,das die Parteien zusamnenschliessen soll, 
leben der Verbiüdlichkeitserkiärung gibt es noch etwa 
anderes:die Ällgemeinverbindlichkeit, Was heisst Allgemein
verbindlichkeit? D.h. der Schiedsspruch wird auch ausgedet^ 
auf solche Parteien,die nißit gestritten haben. Bei der Ver
bindlichkeit handelt es sich um Die Herstellung eines Frie- 
denssustandes Zwischenparteien,die miteinander gestritten 
haben.Bei der Allgemeinverbindlichkeit handelt es sich um 
die Herstellung eines Friedenszu3tandes,wcmoch nicht ge
kämpft worden i s t , D i e  Ungeordneten,die 
Unorganisierten bekomm tjman nun auch mit herein,die Verbind
lichkeit wird auf sie ausgedehnt„

Verbi;idlichkeitserklärung des Schlichtungsschieis
spruches, Allgemeinverbindlichkeit: Erweiterung dat Ver
bindlichkeit ,Erstreckung der Verbindlichkeit auf andere.
Die kann auch für einen Tarifvertrag selbst heUbeigeführt 
werden. Weshalb ist das recht und billig und den guten 
Sitten entsprechend,weshalb überhaupt Allgemeinverbind
lichkeitserklärung? Es ist also doch kein Vorgang der 
Schlichtung zwischen Parteien,die gekämpft hafeen,sondern 
ein Vorgangjler Erstreckung, Nehmen Sie an; in der AEG 
wird ein Tarifvertrag geschlossen mit ziemlich hohen 
Löhnen, Nun zahlt eine Konkurrenz sehr billige Löhne und 
stellt infolgedessen viel billigere Glühbirnen har.Die 
Arbeitnehmer sind dort aber nicht organisiert.Die AEG 
geht nun zum Reichsarbeits^minister und klagt ihm sein Leid, 
jDa kann ihnen nur geholfen weiden,dadurch dass der Tarif- 
X e r E Q S Z Ö X H Ö Ö t r a g  erstreckt wird auch auf die Unorgani
sierten,dass er such für sie gUgKBEKXEverbindli ch erklärt 
wird«
In §2 wird die Bedingung fjir die Erstreckung festge
setzt :sie muss von überwiegender Bedeutung sein«
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Diesen eigenartigen Vorgang haben Legin auf der einen 
Seite und Stinnes und Borsig auf der anderen Seite zur 
Zeit der Recihsarbeit^gemeinschaft geschaffen: In §2 wird 
die gesellschaftliche Tätigkeit einer kleineren Gruppe 
plötzlich für einen ganzen "Berfiflskreis" für massgebend er 
klärt« Wer schliesst die Tarfiverträge auf Arbeitnehmer—  
sette? die Gewerkschaften. Wie sind die Gewerkschaften auf
gebaut? Sie sind nach Fachgewerkschften zusammengescflössen 
nicht nach Betrieben. Wer ist zuständig,wer darf den Antrag 
stellen? Hier geht es nach der Masse-also wenn die Metall
arbeiter ICH 000 Leute zählen ,die Porzellanarbeiter 5000, 
so kömmt es auf d6a Metallarbeitervanfcrag an®
Also in unserem Fall:wer kann den Antrag stellen? 1« die AEG 
2. die Metallarbeiter 3. die Arbeitgeberverbände für die 
Elektrizitätsindustrie.Der unorganisierte Arbei ter hat über
haupt keî n Recht als dies in §1 jdass in die Handlung der 
Nichtorganisierten ihre Beteiligung an dem Tarifvertrgg 
hineingesehen wird« Beteiligt sind alle,die bei ihrem Ver
trag beim Abschluss des Vertrages auf den Tarifve
zug genommen haben. Für diese allgemeinverbindlic 
Tarifverträge wird bei^Reichsarbeitsamt ein Tarifregister ge
führt ;also so etwas Aehnlöches wie das Firmenregister,Handels
register beim Registerrichter,nur dass es hier nicht bei den 
Gerichten geführt wird,sondern bes den Behörden,die überall 
eintreten im Arbeitsrecht für die freiwillige Gerichtsbarkeit

Antrag bekannt,§5 S.232
Nun können Sie sich denken,dass diese Allgemeinverbind
lichkeitserklärung auch denkbar ist als Allgemeinverbind“ 
lichkeitserklärung eines durch Schiedsspruch auferlegten 
Tarifvertrages. Wenn zwei Parteien,die sich nicht geeinigt 
haben durch Schiedsspruch ein Tarifvertrag auferlegt worden 
ist,so kann d.r Schiedsspruch als allgemeinverbindlich er
klärt werden. Ueberlegen Sie den Vorgang der Erstrefikung 
der Allgemeinverbindlichkeit:Umkehrung des uns bekannten
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fVertäutnisses zwischen Staatsgewalt and gesellschaftlichen 
Mächten. Der Staat ist der Sch&älverstärker für die Tätig
keit der Privaten:
Der Tarifvertrag wird geschlossen ohne bestimmte Eeitang&be 
mit Kündigung von lViertelj'ahr. Der Tarifvertrag witd mit 
all seihen Klauseln von Reicisarbeitsminister für allgemein-?® 
verbindlich erklärt,wird also erstreckt auf die Nichtorgani
sierten auf beiden Seiten.Nun kommen die,die den Vertrag 
geschlossen haben zas- m en und wollen den Vertrag aufheben, 
tun es auch. Nun fällt zwischen ihnen der Vertrag weg.
Ist die Allgemeinverbindlichkeit damit nun automatisch 
erledigt oder muss der Umwefe über den Reichsarbeitsminister 
eingeschlagen werdenjum die andern aus der Allgemeinverbind
lichkeit zu lösen? Halben die gesellschaftlichenM^chte, die 
den Vertrag geschlossen haben eine unmittelbare Wirkung 
auf ihre Nachbarn oder ist der Umweg nötig? Da kommt die 
Frage in Betracht: die andern sind dophl gezwungen)durch 
den Reichsarbeitsministe^^ordenT”^̂
Ein Fall: die Parteien (Arbeitgeber und Arbeitnehmer)

*hatten sich geeinigt auf e^ne Aenderung des Lohnes und 
hatten an den Reichsarbeitsminister das Ersuchen gerichtet, 
die Aenderung für allgemeinverbindlich zu erklären. Das blieb 
dort liegen und erst viel später wurde es wieder entdeckt. 
Strittig ist nun,welcher Rechtszustand in der Zwischenzeit 
bestanden hat»



Vorlesung

ARBEITSRECHT

15.Dezember 28. ^  • ^ IcÜ J h r

Es bleibt nohh vom vorigen Mal die Streitfeyge zu. 
klären über das Verhältnis des Tarifvertrages und seiner 
Eü^reckung durch dr.s Eeic hsarbeifcsministerium in Form 
der Allgemeinverbindlichkeitserklärung. Das ist an sich 
eine Frage von grosser prinzipieller Bedeutung. Ich äagte 
Ihnen,in dem §2 der TarifVerordnung heisst es ja,dass der 
Tarifvertrag selber für verbindlich erklärt werden kann.
Was geschieht nun^,wenn der Vertrag selber durch die 
Vertfcagschliessenden Parteien aufgehoBerjwird?
Es gibt da zwei Theorien; die Vertragstheorie und die 
Gesetzestheorie, Die Vertragstheorie sagt; Die Erklärung 
des Reichsarbeitsministers ist an einen gültigen Tarif
vertrag gebunden,der Minis&ster ist Bios ein Automat,der 
weiter gibt,nur ein Weiterträger,nicht Trägerder Gewalt. 
Also folgt: wenn die wirklichen Träger des Tarifvertrages 
weg sind,sich aus dem Staube machen,nichts mehr da ist, 
was trägt,in dem Augenblick erlischt die Erstreckung,wo 
die Parteien anders wollen. Damals hat der Gesetzgeber auch 
bestimmt diese Konsruktion im Sinne gehabt,d-h. die ge
sellschaftlichen Mächte geben der Sache die Kraft und 
die Regierung gibt nur ihren Segen,bleibt aber immer se
kundär. Die Folgen davon waren im Laufe der nächsten Jah
re nibht unbedenkliche« An sich können ja Tarifparteien 
den Anschluss irgendeiner Gruppe an den Tarifvertrag ver
hindern, indem sie eine Kleinigkeit ändern,den Vertrag 
verändern.Das sind die Einwände der Anhänger der Gesetzes-

V
theorie.die natürlich im Reichsarbeitsministerium sitzen.
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Sie sagenidie Rechtsverordnung des Reichsarbeifcsministers 
ist es,auf die es ankommt and die Parteien,wenn sie Aenderun- 
gen vornehmen wollen,müssen warten,bis der Reichsarbeitsmi- 
nisterjkie Erstreckung£kla*se 1 aufhebtjsie können so eigent
lich nicht wirksam über die Zukunft verfügen, Von 1923-28 
versucht man,die Gesetzestheorie ausiubauenjaus dem Tarifver - 
trag wird ein Gesetz,und an das Gesetz sind selbstverständlich 
die Parteien gebunden.Beachten Sie bitte das ausserordentlic 
Bedenkliche dieser Regelung,die gesellschaftlichen Kräfte, 
die die Sache aufgebaut und verantwortet haben,werden über
haupt ignoriert,diese Leute bleiben gebunden an eii.en auf
geklärten Absolutismus,wie man ja in Deutschland immer 
glaubt,der Mann am grünen Tisch weiss alles besser.
Mit diesen Dingen sind wir hier in e in e Sackgasse gekommen. 
Diese Entwicklung der Theorie ist ausserordentlich bezeichn—  
nend,sie ist klassisch niedergelegt in Erwins Jacobis Buch 
"Arbeitsrechtw,das im vorigen Jahr erschien, Er hat das 
Problem aufgerollt und rücksichtslos entschieden,dass die 
Parteien an den Tarifvertrag gebunden sind,wenn der Reichs
arbeit sminister auf den, Verbindlichkeitsknopf gedrückt hat.

Y.Run ist ein Fall in Feiburg vorgekommen: Man hatte die Gewerk
schaften dazu gekriegt,anzuerkennen,dass die Löhne untrag
bar sind,der Arbeitgeber gibt das nach Berlin weiter,dort 
sind aberjdie Papiere nicht zu finden, Run kann in der 

; Zwischenzeit,bis sich das geordnet hat,der Arbeitgeber auf 
; höhere Löhne verklagt werden„Run hat man in dem richtigen 
Instinkt,dass das unhaltbar ist,gesagt: Der ReichsarbeitSf 

| minister ist verpflichtet,wenn dey Tarifvertrag aufgehoben 
^wird,auch seinerseits die Allgemeinverbindlichkeit aufzuhe
ben, Da ist wenigstem-s ein Anspruch auf Schadensersatz 
an den Staat gegeben. Die Allgemeinverbindlichkeit wird prak
tisch immer seltner,man läuft Sturm deswegen gdgen den 
Reichsarbeitsminister, Es besteht also eine gewisse Krise

heute auoh für die Allgemeinverbindlich*



Das Merkwürdige an dem Tarifvertrag ist aueh die 
Geschichte der Rechtsverordnang des Reichsarbeitsministers« 
Bei der Tatsache der Eintragung braucht blos Beaug genommen 
zu werdeh. Es wrgeht also eine Rechtsverordnung,die blos 
sagt: der und der Vertrag gilt,die aber verzichtet,die Nor
men,die als Normen jetzt gelten sollen, überhaupt zu pu
blizieren«, Es findet ala^ö keine Publikation der' der Rechts
verordnung statt« Das ist wieder ein Argument für die An
hänger der Vertr - gstheorie.Wenn die Rechtsverordnung so 
wenig selbstständig ist,dass der für allgemeinverbindlich 
erklärte Tarifvertrag nicht publiziert wird,do ist das ein 
rechtssoziologisch bedeutsames Argument dafür,dass die All
gemeinverbindlichkeitserklärung keine Gesetzeskraft haben 
soll« Man wird also sagen können,die Allgemeinverbindlich
keitserklärung soll nur den Vertragschlddssenden Parteien 
die Macht leihen,die Unorganisierten mit zu binden, 
was sie aus eigenener Kraft nicht können,der Staat hilft 
also nur der Koalition,eine stärkere Anziehungskraft aus
zuüben. Er stellt sich also mit ihnen ausdrücklich auf e^e 
Ebene,er leiht ihnen seinen Nachdruck,damit die Unorgani
sierten hineingerissen werden in das von ihnen beiden 
geleistete Friedenswer^,aber er,der Staat»handelt da auch 
als andere gesellschaftliche» Macht «Hier sehen wir,dass 
der Staat selber auch als gesellschaftliche Macht tätig 
werden kann,,er selber w_i.ru hier Zu. einer Macht,uie Ln 
diesen Aroeitskämpfen kraft ihres Ansehens,ihrer Geltung, 
ihres Apparates,tätig wird, Das ist eben auch das Problem 
bei der Währung,beim Geld;der Staat ist als gesellschaft
liche Macht an die Wirklichkeit,an materiellen Vorausse
tzungen gebunde, und kann nicht unbedingt Gesetze machen.
Das Arbeitsrecht ww&ngt den Staat aus seiner abstrakten 
Rolle als Gesetzgeberuheraus und lässt ihn mit seiner 
wirklichen gesellschaftlichen Autorität hineinwirken 
in daä Arbeitsrecht• Die Entwicklung geht überhaupt heut
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dahin,dass der Staat zum Sozius der Gesellschaft wird, 
der Staat wird heut hineindelegiert in die Eepräsentation 
der Wirtscha|/.als ein Drittel oder ein Viertel der Wirt
schaft selbst„Unser Staat steht auf den gesellschaftlichen 
Verbänden,das ist sein Schicksal,seine Geschichte in den 
letzten 10 Jahren« Wir haben eine Republik,die auf den 
Arbeiter- und Industriefcerbänden ebenso beruht wie auf der 
Wirtschaft. wir &aben eine Verbandsrepublik,die auf den 
Koalitionen beruht«
Der Inhalt des Tarifvertrages» Wir kommen jetzt zum nor- 
mfitifcen feil des Tarifvertrages,d.h. zu dem Vertragsinhalt, 
den z •Bj die beiden feindlichen Mächte »wenn sie einen 
völkerrechtlichen Vertrag schliessen,ihren Untertanen auf
erlegen. Also es gibt eine völkerrechtliche uäd eine staats
recht liehen Seite des Vertrages 4 k* ♦ * m :r * ♦;♦*«» t

Was ist der Inhalt des Tarifvertrages?
Der normative Teil des Tarifvertrages enthält die Arbeits
bedingungen, und zwar enthält te die Arbeitsbedingungen in 
abstracto,im Allgemeinen®-,die für jeden in einen tarifunter
worfenen Betrieb hingehenden gelten sollen. Es ist ein Ge
setzt auf dem Wege der Vereinbarung,des Vertrages. Die Arbeits
bedingungen sollen eine objektive Regelung darstellen«
D.h» es kommt nicht darauf an,ob die Sache frisiert ist als 
Recht des Arbeitgebers oder ArbeiternÄhmers,auf so und so viel 
Arbeitszeit,sondern es tritt hier das Subjektive dessinzelnen 
Anspruches gegenüber der objektifcen Ordnung der Arbeitsbe
dingungen. Unter die stellen sich beide.
Was heisst denn Tarif? Tarif heisst nichts weiter als Preis
verzeichnis ,Der Tarif ist eine Lohnliste.Es ist so,wie wenn 
Sie eine Liste aushängen würden,nicht damit für den Käufer 
oder Verkäufer damit ein Anspruch® begründet tfnferd,- sondern 
zum Zeichen dafür ,dass sich beide einigen auf das Objektive
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dieses Vorganges,die umstände,unter denen sich, der Güterver
kehr vollzieht,so ist es mit dem normativen Teil des Tarif
vertrages. Nicht die Rechte und Pflichten der 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer werden da aufgestellt,sondern 
die ovjektiven,allgemeinen.Arbeitsbedingungen.
§1 des Tarifvertrages über die Einkommens- und Arbeitsbe
dingungen der Arbeiter und Arbeiterinnen in dem schlesi
schen Verband des Metallgewerbes z.B. dort wird ein objekti
ves Bild des Arbeitsvorganges gegeben®
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13« Stunde 18.Dezember 28.

Wir wolle^nun als Schluss der Lehre» von den Parteien 
und den Tarifverträgen von den T&riffähigkeiten im Anhang an 
die Scnlichtung sprechen. Alle die Vorteil,die wir besprochaz 
haben,die Möglichkeit durch eigenes Handeln aas ganze Bebiet 
zu pazifizieren in dem der Stqat als gesellschaftlicher 
Faktor hinzutritt,können nur iugutekommen Parteien auf dem Ar
beitsmarkt ,die imstande sind,einen Arbeitskampf beizulegen.
So wie wir unser Kolleg auf gebaut haben von dem Ganzen zijken 
linzeinen KampfParteien,versteht es sich von selbst. Hier 
taucht eine Streitfrage auf: die Industrie hat sich gesagt:
Wir können ja einen Gegner fingieren,eigen Gegner,den wir in 
der Hand haben,wo auf unserer Seite alle Cuancen liegen, 
weil der Gegnef nicht auf dem H Z E E Ö E Ö X  Markte, CLxmde-rg.

iem Mntlf*' uns entgegentritt. Die Frage ist hier: können 
Tarifverträge auch gewchlossen werden von der Belegschaft 
eines Betriebes. Auf dem Markt versuchen die Arbeitnehmer,so 
weit sie sich koalieren,aktiv zu werden, Was heisst aber Be
legschaft? Wie ist das Worte gebildet? Sie sehen schon an dem 
Wort® es ist ein passiv gebildetes. Die Arbeitsplätze werden 
mit 1000 Leuten belegt. Es ist der Ausdruck für die beherr
schte Situation der Betriebsinsassen. Es ist die Insassen- 
sbhaft eines Betriebes,eines sich d&rüberlegenden,ausgeform- 
ten Betriebes,soe wie bei den Honigwaben,wo in jede Zelle 
etwas hineingelegt wird. Die Hauptsache ist hier aber folgen
des: Eine Belegschaft als solche verbindet sich nach ihrer 
Struktur nicht auf dem Arbeitsmarkt sondern ist bereits aus 
den verschiedenen Gruppen auf dem Arbeitsmarkt eine neue Or- 
ganisation,eine unorganisierte Gruppe. Denn in der Belegschaft 
gibt es Arbeiter,gelernte und ungelernte,Angestellte Techni

ker usw.usw
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Der springende Punkt ist natürlich wieder: man empfindet 
schon die Unterschieden zwischen Belegschaft und Gewerkschafter 
gruppen,aber die Leute haben sich nie über diese Begriffe 
den Kopf zerbrochen,weil der Betrieb merkwürdig unbeachtet 
fcfbli eben ist,auch die Sozialisten haben immer nur die Men
schen gesehen« Im Betrieb ist die Belegschaft n^ach entgegen
gesetzten Grundsätzen gruppiert als auf dem Arbeitsmarkt.
Auf dem Arbeitsmarkt gesellt sich gleich und gleich und im 
Betrieb herrsch^ Arbeitsteilung« So wie Sie im Betrieb zwei 
ganz gleiche Arbeitskräfte haben^ erhebtjäich schon die Frage: 
ob nicht eine wegfallen kann,oder dezentralisiert werden kann« 
Da ist die Sache sofort schon für den Betiiebszweck fraglich» 
Der Betrieb gesellt grundsätzlich ungleich und ungleich.
Für die Durchführung von Arbeitskämpfen ist nun diese Gesellung 
unzweckmässig für die Arbeitnehnerse ite,denn sie verurteilen 
den Einzelnen selber schon zu einer grossen Schwäche,Rückhalt
losigkeit ,alle die Reserven des Arbeitsmarktes drucken jetzt 
auf den Einzelnen, Also: Die Belegschaft ist ungeeignet, 
Arbeitskämpfe durchzuführen,könnte das erst,es nur in sol
chen Brachen wie z«B. bie der RèhstoffProduktion,wo ungeheure 
Gleichförmigkeit besteht«Je komplizierter die Betriebe sind, 
desto unmöglicher, ist es für die Belegschaft ,Arbei tskämpfe
zu unternehmen,desto mehr muss es die Gewerkschaft tun.

diese Fragen
Wir wollef uns einfach das merken: der Masstab an dem azs sich 
alle lösen: Die Tariffriedenschlüsse sind nur denkbar, 
als Folgen von Arbeitskämpfen,Arbeitskämpfe können nur auf 
dem Arbeitsmarkt ausgefochten werden,Arbeitskarte sind im 
Betriebe nur dann dankbar,wenn der Betrieb einen erheblichen 
Ausschnitt aasjdem Markt enthält,das ist dann aber auch nur 
Kongruenz von zwei verschiedenen Tatbeständen. In einem Mono
polbetrieb wäre es denkbar. Das ist also der Zusammenhang^,
Die Belegschaft eines Betriebes kann nicht Tarifverträge 
schliessenfZu jedem Kampf ist sein Friede zugeordnet, Die 
Kämpfe,die sich innerhalb einer Belegschaft abspielen,werden



I l l

sich immer nur richten können gegen die Anordnung der Arbeits
teilung und damit gegen die Rangordnung. Also ein misliebi- 
ger Meister wird natürlich in dem Betriebe ausgemerzt,hier 
wird das Kampfmittel des Boykotts angewendet« Die Literatur, 
die öffentliche Meinung,die Zeitung,sie werfen die Dinge 
durcheinander,weil wir ja dem Bewusstsein um den gesellschaft
lichen Tatbestand XB2:Arbeitsrecht ausweichen. Wir vermeiden 
in der Literatur von Markt und Börse zu sprechen,und auf der 
andern Seite von Belegschaft und Betrieben. Daher haben wir 
in der Praxis heute den Versuch» d_r Industrie,die sogenannten 
eiben ^fewerkvereine aufzuziehen® Stammt aus Frankreich der 

Name nach den gelben Rosen,die dort da getragen wurden«
Seit 1906 sind diese Gelben aufgenommen in die Gewcrkvereine, 
mit dem Zweck,die Tätigkeit der Gewerks eilten durch Schein-«. 
Friedensschlüsse zu umgehen. 1.Kennzeichen di&ser Gewerk
vereine ist des Verzicht auf das Strei|recht ,2. Kennzeichen: 
Subventionierung durch den Unternehmer. Daraus hat man heute 
bei 'uns den Schluss gezogen^wie ja oft der Jurist am Symptom 
festhält und nicht bis zum letzten Tatbestand durchdringt| 
die die nicht subventioniert werden,könne nicht kämpfen, 
die die den Gegner sozusagen im eigenen Lager haben,können 
nicht kämpfen. Die Versammlun_^.ea? deutschnationalen Hand
lungsgehilfenverbände zeitigte den Entschluss,dass alle Arbeit 
geber,die §us dem Handlungsgehilfenstand emporgekommen waren, 
ausscheiden mussten,damit hat sich der deutsche Handlungsge
hilfenverband in die Gewerkschaften eingruppiert,sie hatten 
noch den Prinzipal mit in ihren Reichen,waren also nicht 
aus dem Kampf gekommen. Der deutschhationale Handlungsge
hilfenverband ist nichts als eine Handlungsgehilfengewerk
schaft,Aus dieser Wendung sehen sie,dass hier wirklcih ein^ ^ 
wichtiges Symptom getroffen ist,tariffähig ist kein Verband
der nicht seinen sozialép Gegenspieler hat,besser: der nicht
\seinen gesellschaftlichen Gegenspieler hat. Er darf.nicht den 

Feind in sei ,en eigenen Reihen haben,so hat man es ausgedrüÄt
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Die Hauptsache hierbei ist nun,dass sich die Parteien gar niditr 
auf dem Arbeitsmarkt,sondern im Betriebe begegnen« Im Betrie
be sind eben die Fronten gemischt durch die Arbeitsteilung. 
Stellen Sie sich einen Betrieb vor: Büros,Expedition,Arbeits
räume , Lagerräume usw.usw. da sind die Fronten gar nicht so 
streng geschieden,ein^mal hat der zujbe fehlen, ein andermal 
gibt ein anderer Anweisungen. Wenn der Chef einmal mitar
beitet, so muss er sich afiuh der Ordnung im Betriebe fügen.
Er ist in dem Augenblick auch Arbeitsglied. Auf dem Arbeit s- 
markt,wo die Arbeitskraft verkauft und gestaltet wird,daf| sind 
die Fronten streng geschieden. Das ist der tiefere Grund: der 
Betrieb hat gar nicht die selben Parteien vor sich wie der 
Arbeitsmarkt * Und deswegen sind die Betriebsvereine nicht 
tariffähig,weil sie keine Parteien auf dem Arbeitsmarkt 
darstellen. Die Frage ist rechtspolitisch ausserordentlich 
wichtig,die Arbeitgeber haben eine Form gefunden,um die 
TarifiM“ähigkeit durohzusetzen,naämlich wenn die Belggschaft 
tariffähig wäre,so würden die Arbeitgeber geschützt sein 
gegen die Allgemeinverbiddlichkeitserkiärung,es ist ein Mit
tel,den Anschluss an d&a Tariffrieden zu umgehen. Es gibt 
eine eigene Zeitschrift;"Nationale Wirtschaft",die das pro
pagiert ,die aberfede juristische Formulierung vermissen 
lässt, Ueber diese Frage der Werksgemeinschaft ist einmal 
bei mir eine Arbeit gemacht worden und da hat sich herausge
stellt,cL-ass auch die einfachsten Tatbestände des Arbeits- 
srechts da nicht gesehen werden. Es ist das eine sehr ernste 
Frageidie Zusammenarbeit im Betriebe,mit der wir uns jetzt 
beschäftigen werden,. Sie ist heit tatsächlich die aktuellste 
Frage. Und wenn man die Frage der Tarii'fähigkeit entscheiden 
muss nach der Se^te,dass der gelbe Gewerkverein nibhts zu tun
hat mit den Gruppen auf dem Arbeitsmarkt;,so hat das noch gar-

*
nichts zu tun mit der Frage,wie man friedlich und gemeinsam 
im Betrieb Zusammenarbeiten soll. Sie sollen nicht den Ein
druck mitnehmen,dass hinter der M H I M H H  Werkgemein-
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schaft richtig empfundene Ziele stecken,sondern dass Sie 
mir begreifen,dass diese Ziele hier mit veralteten,patriar
chalischen ganz unbrauchbaren Mitteln erstrebt werden,sie 
wollen den Arbeiter heut wieder zu einem absolut hilflosen,
Arm- und Beinlosen Glied,zur reinen Arbeitskraft machen, 
als das er in die Koalition hineingefluchtet ist. Die Werk- 
gemeinschaft will rückgängig machen, was uns in Deutschland 
gerettet hat,d nn wir leben von den Gewerkschaften,1918 war 
gar nichts anderes da. Auf der anderen Seite ist heut hin
sichtlich der Tariffrage,der Arbeitsma^/tfrage,die Famge:
Wie soll die Ordnung im Betriebe sein,akut und diese Frage 
wird die nächsten Jahrzehnte,ga das ganze Jahrhundeft be
schäftigen: die Kämpfe um die Betriebsgestaltung werden die 
nächste Zeit lange erfüllen. Sie lässt sich aber nur lösen, 
wenn man sie als Frage ansieht, die hinter den Fragen der Ar
beitsmarktregelung kommt. Wir haben bisher die Fragen des Ar- 
beifsmarktes behandelt und wenn man diese Fragen pazifi- 
ziert hat,mit den ihr zugehörigen Mitteln,dann kann man sich 
den Fragen des Betriebes öffnen,,dann wird man ablehnen,das 
mit untauglichen Mitteln zu versuchen. Wer untaugliche Mittel 
dazu anwendet,der ist eben unwissend,der kennt nicht die ein
fachen Tatbestände. Und das ist der gewaltige Unterschied 
der sozialistischen und der b rgerlichen Elemente,die Sezi- 
listen haben was gelernt,haben gelernt,zu sehen,die andern 
nicht, Und es gilt honte,dass wir uns auf den Tatbestand ein
mal gemeinsam besinnen,dass wir einfach etwas lernenjden 
iKlassenkampf als eine Tatsache lernen z.B. ,weil sich die bei—  
;den Parteien auf dem Arbeitsmarkt gegenüberstehen. Hier ist 
es notwendig,auch noch ein Schlagwort auszurotten,naämlifcch, 
ĵ Lass die Sozialdemokratie den Klassenkampf predigt. Der Sozi- 
lismus lehrt nur,dass der Klassenkampf besteht,als eine natur
wissenschaftliche Tatsache. Bei Marx steht das, a^ch so« Nury **
Tatsachen sind festgestellt» Man verschweigt das aber* Es gibt 
in Wirklichkeit keine besseren Marxisten als die heutigen Un
ternehmer ,in dem Sinne,dass sie genau von den Tatsachen ausgefe
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hen,die Karl Marx gepredigt hat. Jeder Unternehmer wendet heut 
diese Grundbegriffe an. Jetzt finden Sie diese fgatsachen aas- 
gesprochen in der grossen Kundgebung im Herrehhaus; die ge
sellschaftlichen Mächte sollen die Regelung machen und der
Staat soll sich nicht einmischen. Nichts weiter ist derKlasse»
kampf/als dass sich auf dem Arbeitsmarkt zwei Parteien um den 
Preis des Broduktes streiten.Und so weit wir nicht diesem Na
turschauspiel harmlos ins Auge sehen können,sondern es furchte, 
und es uns unheimlich ist,solange vermag man sie nicht zu be- 

lin heut in Deutschland ist,dass beide Par-zwingen. Das Probte
teien sehen,Mnsehen lernen,den Tatbestand sehen,und dann kam 
man erst über die Sache reden . Aber,Sie als neue Generation 
werden es kaum begreifen,wir haben heut bei den Alten noch 
absolute Unfähigkeit,den Klassenkampf als Tatsache zu sehen; 
sie sehen heute noch immer nur Menschen. Einem Lej^er von mir 
schickte ich meine Abhandlung;Vom Industrierecht,in der ich 
diese Zusammenhänge hier aufgedeckt habe. Daraufhin traf ich 
ihn und erjagte;Ich verstehe Sie nicht,Es gibt doch überall
nur Menschen,wie können Sie vom Betrieb réden und vom Markt.

f «Er konnte nicht die qualitative Veränderung sehen,die dem Men 
sehen wiederfährt,ob er Kraft ist in einem Betriebe 
oder ob er sich in einer Koalition seine Kraft,sein Organ 
schafft. Er konnte sich das nicht vorstellen,denn er war 
schon geboren worden mit dem Satze; Die Rechtsfähigkeit des 
Menschen hebt an mit der Vollendung der Geburt. Es gibt keine 
Mühlen für ihn,durch die man durchgedreht und verändert ^rd. 
In Wirklichkeit gibt es das aberI Das war der alte Einwand, 
der auch'eine gewisse Grösse hat,denn er entspringt aus dem 
Wunsche der Rechtsgleichheit für aller.aus dem Gefühl heraus; 
so wie wir nicht für ääle Menschen das gleiche Recht lassen, 
hören die Errungenschaften des Humanen,de^ Menschlichen auf. 
Es ist nun für uns Juristen sehr wichtig,zu sehen,dass die 
Rechtsgleichheit im Arbeitsrecht nicht preisgegeben wird.
Alle diese Grundsaätze der verschiedenen Behandlung der Men
schen, ob die als Personen,Arbeinehmer oder Kräfte behandelt 

werden,dadurch wird nicht die heehtaeleiehei t.
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Er konnte nicht die qualitative Ver nderung sehen,d e dem Men 
sahen wiederfährt,ob er Kraft ist in einem Betriebe onder 
oder ob er sich in einer Koalition seine Kraft,sein Organ 
schafft. Er konnte sich das nicht vorstellen,denn er war 
schon geboren worden mit dem Satze: Die Rechtsfähigkeit des 
Menschen hebt an mit der Vol endung der Geburt. Es gibt keine 
Mühlen für ihn,durch die man durchgedreht und verändert iwrd. 
In Wirklichkeit gibt es das aber 1 Das war der alte Einwand, 
der auch eine gewisse Grösse hat,denn er entspringt aus dem 
Wunsche der Rechtsgleichheit für alle aus dem Gefühl heraus: 
so wie wir nicht für ééle Menschen das gleiche Recht lassen, 
hören die Errungenschaften des Humanen,den Menschlichen auf. 
Es ist nun für uns Juristen sehr wichtig,zu sehen,dass die 
Rechtsgleichheit im Arbeitsrecht nicht preisgegeben wird.
Alle diese Grundsaätze der verschiedenen Behandlung der Men
schen, ob die als Personen,Arbeinehmer oder Kräfte behandelt

werden,dadurch wird nicht die hechtsglelcheit



nicht preisgegeben« Penn es handelt sich nur darum,dass der 
Mensch in seinen verschiedenen schicksalslagen verschieden 
behandelt wird und in jeder Lage ihm das zugetan wird,das . 
geeignet ist,ihn zu einem Vollen Menschen za erheben, Pem Ar
beitgeber braucht nichts zugeordnet zu werden,auf der Arbeit-, 
geberseite ist die Tariffähigkeit bei dem einzelnen Rechtssu-b 
jekt sofort gegeben. Auf der Arbeit 
Gewerkschaften tariffähig. Im Betrieb kann die Belegschaft als 
solche nur handeln »auch der Arbeitgeber ist nicht arlein hanä 
lungsfänig,hi r wird die Arbeitsgemeinschaft entdeckt„die a-ie- 
nicht das selbe ist wie die Werkgemeinschaft, Sie bedeutet * 
dass die Arbeitsbedingungen auf dem Markt festegesettzt wer4 
den und dass im Betrieb faktisch unter diesen Bedingungen 
gearbeitet wird, Merkan wir uns am Schluss dieses grossen 
Kapitels; Die Rechtsgleichheit wird durch die Unterscheidung 
von Personen des Bürgerlichen Rechts „von Mächten auf .dem 
Arbeitemakkt und von Arbeitskräften im Bettjfcebe nicht rpeis- 
gegeben. Dies finden Sie heute nirgends in der Literatur,,,aber 
es steckt hinter allen Rabatten in der Öffentlichkeit. EQgK 
Vielmehr w&rdra sie durch dj.e Berücksichtigung der verschieb 
denen Schicksalslagen gerade wiederhergestellt. Eine Masse 
eihzelnen Streitfragen lässt sich von diesem Massstab her 
auflösen^ Es handelt sich hier um verschiedene Zustände des 
Menschen und für jeden Erstand ist eben eine andere Redhts- 
form zuständig.
Wir kommen nun zu dem Zweiten Hauptteil; 

i Der Betrieb,
Die Arbeitsbedingungen des Betriebes werden entweder 

im Tarifvertrag oder behelfsweise durch Mitteilung des Ar
beitgebers an den Arbeitnehmer festgesetzt. Und in beiden 
Fällen,also wo ein Tarifvertrag besteht,eine solche Preis-
tafel aushängtfgehln die Bestimmungen in den einzelnen Ar —

*
beitsvertrag ein. In dem §105 der Gewerbeordnung steht ein an 
derer Grunds«tz(@«§105 Gewerbeordnung)„der stammt aus dem

njĥ fmer^seite sind nur die
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Zeitalter des Liberalismus,damals ist der Satz so ge
meint ,dass A und B einen Vertrag schliessen,dass dabei 
einer so viel zu sagen hat wie der andere. Bas ist nicht 
wahr. Die Gestaltung des Arbettsverhältnisses unterliegt nie
mals dem e i n z e l n e n Betriebsgenossen,der Betrieb bracul'h eine 
Organisation,die Festsetzung deiner Ordnung. Die Bestim
mungen wurden nicht subjektiv festgestzt,es hiess nicht, 
der Arbeiter hat 48 Stunden zu arbeiten,sondern: Die Arbeits
zeit des Betriebes beträgt 48 Stunden.Das ist ein grosser 
Unterschied.In den Vertrag d^es einzelnen Arbeitnehmers 
geht al̂ _jD die Unterwerfung unter die objektiven Arbeits
bedingungen ein. Es gibt keine freien Arbeitverträge,als ob 
dort,wo# kein Tarifvertrag besteht,der Arbeitnehmer mit dem 
Arbeitgeber in eine freie Ueberainkunft eintfcäte. Sondern 
die Basis des einzelnen Arbeitsverhältnisses ist die objek
tive Betriebsordnung. Für den Arbeitnehmer besteht nur die 
Möglichkeit der Zugungtenabrede,und die ist auch hier in dem 
Paragraphen gemeint. Es geht heut um die Erkenntnis: dass die 
Arbeitsbedingungen nicht der einzelnen freien Uebereinkunft 
unterliegen,sondern die Basis aller Arbeitsverhältnisse 
im Betrieb sind objektive Normen,,darauf gründet sich aach 

die Regelung,die wir heut tatsächlich haben dort wo es keine 
Tarifverträge gibt. Die Arbeitsbedingungen können haute nir
gends mehr schlechterdings unter der Fiktion des §105 
mit dem Arbeitnehmer abgefasst werden,kein Unternehmer kann 
heut allein Bedingungen festsetzen,sondern überall ist heut 
die Vorsorge getroffen,dass der Betriebsleiter keine Eigen
macht hat,sondern die Basis für alle Festsetzungen allge
meine Arbeitsbedingungen sind. Und zwar ist diese Vorsorge 
I H I I M I I  durch zwei Mittel getroffen worden,einerseits 
durch den Betriebsschutz und zweitens durch den Betriebs
rat . Dort wb die Tarifverträge die Arbeitsbedingungen nicht 
erreicht haben,setzen die beiden Mittel ein. Der•Betriebse 
schütz ist die Summe der staatlichen Eingriffe in den Be
trieb und wird unter dem Schlagwort: Sozialpolitik zusam
mengefasst .



Die staatliche Politik,die den gesellschaftlichen Gegner 
«fcifgMirygax&ilWltfWTJ auf dem Arbeitsmarkt dort schlitzt,wo 
er noch nicht orbeitsrechtlich organisiert ist. Also f r  
den Rest des Kollegs ist unser Programm: Betriebsschutz 
durch die Massnahme des Staates und die Tätigkeit des Be
triebsrates. Der Betriebsschutz ist ausserordentlich aus-' 
gedennt $er umfasst die ganzen Fr .gen der sozialen Yersiche- 
rungProbleme der Arbeitszeit,Lohnschutz usw.usw.



Vorlesung

ARBEITSRECHT

14.Stunde 19.Dezember 28.

Der zweite Hauptteil der Vorlesung behandelt 
den Betrieb. Zî unt er scheiden sind Betriebsschutz und Be- 
triebsorgenisation. Beide Male handelt es sich um die Arbeits- 
bedingungen im Betrieb,um deren Gestaltung. Zu deren Gestal
tung ist die Koalition ins Leben getreten. Also weitgehend# 
wirken auf den Betrieb die uns schon bekannten Mächte attf 
dem Arbeitsmarkt« Der Betrieb war aber da in einem Augenblick 
wo die Koalitionen noch nicht da waren,noch nicht wirksam 
waren. Koch 1905 wurde die Koalition von der Schwerindustrie 
allgelehnt,so kennen Sie sich denken,dass der Betrieb in dem 
Augenblick noch auf andere Weise verwirklicht werden musste, 
und man nennt eben den Inbegriff der Massnahmen,die damals 
vor der Entwicklung des Betriebes als solchem angewandt wur
den, Soaialpolitik.« Der BetriebsscJ^utz gehört zum guten Teil 
einer Rechtsepoche an,in der der Betrieb und die Koalitionen, 
beidesyMarkt und Betriebsrecht noch nicht gestaltet war«
Daher die Schwierigkeit in der Ausdrucksweise, In Rahme ii des 
irbeitsrechts« In einer Epoche,die vor dem Arbeitsrecht liegt,
vor der Ausgestaltung te± Btiedensverträge und ihrer Unabding-

1
barkeit ,da handelt es sich . um/fUftt^Unterhal&niig zwischen 
Arbeitgebern und S t a a t  *.Sozialpolitik^st die Vereinbarung 
der Arbeitsbedingungen zwischen Unternehmer und Staat«.
Also in einer Zeit in der die Fiktion noch bestand,dass der 
Arbeitgeber inpAugenblick des Dienstvertrage mit dem einzel
nen Arbeitnehmer die Bedingungen mit diesem vereinbare,er



gänzte man diese Vereinbarung durch dauernde Massnahmen des 
Staates gegen den Arbeitgeber and man nannte das Sozialpo
litik um aaszudrücken,dass man den wirtschaftlich® Schwachem 
den bei der Rechtlichen gleichstelang fco. kurz kommenden, 
erheben wollte» Sozialpolitik nennt man die staatliche Pol- 
litik,die durch Verwaltungsmaggnahmen das wiedergatmachen 
will/das die Justiz gesündigt hat.Renn es heisst in §105 
der Gewerbeordnung: die Arbeitsverhältnisse unterliegen der 
wirtschaftlichen liebereinkunft;damit wäre einem Einzelnen 
Arbeitnehmer nicht geholfen,wenn er verspräche,24 Stunden 
zu arbeiten. Was wir Juristen auf der einen Seite durch die 
Ideologie des Zivilrechts gesündigt haben,das wurde auf der 
anderen Seite durch die Verwaltung wieder gutgemacht: 
Versicherung,UnfallererSicherung,Klebemarken,Arbeitszeit
beschränkung, usw. Also Sozialpolitik das ist unsere eigen
tümlich deutsche Weise geworden* Indem das was durch den 
Kadi nicht zu schlichten war,durch die Verwaltung ge
schlichtet wurde. Ra die Justiz die Interessenlage des Ar
beitnehmers nicht fassen konnte,so musste die Verwaltung 
sagen: Ras hat @rJE gar nicht so gemeint,ich muss ihn vor 
den Folgen seiner eigenen Rummheit und vor der wirtschaft
lichen Notlage schützen. Also Sozialpolitik ist der Ein
griff der Verwaltung dort wo die richterliche Tätigkeit ver
sagt. Und so bewegen sich ,wenn Sie haute in den deutschen 
Volkskörper hineinsehen,auch die grossen Auseinandersetzungen 
zwischen Justiz und Verwaltung. Unsere wirklichen Probleme 
die liegen nicht in der Auseinandersetzungen zwischen den 
Parteien,sondern zwischen den Ressorts,zwischen der Justiz 
und der Verwaltung,am Schluss dieser Vorlesung werden wir 
die Frucht dieser Auseinandersetzungen sehen: die Arbeits
verwaltung. Rie Sozialpolitik verlegt den Schwerpunkt der 
Regelung des%Arbeitsverhältnisses aus der justiziellen Zivrl- 
rechtssphäre in die verwaltungsrechtliche Sphäre. Ras muss 
klar erfasst werden. Sozialpolitik heisst in Reutschland die
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Politik der s taa€ii chen VerwaifciingsorganAe zu Gunsten 
4er gesellschaftlichen Lage der wirtschaftlich Schwächeraa-* 
Sozialpolitik denkt hei uns nicht an eine Politik der gesell
schaftlichen Mächte sondern der staatlichen Verwaltungsorgane 
zu Gunsten der von dem selben Staatlichen Hecht im Stich ge
lassenen , nicht versorgten gesellschaftlichen Glieder.D„h. 
Sozialpolitik ist aas der Uebermacht des Staates überhaupt 
schon zu erklären,wie sie in Deutschland vor dem Kriege be
stand. Bei uns ist Sozialpolitik in stärkstem Masse der 
Herrschaft der Bürokratie im guten Simne zu verdanken,des
wegen ist sie auch vorangetragen worden von den Männern,die 
diesen Beamtenkörper getragen haben,wie Schmollen und Wagner 
Brentano u,a.:die sogenannten Kathedersozialisten. Der Ver
ein für Sozialpolitik,der 1872 in Eisenach gegründet wurde, 
ist die Hochburg di-ser staatlichen Sozialpolitik geworden, 
der geistige Quell,aus dem. die ganze preussische Beumtung 
die Anregung empfing,sich um die in dem neu entstehenden 
Industriestaat in Deutschland im Stich gelassenen durch 
Verwaltungsmassmahmen zu kümmern* Heut ist zu dieser Form noch 
eine im Betrieb sich selbst bildende Form
der Arbeitsbedingungenregelung hinzugetreten,die Betriebs
organisation. (Z.B. Betriebsrat)* Es handelt sich also um die 
Beeinflussung der Arbeitsbedingungen durch die Ausweitung 
des Leitungsbegriffes(Wirtschaftsdemokratie). Nun ergibt 
sich aus der Tatsache,dass wir 50 Jahre Sozialpolitik hinter 
uns hatte# als das Arbeitsrecht begsnn,dass viele Gegenstände 
dieses Teiles in anderen Vorlesungen gebracht werden,einmal 
in der Volkwirtschaftslehre,in der Vorsleung Sozialpolitik,
Verwaltungsrecht usw. und so erklärt sich,und nur so,auch,

udass wir hier für dieses gewaltige Gebiet nur eine 2st/f|ndige 
Vorlesung haben.Denn sonst könnte das Gebiet nicht erschöpft 
werden,‘die Reichsversicherungsordnung hat allein gegen 20@0 
Paragraphen. Ich muss also mit dieser historischen Darlegung, 
dass das Betriebsrecht zum Teil als Verwaltungsrecht in die 
Welt getreten ist,erklären,weshalb ich hier von dem Betriebs-



schlitz nur wenige entscheidende Punkte anführen kann
Der dritte Teil unserer Vorlesung wird dann die Arbeits
gerichtsbarkeit sein. Die Arbeitsbedingungen s.llen heute 
normalerweise von den Tarifparteien festgesetzt werden.So 
ist eigentlich hier der Ausgangspunkt däa Rechtslage,wenn Ta» 

rifverträge nicht bestehen: iät dann der einzelne Arbeitge
ber Herr über die Arbeitsbedingungen. Die erste Entedeckung 
des Betriebsschutzes,des Schutzes des Arbeitnehmers gegen die 
Arbeitsbedingungen im Betriebe,ist: dass sie den Arbeiter 
bei seinem Eintritt und Austritt in und aus der Fabrik 
schützt vor den Felgen seiner Betriebsangehörigkeit,seiner 
Betriebseinstellung. Damals hat man diese Massnahmen zunächst 
als Arbäiterschutz bezeichnet,.Im Jahre 1881 in der sozialen 
Botschaft Bismarcks und des Kaisers Wilhelm ist vom Arbeiter
schutz die Rede,da ja den Betriebshegriff noch\ nicht
kannte. Er sollte scheinbar damals der Willkür des Arbeit
gebers entrückt werden. Solange man also von Arbeitersch^jL/z 
sprach,handelte es sich darum,den einzelnen Arbeitnehmer 
der Willkür des Arbeitgebers zu entziehen,inzwischen hat sich 
der Betriebs^egriff entwickelt und wir können heut sagen,dass 
es sich beim Arbeiterschutz um die Bewahrung vor den Folgen 
der Einstellung in den Betrieb handelt,d.h. vor den Folgen 
einer objektiven Ordnung. Der Betrieb ist eine o b j e k t i 
v e  K r ä f t e o r d n u n g  . Und weil es sich um eine ob
jektive Kräfteordnung handelt,deswegen muss der Arbeitnehmer 
ausdrücklich g#gen die Folgen der Einstellung in den Betrieb 

; geschützt werden. Denn objektiv heisst naturhaft,gesetzesmäsö 
; sig,ohne Rücksicht auf die- menschliche Natur. Wenn Sie ge
nauer hinsehen,so heisst diese Tat-

] sache,dass der Betrieb ein^ Getriebe ist,dass der Betrieb sich 
\zu erheben versucht,zu einem Naturprozess,zu einer veredelten 
Anordnung der N%turkräfte,zu denen auch der Mens üi gehört, 
aber eben so auch die Rohstoffe^usw. Was wir heute Betrieb nea 
nen ist der Versuch einer objektiven Anordnung des wirtschaft
lichen Geschehens im Sinne einer naturgesetzlichen Ordnung.
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Heinsen Sie zum Beispiel einen Bauernhaus und Hof ;da steht, 
wenn Hochzeit oder Kindtaufe oder Begrähniä ist,die Wirt
schaft 3till,und das ganze Dorf besauft sich. Wenn Sie sich 
heut einen modernen Landwirtschaftsbetrieb ansehen,so läuft 
dieser Betrieb Tag und Nacnt weiter ob der Besitzer Hochzeit 
hat oder nicht. Das Kennzeichen,ob wir den modernen Wirt
schaftsbetrieb haben oder nicht,ist,dass der moderne Betrieb 
auf die menschliche Natur Keine Rücksicht nimmt,sondern wei
ter rasselt,dass er sich von der Gebrechlichkeit und Ver
gänglichkeit des Menschen zu lösen versucht. Wir müssen hh *, hier

aus begreifen, W6shalb diese Spannung entstehen musste 
zwischen den Arbeitsbedingungen des Betriebes und den Bedürf
nissen der Menschen. Der Betrieb ist eine gesetzliche An
ordnung von Kräften,die versuchen von der Menschennatur un- 
abhänig zu werden. Also die Spannung ist mit dem Wesen des
Betriebes ®on der ersten Minute an feegriffsmässig mitgege
ben,wir sprechen überhaupt nur von Betrieb,weil sich diese
Loslösung von der Menschlichkeit der Arbeitsbedingungen 
geltende- macht Jdas Kennzeichen hierfür ist der 24 Stundentag 
des Betriebes,der Fahrplanbetrieb,wo es immer weiter geht, 
dier Betrieb mit Schichtwechsel» Daran erkenh)*Sie, dass kein 
Betriebsgenosse mehr Herr ist über die Arbeitsbedingungen, 
sondern dass es sich beim Eintritt in einen Betrieb um 
ein passives Hineingelegtwerden handelt,daher das Wort: 
Belegschaft. Der moderne Betrieb ist seinem Wesen nach an
gelegt auf Ablösung von der menschlichen Natur,und ihren 
Lebensbedingunge, wad deswegen und deswegen sind mit dem Bb- 
trieb Widersprüche zwischen Lebensbedingungen des Menschen 
und Arbeitsbedingungen im Betrieb gesetzt. Es ist ein gross
artiger Versuch,in unseren Kraftwerken,unseren Hebewerken usw. 
die ganze Natur in eine gfflÖEgg gesetzliche Sphäre zu erheben,
aus dem Chaos einen Kosmos zu machen und unsere Werkstätten 
sind Versuche,die Natur dauernd zu verändern,auf Wege zu 
leiten,die sie sonst nicht geht,z «B. die Ausnutzung des 
Blitzes usw. Sie müssen einmal von der Naturseite her die 
Veränderung der Fabr±kXMlXMlMlXstädte betrachten,das
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gehört in die Landschaft ebenso hinein.
Die erste Gebrechlichkeit des Mensc _en gegenüber dieser 
Betriebsordnung ist daher seine persönliche Zeit gegenüber 
der Arbeitszeit im Betriebe. Und das erste grosse Problem 
des Betriebsschützes,dot Schutzes der einzelnen Arbeits
kraft ist daher das Arbeitszeitproblem geworden. In dieses 
Arbeitszeitproblem hat sich nun die Ver altung sehr früh 
eingemischt,wir wollen zunächst einmal hier von dieser 
Arbeitszeit spreche^» Im 19. Jahrhundert in Deutschland 
das Buch von Engels: Die Lage der arbeitenden Klassen in 
England”» Es erschien allerdings in dem Moment,wo*» man 
in England ernsthaft daran ging,die unhaltbaren Zustände 
zu bessern. Zuerst wusste man natürlich gar nicht,waä ei
gentlich los war und es schien,als ob der einzelne Arbeit
geber in sinnlosester Weise menschliche Arbeitskraft ausbeu
tete. Zuerst ki|m der Ruf nach dem gesundheitliche^hygie- 
nischen Arbeitstag und z ar von Seiten der Arbeitgeber und 
der Aerzte. Erst wurde der 12 Stundentag,dann der 10 Stunden 
tag festgesetzt und vor dem Krieg hatten wir bereits schon 
weitgehend®- den 8 Stundentag verwirklicht. Der medizinische 
Arbeitstag bewegt sich zunächst auf der Linie des absolut 
einleuchtenden Uebermasses. Etwa alles dessen wüs über 12 
Stunden ist. Das zweite Arbeitszeitproblem war Mädchen und 
Frauenarbeit,besonders Arbeit von Schwangeren und Wöchnerin
nen. Und die Arbeitszeit von Kindernjdass man für diese 
einen anderen medizinischen Arbeitstag brauchte war auch 
deutlich. Und so kam es zu Verboten der Frauenaachtarbeit, 
der Jugendiichenüberzeitarbeit,man entdeckte die verschie
dene Stärke der einzelnen Arbeitskraft,und die Arbeitszeit 
der Jugendlichen wurde deswegen anders geregelt als die 
der Erwachsenen, Diese hygienischen Arbeitszeitmassnahmen 
sind in^England zuerst verwirklicht worden,und auf den Con- 
tinant importiert worden. Also England hat damit die Sache 
für die anderen mitgelöst. Zur Ueberw^chung wurde nun in Eng 
landt ein Sozialbeamtentum geschaffen,die Gewerbeinspektion.

Diese
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Diese Fahrikinspektion wurde in den einzelnen Ländern 

des deutschen Reiches übernommen,die sozialpolitischen  

Massnahmen wurden in den einzelnen H I M M X S Staaten 

und ihrer guten Länderbürokratie zur Ausführung übergeben, 

Bisher haben wir im Arbeitsrecht nur das moderne Reichsar-  

beitsreCht kennen gelernt,beim Verwaltungsreckt kommen wir 

in die Sphäre des Landesarbeiferechts, der Einzelstaatensozial-  

p o l i t i k .  Die Arbeitszeit  wird so vjjiß.t sie den hygienischen 

Arbeitstag verwirkiicht, von der Fabrikinspektion,von s t a a t 

lichen Beamten wahrgenommen.Also für die Durchführung der 

Arbeitszeit  haben wir staat liche  Organe: die Fabrikinspektion® 

Mit dem E i n t r i t t  der Koalition in den Kampf um die Arbeits

bedingungen verschiebt sich nun das Problem dsar A r b e it s z e it ,  

Die zweite Phase is t  nicht mehr der Kampf um den hygienischen 

Arbeitstag,sondern der Kampf um den 8 Stundentag,der nicht  

davon ausgeht,das 24 Stunden zu arbeiten unmöglich sei$i.sonern 

von der Anschauung,dass am besten nur eine Stunde oder eine 

halbe gearbei et würle^und dass man höchstens 8 Stunden ar

beiten kann. Der 8 Stundentag i s t  e .ne Forderung der Arbeiter

schaft,die  sagt je weniger arbeiten,desto besser. Das i s t  ein 

Gesichtspunkt, der zunächst in der Unterhaltung der Verwaltung  

organe mit dem Unternhemr nicht aufkam,Sondern da fragte  

man: von welchem Punkt an wird ein Mann blind oder tuber

kulös oder sonst wie arbeitsunfähig,usw. Je tzt  kommt die For

derung der Arbeiterschaft:was i s t  vom Nullpunkt her gemessen 

das R ic h tig e f Diese Forderung des normalen Arbeitstages i s t  

eine Forderung der g es el ls ch aft li ch en Mächte nicht der Ver

waltungsorgane. Und hier rückt die t a r i f l i c h e  Regelung der Ar

b e i t s z e i t  vor und verdrängt die staat l ic h e  Regelung der Ar

b e i t s z e i t .  Wir haben nun heute in der Synthese dieser beiden 

Epochen der staatlichen Inspektion der A rb eit szeit  und der 

Unterhaltung^mit dem Arbeitgeber auf dem Wege der S o z i a l p o l i 

tischen Vorschriften und der KaalitionsForderungen des nor

malen Arbeitstages auf der anderen Seite folgenden Rechtszu

stand: 1918 i s t  a ls  Errungenschaft der Revolution der 8 Stun

dentag .proklamiert worden.
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Man hat das älteste  Stichwort der Arbeiterschaft acceptiert  

and i s t  1918 ausdrücklich von der staatlichen und Arbeit

geberseite einfach auf die Seite des sublektiven Arbei tneh- 

merwunsches getreten. Natürlich is t  nun der 8 Stundentag 

in Deutschland nicht zu v e r i f i z i e r e n ,wenn in anderen Län

dern, die noch dazu reicher sind als wir,die wir Reparations

kosten zahlen müssen,10 Stunden am Tag gearbeitet wird.

I n f c l g .dessen hatte der 8 Stundentag nur ein Recht auf Re

a l i t ä t ,  wenn er international anerkannt würde und 1919 

warén die Siegerstaaten auch noch unter dem Druck der d e  mo

bilmachenden Heere und daher 1919 das Washingtoner Abkommen, 

Auf der internationalen Konferenz von Washington beschloss 

man den 8 Stundentag.Man versuchte, die deutsche Lösung zum 

Weltrecht zu machen. Das Washingtoner Abkommen is t  aber nie

mals r a t i f i z i e r t  worden,die internationale Regelung des 

8 Stundentages i s t  ausceblieben und infolgedessen haben 

j e t z t  in allen Ländern eine Kris is  des 8 Stundentag-Gedanmens. 

Und bei uns in Deutschland haben wir den Schein Achtstunden

tag d.h. in Absatz I der rechtlichen Anrodnung,die heute über 

die Arbeit szeit  g i l t  im Reichsrecht, s 

tag g i l t ;  und in den weiteren Paragraphen steht,dass er 

nicht g i l t . ggXYWKg Unsere heutige rechtliche Regelung der 

Arbeitszeit  gZKKXXä vom 14.ii.pril 1927 geht zurück auf eine 

ErmächtigungsverOrdnung von 1923. Diese Arbeitszeitverordnung  

die auch oft  Notverordnung genannt wir d,s etzt  nun f e s t ;

§1 II  Die Arbeitszeit  s o l l  die Dauer von 8 Stunden nicht  

überschreitenjbei Arbeitnehmern im Betriebe. Und den Betrieb 

erkennt man von einer gewissen Grössenordnung ab,vor allen  

Dingen nach dem Umfang. Die meisten Anordnungen über Be

triebsschutz beziehen sicn auf Betriebe von mindestens 10 

oder 2o Arbeitskräften,überèi.1 dort,wo die- einzelne Arbeits

elt, dass der 8 Stunden

kraft  in einer
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grösseren Arbeitszahl aufgeht. In §3 i s t  eingesehen,dass 

man nicht überall mit dem 8 Stundentag aaskommt. Wenn 

ich niemals Aussicht habe,die volle Verantwortung zu über

nehmen , so kann ich ja fordern wo v i e l  ich w i l l .  Und keine 

Partei hatte bei uns in Deutschland vor dem Kriege zu re

gieren, deswegen s t e l l t e n  die Arbeiterschaft und die anderen 

die radikalsten Forderungen auf. Nach dem Kriege hat jede 

Partei versucht, ihren Unsinn durchzuführen, und jede Partei  

hat eingesehen,dass ew so nicht geht, ei ne nach der anderen 

i s t  abgesägt worden. Und so i s t  es auch mit dem Arbeitszeit«,,  

problern9B&&- real&e Entwicklung i s t  einen anderen Weg gegangen 

Auf der Basis des 8 Stundentages haben wir in Wirklichkeit  

ein höher stehendes Zeitproblem . Der Lebensrhytmus de... 

Menschen i s t  Überhaupt mit der Stundenberec&nnng, der 

naturgesetzlichen Ordnung des Betriebes nicht zu fassen^on- 

dern wir rechnen heut schon wenn wir die Arbeitszeit  der Men

schen im Betriebe, regeln wollen,mit Arbeitswochen. D.h.es • 

kommt heut gar nicht mehr darauf an,ob die konzedierten täg

lichen 8 Stunden pro Tag gerechnet werden,sondern der Ge

setzgeber i s t  zufrieden,wenn in e±iner Woche e : ne bestimmte 

Z e i t ,Arbeitszeit  eungehalten wird.

§1 II  Wir haben heut al s das wirkliche Problem der Industrie

arbeit  die Doppwlweche, das Problem der A rb eit sze it  mmn der 

Doppelwoche. Damit i s t  eine ganz andere Fragestellung err-  

reicht,  damit i s t  naämlicli deutlich auseinander ge treten  

die atomistisc::e natimgesetzliche Rechenweise des Betriebes

von sien aus,der eben mit so und so v i e l  3tunden,Energie-
rechne t ,

mengen auf ZeiteinheiTehpolrd d- n Bedürfnissen des Menschen, 

der nach WochenjMonaten und J:-,hren rechnet. Damit i s t  das 

sichtbar geworden,wo von wir eben ausgingen,dass sich Betrieb 

und einzelne Arbeitskraft  in ihren Anforderungen v ö l l i g  

auseinanderentwic.ein. Es wird also heute noch faktisch in fa& 

keinem Betriebe am Sonnabend Nee-mittag eben so viej. gear

beitet
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wie an den anderen Wochentagen .Daher kommt es, dass an 

den anderen Tagen in der Woche 10 Standen uhgefähr gear

beitet wird. Ford hat j e t z t  ja sogar die 5 Tagewoche einge-  

flihrt. Die Regelung dieser objektiven Arbeitszeitbedingungen 

is t  nun der Bestimmung der Einwirkung,des einzelnen Ar

beitnehmers schlechterdings entzogen. Unser heutiges Ar

beitszeitrecht  zieht die Konsequenzen daraus,dass es sich bei 

fer Arbeitszeit  ja gerade um das Symbol des Betriebes han

delt:  Auf die Arbeitszeit  kann der einzelne Arbeitnehmer ja  

gar nicht einwirken,denn dann wäre es eben kein Beinmrieb. 

Deswegen i s t  der fundamentale Paragraph der ArbeitszeitOrd

nung der § 2 , der in ganz eigenartiger Weise,beide Epochen 

der So z ialp o l it ik  und des Arbeitsrechts, als der Verwal

tungsmassnahmen und der Koali ; i onseinf lijisse kombiniert indem 

er sagt; §2®

Also Betriebe,bei denen man z . B. stundenlang auf etwas warten 

muss,fallen nicht unter den 8 3tundenta-;. Dass sie aber nicht  

darunter f a l l e n , i s t  Sache der Koaltitionen festzusetzen  

oder des Reichsarbeitsministers,d.h. des Hauptes der sozialen
H

Verwaltung. Also nur durch Tarifvertrag - kann die Ar beitszeit  

geändert werden. In Hinsicht auf die Arbeitszeit  i s t  der 

§ 105 der Gewerbeordnung schon ausser Kraft gesetzt,denn  

es gibt für äuSü/ Ar bei t^ Ä ^ t  ,wenn keine Tarifvertrag v o r l ie g t ,  

nur die Zugunstenabrede, er kan„ ausmachen,dass er nur 5 

Stunden a r b e i t e t , aber er kann nicht ausmachen,dass er 11 

Stund n arbeiten w il l .E r  kann es natürlich tun,äber es 

wird nie ein Rechtsverhältnis daraus,es b le ib t  immer unrecht, 

kann in jedem Augenblick vor dem Richter in Frage g e s t e l l t  

werden. Die Arbeitszeitbeaingunren verschlechtern kann also  

nur die K o alit io n,nicht der Einze_ne, denn die Arbeit szeit  

i s t  gar nicht ein Attribut des Einzelnen,sondern entspringt  

aus der objektiven JLage des Betriebes « Dass man nun nier die 

Regelung,die Abänderung des Hormalsarbeitstages dan^Gewerk-

schaften eingeräumt hat,das i s t  ihr g ressartigster  Ein-
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brach in das Feld der Sozialpolit ik  , ihnen hat 

man etwas erlaubt,was man selbst dem Feiehsarbeiis-  

minister nur unter den strengsten Kantelas erlaubt,

Der Staat hat den 8 Stundentag a u f g e s t e l l t ,verbietet  

jedem die ^enderung daran,nur für die Koalitionen 

, sagt der S t a a t , i s t  es dis cosit ives  Recht.

Es i s t  also soj Die augenblicklich bestehende Regelung 

der Arbeitszeit  is t  für die Individuen zwingendes 

Recht,für die Verbände nur i is po sit iv . .s  Recht.



ARBEITSRECHT

15.Stande , 8 .Januer 1929.

Vorlesung

Wir waren bei dem Arbeit3zeitproblem stehen ge
blieben and ich erinnere Sie kurz daran,dass das Arbeitszeit- 
kepitel das erste Kapitel im Rahmen des Betriebsrechtes 
ist. Und wir sahen,dass der Betrieb etwas anderes ist, 
als was es vorher in der Welt gab. Das brach gerade auf 
am Arbeitszeitproble^. Der moderne Betrieb hat eine andere 
Zeit als der Mensch. Er hat eine eigene Zeit,denn er 
trachtet am liebsten in Schichtern,Fahrplänen za arbei ten.
Am Menschen vor ei.Der Betrieb hat eine Zeit,die vom Menschen 
unabhängig zu funktionieren versucht* Es ist klar,wenn der 
Betrieb eine eigene Zeit hat,musste er ,sollte es ei en 
Betrieb geben,kollidieren mit der Zeit des Menschen.
Und wenn die Leute heute sc viel Rhytmus und Gymnastik 
machen,so liegt das daran,dass Ihr Rhytmus gestört wird 
durch diesen Betrieb und sie müssen darin Unterricht nehmen. 
Die alte Zeit hatte das nicht,und dewegetf auch keimen 
8 Stundentag und kein Arbeitszeitproblem und keine Gymnastik
stunden. Diese Lage nun hat mich veranlasst,das Arbeitszeit
problem in den Vordergrund zu rücken,denn es herrscht eine 
Notwendigkeit darin und man muss das wissen,damit man sieht, 
dass in unserer modernen Wirtschaftsordnung nicht die 
Willkür herrscht jsondern dass eine ganz neue Lebensform 
der Menschheit entsteht,bei der die Arbeit nach astronomi
schen Gesetzen erfolgt und sich abl&st von der menschlichen 
Gemeinschaft als eine eigenj . Der Betrieb ist eine gesell
schaftliche Angelegenheit im Gegensatz &u den Gemeinschafts- 
angelegeneheiten des Menschen.E

Die Regelung der Arbeitszeit. Zunächst war auch 
die Arbeitszeit wieder eine Unterhaltung zwischen dem
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Staat and dem ArbeitEZKEÖXge'ber. Zuerst Herunterdrückung 
der Arbeitszeit für Schwangere,Wöchnerinnen und Kinder, 
Verbot der Nachtarbeit für Jugendliche usw. Es waren Ver
abredungen zwischen Verwaltungsonganen einerseits und 
den Arbeitgeb.rn andrerseits: Sozialpolitik,d.h.,die Ver
waltung soll wieder gutmachen,was Hecht und Justiz nicht 
regeln können. Diese Einmischung des Verwaltungsrechts 
in das Zivilrecht geht von dem Grundsatz aus,dass die Ar
beitszeit zu regeln sei in freier Uebereinkunft zwischen 
Arbeitnhhmer und Arbeitgeber. Heut haben wir den Kampf um 
den 8 Stundentag,dabei ist die Regelung der Arbeitszeit 
für den Arbeit geber zwingendes fiecht, ffsr die Koalitionen 
der Arbeitnehmer dispositives Hecht. Die Arbeit szeitnotver- 
ordnung vom 30.April 27. Es entstehen bei der Arbeit szeit 
noch verschiedene andere Probleme. Der 8 Stundentag ist 
heut nicht mehr so die Frage^sondern das Auseinandertreten 
von Betriebsleit und Lebenszeit ist nohhj^rösser geworden:
Der Mensch fragt nach den Wochen,der Doppelwoche sogar,für 
den Betrieb rollt das Band immer weiter. Aus dem Doppel
wochenproblem ergibt sich das Problem der Springer.
Wenn in Schicht gearbeitet wird,in Tag- und Nachtschichten, 
so liegen zwischen den beiden Arbeitsschichten 36 Stunden,
1-| Tage, Hier liegt das Problem der Springer. Fr§ge ist nun, 
ob die Werke gezwungen werden könnenn,solche Springer einzu
setzen, Leute,die nichts weiter zu tun^ haben,als immer 
diese anderthalb Tage ausZufällen. Der Betrieb steht heute 
davor,wegen der Arbeitszeit die Funktionen des einzelnen 
Arbeitnehmers möglichst fungibel zu nehmen. Springer nehmen 
he isset:  die Arbeit für vertretbar zu erklären. Niemand ist 
unersetzbar. Heut gibt es noch keine zwingendes Springer- 
p m E Ü  System. Akut wird das Pboblem des Springers an dem 
Urlaubsproblem. Der Urikaub verschiebt SroiiBipilIälipMI 
m  das Problem der Arbeitszeit noch nen Integrations
grad höher:



3

Nämlich von der Doppelwoche in welchen Zeitraum? Hier 
ist nun plötzlich die Rede von der Jahresarbeitszeit, 
ler Weg geht weiter zum Urlaub,zum bezahlten Urlaub.
Und dort weiter zum 7ertretungsproblera. Hier taucht die Präge 
auf,ob die Ersatzreservisten nicht aus dem Arbeitslosenheere 
stand genommen werden könnten. Jeder bekommt vier Wochen Ur
laub und &&èsen 18® Monat muss jemand anderes in den Be
trieb eintreten. Die Frage ist noch nicht gelöst,sie 
taucht eben erst auf,aber Sie werden in den nächsten 30 
Jahren bestimmt mit diesen Fragen zu tun bekommen,das Pro
blem des Springers muss von der Volkswirtschaft her durch
dacht werden,sie wérd dem Betrieb solche Leute aufnötigen, 
müssen. Die Urlaubs- und Arbeitszeitfragen werden bisher in 
den Tarifverträgen behandelt. Es gibt keine Rechtssatz über 
Urlaub® Die Tarifverträge enthalten sehr detaillierte 
Bestimmungen,unter der Rubrik: Urlaub und Ferien. Ich habe 
hier den Tarifvertrag für die Arbeitet im Bereich der deutsch 
en Reichspost. "Lohngewährung bei Arbei tsversäumnis".
Darin wird die Arbeitsversäumnis I B H H  subjektiv als ein 
Umstand,den der Arbeitnehmer zu vertreten hat,behandelt. 
"Fernbleiben von der Arbeit nach vorher aiageholter Erlaubnis" 
bei Wohnungswechsel,bei Einberufung zur Verpflichtung als 
Beamter,beim Feuerlöschdienst,bei Teilnahme an der Beerdi
gung eines Arbeitnehmers,bei Reichstagsund Gemeindewahlen,
,bei folgenden besonders dringlichen persönlichen Angelg- 
geneheitenjWahrnehmung polizeilicher und gerichtlicher 
Termine,Steuern,Aufsuchen des Wohnungs- und Miêèseinigungs- 
amtesjbei Hochzeit,Geburt,Todesfällen von Eltern und M M H H  
Geschwistern,Kindern und Pflegekindern,Feu^er- und Hochwasser
gefahr ,usw®usw«Hier sehen Sie auch,im Arbeitsrecht gilt die wi 
wirkliche Familie,nicht die standesamtliche. Das Bürgerliche 
Gesetzbuch kennt z.B. oie Pflegekinder gar nicht,im Rechts
sinne als zum Hausstand gehörig. Unter eigener Familèè sind
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zu verstehendes Arbeiters),die im Hanse des Arbeiters le
benden Eltern,Kinder and Pflegekinder,
Erholungsurlaub•

Zusatzurlaub, Ein weiteres Problem ist hier die Sonntags
ruhe,Die Sonntagsruhe hat ein Jahresgesicht. Sie ist einer
seits der Versuch der Volksgemeinschaft als einer Glaubensge
meinschaft den gemeinsamen Feiertag z..u erhalten. Schliess
lich ist der Sonntag das einzige,was Katholiken und Protsjstan- 
teil gemeinsam haben,ohne dass da dogmatische Differenzen 
herrschen. Die Sonntagsruhe ist also der grässartige Ver
such, das deutsche Volkd zu einer gemeinsamen Feier zu ver
anlassen, trotz de3 modernen astronomischen Betriebes. Das 
war der Gedanke,als man 1892 die Sonntagsruhe nach langen 
Kämpfenfestsetze. Hoch Bismarchjhat sich gegen die Sonntags
ruhe erklärt mit der Begründung,dass man doch einem afmen 
Manne,wie es der Arbeiter doch sei,doch nicht verbieten könne, 
sich auch am Sonntag was zu verdienen. Diese® Begründung 
zeigt,dass er keine Ahnung hatte von der Umwälzung der Wirt
schaftsordnung, Das Gesetz geht unter der S^itzenmarke: 
Sonntagsruhe. Da sind die Läden geschlossen,es gibt keine 
frischen Backwaren und so weiter. Nun sehen Sie sich aber die 
Praxis an: am Sonntag gehen die Eisenbahnen,wir bekommen 
fost,das Telefon geht,die StrsssenbJahnen gehen usw. In andern 
Ländern gibt es keine Post und der Fahrplan ist auf ein Zehn
tel beschränkt. Die Sonntagsruhe ist bei uns in einem Moment 
eingeführt worden,wo M t  dem Christentum hei uns schon In
ventur gemacht wurde,in anderen Ländern respektiert die 
Wirtschaft noch das Christentum. Die Sonntagsruhe h§t nfich 
rückwärts das Gesicht; Du sollst den Feiertag heiligen,las 
ganze Volk,jedes Volk,das die Offenbarung der gemeinsamen 
Feier überni. mt. Heut ist aus der Sonntagsruhe etwas ganz 
anderres geworden: aus der Angelegenheit des Christenge
meinschaft wird heut ein Erholungstag gemacht,für das Jndi-



diduum. Der Sonntag geht nicht vom Einzelnen aas, sondern 
von der Kirche. Der Feiertag ist ganz bez ogen auf das indivi
duelle Bedürfnis des einzelnen. Alle haben nicht frei am 
Sonntag. An dem Feiertage gehört der also nicht zur Gemeinde, 
der da nicht frei hat,hat nicht das Patnos der Sabbatrahe, 
diese Sonntagsruhe,die heut aüs der Sonntagsruhe gemacht 
wird. Die tausend Ausnahmen der Sonntagsruhe führen zu einem 
7„RUhetage irgendwann; Die moderne Arbeitswoche spaltet 
sich nicht nur ab von der mstronomisehen Betriebswochen, 3on'-~ 
dern auch von der kir^Üichen Woche,vom Kirchenjahr,
Das wird fast nie beachtet bei der Stellung des Arbeifeszeit- 
problems,dass die Sonntagsruhe ein halb rückwärts nach der 
Kirche halb vorwärts nach dem Betrieb schauende Sache ist.
Sie ist gleichsam in der letzten Minute des Christentum 
bei uns durchgesetzt.worden. F$r Millionen von Menschen 
wirkt sie sich nur aus als individueller Erholungstag.
Ich halte es nicut für möglich,dass der Sonntag,nachdem er 
so weit durchlöchert ist,als solcher wieder^ergestellt wird. 
Aber wenn man sich die Wochenendpropaganda und den östunden 
Tag bei Ford ansieht,so gibt es doch immerhin sehr starke 
Tendenzen,die versuchen,die Ruhezeit wieder zu vereinheitlich 
en,von der individuellen Woche wieder zu der Folkswoche zu 
kommen. Das Problem Sonntagswoche kann auch unter Umständen 
eine Zukunft haben im Sinne der gemeinschaftbildenden Kraft« 
Die wahre Sonntagsruhe kann nur existieren,wenn der Finz&lne 
wie es beim jüdischen Feiertag ist,kein Fahrzeug benutzen 
darf usw. überhaupt keinen Menschen belasten darf durch 
seine Wünsche. Wenn die 'Sonntagsruhe so nicht durchge
führt wird,dann legt doch der eine immer wieder dem anderen 
Lasten auf,« Bei un^s in Deutschland ist der Sonntag über
haupt weitgehende dem Uebermut gewidmet,Als ich einmal 
in England war,ging ich mit meine Wirten Sonntags brav zur 
Kirche,nach^her spielt ich in der Vorhalle sofort Ball 
nach dem Gottesdienst. Meine Wirte waren darüber ganz be-



stürzt. Sä ernst wird das dort genommen. Nun dieses Problem
in der SeEantagsruhe ist bisher in der Literatur überhaupt 
noch nicht erkannt. Bei der -Sonntagsrahe kreufcen sich 
zwei^fenz verschiedene Interessen des modernen Arbeitsrechts

die Arbeitszeit,sondern der Arbeitsrawj, Der Arbeitsraam 
bietet such eine Masse von Rechtsproblemen. Wenn der Arbeits 
raum der Lebenssaufyzugleich der Menschen ist,dann macht 
der I rbeitsraam an sich keine rechtlichen Schwierigkeiten. 
Wenn der Handwerksmeister in de;; selben Raum lebt and ar
beitet, dann wir̂ -d fr schon selber sehen,wie der beschal
len ist. Solange die Arbeit in diesem Sinne: Ujc hluse is 
my castle geführt warde,so lange gab es kein Arbeitsraum- 
problem,kein Platzproblem. Im Augenblick aber wo die Arbeit 
in einem Premdraum geleistet wurde,in einem Raum,in dem ich 
im übrigen nicht bin,und den ich so schnell wie möglich 
verlasse,und nur ungern betrete,so wie dieser Raum nicht 
Lebensraum ist,dann tritt genau das selbe Rechtsproblem auf 
wie bei der Leit. In m iner MWerkstattaussiedlung habe ich

raum aufgeworfen werden,bestehen. Es ist gewidmet dieser
Darstellung des Klaf|-ens zwischen Arbeitsraum und Lebensrauqj 
Für den einzelnen Arbeiter ist es nicht eine Arbeitsraum- 
frage^sonder eine Arbeitsplatzfrage, P l a t z  ist innerhalb 
des Arbeitsraupes,das was den einzelnen Arbeiter sofort 
berührt. Er wird an einen Platz gestellt in einem Fsemdraum 
Wie dieser Platz bemessen ist,ist für ihn so wichtig,wie die 
Arbeitszeit. Es handelt sich genau so um des Zumessen des 
Arbeitsplatzes wie mm das Zumessen der Arbeitszeit.
Auch das Zumessen des Arbeitsplatzes ist zunächst Gegen
stand der Unterhaltung gewesen zwischen Staat und Arbeit

und der' alten Ansicht des christlichen Staates,der seinem 
Volk^ die Religion erhalten möchte.

Das nächste Kapitel des Betriebsrechtes ist nicht

untersucht,worin die Rechtsprobleme,die durch

geber



Der Arbeiter,der in einen Fremdraum kommt,kann sich seinen 
Arbeitsplatz nicht malen. Aber der Staat hat dem Arbeitge
ber ein Mindestmass vorgeschrieben. Beachten ̂ ie wohl: 
Höchstmass für die Arbeitszeit,Mindestmass für den Arbeits
platz. Nämlich im Hinblick auf Luft,Licht und Wäumi und 
Gefährlichkeit« Das sind die vier Umstünde,die sich zunächst 
hervordrängen. Ich brauche das nicht näher zu erläutern. 
Lüftungsanlagen,Helligkeit,fäM@,Gefährlichkeit:in see
lischer und in leiblicher Hinsicht- Es gibt (frei Gefahren 
für den Menschen: Das Arbeitsrecht kennt nun nur zwei:
Die geistige Gefahr durch die Lektüi?® der Nachtpost wird 
nicht beachtet. Die seelischen Gefahren können durch Zu
sammenarbeit von Männern und Frauen entstehen,man nennt 
das heute die morialische Gefahr.! Zola und andere Roman
schreiber behandelt^ dieses Thema der Frauenbehandlung 
in den Gruben z.B. Das Zusammenarbeiten der Geschlechter 
muss in gewissen Grenzen se^n. Vor allem wenn die Kleider 
gewechselt werden müssen,getrennte Kleiderablage,getrennte 
Waschanlagen usw. das mussts-e alles ausdrücklich durchge
führt werden,es ergab sich nicht von selbst. Die Aufgabe, 
diese Gefahren zu bekämpfen ist auch wieder der Gewerbe
inspektion, also der Landesbeamtung übertragen worden,
Der Sozialpolitik des einzelnen Staates überlassen worden. 
Die zweite Gefahr,um das näch zu ergänzen,neben der morali
schen Gefährdung ist die Gefährdung des Leibes. In der 
modernen M  Fabrik tritt die in den Vordergrund. Wir kommen 
hier zum Problem de_-~s Unfalles und zum Problem der Gewerbe
erkrankung. Unfall und Gewerbeerkcankung biMen einen 
besonderen Ausschnitt,der von gtosser Bedeutung für die Re
gelung des Arbeitsraumproblems ist. Der Arbeiter ist im 
Arbeitsraum bestimmten Gefahren ausgesetzte. Luft,Wamme, 
moralische Gefährdung können durch gewissen Allgemein
vorschriften von vornherein gesichert werden.In dem Betrieb,



Z£ §§e Betriebes,die das Mindestmass nicht erreichen, 
werden überhaupt nicht zagelassen.Hingegen ist der 
Kampf mit der Natur die an dem Arbeitsplatz £u voll
bringende Leistung. Infolgedessen jaĵ nn die Gefährdung durch 
die Natur der Dingen nicht auf ein Mindestmass herabge
setzt ’*?erdeiL/iSoniern es gibt auch heut gefährlicheund 
ungefährliche Arbeiten. Also Sie können die Gefahrenzone 
nicht aussckai-tem in der modernen Arbeit,die Arbeit ist 
weitgehend^gefahrlieher geworden.Wenn mit Dynamit ge
sprengt wird,so ist Dynamit nun einmal eine gefährlinhe 
Sache,Dynamit bleibt Dynamit,da nützen keine Vorschriften. 
Deswegen ist der Ausbau des Unfallschutzes ein ungeheures 
Gebiet,der sozialpolitischen Massnahmen geworden.Unfall 
nennt man die durch ein plötzliches Ereignis eintretende 
Schädigung des Arbeitsnehmers,der Arbeitskraft- im Betriebe.

VDamit grer/t sich der Unfall ab gegen die Gewerbekrank- 
heiten,die nennt man eine durch dauernde Beschäftigung in 
einer bestimmten Betriebsweise eintretende Schädigung.
Die Grenzen sind s hr schwieri^zu finden,©s ist nicht 
einfach,Gewerbekrankheiten up.d Unfall zuunterscheiden.
Und zunächst hat sich die Aufmerksamkeit einer hohen 
Bhhörde auch auf die Unfälle konzentriert. Schritt für 
Schritt wird heut die Gewerbekrankheit erfasst,z.B.die 
Bleikrankheit. Die Gewerbehygiene bemüht sich,diesen 
Gewerbekrankheiten beizukommen durch Erfindung von all
gemeinen üchutzmassnahmen,die den Mann durch Brille, 
Handschuhe usw. immun machen sollen. Auch für den Unfall 
gibt es eine Anzahl Massnahmen,die schützen sollen,z.B. 
Geländer um eine Maschine,Sicherungen,die bei Transmis
sionen angebracht werden müssen.usw."Achtung,Lebensgefahr"! 
u.a.m. Die allgemeinen SchutzmassmAhmen adressiert der 
Staat an den Leiter des Betriebes und macht ihn für die 
Durchführung verantwortlich.
Verantwortlich für die Durchführung der allgemeineen Schutz 

massnahmen gegen Unfälle und a
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Gewerhekrankheiten ist der Unternehmer. Hün gibt es aber 
noch die Gefährlichkeit der Sache selbst.Im Bergbau z.B. 
fällt jedes Jahr eine Division der Sache zum Opfer.
Man darf hier aber nicht zu sentimental sein,äXX das 
ist nämlich relativ wenig zu den Opfern,die das Automobil-* 
fahren jährlich fordert. Unser modernes Leben ist mit dem 
Umgang mit den Naturkräften nun einmal gefährlicher 
geworden.
Wir kommen nun zu den grossen Gebilden,die den Arbeiter ge
gen die Folgen solcher nicht abzuwendenden Gefahren 
schützen sollen; Der Schutz des Arbeitsplatzes vor Gefahren 
führt zum Schutz des Arbeitnehmers wenn er aus diesem 
Platz herausgeworfen wird durch die unabwendbare Gefahr, 
in dem sie wirklich eingetreten ist,das sind die grossen 
Gebilde; Unfal1Versicherung,KrankenderSicherung,Invalidität.



Vorlesung
ABBEITSRECHT

^  »stunde 9.Januar 1929.

Wir haben Arbeitszeit und Arbeitsplatz im Be -
trieb erörtert und haben gesehen,dass bei beiden die objek-nach einer
tive Ordnung im Betriebe/ganz anderen Richtung geht als nach 
der Richtung der Personen,die dort im Betriebe als Arbeits
kräfte tätigte sind. Wir haben das bei der Zeit betont,und 
heut ist es unsere Aufgabe,das beim Platz zu tun.An dem Arbeit 
platz im Betriebe solen in erster Linie Arbeitskräfte ge
bunden,geor net und verwertet werden.Infolgedessen hat man

ist
gesagt: Die Maschine,das eigentlicheKinde des Betriebes 
—  der Arbeiter ist nur das Stiefkind, d.h. Es interessiert 
im Betriebe nur die Haturkräfit,interessiert mehr als der 
Mens h,der Gefühl verlangt; die bekannte neue Sachlichkeit! 
,die sich von der Fabrik her heut in unserem ganzen Leben 
durchsetzt,dass man ohne Sentimentalität die Menschen ver
wertet ,je nachdem sie geeignet sind,die Menschen nur nach 
ihrer Verwertbarkeit ansieht. Der Betrieb ist nur an der Ver
wertung der Menschen »nicht an ihrer Reproduktion interessiert 
Wo die Reproduktion der Menschen vor sich geht,das ist nicht 
Angelegenheit des Be trübes, ebenso wenig ist es Angelegen
heit des Betiebes,wo sich der Mensch,der sich am Tage zu rode 
gearbeitet hat,wieder erholt. Die Anordnung der Arbeitsplätze 
,um es juristisch zu sagen,macht jedes Interesse an der Re
produktion der Arbeitskräfte nicht zur Sache des Betrieb es, 
sie überlässt es anderen Lebensmächten. Hier ist das Ent
scheidende ,was aus dem Arbeiter wird,wenn er diese Erholung, 
diese Aufholund nicht mehh zustandbringt, das geht den Be
trieb nichts an. Wenn der Mann also Invalide wird,wenn er 
erkrankt,einen Unfall erleidet^so geht WEM den Betrieb nichts



die Zunkunft dèise's Mannes nichts mehr an.

Infolgedessen gehört das ganze Yersicherungss.ystem Mer an 
die Stelle des Betriebschatzes. Es ist der Schatz gegen die 
Betriebsfolgen,frör die der Betrieb als solcher nicht 
haftet,weil dem Betrieb nur das Interesse innewohnt, 
der rücksichtslosen Kräfteausnatzung and -Verwertung.
Nicht der Kräfteproduktion.Wir sind ja doch hier in einer 
systematischen Yorlseung,Sie sollen den Ort der Yersciherungs 
gesetzgebung sehen. Die soziale Yersciherungsgesetzgebung 
hat sich ihren Platz erobert dadarch,dass an die Stelle der 1 
eiten Fürsoge für den Schimmel,der das Gnadenbrot fe;ekam und 
den Tagelöhner,der aaf dem Dominiam im Alter erhalten warde, 
jetzt eine ganz andere Macht eintreten masste,denn der 
moderne Betrieb ist aaf Rentabilität gestellt and hat es 
nar mit der höchst möglichen Leistung der vorhandenen 
Kräfte za tan,nicht mit der Wiederherstellung. Nun ergibt 
siel zweierlei aas dieser Feststellung,dass die Folgen des 
Krafttrersohleissens nicht dem Betrieb selber zur Last 
fallen. Erstens dieser ganze Aufbau der Sozialversicherung 
and auf der anderen Seite die Unterschiede in den einzelnen 
Arbeitsplätzen sind ausserordentlich erheblich,der Vers 
schleiss der menschlichen Kraft in einem kaufmännischen 
Büro ist ein ganz anderer als in einem Bergwerk ,Hochofenbe
trieb usw. Infolgedessen gliedert sich die Arbeitnehmer
schaft von der wir ja bisher wie von einem geschlossenen 
Ganzen gesprochen haben,nach den Betrieben,in denen sie tätig 
werden. Diese Gruppiermg ist systematisch erst zu verstehen 
nicht von ihrer Erscheinung,inrem Auftr ten von dem Markt 
aus,dondern von ihrem sich Befinden in Betrieben. Die innere 
Eintielung der heutigen Arbeitnehmerschart geht heut nach 
BetriebsEKlSSXSXMIformen vor sich. Die Abgrenzung der Ar
beitnehmerschaft gegen ber den Beamten geschiebt„nach dem 
Markt. Der Beamte ist grundsätzlich nur einmal auf dem



Markt,die innere Gliederung der Arbeiterschaft ist aber
au.f dem Markt gar nicht sichtbar. Das Gesetz über Arbeits
vermittlung braucht sich mit den serschiedenen Kategorien 
der Arbeitnehmer nicht zu befassen« Jetzt aber im Betrieb 
stellt sich die ganz verschiedeneGefährlichkeit und die ver- 
schiedeneWirkiung des Betriebes auf den Einzelnen heraus 
und da ergibt sich nun vo- dem Betrieb her die grosse Ein
teilung in Angestellte und Arbeiter. Die spielt 3a in der 
ganzen inneren Betriebsverfassung eine entscheidende Rolle, 
Betriebsrecht,Versicherung. Entscheidend sind die sedes ma« 
teriae,der Sitz,der die Quelle ihrer Einteilung geworden 
ist in Arbeiter undAngestellte. Die Versicherungsgesetzge- 
bong-Anges^eIltenversicherungsgesetz«
Also die Gesetzgebungjydie die Folgen der Betriebszuge-
höri&keit abwenden will,war genötigt,fcw/den Kategorieen 
der Betriebsangehörigkeit zu unterscheiden. Diese Un
terscheidung ist eine rein poositivistische in unserem Recht] 
ind dem alle Rechtsquellen Bezug nehmen auf die Definition 
des Angestellten in § 1 des Angestelltenversicherungsgese
tzes vom 121.13,seitdem ist es immer wieder verlängert 
worden. §1(S.681) hier richtige Aufzählung.
Mit dem Ausdruck Angestellter soll das Höh.re getroffen 
werden,Sie sehen immer die Ausdrücke hoch,höher,am höchsten. 
Das Kontor ist eben feiner als die .Verkstatt,infolgedessen 
sind die Leute im Büro hier dazugenommen. Diese Definition 
ist eine rein positivistische,man addiert. Run können 
wir soziologisch rochtsgeschichtlich vielleicht noch hinzu
fügen : Angestellte im Sinne dieses Gesetzes sind die Persl- 
nen geworden,die erst später in die Arbeitnehmerlage eingerücit 
rückt sind,als die Grundschicht des Arbeitsrechts. Das 1 
lässt sich leichtzeigen,wenn wir die Ziffer 4 dieser 
Aufstellung noch mal ansehen: Handlungsgehilfen,und 
Lehrlinge sollen hier versichert werden. Auch etwa ein

ischen

#



Buchhalter eines Landwirtes. Die kaufmännischen Unter
nehmungen haben ein eigenes Gehilfenrecht entwickelt, 
abseits vom gewöhnlichen gewerblichen Arbeiterrecht und 
längst vor ih. Bas Recht der Handlungsgehilfen ist im Handels
gesetzbuch geordnet,und war schon geregelt im allgemeinen 
Handelsgesetzbuch von 1861® Ist also älter als die Gewerbe
ordnung von 1869« Man muss bei diesen Genossenschaftsgesetzen 
immer auf die Geburtsstande des Gesetzes zurückgehen,wir sind
durch die Kodifikation im Jahre 1900 in einer unglücklichen

f
Lage in der Beziehung. Bas Gehilfenrecht des Kaumannstan
des ist im ersten Buch des Handelsgesetzbuches geregelt* 
Beswegen ist die Ueberschrift des ersten Buches sogar: 
Handelsstand genannt« Bas ist noch eins Standesrecht.
B.h. die Arbeitnehmer und Arbeitgeber sind dort zusammenge
fasst,wir haben eine Standesrecht dort,so der Klassengegen
satz noch nicht aufgebrochen ist. Ber Stand umfasst alle 
wirtschaftlich gleich Tütigen, ohne IMKEXJE Rücksicht auf 
ihre Lage auf dem Markt. Infolgedessen ist hier ein eigen
tümlich Verhältnis für die kaufmännischen Betriebe ent
wickelt worden« Bevor es seit 1911 das Angostelltenvers.
Gesetz gab,gab es hier einen reservierten Platz für den 
Handlungsgehilfen bereits lange vor 30 Jahren. Und natür
lich war im allgemeinen Handelsgesetzbuch sied r nur vere
wigt worden,was wir in '’Soll und Haben” als Rechtszustand 
viel älterer Zeit vorfinden,das Recht des ^andelshauses. 
Bieses Beispiel des kaufmännischen Betriebes lässt sich 
nun auch hinsichtlich der Apotheke lei ht weiter spinnen.
Ber Provisormder Lehrling,haben auch ihre eigene Laufbahn, 
ihr eigenes Recht,ihre eigene Ausbildungsordnung,wegen 
der eigenen Art des Betriebes. Genau so ist es mit den 
Krankenschwestern. Bas Krankenhaus ist die letzte Monarchie 
in Beutschland,die Leiter der Krankenhäuser sind die letzten 
Pürsten. Die haben natürlich vo: Kloster her ein ganz be -



stimmtes Arbeitsrecht entwickelt»ein ganz anderes Arbeit s- 
ethos,Berufsethos,infolgedessen hier wieder eine Gruppe,die 
nicht im staatlichen,aber im kirhclichen Recht wurzelt, 
und dort ihre Formung,ihre Hechtstellung gefunden hat.
Sie sind keine Lohnempfänger,s:nd nicht in einem Fremdraum 
tätig,wieder eine ganz andere Betriebsforip,die noch hinein
ragt in unsere Zeit,die aber unverständlicher wird,und im
mer schwieriger vom Recht zu halten. Weil die Krankenschwee 
stcr schutzlos ist,weil sie von dem modernen Krankenhaus - 
betrieb wie eine Arbeitskraft behandelt wird,deswegen ist 
sie aufgenommen worden(Ziffer 6 ) in das neue Arbeitsrecht 
bis dahin war das nicht nötig* Praktisch hilft man sich 
nun durch die eigenartige Einsch&ätung eines eigenartigen 
Gebildes,nicht durch eine Gewerkscha ft,sondern durch das 
Mutterhaus. Bas Mutterhaus ist der Schutz der Krankenschwe
ster ,das Mutterhaus kassiert die Gelder ein und gibt den 
Mädchen nur ein Taschengeld,und bildet viel stärker als 
die Gewerkschaften das dauernde Dach für diese Maädchen. 
Durch diese Einschaltung sucht man die Krankenschwester 
heut vor dem Untergang zu schützen. Es ist der schlechtbe- 
handeltste Beruf,eine der ersten Frauenbewegungen war die 
Krankenschwesterbewegung. Die langsame allmächliche Auf-» 
zehrung der besonderen Berufefdrmeii durch das Vordringen 
der allgemeinen äpssert sich auch in dieser Anführun£§l) 
,Auch Bühnenkünstler und Musiker. Denken Sie an den modernen 
Cafehausmusiker»damals 1911 kam das so gerade auf,
Vorher ist Bühne Hoftheater,sehen Sie sich die Architektur 
der Theater an,Loge für das Fürstenpaar-Ränge usw.
Der Künstler war ein freier Beruf mit beamtaamässiger 
Behandlung. Die Bühnen: Kof,Staats,Fürstenbühnen. Ein moder
nes Kino dagegen ist höchst demokratisch. Der Künstler 
ist im ganzen 19.Jahrhundert der Genosse der- ersten Ge
sellschaf t , Schinkel,Rauch ect.die Behandlung des Künstlers
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im Arbeitsrecht wäre im 19.Jahrhundert profan erschienen. 
Beethoven hat seine Sonaten alle lauter Fürstlichkeiten 
gewidmet,— heut kommt kein moderner Musiker darauf,sein 
Opus dem Fürsten von Lichnowsky zu widmen,und wenn ers täte, 
so hätte der Fürstauch gar nichts,womit er ihn entlohnen 
könnte!! Auch hier vollkommene Umstellung: aus den wenigen 
Küsstlern ist erstens eine Masse gew rden und zweitens hat 
sich auch das Publikum geänderte die Masse ist der Abnehmer 
dieser Kunst,darum sind die Produzenten dem Massengeist an
heimgefallen. Kurzum dieser § ist der Paragraph des Nach
rückens der älteren Schichten in das Arbeitnehmer Ver

hältnis und diese älteren,bereits früher in einem geregel
ten Spezialbetriebsverhältnis verankert,werden nun zu An
gestellten. Wie problematisch diese Einteilung ist, seheh 

Bank-
Sie am/Ängesteilten.Er ist nach seiner Technik ein Fabrik- 
aibeiter . Es ist also die Bandkheut eine ’Werkstatt weit, 
gehend,in der die Maschine vorgeht. Trotzdem ist er An
gestellter nach Ziffer 3,infolgedessen auch Stehkragen
proletarier. Seine Arbeit infolgedessen weitgehend gringer 
als die z.B. des Goldschmiedes. Sie sehen: weil das positi
ve Recht hier blos aus der Rechtsschichtung Forderungen ge
zogen hat,lässt es sich rein sachlich gar nicht erklären.
Wir müssenja eigentlich eine labile Gesetzgebung haben, 
wenn man schon gruppiert,nach der Art der Tätigkeit sich 
richtet. Aber dazu hat sich der Gesetzgeber nicht aufgerafft, 
so grossartig dynamisch wie c.er Ingenieur,der in Schwinguns- 
zahlen denken kann,kann der Jurist heute noch nicht formu
lieren,man hat nur das rone Bild: wo Büro ist,das sind 
Angestellte. Ziel des Rechts wäre natürlich: Gleiche Tat
bestände,^gleiches Recht!, Es ist durchaus hier nicht der 
Weisheit letzter Schluss mit dor Einteilung in Arbeiter 
and Angestellt gegeben. Das Angestelltenversicherungsgesetz 
§1 gibt also die Definition des -Angestellten,die heut für



alle anderen Rechtsquellen massgebend geworden ist.Sie knüpft 
an an besondere Betriebsformen,me ist älterer Art und anderer 

Herkunft als dernmoderne Fabrikbetrieb,und verzeichnet 
das Einrücken dieser älteren Werkstattformen in aas moderne 
Markt- und Betriebsyerhältnis.Also man kenn auch sagen: 
der Angestellt entsteht je mehr die vorkapitalistische,for-r 
gewerblidhe Werkstätte und Kontor die Rücksicht auf die 
Reproduktion der Arbeitskärfte fa l len  lassen messen und sich 
zu einem reinen Betriebe im modernen Sinn entwickeln.

Sie sehehn,die grosse Einteilung: Arbeitne mer und Beamte 
hat eine andere Quelle als die Definition* innere Einteilung 
Arbeiter und jBnga&äellte,die dann zusammengefaäst den Be
griff der modernen Arbeitnehmerschaft bilden. Wenn Sie 
ein Arbeitsrocht heut aufschlagen,so gibt es: Beamte, 
Angestellte und Arbeiter. Die worden an dieser Stelle 
systematisch, abgehandelt,es sind aber ganz verschieden 
Gesichtspunkte: Arbeitnehmerschaft und Beamte und Arbeiter 
und Angestellte.
Es gibt drei Gruppenvon Lohnempfängern, von Arbeitskräften, 
Beamte,Angestellte,Arbeiter,
Es gibt Beamte und Arbeitnehmer nach der Marktseite 
Es gibt Arbeitnehmer und Angestellte nach der Betriebsseite. 
Das ist für die Fortentwicklung des Rechos von grund
legender Bedeutung. Es ist schwer,sich in diesen Rechts- 
Quellen zurächtzufinden. Ich kann ja auf das materielle 
Recht mit ganz wenigen Worten eingehen. Die Quellen für 
den Betriebsschutz,fpr die Folgen des Verschleisses der 
Arbeitskraft sind die Versicherungsgesetze. Und von diesen 
Versicherungsgesetzen nenne ich erstens die Reichsversi
cherungsordnung vom 19.Juni 1911,die stehtoffenbar im Zu-r 
sammenhang mit der Aufstellung des Angestelltengesetzes 
. Tatsächlich ist die ReichsterSicherungsordnung die Zusam
menfassung der ganzea Versicherungsgesetzgebung,
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während mar bis dahin nicht für Unfall,Krankheit and 
Invalidität gesetzt hatte. Die Reichsversicherungsgesetz~ 
gebang fasst zusammen den Schatz gegeh die Folgen des Versohl 
eissens der Arbeitskraft hinsichtlich der Unfälle i_L Betrie
be,der Gewerbekrankheiten,der Invalidität and des Alters» 
für Arbeiter»
Das Angestelltengereißherungsgesetz lässt die Angestellten 
hinsichtlich der Unfälle und der Krankheiten in der 
allgemeinen Grzppe der Arbeitnehmer« Sehr begreiflich.
Denn wo ein Unfall vorliegender Erkrankung,da ist der 
Betrieb eben so gefählrich fürden Angestellten wie ür 
den Arbeiter. Hinsichtlich der Invalidität and des Alters 
kriggen die Angestellten eine extra Warst gebraten: 
da können sie sich höher oder anders versichern.
Sie lasen vielleicht vor einem Jahr die grossen Anschläge 
aJi den Säulen,da kämpften die Angestellten wie die Löwen 
um ihr selbstständiges Versicherungswesen. Sie wollten nicht 
in den allgemeinen Versicher„ngstopf geworfen werden.
Dann gibt es noch eine Gruppe von Leuten ,die eine extra 
Wurst in unserem Recht gebraten kriegen,dass sind die Berg
leute .



Vorlesung

ARBEITSHECHT

17„Stunde
15.Januar 1929»

Wir sprachen beim vorigen Maivora Kleben» 
von dem Schutz,der für die Folgen des Betriebes 
errichtet ist»weil der Betrieb sich um das Hach ihm 
nicht mehr kümmert»weil der die Menschen in ihrer 
Kraft verwertet»ihre Kräfte hineinwirken lässt,weil 
er aber für die Reüproduktion nicht verantwortlich 
ist. Daraus ergibt sich dann das ganze Hetz von sozia
len Aufgaben und Einrichtungen und wir haben gesehen, 
dass sich von der Art der Wirkung des Betriebes auch 
die Einteilung in Angestellte und Arbeiter ergibt.

Dann sprachen wir von den Eechtsquellen,der 
Reichsversicherungsordnung von 1911
Dem Reichsknappschaftsgesetz und dem Angestelltengesetz« 
Diesen Aufbau kann i ci» hier nicht weiter behandeln«
14® charakteristische Unterscheid bei den Versicherungs- 
acten liegt darin,dass bei der Unfallversichering die 
volle Haftung für den Unfall die Betriebsherren trifft, 
die in einer Berufsgenissenschaft zusammengefasst wer
den,während bei Krankheit und Invalidität eine Teilung 
zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber besteht«Daraus 
ergibt sich verwaltungsmässig,dass die Berufsgenossen
schaft eine Privatunterhaltung der Unternherner unter 
sich daratellt,denn wer zahlt,hat auch zu sagen» dass 
hingegen die Krankenkassen im wesentlichen,weil die 
Arbeitnehmer dort die Majorität haben,eine Domäne der 
Arbeitnehmer geworden sidd. Die Krankenkassen sind ander 
organisiert als die Berufsgenossenschafiten. Man könnte 
auch die Gewerkschaften Berufsgenossenschaften nennen,
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aber in einem bürgerlichen Sinne. Die Unterlehmer 
sind hier die Berufsgencesen,die Kollegen,die hier 
zusammenstehen,am die Folgen der im einzelnen Betrieb 
vorkommenden Unfälle zu sichern. Es ist eigentlich 
eine Sozietät,gemeinsame Deckung einer gemeinsamen 
Gefahr, Die Krankenkassen hingegen sind paritätisch 
organisiert,mit einem Uebergewicht der Arbeitnehmer, 
und sie haben sozialgeschiehtlieh die grosse Bedeu
tung,die hohe Schule der Selbstverwaltung der 
Arbeiterschaft abegegeben zu haben. Seit den neunziger 
Jahren haben sich die Sozialisten entschlossen an den 
Krankenkassen teilzunehmen,Sekretäre zu stellen usw. 
und das hat die bedeutsame Folge gehabt,dass da 30 
Jahre lang der einzige Platz im Bolke blieb,in dem sich 
die organisatorischen Talente der Arbeiterbewegung 
innerhalb eines gesetzlich geregelten Vereins bewähren 
konnten und werden konnten. Sie hatten die Gewerkschaf
ten,die aber nur nicht rechtsfähige Vereine sind. Hier 
aber haben sie öffentliche Körperschaften,die si nach 
aussen verantworten mussten,ja,man kann sagen,wenn wir 
die Krankenkassen nicht gehabt hätten,so wäre der Zu
sammenbruch 1918 bedeutend blutiger abgelaufen,denn die 
Krankenkassen haben die Leute erzogen. Man hat dem Ar
beiter zwar das Reichstagswahlrecht gegeben,aber weder 
das praussische noch das Stadtverordnetenwahirecht,und 
infolgedessen wo die Arbeiter in grossem Umfange im 
ganzen Lande zur Auswirkung gekommen.sind. Deswegen 
hat die Krankenkasse geschichtlich eine ungeheure
Bedeutung. Sie sind der Ort der Vorerziehung der Arbei-

rt er schafft für die politische Veantwortung geworden.
Sehen Sie sich die Geschichte der Sozialdemokratie 
an,ihre Führer kommen meistens aus der Erziehung durc 
die Krankenkassen,dort lernten die regieren und Verwalte
ten



3

Bie ganze soziale Versicherung ist eine Selbstver
waltung. Die Selbstverwatlung einer Stadt,eines 
Kreises ahmt natürlich die ‘Staatsverwaltung nach.
Das Wort Selbstverwaltung,das man seit loo Jahren bei 
uns gern gebraucht,für die städtische und hreisver wal- 
tung gebraucht man jetz für die Berufskreise. In Wirk
lichkeit ist es ein Heranziehen der Privatpersonen 
zu öffentlichen Verwaltungsaufgaben,d-h.es ist eine ehrec 
amtliche Verwaltung.nicht etwa ist es das seif gouvern- 
ment der Engländer. Bei uns sind es Staatsaufgaben,die 
ihnen delegiert werden. Daran liegt es,dass die Selbst
verwaltung bei uns die Staatsverwaltung mehr oder we
niger imitiert, Auch die Krankenkassen habendieüber- 
griffe der Verwaltung,deren Imperialismus,deren Grössen
wahn geerbt,das äussert sich in der entsetzlichen Be
handlung der Aerzte,des Aerztestendes,der heut daran 
zuGrunde geht,und das lässt sich,gluabe ich,auch nicht 
mehr aufhalten. Der Aerzte stand,der um 2o Ffg. für den 
Hausbesuch entlohnt wird,ist inzwischen Arbeitnehmer 
geworden. Hier äussert sich der Nachteil der Selbstver
waltung .

Einerseit ist die Selbstverwaltung die Er- 
zeihungsanstalt für das Steatsganze geworden,inso
fern ist sie positiv zu werten,Andrersetis wird der 
Arbeitnehmer an dieser Stelle zum Arbeitgeber ge
rächt und das nutzt er in der stärksten Weise aus«
Und zwar wohl besonders deshalbj der Arzt arbeittet
nicht in Betriebsformen,sondern in der alten individu-

du
alitsischen W8$®¥ Weise des bürgerliche« u c h  Dienst- 
vert^jag Verpflichteten,des Einzelnen und dem ist die 
Arbeitnehmerschaft nicht gewachsen.Sie kennt nur den 
Betriebseingestellten,deswegen hat sie für die soziale 
Stellung des Arztes kein Verst ändnis gehabt und h&t

.nun den Arzt solangen gedrückt und gedrückt,
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bis er wirtschaftlich die Stellung eines Tk triebsgin
gestellten amnnimmt,sozial aber und moralisch die Stel
lung einer Persönlehkeit haben soll« So schwankt der 
Arzt (von derLohnseite her gesehen) zwischen einem rei
nen Proletarier,der Massenleistungen hervorbringen soll, 
und dem alten Angehörigen eines Aerztestendes,der per
sönliche Verantwortung trägt,der in gewissem Sinne für 
die öffentliche Moräl verantwortlich sein soll« Denken 
-Sie an den § 218,hier klafft ein Abgrund zwischen dem 
was die bürgerliche Tradition verlangt und den Tatbe
ständen. Immer mehr Menschen ziehen sich heut aus ärzt
licher Behandlung heraus,wohl dem,der spät oder gar nicht 
zum Arzt gehtl Die ganzen medizinischen Sekten,die wir 
heute haben,das sind alles Leute,Ü2X5 Menschenkreise, 
die versuchen,sich aus diesem ärztlichen Gewimmel her
auszuziehen . Natürlich hat er in den Altmenschichten 
eine ganz grosse Mission,aber er kann dieser Mission 
nicht gerecht werden. Die Armenkassen haben sich anstatt 
auf Porsönlcihkei tsausbildungder Aerzte auf das Häuser
bauen geworden. Bansucht ist immer ein Züchen völligen 
Unglauben,s,man will sehen,sie wollen grosse Blöcke 
haben,die sie sehen,infolgedessen baut man Sanatorien, 
Lungenheilstätten usw. Das ist eine typische Ueberschät* 
tzung des Organisatorischen. Bei einer Schicht,cie mit 
dem Betrieb fertig werden muss,ist das eine selbstver
ständliche Vorstellung,sie kennen nur den Machtfaktor 
der Kasernenarbeit.

Ich möchte nobh etwas Lezttes hinsichtlich des 
Sprachgebrauches sagen: Die Industrie nennt die Ab
gaben, dje sie für die Knappschaft,Versicherungsgesetz- 
gebung usw. zahlen muss,Soziallasten. Und dieses wort 
Soziallast entspricht nun dem Wort Sozialrecht hin
sichtlich der Leute,die auf die Krankenkassenleistung

Anspruch haben. Man spricht auf dem
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!
Gebiete der sozialen Gesetzgebung Ton Soziallasten 
und -rechten. Die Sozialrech e sind sozusagen
Verpfl:chtungsrechte• Sie entspringen als Ansprüche 
des Dritten zu dessen Gunsten zwischen Staat und Be
trieb eine objektive Regelung erfolgt: die Sozialrech
te sind nicht vor dem ordentlichen Gericht verfolgbar, 
sondern ihnen ist ein Verwaltungsrechtsweg eröffnet, 
innerhalb der Versicherungsorganisation. Die Worte 
Sozialrechten und Soziallasten erinnern uns daran, 
dass wir diese Ansprüche übernommen haben an der Ae r© 
der Sozialpolitik. Ich möchte das hier noch mal unterst! 
streichen,dass wir Sozialpolitik nennen müssen alle 
die Massnahmen,des Staates,um durch Verwaltung die 
MisstF nde seiner Justiz wieder gutzumachen« Am Ende 
dieses Sozialpolitischen Äbsch nittes m öohte ich das 
hier noch einmal unterstreichen. Wir sprechen hier 
nicht von einem privatrechtsanspruch,sondern von So
zialansprüchen, Soziallasten, rechten, wei 1 es sich um 
Reflexansprüche handelt,aus einer objektiven Verwal
tungsrechtsordnung der Dinge,durch die der eine 
Zweig der Staatsverwaltung eingesetzt wird,um das 
Versagen eines anderen Zweiges der Staatsverwaltung, 
nämlich,des Zivilrechts,wieder wett zu machen. Das 
ist ein Wettkampf zwischen den beiden grossen Ge
wallten, der richterlibhen und der exekutiven Gewalt. 
Also eine innerstaatliche Auseinandersetzung ist hier 
vorzunehmen,die Unfähigkeit der Ziviljuriprudenz, 
die Folgen der Vertragsfreiheit für den wirtschaft
lich Schwächeren zu hemmen,diese Unfähigkeit wird 
wettgemacht durch das Einschalten eines Verwai tungs- 
erganiamus. Daran ändert das nun nicht,dass die Kran
kenkassen Selbstverwatlungs sind,SelbstVerwaltung 
bleibt V e r w a l t u n g  «ist eine Umformung nur 
der staatlichen Verwaltung,Nicht der einzelne Arbeiter
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selbst ,der unmittelbar seinen Vertragsgegner 

berechtigt wird,sondern es sind die Selbstverwaltungsv 

Organisationen, die einen Antel an der staatlichen Ver

walt ungbekommen, um die Verwaltung saufgaben sozialpoi  

l i t i s c h e r  Art durchzuführen, hie Krankenkassen sind 

Körperschaften öffentlichen Rechts,die,wenn sie auch 

von der Arbei nekmerschft rekrutiert werden,doch 

ö ffentl ic h  rechtliche Aufgaben wahrnehmen, Damit sind 

sie etwas anderes als die Gewerkschaften,die blos z i 

v i lr e chtl ic he  Mängel des Arbeiters heilen sollen,  

her Uebergang von Sozialredht zur Selbstverwaltung der 

Berufskreise und der Teilnehmer an aer Berufstätigkeit  

darf uns nicht v li n  machen gegen die Tatsachen,dass 

es sich doch um reine Verwatlung handelt. Sowi 3 Sie 

die finden,sind Sie berechtigt und v e r p f l i c h t e t , den 

Ausdruck :Sosia 1P* l i t i k  anzuwenden, das i s t  staat l ic he r  

Bereich. Während beim Arbeisrecht die betreffenden 

Gesellschaftlichen Mächte selber die Regelgung in die 

Hand nehmen,sist bei der S o z ia l p o l i t ik  d®c eine s t a a t 

liche Machtfaktor: die Verwaltung eingesetzt um die 

Versäumnis der Justiz wettzumachen. Ueber diese 

hinge besteht in der Oeffentli chkeit  vollkommene Un

k la rh eit ,  Sozia l p o l i t i k  i s t  deswegen nicht klar erkannt, 

weil der Staat bei uns so aufgefasst wirdä Wenn es i r 

gend,] eman dschlecht geht,so h e i l s t  es: der Staat muss 

helfen,der Staat wird schon helfen. Er i s t  nur der Ret-  

tungsstäat. Es kommt aber an auf die Zuständigkeit  

innerhalb des S ta a tes,welcher Zweig angegangenwerden 

s o l l .  Bei der S o z ia l p o l i t ik  i s t  das merkwürdige,: das 

Recht wird steri l,u nd die Verwaltung drängt sich an die 

S te ife  des Z ivilrechts .  Wenn man immer reden hört: das 

Bürgerliche Gesetzbuch i s t  ein ganz trocknes, unleser

li ches Buch,dem Volk einfach unzugänglich,usw. diese

Sterilität
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non wird aufgeteo&en durch di^ Fruchtbarkeit der 
Verwaltung in den gleichen Jahrzehneten. Die Juris- 
pruden^ t&r nicht schöpferisch,zivilrechtlich,-sondern 
sie ist abgelöst worden für die Masse des BolkdestLfch 
eine andere Art der Tätigke\t,durch eine bewahrende, 
schützende. Jetzt gehen wir weiter: wir lassen den 
Betriebsschutz,und gehen über zur Betriebsorganisation. 
Die Betriebsorganisation hat es zu tunmit der Setzu ng 
der objektiven Arbeitsbedingungen im Betriebe und der 
Leitung des Betriebes. Die Leitung des Betriebes aber 
ist das Hecht,und die Pflicht,die Arbeitskräfte,über
haupt die Kräfte des Betriebes anzuordnen,zu dirigieren, 
zu bestellen und abzusteläen,so wie man Licht andreht 
und abdreht,so muss sie die Arbeitskräfte an und abstel
len, Heute heisst es: sie stehen alle um 8 Uhr auf dem 
Fabrikhofe und morgen haisst es: die und die Kolonne wir 
wird auf dem dem Güterbahnhof arbeiten und die und die 
Abteilung morgen wo anders. Dieses ganz wörtliche Hin- 
und Herbestelien,Stellen der Arbeitskräfte ist die 
eigentliche Aufgabe der Leitung,das Hinstellen,Anstellen 
und Zurechtstellen, Aber auch das gehört dazu; Nun,be
stellen Sie mir mal den Mann,ich will ihm den Kopf wa
schen! Das Zitationsrecht gehört dazu. Sie erkennen die 
Tatsache der Einstellung im Betriebe daher an diesem 
Grenzfalle,dass ein Mann nicht nur zur Arbeitsleistung 
bäbtellt werden kann,sondern auch leer,gana formal:ich 
will mir mal len Mann bestellen". Der Angestellte und in 
dem Betrieb Eingestellte muss nämlich,auch wenner das 
ganze Jahr nur ausserhalb des Betriebes beschäftigt ist, 
muss der Bestellung durch dis Betriebsleitung Folge 
leisten.Baran erken. en Sie,dass er im Betriebe einge
stellt ist. Das ist eine disziplinargewalt,die einem 
auch ausserhalb des Betriebes Arbeit enden,z.B.einem Mon

teur



immer noch beweist,dass er noch zu den einstellbaren , 
umstellbaren Arbeitskräften gehört. Also das Zltations- 
recht des Arbeitgebers,wie ich es in meinem Industrie
recht genannt haben,ist der Grenzfall,an dem deutlich 
wird,worauf es bei der Leitung ankommt, Diese Leitungs
gewalt ist an sich bei uns Sache des Arbeitgebers oder 
seines Vertreters. Immer mehrnimmt nun aber der BsEtre- 
ter des Arbeitgebers niben diesem Arbeitgeber in der 
Betriebsleitung eine führende Stellung ein,vorallen 
Dingen bei den juristischen Personen ist der Betriebs
leiter wichtiher als die abstrakte juristische Person. 
Daher hat die Gesetzgebung aus Anlass der Betriebsor
ganisation eine Abspaltung vornehmen müssen ifflttlll 
unter den Angestellgen des Betriebes.

Sie hat unterschieden; Leitende Schicht und 
Angestellte. Wer im Betrieb leitet,d.h.Arbeitskräfte 
einstellt,und beste-lt,der gehört nicht zu den Arbeit
nehmern, im betriebsorganisatorischen Sinn,wir werden

dem
sehen,dass er erstens an/der Betriebsleitung zugeord
neten Organ,dem Betriebsrat,nicht teilnimmt, 
dass er zweitens an den Vorteilen des individuellen 
Arbeiterschutzes nicht teilnimmt,hat kein Vorrecht im 
Kon! urs z,B« der Generaldirektor einer JfcktiengesellscEfc: 
hat kein Vorrecht im Konkurs z.B.,denn da hat i G er ja 
einen fabelhaften Posten,denn er macht doch den Konkursl 
Diese Schicht der leitenden Angestellten ergibt nun 
eine neue Abgliederung im Betriebe. Bein arbeitsmarkt- 
mässig ist das gar nichtzu begreifen,denn auf dem karkt 
ist der Generaldirektor genau so Prolet wie der Arbeiter 
und auch durch die Gefährlichkeit unterscheidet er sich 
nicht von den anderen Angestellten,also auch nach der 
Seite des Betriebsschutzes ist er aunächst in der selben 
Lage wie die Angestelltenschicht. Aber auf der Seite 
der Organisation,da ist er der wirkliche,der konkrete



Prinzipal. Prinzipal nennt man im Handelsgesetzbuch 
den Betriebsleiter.Der konkrete Betriebsleiter(die ser 
Ausdruck dringt aber Lietzt durch) in der Betriebsorga
nisation von allen anderen Angestellten und Arbeitern 
zu unterscheiden,der istder Träger einer Lei tungs&e-- 
walt,einer faktischen Leitungsgewalt,ganz gleich auf 
welchen Bechtsgrundlagen das liegtf Wenn ich gebeten 
werde von einem Arbeit geber,Ordnung zu schaffen,weil 

er nervös wird,wenn er diesen August Müller da vor sich 
sieht,undich gehe hineine und schaffe Ordngmg,und werdem

Imit den Leuten fertig,da kann ganz unerortert bieiben,auf 
Grund welches Vertrages ich das getan habe,sondern 
wird sind im Betrieb,im Kräftespiel des Arbeitsverhältnis
ses,das ist kein Vertrag ,das ist faktische Grundlage: 
wenn ich mämlich hineigegangen bin und die Leute an die 
Plätze gewiesen haben,dann sind die Leute berechtigt, 
in mir den Leiter zu sehen. Ganz gleich auf weicher Rechts
grundlage das beruht,ich bin verantwortlich,für den Lohn 
usw. Es kommt hier darauf an,wer wirklich kommandiert, 
der wird beim Schlaffitchen genommen. Wie im Krieg ist 
es hier im Betrieb: Wenn da der Leutnant fiel,so kam der 
SXKXäXXAelteste zum Kommandieren dran,der sagte dann:
Statt Zug Müller,Zug Grün. Nun passierte es,dass man den 
1ÖÖÖÖSX Aeltesten nicht immer gleich wusste,es musste 
schnell gehen,so rief e’n ande.er: Zug braun! und dann wurde! 
dem gehorcht,ganz gleich,ob der Aeltoste nun noch da war 
und eigentlich dran war.Per Zug unterstand diesem Kommando 
auch wenn keil Recht da war,und alle Folgen kamen auf
sein Haupt. Bas will heisses: tatsächliche Kraft- und

tMachtäp-sserung schafft Recht im Sinne der Verantworun«.



Das heisst nicht: Macht geht vor Recht,sondern: jede Macht 
muss sich gefallen lassen,rechtliehe geordnet zu handeln.
Das ist die Wirklibhkeit,dass sich an Kraftäusserungen im 
Lehen Rechtsfolgen ansetzen» Hier nun bei der Leitungsge
walt auch sehr wichtig: Wer faktisch im Betrieb leitet, 
der kann nicht Angestellter sein im gewöhnlichen Sinne, 
und muss aus der Phalanx der Untergebenen,der Arbeitnehmer 
ausscheiden,tritt aus ausdem was man nun i : Betrieb die 
Gehorchenden nennt,aus der Belegschaft. Die Betriebsorga- 
nisation zerteilt die im Betrieb tätigen in Leitung und Be
legschaft. Das istnun die neue Gliederung’ Leitung und Be
legschaft. Belegschaft ist ein wunderbar passives Wort: die 
Leute werden auf die einzelnen Arbeitsplätze gelegt. Es ist 
ein ganz junges Wort,in Grimms Wörterbuch ist es noch nicht 
zu finden,Alle diese Worte,auch das Wort Betriebsleitung ist 
ganz jungen Ursprungs. Das Wort betrieb ist rein verbal: 
dauerndes Betreiben. Noch vor 5o Jahren,im Handelsgesetzbuch 
«Der Betrieb eines Handelsgewerbes macht zunächst den Kauf*r 
mannjjalsodas dauernde Betreiben,3-die Tätigkeit .Das Objekti
vieren ist eine ganz reue Vorstellung,dass der Betrieb ein 
sichtbares Gefüge ist. Also: a-le diese Worte :Belegschaft, 
Betrieb,sind ganz jungen Datums,weil der Betrieb im modernen 
Sinne aus den alten Häusern des Volkes nicht klar heraus.

Also wir haben die Gliederung der Betriebsordnung in 
Belegschaft und Leitung. Der erste rechtliche Ausgangspunkt 
für die Ordnung im Bezriebe ist dass für die ganze Ordnung 
die Leitung verantwortlich ist. Wer die Leitung hat,ist 
verantwortlich.pas ist ein wichtiger Rechtssatz,die Betriebs
leitung ist verantwortlich auch fgr die im Betrieb Untätigen, 
Untüchtigen,fenn ein Jugendliches,oder ein Geistesgestörter 
so ist auch fp:r die der Betriebsleiter verantwortlich,wei 1 
er uie Arbeit skrlote ausnutzt.

Dieser Grundsatz muss auch einmal ausgesprochen“wer

den,er ist gar nicht zu verstehen,er ergibt sicr; aus der Sita
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ation.Die Leitungsgewalt, die als solche im BGB gar nicht  

vorgesehen i s t , d i e  Leitungsgewält muss sich deklarieren,  

sie muss sich erklären über die Gru dsätze ihrer Gewalt.

Die Leitung© des Betriebes muss sich der Belegschaft m itte i-  

len, sie soll  nicht wil lkürlich sein,sondern notwendig, 

und die Notwendigkeit erkennt man darna,#enn sich über ein 

Vorgehen etwas aussagen lä s s t .  Darüber enthält schon die Ge

werbeordnung Best immungen.§ 120 

Arbeitsordnung § 133 h und 134 a f .
Zunächst A r b e it s z e it , zweitens Lohnzahlungsfrist und Lohn

zahlungsform und drittens die Kündigungsfrist.

Diese drei Dingen zeigen Ihnen schon deutlich,wie die As-  

bei tsordnung objektive Arbeitsbedingungen in: Betriebe 

schaffen s o l l .  Hier wird etwas,das nach der Fiktion des BGB 

für einen einuelrenArbeitnehmer jeweils  bestimmt zu wer

den scheint,im Dienstvertrag o b je k tiv  geregelt .  Die wich

tigsten Elemente sollen obje ktivie rt  werden,also* Arbeits

z e it ,  Ohnzahlungs-frist und -form,und Kündigungsfrist. 

sollen in einer bestimmten Lichtung fe s tg e le g t  werden.

Das i s t  das eigentümliche an der Arbeitsordnung, dass sie  

den Betrieb entpersönlicht,  Diese Bestimmungen beweisen, 

dass wir keinen Patriarchalismus im Bezrieb haben können.

Im patriarchalischen Betrieb werden a l le  die^e Dingen von 

Fall  zu Fall  entschieden. Im patriarchalischen Betriebe 

gibt es Gunst und Ungunst, Gunst und Gnade. Diese Arbeits

ordnung kennt nichtmehr diese ersönlihe Gemütsbeziehung 

zwischen dem B etr ie bs le ite r  und den Untergebenen,sondern 

eine für a l le  Betriebsinsannen gleichmässig geltenden 

Ordnung.
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ABBEITSRECHT

Es i s t  von der Arbeitsordnung zu sprechen. 

Zunächst muss ich auf den Einwand eines Kommilitonen 

hinweisender mir sagte, dass das a l l e s  was ich hier er

zähle nur für Betriebe über 2o g i l t , d a s  h e i s s t , erwollte  

damit sagen,was ich hier bringe,das i s t  gar nicht die Be

triebsordnung. Es i s t  aber die Segel für die Betriebe,die  

vom alten Handwerker,hauswirtschaftlichen Betrieb,vom a l 

ten Ladengeschäft zu unterscheiden.sind. An den IM SZäM  

Betrieben über 2o bildet sich eben der moderne Betrieb ausi 

der sich ja kennzeichnet dadurch,dass in ihm Arbeitskräfte  

an- um- und e in g e s te l l t  werden . Es i s t  aber so,dass die 

PoonierbeStimmungen dieser Betriebe über 2o Arbeiter dann 

auch die anderen Arbeils-  und Werkstät en im Volke färben. 

Das Gepräge gibt der grosse Bezrieb heute. Das äussert sich  

darin,dass die Arbeitsordnung zwar^ur vorgesohrieben i s t  

für Betriebe über 2o Arbeiter, dass aber weitere Betriebs

organisationen für Betriebe über 5 und lo Arbeiter schon 

nachgemacht werden,pnd dass wir in der neuesten Gesetzgebung 

den Ausdruck Betrieb sogar s hon angewendet finden auf 

Familienbetriebe,Be t rie b e,in  denen Familienmitglieder äüs 

Arbeitskräfte t ä t i g  sind. Man spa lte t  bereits Familienan

gehörige in Menschen und Arbeitskräfte,wenn sie selbst im 

Haus t ä t i g  sind. In meinem Indu&riereeht habe ich gezeig t ,  

wie die ..Betriebe über 2o den Ton» angehen.

Nun eine sehr wichtige Bestimmung bei der Arbeitsord

nung,Die Arbeitsordnung o b je k tiv ie r t  den Wällen der Leitung.  

Die Objektivierung seines Wo1 lens(Willen hängt ja mit 

Wellen zusammen),wo nun dieser Wille ersta rrt  zu Regeln 

Diese Ofjektivation kann durch Strafe geschützt werden.

Und das erste Beweis fiir das selbs ständige von dem Willen

eines Menschen



unabhängige Betriebsleben is t  zu finden in den Bestimmungen 

der Gewerbeordnung: dass solch" Strafen nicht von d®ü Betri  

triebsleitung für sich selbst verbraucht werden dürfen,son

dern däasdie verwirketen Strafgelder aum Besten der Arbeiter 

der Betriebes verwendet werde n müssen.Von diesem Satz muss 

man augehen,um zu sehen,dass sich der Betrieb vom Arbeit

geber lö s t .  Die Strafgelder müssen zum Besten der Arbeiter  

des Betriebes verwandet werden,damit werden die Hegeln 

aus blosser Willkür de® Herrn zu Regeln des Betriebes.

Die Laune , die Willkür,die Empfindung, das Racheempfin$#9 , 

da3 Gefühlsleben des Arbeitgebers s o l l  ausgeschaltet wer

den, er muss objektiv fe s ts e t z e n , in welcher Weise er die 

Strafgelder für die Arbeiter seines Betriebes verwendet«

Also die Belegschaft bildet  h in s ic htlich  der Verwendung 

der Strafgelder eine Einheit,was der eine verwirkt,kommt 

dem anderen zu gute. Damit t r i t t  die Ob jektivat i»ne ein.

Das i s t  eine Allgeme inerscheinung, das Völkerrecht und an

dere grosse Bebilde finden sich zusammen,bilden eine Ein

heit  in der gemeinsamen Verfolgung des Missetäters.  So 

entstanden grosse Verträge usw. Der Betrieb findet sich hier  

bei der Ausstossung $IKXXXX$K des Misstäters p lö t z l ic h  

als objektives Bebilde zusammen. Daran,an der S t r a f e ,e r 

kannten die Leute p lö tz l ic h ,d a ss  sich nicht Arbeitgeber 

und Arbeitnehmer einzelne als vertragschliessenden P artei

en ger enüberstehen,dass dieses Verhältnis nicht auf der 

freien Uebereinkunft beruht,auch die Strafe könnte ja  

im Arbeitsvertrag indiv id uell  geregelt  sein,trotzdem 

kom en sie nicht den', zugute,der die Vertragsstrafe sich  

ausbedungen hat,sondern kommen hier einer Gerneinschsf t 

zugutevon der im dem Arbe.tsvertrag bei der Einstellung  

überhaupt nicht die Rede ist,denn die Be triebsangehörigen 

werde . gar nicht erwähnt al s Eollektivamm. Das erste was 

ins Bewusstsein drang,war der Satz,* Alle Strafgelder -

mussen zum
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Besten der Arbeiter des Betriebes verwendet werden.
Bas kommt in eine allgemeine Kasse and dorr fängt gerneih-

same Verwaltung an und von dort geht es wej-ter in das Land

der Betriebs: rganisation. Dieser Satz wird in den Lehr-
von

büchern fast  immer nur nebenbei behandelt, i s t  aber funda

mentale Bedeutung für die Erfassung des Betriebs^egriffes.

Die Arbeitsordnung i s t  zunächst als sozia lpoli t ische Mass

nahmen aufgefasst werden,also als Abmachung zwischen Staat  

und Arbeitgeber. Deswegen § 134 e .Man ging von der Vorstel

lung aus: die Arbeitsordnung i s t  Sache der Leitung und die 

Belegschaft empfängt die Arbeitsordnung.Das hat sich auch erk 

halten,obgleich feeut die Arbeitsordnung nicht mehr hervorgeht 

aus dem Willen der leitenden Angestellten, aus dem Wilen 

des Arbeitgebers, sondern die Arbeitsordnung bereits hervor

geht aus dem Zusammenwirken mit anderen Teilen der Betriebs-  

organisationen:den Gewerkschaften.Wir haben heut ein Neben

einander von S o z ia lp o l it ik  und Ar beitsrecht. Die Sozialpo

l i t i k  wird vom Staat ko ntroll ie rt ,B as Arbeitsrecht i s t  

die Selbstverwatlung der Arbeitnehmer,dort werden die Arbeit

nehmer zur Verwaltungmit herangezogen. Die Arbeitsordnung 

wird heut in Zusammengehen mit dem Betriebsrat f i x i e r t .

§134 se tzt  fes t ,d ass  die untere Verwaltungsbehörde auch ein 

Eingriffsrecht  h a t ,s ie  kann die Arbeitsordnung diktieren,  

wenn v i e l l e i c h t  eine Arbeitsordnung zu kurz gefasst isfc, 

z . p. die Zeitbestimmungen fehlen,dann kann sie sie ergänzen.  

Noch eine Letztes zur Arbeitsordnung; die Objektivation der 

Arbeisordnung i s t  auch in teressant,weil sie zeigt,dass es 

sich bei der Arbeitsordnung,Betriebsrecht, nicht um Vertrags-  

vorgMgge handelt, sondern um die tatsächlichen Vorgänge.

Die Arbeitsordnung muss aushängen,jeder muss sie lesen 

köhnen. Die Arbei tsordnpng b e t r i f f t  nicht die Leute,die  

durch einen Vertrag K3CX dem Arbeitgeber v e r p f l ic h t e t  sind,  

sond-rn die Leute,die tat  s ä c h l i c h  in dem Betrieb
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dort arbeiten. Wenn ein Minderjähriger,einGeisteskranken, 

Tochter oder Sohn,im Betrieb arbeiten,die sich nicht durc 

Vertrag ver pflichtete n, so erlebt ihnen die Arbeitsordnung 

geaau so die objektive Ver ßflichtung auf wie allen anderen. 

Hinsichtlicii der Zeit,der Gefährlichkeit des Ortes usw. 

stehen sie dälen im Betrieb Arbeitenden gleich. Der öffent

liche Aushang i s t  etwas,was wir an sich nur aus dem öffent

lichen Rechte kennen-hier gibt es eine Betriebsöffent?ich-  

k e it ,d .h .  es gibt eine Anerkennung,dass der Betrieb an e t 

was Faktisches anfnüpft und nicht an den subjektiven Willen 

der B ete i l ig ten,er  appelli ert an die objektive Anwesen heit  

von Menschen im Betrieb. Die Tatsache des öffentlichen Aus

hanges führt uns eis  der Sphäre des Privatrechts hinaus.

Hier i s t  eine tatsächliche Menschenanhäufung da,für die Ord

nung geschaffen werden muss,die sonst gefährlich werden kann. 

Vom der Kraftlosefekeit des Vereinsredht im Gegensatz zum 

Koälitionsrecht sprachen wir schon. Der Unterschied i s t  eben, 

ob Leute in voller  Person die Beile in die Hand rieh:, en 

und p lö t z l ic h  sichtbar werden. Es handelt sich hier nicht  

um eine Einwirkung auf einen vertragschliessenden Teil ,  

sondern es handeltisich um die dauernde Erziehung de s 

physischen Menschen. Der Mensch,der keine Zeit h a t , nachzu- 

denken,sondern der dauernde durch diesen Aushang angeregt 

werden muss, dieser Mensch i s t  gemeint 9 Es handelt sich nicht  

um den geistigen Menschen,um Perienen, s ondern um den 

u cgeis tig en, der gedankenlosen Menschen,den befangen ar bei

tenden, den e i l ig e n  Menschen. Der Ausgangspunkt des A r b e it s . 

rechts i s t  eben auch hier der Mensch in s-iner  Hot und ügual 
und nicht der Mensch in seiner Freiheit  .Man braucht als Ju
r i s t  um r i c h t i g  zu entscheiden im Arbeitsrecht das Geländer 
solcher Bestimmungen um sich geien die z i v i l i s t i s c h e n  durch

zusetzen. Im $ 134 hat der Gesetzgeber selber bereits zuge

geben,dass er den Arbeiter im Betrriebe,während er arb eit e t ,

für einen grundsätzlich anderen Mensch hält  als den Menschn, 
de



der: er als Person im Bürgerlichen Gesetzbuch behandelt.

Wir gehen j e t z t  von der Arbeitsordnung zum Betriebs-  

r--tegesetz. Die Zwischenstufe sind die durch den grossen

rbeiterstreik  in .er. neunziger Jahren hervorgerufenen 

Ausschüsse im Bergbau. Es kam ein Gesetz durch,vom Freihern 

von Berlitzsch entworfen. dieser Verein umfasst zum ersten 

Mal bfu gerliehe und gewerkschaftliche Sozialpolitik;wurde  

von Berlitzsch auf Wunser des Kaisers ausgearbeitst.

Es i s t  ein Gesetz,das s p e z ia l l  in dem Bergbau die Belegschaft  

hervorruft zur Arbeitsordnung. Der tiefere  Grund ist die 

besondere Gefährlichksat,dass der Bergmann ganz anders ge

fährdet i s t  und dass in einem solchen Betrieb Misstände 

, Vernachlässigung der Zimmerung,des Verhaues usw. besonders 

gefährlich sind,dass dise Misstände von den Leuten zur 

Sprache gebraeth werden können müssen,damit durch die Nach

l ä s s i g k e it  der Aufsichtsbeamten nicht Unglücke eintreten.

Die Unübersichtlichkeit des Bergwerks, dass nur die Leute, 

die wirklich unten: arbeiten genau Bescheid wissen,was los

i s t , unterstreicht das. Und deswegen h-t  man die Belegschaft  

e :cä c h t i g t , sich darüber zu beklagen.

1892 das Gesetz über die Ausschüsse, das eig entlich  

erste Betriebsrätegesetz . Dort l i e g t  die Quelle der 

späteren. Zum Teil  i s t  die Geschichte mit dem Beiriebs-  

rätegesetz eine reine Nachholung.,Anerkennung der T a r if 

verträge usw. Es war a l le s  längst fäll ig,kam  nur so spät,  

weil man immer glaubte, anderes zu tun zu haben.

Nun,192o war die russische Revolution i s t  voller  I M  

Blüte und überschwemmte uns mit ihrer Ideologie. Die Russen 

hatten keine Gewerkschaften und diese Versäi mnis, die den 

Deutschen einen Vorsprung von 5o Jahrengibt,musste in 

Russland nachgeholt werden,durch den Betriebsverband.
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dass man also von jenen Betrieb ausging, deren Belegschaft
man

mit Sitz und Stimme begabte,und die/Vertrauensleute in ggg 

Betrieben wählen liess» Bas nannte man das Hätesystem .

Sie wissen,diese Uebernahme russischer Noteinrichtungen als  

geistige Lösungsversuche führtebei uns zum Soldatenrätesystem 

und führt du dem Versuch,den Betriebsrat hach russischem 

Muster einzuführen.Dieses Besetz alsohat mm Namen die Ideo

logie von 192o und in den Tatsachen den Ursprung von 189o.

Das Betriebsrätegesetz hat faktisch die Durchführung des 

Gesetzes von 1892 g e l e is te t  * Zweitens gibt es eine Anzahl 

ideologischer Verzierungen,die nun sozial is ieren wollen,  

d.h.die n m nicht mehr die Belegnschaft ermächtigen wollen,  

sondern die die Produktivität des Betriebes verändern wollen.  

Wir Missen unteischeiden: im Arbeitsrecht haben wir es mit 

Betrieben zu tun,in der Unternehmung haben wir zu tun mit 

einer Tätigkeit  für den Markt, Einkauf von Rohstoffen usw.

Bas i s t  im Handelsgesetz zu behandeln.

Das Betriebsrätegesetz von 192o musste dem Betriebs

rat so ein paar Brocken hinwerfen,als ob der Be t r i  ebseat den 

Unternehmer b e g l e i t e t .  Der Betriebsrat hat sich bewährt im 

Betrieb,es kommt aber zu einem Leerlauf beim Zusam engehen 

mit dem Unternehmer. Die Belegschaft  kann nun natürlich  

nicht B e trie bsle ite r  sein,da kann der Unternehmer gleich  

den Laden zumachen.

Sehen wir uns das Betriebsrätegesetz an. Wer gehört zur 

Belegschaft? Das Wort Belegshaft i s t  auch in diesem Gesetz 

noch hicht heimisch,es i s t  zu bedauern,denn man könnte v i e l  

einfacherem formulieren.

Der erste Absatz i s t  einwandfrei. Es i s t  nicht nur 

die Wahrnehmung der Interessen der Arbeitnehmer gen den 

Arbeitgeber, sondern auch die Erfüllung der Betriebszwecke 

wird gefordert.  Produktionsstätte der Urbeitggemeinschaft im 

Sinne der Prodüktivität-der Betriebe. Wir können diesen

Zweck auch anders definieren';



Der Mensch als Arbeitsmann, der §a auf seine Befangenheit 

io der Arbeit angesehen werden muss,diese Arbeitskraft  

a l s o ,s o l l  nun auch eine Stunde am Tage ausnahmsweise zu 

bewusster Mitarbeit gebracht werden,sie s o l l  ausnahmsweise wo 

es nötig i s t , zu Worte kommen. Die ganzen Aufgaben dieses  

Betriebsrätegesetzes lassen sich zusammenfassenin diesem 

Problem der Belegschaft, die an sich stumm arbeitet,zum 

Worte dieser Belegschaft zum Worte zu verhelfen,und dazu 

gehört,dass sie gehört wird,zweitens, dass sie diese Klagen 

vortragen darf,ein Audienzrecht, ein Beschwerderecht,kurzum 

die stumme Kreatur im Menschen s o l l  erlöst  werden zur Prei-  

heitder Kinder Gottes,d-h.sie  s o l l  zurSprache kom men«

Das alte  Wortä zur Sprache bringen hat eine v i e l  umfassen

dere Bedeutung,der ganze Begriff  des Parlamentarischen,der

ganze Begriff  , die ganze Entstehung der Ordnung steckt  
zur

Äsxin dem Worte/Sprache bringen,eine Sprache halten,heist  

eine Beratung,ein Kolloquium halten. Den Zustand des Ar

beit  Kleides, beraten, klagen, zu Gehör bringen zu können, 

das i s t  der Inhalt des §1 des Betriebsrätegesetzes.

Es i s t  beides notwendig,die Wahrnehmung der w irtschaft

lichen Interessen nämlich der. Arbeitnehmer und die Erfüllung  

der Betriebszwecke,damit der Betrieb l ä u f t .  Es muss das Ar

b e it s l e i d  geklagt werden können,so weit es Interesse des Ar

beitnehmer s ist ,a be r  es muss auch schon deswegen ge

schimpft w rden können,damit der Betrieb von zu v i e l  

Schimpfen nicht zugrunde geht. Ein normaler Mensch,muss 

Gelegenheit haben,sich einmal am Tage aussprechen können.

Das i s t  ein objektives Interesse überall dort,wo Measchen 

Zusammenleben in Massen..Was der Mensch tutn,das muss er 

auch besprechen können. ötras^enbahnschaffner z.B.
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die reden die ganze Frühstückspause über von den Wagen, 

die da vorbeifahren. So stark i s t  das Bedürfnis des arbei

tenden Menschen,von dem was während der Arbeit vorgeht,  

zu sprechen. In § 1 i s t  es immer der selbe Vorgang,wo faktisch 

Menschen angesamnelt sind,da braucht es eine geistige  Klär

anlage. Bas i s t  der Zweck des Betriefcsrätegesetzes.

Unter Umstanden kommt diese* Klärunggar nicht dem Betrieb 

zugute, sondern v i e l l e i c h t  den Reichstagswahlen,d.h.,dass  

die gute Stimmung,die da erzeugt wird,sich in allen mögliche 

Dingen äussert, die weit über den Betrieb hinauswirken.

Der Betrieb muss reinlich  gehalten werdendamit er nicht  

dauernd Gase und Gifte in die Öffentlichkeit  hinausschickt.  

Diese Desinfektionsanlage i s t  unbedingt nötig.

Run,dieses zur Sprache bringen i s t  der sinn des Be

triebsrates.  Was draus wird,was die Leitung daraus macht, 

dass die Sache zur Sprache kommt,das steht gar nicht drin.

Es i s t  meistens so,dass der Betriebsrat zur Sprache bringt,  

und dass der Arbeitgeber ihn hören muss. Damit i s t  a l l e s  

schon geschehen. Der B etr ie bs le ite r  müsste ein Narr sein,  

dass er nachdem er gehört hat ,nicht auch Konsequenzen 

zieht.  Wo 5-2o Arbeiter sind,da wird kein Betriebrat ge

wählt , sondern ein Betriebsobmann, ein Vertrauensmann, 

die Vertrauensmänner messen in der Mundart der Arbeiter  

und Angesteiten sprechen.

§8  das i s t  für Deutschland sehr bezeichnend,:die Gewerk

schaften sind 5o Hahre ä l te r  ,a lso  di*  IgXgggggäjO: s o l l  nicht j 

die Gewerkschaft und die Belegschaft kriegen.

§8  Man hat gesagt: dies hi r kommt? dazu, Ihr ble ib t  in 

Eurer alten Macht. So ähnlicnwie bei de Kirchenparagraph,

158o BGB.

§12,2 hier sind noch Unternehmerverteter fluadab-
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strafet juristischen 3 i u e  und Betriebsleiter  zusamen-  

geworfen:wer im Unternehmen Prokura h a t , g i l t  als Betriebs

leitung. Also der Regimentskommandeur i s t  Betriebsleiter  z-B. 

und al le  höheren Stäbe,die gelten auch als Betriebsleitung,  

weil sie noch höer darüber sind,gelten sie nicht als Beleg

schaf t , sonder al s Leitung,auch wenn sie in Wirklichkeit  

gar nichts Zusagen,zu leiten haben. Bas i s t  dann alsd die Gru 

Grucpe der leitenden Angestellten. In §12,2 haben wir die 

Definition des leitenden Angestellten,so wie wir imAnge- 

steiltenversicherungsgesetz die Definition des Angestellten  

haben . Hier die Definition des leitenden Angestellten aus 

Anlass der Spaltung der Betriebsangehörigkeit in Beleg

schaft und Lei tung. Von hier aus kam man auch Rechtssätze  

entwickeln«über Ansprüche beim Konkurs usw.



Vorlesung
ü R B E I T 3 R 3 C H T £

19.Stande 22.Januar 1929.

Wir waren bei dem Betriebsrätegesetz stehen ge

blieben, bei der Einteilung in Belegschalt und Betrieb,  

hatten f e s t g e s t e l l t , dass sich der Begriff  Belegschaft  

erst entwickelt usw. Diese Abschiebung nun der leitenden An

g estell ten  aus der Belegschaft macht sich als V erfiich-  

tungswirkung geltend für die Stellung dieser leitenden 

Angestellten bei anderen Rechtsnormen. Es gibt für die 

Betriebsangehörigen z.B. beim Konkurs ein Pr iv i le g ;  beim 

Konkurs des Arbeitgebers,-  nämlich die Lohnansprüche gelten  

aljb Bevorrechtigte Forderungen beim Konkurs. (Konkurs- 

ordnnng § 61). Da i s t  nah die Frage aufgetaucht: ob diese  

Vorstandsmitglieder eines juris tischen Person dieses  

Vorzugsrecht auch haben sollen. Also nehmen Sie an,der Direk 

tor einer grossen Aktien ge se llsc h aft , der ein Riesengehalt  

hat,ob der nun auch ein Vorzugsrecht haben s o l l  auf den e i 

genen Lohn. Der Lohn wird ein erheblicher Bruchteil des 

Reingewinnes sein. Da Ir-.t man gesagt,e s i s t  unb l l i g , die sen 

Mann im Sinne der Konkursordnung al s Arbeitnehmer zu nehmen 

Denn durch sein grosses Gehalt b le ib t  dann für die anderen 

einfach nichts mehr übrig,da kann einer ei en Betrieb in 

Grund und Boden wirtschaften,und i s t  keineswegs geschädigt.  

Auch hier sieht man,dass innerhalb der Belegschaft diese 

Leute gar nicht zum Ablaufen von Dienstverträgen da sind,  

sondern die Organ, von juris tischen Personen im ^rbeitsrecht  

sind wozu da? Sie haben zwar einen Dienstvertrag geschlossen 

der aber la u tet ,n ic h t  Dienste zu ^ei^ten, sondern Dienste 

zu le i t e n , z u  empfangen,sogar entgegenzunehmen,Empfangs

s t e l le n  für Deienste von anderen darzustellen. Die Rechts

figur des Dienstvertrages besteht- in Sinne des Bürgerlichen



Gesetzbuches,aber der Inhalt i s t  nicht mehr als Dienst

leistung zu verstehen,sondern umgekehrt als Empfänger von 

Diensten. Damit schlägt die Sache in ihr Gegenteil um; 

und ein solcher Generaldirektor i s t  natürlich nicht so wie 

die anderen Arbeitnehmer zu behandeln. In Wirklichkeit  

würde es,gerade wenn er die Forderung hätte,gerade die ande 

ren Arbeitnehmer schädigen durch seinon grossen Lohn.

Ich w il l  hier nur zeigen,dass sich vom Begriff  es leitenden 

Angestellten aus der Wurm bis in das l'ark des bürgerlich-  

rechtlichen Dienstvertrages d u rc hfr isst , der Inhalt schlägt  

in das Gegenteil um.

I n h a l t  der B e l e g s c h a f t  $ 

Arbeiterschaft und Angestellte.  Dass zwei Bäte gebildet  

werden ergibt sich aus der Teilung in Werkstatt und Kontor. 

Die Regelung,was ein Angestellter i s t , i s t  Ja nicht -hi r er

f o lgt  , sondern im ^ngestelltenversicherungsgesetz.

Die organische Bildung innerhalb der Belegschaft i s t  eine 

dreifache.Ueberal- ausgebildet i s t  das mittlere Oragan, 

der Betrie bsrat, bei Betrieben über 2o-. Ein Betriebsob

mann bei Betrieben über 5.§ 15 s e t z t  die Z i f f e r  f e s t .

Dér Betriebsrat muss mindestens aus drei kitgl iedern be

stehen, also ein Kollegium . Wicht der einzelne heisst  

Betriebsrat , sondern M. Mitglied,des Betriebsrates.  Der Be-

vum,genau so wie der Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft  

niemals ein Einzelner ist,sondern immer ein Kollegium.EsI
gibt also keine Frau Be t r i e b s r a t , sondern nur eine Frau 

B etrie bsratsm it gliedl\m

j Das Prinzip der Betriebsratswahl i s t  nun der Pro-

\ o r z . Das i s t  kolossal wichtig,  Er bedeutet die formale 

Gerechtigkeit, isd; ein Abstraktum,weclhes mit der Regio-  

rumgsgewalt eines Kolle^tivums unvereinbar ist.Dadurch 

dass die Engländer z.B.diesen Proporz nicht haben,haben 

sie sich im Parlament eine gute Lehrheit geschaffen.Ent

weder
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die eine Partei i s t  am Puder oder die andere,aber nic^t,  

dass überhaupt niemand regiert!  Bei uns seheitert die gan

ze Ideedes Parlamentes an dieser formalen Gerechtigkeit,  

dass"jeder gggJg zu seinem Hecht kommen s o l l . "  Ein Proporz 

bezieht sich nur auf seine Vertretung im Rat, Weil wir 

ein Beamtenvolk sind,so i s t  bei uns das Ideal: Jeder muss 

v e r t r e t e n s e i  n,Verteten,vertreten,es redet über

haupt keine I'ensch mehr für sich selbst,der 2 ojährige hat 

einen 19jährigen, der ihn v e r t r i t t  , dieser hat wieder einen 

jüngeren 'und so geht das herunter bis zu den Babies! ! 

Dieses Vertretungsprinzip i s t  bei uns ganz missverstanden 

worden.Es v e r t r i t t  ja ein einzelner die Gruppe,die 

hinter ihm s t e h t , aber er v e r t r i t t  nie das Ganze„Damit be

kommt der Betriebsrat unentrinnbar den Charakter einer

Teilfraktion
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Schon iir Vahlprinzip l i e g t  der Fehler.üs i s t  keine 

Volkswshl, h ie r ,Du s o l l s t  regieren,Da s o l l s t  Führer sein,  

sonern hier wird abgestimmt,wieviel  Ansprüche hat jed er 0 

Durch diese Ansprüche wird die Sache individualistisch  

zerhackt. Der Betriebsrat kann nicht die Regierung des 

Betriebes sein,er i s t  immer seinem Wesen nach der 

Leitung des Betriebes beigeordnet,wie al le  Körperschaften 

ir Deutschland. Deswegen heisst es bei uns:wir sitzen uns 

zu Tode jwo die Körperschaften a l le  nach einem abstrakten 

Gerechtigkeitsgefühl indiv id uali st is ch zusammengesetzt 

sind.Alle Deutschen denken hier verfeh lt ,s o  wie sie eine 

Körperschaft bilden,denken sie indiv idu alist isc h. Aber 

dass man einen Betriebsrat wählen könnte,der den Betrieb  

als ganzen vertreten könnte,auf diese Idee kommt man nicht.  

Also hier hat man beü abgeschrieben aus dem t̂.r lame nt ar

me chanismus und hat nun damit die Aussichten des Betriebs

rates,  seine Rolle im Betriebe von vornherein bestimmt, er 

is t  unschädlich.

Ein zweites ProbleraLan hat nicht nur nach dem Pro

porz wählen lassen,sondern aus der ganzen Belegschaft,  

d.h.man hat den Betrieb al s ungegliedertes Ganze genommen 

und daraus gewählt.Lan sucht die Einheit im Lassenhaften 

und nicht im Persönlichen,sondern in dem grossen Bassin 

kriegt jeder ei uelne das Recht f  r seine Fraktion zu 

sprechen., s t a t t  dass man es umgekehrt macht:das Ganze g l i e 

dert in seine natürlichen T e ile .  Der Betrieb z e r f ä l l t  in 

Wirklichkeit in Organe des technischen Arbeitsprozesses. 

äs lag nahe,wenn man den Betrieb verfassen w o ll t e , an di-sen  

Aufbau anzuknüpfen.Das hat man ängstlich vermieden. So 

kann es kommen,dass ein Lann von allen Werkstätten ge 

rn' hlt  wird, blos nicht von seiner eigenen,def gerade dort 

vielleic'">J durchs ;haut i s t , der kann in den Betriebsrat ent-  

sendet werden durch das Vertrauen der anderen.Das is.t etwas 

demagogisches, eine Kapitulation vor der L a s s e ,s ta t t  vor 

der gegliederten Arbeitsmenschheit. Ausdrücklich wird da

rauf v e r z i c h t e t ,



den linzsinen a-LS Vertrauensmann <Mr Grapse,die ihn ar-  

beizsmässig kennt,zu bestellen Ss i s t  hier so,dass der 

Betrieb als nach unten hin in dem Augenblick der Ent

stehung des Gesetzes als die l e t z t e  gegliederte Einheit  

g i l t ,  '-er Po li tiker  , die öffentliche Feinung, sahen 

den Betri .b als die le tzte  Einheit von oben nach unten, 

in der man  üenltenschen verankern konnte«Das Gesetz entstand 

192o, also noch in der In f la t io n ,in  der Ur ruhe,was man damals 

sah,w a r  die Masse auf den Gtraasen,man sah die Vahle rmassen 

e .nerseits und dann die Gewerkschaften.Und in den Betrieben 

hatte man die I êute fest, dort  wollte man sie nun befriedigen 

dann war a l le s  erreicht«Man sah nicht den Menschen in s e i 

nen Betrieb hinein,in seiner eigenen Gleiederung,sondern 

nahm den Betrieb von oben SHIBCIgyM her als die le t z t e  

kleinste Einheit.Da l i e g t  die Grenze des Betriebsrätege-  

setzes.Der Betriebsrat s o l l  Organ des ganzen Betriebes  

sein,verzichtet  aber die Untergliederung des Betriebes  

darzust&llen zu verkörpern. Die Leute sind zwar M i t 

g l i e d e r  des B e t r i e b s r a t e s , a b e r  s i e  g le ie d e r n  n ic h t  den 

B e tr ie b .  Beachten Sie wohl den Unterschied* so v/enig g l i e 

dern sie  den Betriefe wie der Reichs t-gsabgeordne tc  das 

Reich g l i e d e r t .  Wenn s i c  das tüten,dann hat ten wir j a  den 

echten Föderalismus. Also darauf i s t  e in fach v e r s ie h t n t  

worden,der B e tr ie b s r a t  s t e l l t  ein u n i t a r i s c h e s  Prinzip  

klar. Anders i s t  cs in England, dort werden die Leute in den 

ein zelnen  Y/erkstättcn gewühlt, ganz naiv  i s t  man in Eng

land zu diesem System der V e r a n tw o r tl ic h k e it  gekommen, 

jWÜhrcnd bei uns das anonyme System h e r r s c h t 9Ich habe in
i
\
England herungehorcht, - d i e  Leute sind gar n ic h t  a u f ' die

Idee gekommen,dass s i e  es h ä t te n  anders machen können»
\

Dort kann ein Mann, der in se in e r  Y/erkstatt ein l ä c h e r 

l i c h e r  August i s t , n i c h t  gmv.ühlt werden z . 3.  * Das sind.

Dinge,die be-' uns gar kein Echo finden,we:l für die~e
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ginge in uns. rem Denken gar keine Anknüpfangspunkte be

stehen,, Und wenn man es ü b e r a l l  verkehrt macht, warum 

nicht auch h i e r ! !

Unn § 26 f * Die Kompetenz des BetriebsratsorganXes.

(gelesen werden die £ä 2 6 , 2 8 , 3 0 .)

§ 3 0 : die Besprechung hat nicht  ö ffentl ic hen,s ondern  

ver tra ulic he n Charakter. 2» Die S tel lu n g  des A r b e it g e 

bers dazu® Der Arbeitgeber,damit er k o n t r o l l i e r e n  kann,wenn 

die Leute wählend der A r b e i t s z e i t  t a g e n , i s t  zu benach

r i c h t i g e n  .

In § pl  kommt die Sehweise von der Gewcrkschaft her zum 

Asudruck, Die Gewerkschaft b e t r a c h te t  den B e tr ie b s r a t  

a ls  ihr Unterorgan,oder wenigstens a l s  eine S t e l l e , i n  

die s i c  hü ne inwirken kann.Die G-e w ■.. r k s c h ä fte  n kräht  

§ 3 1  betrachten den B e tr ie b s r a t  a ls  ihr Beflexorgan,  

der B e tr ie b s r a t  r e f l e k t i e r t  die g ew crksch aft liehe Verfassun|  

;nur von h i e r  ans i t es zu b e g r e if e n ,d a s s  die B e tr ie b s r ä te  

nic ht  den einzelnen Betrieb von unten her aufbauen s o l l e n ,  

sondern dass der Betrieb a l s  eine Ausbildung, Aus bragiuig, 

Ausformung des Arbeitsmarktes im B e t r i e b s r ä t e g e s e t s  

e rs c h e in t .  D.h. von G- nsen her sind d : e einzelnen B e t r i e 

be die vorübergehenden Aufe nthalt ensorte  der A r b e i t s -  

ünd deswegen werden s i e  vom G-anzcn her,von den
t ä t i g e n .

'Gewerkschaften her, a l s  Tc ' 1 stücke die ses  Arb e i  t s s c h i c k -

■ sals durchblutet .SSX kenn s i e  den B e tr ie b s p a tr ia r c h a lis m u s  

von unten her o r g a n i s i e r t  hätten,dairn wäre gar nicht  zu 

{verstehen,dass überhaupt obere K r ä f t e , die Dgmonen des 

\ o l i t ischon icbens , h i ; • o in g e stürmfenlOXSffiXfcS dürften in  

das Haus,Sendern das w .re a l l e n  gewachsen,was in dem 

Haiks zu v e r t e i l e n  i s t .  Koch in ■ ■ nsc:.,emMM i n i s t e r ” haben 

wir diesen a l t e n  B e g r i f f  der S t e l l  ung im H-use.

ITachi j erseneint also der Betrieb eine vorübergehende

A r b e i t s s t ä t t e  der Benschen a 1
menoCiien.Auch für  den A r b e i t -



geber i s t  darin f e s t g e s e t z t , d a s s  er in den B etr ie bsrat  

s e i : e  Syndici hineinnehnen kann.

Ick erinnere Sie an das Probien der T a r i f f ä h i g k e i t  

:d ss man auf dem krbeitsmarkt kämpfen muss,um t a r i f f ä h i g  

zu werden— ü b e r a ll  seiieil Sie,  dass der Betrieb u nte r — 

wird von dem offenen Leben der G-esamtarbeitersciiaft und 

der G e sautw ir ts chaft . Auf der Arbeit geber  s e i t e  i s t  

die Sydikal is ier u n g  c i n g c f ü h r t . kenn da nun p l ö t z l i c h  

die Syndiki an gereist  kommen und sagen,so geht das n i c h t ,  

wir können das nicht  machen,was nu tzt daun der ganzen 

Patriarchal iemus, wenn der P a tr ia r c h ,d e r  Hausherr,gar  

nic ht  mehr der Z Ö S Z M Z X M t t  Herr in  Haus i s t .

§ 29,2 der Arbeitgeber kann in den Sitzungen des B e t r i e b s 

rates  den V o r s it z  haben. Der Arbeitgeber  i s t  aber nicht  

in Person da,sondern sein S o z i a l s e k r e t ä r , i r g e n d e i n  Maior 

a . D , dadurch wird der B e tr ie b s r a t  schon etwas abgedrängt  

aus seiner V/isht i g k e i t . Es gab f in d ig e  Unt e ne Inzer, in den 

erste n Jahren,die beraumten iznnersu Sitzungen an,und etwas 

e rreic hten s i c  dadurch,nämlich,dass der B e t r ie b s r a t  nie  dazt 

kam.allein zu tagenn,n ie  unter sieb war.

Die Gesell ftsfü hrung des B e t r i e b s r a t e s  i s t  auch 

von oben nach unten hin g e t r o f f e n , s n n ä c h s t  ste ht  da, 

was er im Ganzen macht. Die Voraussetzung,dass der 

B e tr ie b s r a t  überhaupt etwas machen k a n , , i s t  dass er e t 

was e r f ä h r t . P a k t i s c h  hat man in den grösseren Betrieben  

das System der vcrtrcziensleete ausgehaut, d.h.  die Be

t r i e b  sr sr at s m i tg l ie d e r  v e r s c h a f fe n  s ic h  Vertra e n sleu te ,  

die immer informiert sind. Von diesem System hängt ihre  

XIirksamkeit  ab. Das System der Vertrauensl eute  i s t  im 

Gesetz nic h t  erwähnt,nach Dichtungen g e t r e n n t , unterhalb  

des B e t r i e b s r a t e s .

Das zweite System,das System der Sprechstunde,

Th. iot aiioSvUorden11 ic1 wichtig, dass der Betriebsrat



nao'i unten hin sich dauernd informieren kann. § 5 6  er

wehrt diese Tatsaceh ausdrücklich, Während der B etr ie bsrat  

nun nach unter hin sich durch Vertrauensleute und Sprech

et nn ie Information v e r s c h a f f t , i s t  er nach ober das Sprach

rohr, des B e t r i e b e s . Das i s t  seine s ü c h t ig s t e  Funktion,der  

B e tr ie b s r a t  g e n ic s s t  ..in unbedingtes Audionzrecht, . Wodurch 

wird in Don Carlos die Verfassung von Spanien p l ö t z l i c h  

verändert, was sagt der König?: "Der B i t t o r  wird k ü n ft ig  un-  

gemeldet v o r g e la s s e n w.Diese drei Worte bedeuten eine Ver-  

fassungsünderung. Wer das Ohr des Herrschers h a t ,d e r  r e g i e r t  

mit.Darauf kommt es an. Es kann nicht ioder gehört werden, 

das i s t  doch eine F i k t i o n , d a s  z u  glauben . Klagen tut  je d e r .  

Wer seine Klage durchbringt, darauf kommt es an,das i s t  

das Ent scheidende, Das hat man im B e tr ie b s r ä t e g e s e t z  z u 

organisieren ver s u c h t:de r  Bctreiebsrat muss gehört werden.
§ 66  F. Da werden die Aufgaben des B e t r ie b s r a t e s  e r ö r e t e r t . 

l . i leue Arbeit  snethoden, 2 . R e n t a b i l i t ä t  des Betriebes«

Die Teilnahme dn der Leitung der Prodnkti011,das i s t  die 

e i g e n t l i c h e  S o z i a l s i e r u n g - a b e r  das i~ t c : n auf dem Pa

p ie r  stehen geblh ebenes Programm.

§ 6 7  Die R e n t a b i l i t ä t  des Bei r ie b e s  i s t  nic h t  ausschlagge

bend be.' Organisationen wie Stahlhelm, Rot er Frontband, da 

kann man keine R a t s c h l 'g c  entgegennoirnen,ebenso bei k i r c h -  

l i c  ho n,O rganis tio nen,b ei Zeitungen usw. i s t  das ausge

sc hlossen. Auch au sdrücklich bei den Gewerkschaft en finden  

die Z i f f e r n  1 und 2 des §6 6  keine Am/en düng« B le i b t  nur 

übrig der reime Erwerbsbetrieb,da i s t  der Grundsatz der Ten-  

t a b i l i t ä t  auch den B e t r i e b s r a t s m i t g l i e d e r n  ins Gew iusen ge

schrieben.

Jetzt kömmen die anderen,nicht der Produktion,sondern 
der Belegschaft zugewandten Aufgaben. § 66,4 Heute ist
der Arbettsminister
Erlass einer Arbeit

im Sinne der Gewerbeordnung 
oordnung nicht mini 'ter der

für den 

Arbeitgeber
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allein,sondern hier  muss j e t z t  der B e trie bsrat  mitwirken,

Bei Z i f f e r  6 ergaben sich Schwierig keiten,d ie  konnte n m- 

l i c h  so aasgelegt werden,dass bei eine r geschlossenen  

B e tr ie b s r a ts v e r tr e tu n g  die Leute,d ie  nicht  ihrer  Richtung 

angchärten, aus '.evi Betrieb he raus gee ke lt  .worden. Lurch den 

B etr ie bsrat  i s t  j e d e n f a l l s  die G-esinnungsriecherei t e r -  

s f ' r k t  in den Betrieb hincingetrag en worde». Reinigung  

des Betriebes vom B e tr ie b s r a t  her! Der B e tr ie b s r a t  g i l t  nach 

Z i f f e r  7 gegenüber den beiden T e i l r ä t e n  als  übergrodnet#

Die G-ruppenräte sind unter ihjji,er i s t  der Expedient für  die  

Beschwerden derer an den A r b e it s g e b e r *

Hier der Versuch,» aus S o z i a l p o l i t i k  A rb eit sre cht  zu machen, 

eine sehr lockere und unzulängliche Abänderung der reine  

g e w e rbe po lize il ic h en S o z i a l p o l i t i k  durch Heranziehen der 

B e t r i e b s r ä t e . Z i f f e r  8 . So v ie l  ich gesehen habe von der 

T ä t i g k e i t  der G-ewcrbeinspe&toren kann ich nic h t  finden, dass 

da der B e tr ie b s r a t  schon sehr m i t a r b e i t e t , der B e tr ie b s r a t  

hat such daran gar kein so? ches I n te r e s s e ,  w e i l  die A r b e it g e 

ber für die Unfal lv er s ic he ru ng  usw- au ss er o r d en tl ic h  v i i l  

tun,da das gün s tig  für den B e t r i e b , f ü r  die R n t a b i l i t ä t  is t»  

Z i f f e r  9 ®Hi -r wird c ; s.o Rubrik von B e t r i e b s r e i n r i c h t  ungen

vorgesehen,die dem B e tr ie b s r a t  mit anzuvertrauen sind» 

Während a l l e s  andere vorhergehende b is her  7 e r e i nabarungen, 

Beschwerderegelung usw» w a r ,g ib t  es j e t z t  h i e r  Funktionen 

;innerhalb des Betriebes * Die ^ i f f e r  9 i s t  r e a l :  Wo Werkwoh- 

■ hungen sind,wo es Kantinen g i b t , d a  kann n ic h t  nur,sohdern  

s o l l  sogar der Arbeitgeber  den B e t r ie b s r a t  zur Verwaltung

jheranziehen’.

\



ABBE1 E SBS CHT V

2 3 , Januar 1 9 2 9 • 2o. Stande.

Wir kommen zu den Aufgaben dos B e tr ie b s r a te s ,  

zu seinem Einbau in das e i g e n t l i c h e  Arbeiten des B e t r i e b e s - ,  

In §66 wird es im Grossen angeordnet und wir müssen nun 

die Duron:.'.' ru..g von Z i f f e r  3 , 4 , 5 , 6 ,  uns näher anseben.

Die grossen Produktionsaufgaben und in Z i f f e r  8 und 9 die  

Spezialaufgaben U n f a l l  und Wohlfahrtseinrichtungen h ben 

wir beim vorigen Mal g ru n d sä tz l ic h  e r ö r t e r t ,

§ 68 f , Hier i  t der springende Punkt der: der B e tr ie b s r a t  

r e g i e r t  n i c k t , sondern die B e t r i e b s l e i t u n g  ■ übernimmt die  

Ausführung der fefewa gemeinsam von B e t r i e b s l e i t u n g  und B e tr ie  

rat g efa ss te n  Entschlüsse.  Auch wenn die Beschlüsse gernei- 

sam g e f a s s t  worden s i n d , s t e h t  nachher auf der Anordnung:

"Die B e t r i e b s l e i t u n g  ordnet das und das an"• Hur bei der 

Arbeitsordnung,da zeichnet heut der B e t r i e b s r a t ,  Hier i s t  

also ein Paragraph, aus de;. ein ganzes Gesotz geworden i s t ,  

nämlich:über die Entsendung von B e t r i e b s r a t s m i t g l i e d e r n  

in den A u f s i c h t s r a t ' ^ ( 1 5  »Febraur 1 9 2 2 ) , Da sehen -Sie,wie  

es mit der Gesetzgebung zu sein  p f l e g t :  ein Paragraph in  

ei'nem Gesetz muss dann manchmal zun Gesetz wieder e rw e iter t  

werden. Man hat nun , nachdem man sic h s  zwei Jahre über

l e g t  h a t , i n  a l l e  J u r i s t is c h e n  Personen des W i r t s c h a f t s l e 

bens, die einen A u f s i c h t s r a t  haben,ein oder zwei B e t r i e b s 

r a t m i t g l i e d e r  hin e in e n tsan dt.  Die Leute kriegen a l s  Auf

s i c h t  sratmi t g l  ie  der keine Tentieme und es i s t  ihnen eine  

Schweig epfli cht  a u f e r l e g t .  Man kann auch annchmen,dass die  

A u f s i c h t s r a t m i t g l i e d e r  durch ih r  p r i v a t w i r t  SchaftIfcch es 

Inte res  e schon gehalten s i n d ,z u  sch./eigen.Wer Geld„ver
dienen w i l l , d e r  hat keine I n te r e s  e da r a n ,sic h  dasunmöglich

Vorlesung
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zu machen» Hier spricht  sich das Misstrauen gegen den |

Betr ie bsrat  von se it e n  der Arbeit erschaft  aus. Diese Mass-  

ne'/. ie i s t  aber v e r k e h r t , dadurch v/ird a u s d r ü c k l c h  zun Aus. 

druck gebracht, dass das Be t r iebsrjyatsm.it g l  ied nur a ls  

Spion w ir k t ,n ic h t  a l s  M i t a r b e i t e r —  die B e t r i e b s r a t s u i t -  

g l ie d e r  spielen heut eine tra urig e  B o l l e , w e i l  man das 

Schwergewicht der A u fs ic h t s r a ts m it g le d e r  in die Ko; misionen  

(mit Hecht) g e l e g t  hat -d ie  BetriebsratSKXgXMÄSnitglieder  

haben sic h  von vornherein nicht  a l s  Kollegium gedacht,

sondcim. :was verdient  v/ird, das s o l l e n  s i c  he raus bekommen.

Die Spitze  soll1 ausspio niert  v/erdon-so wie man damals 

Hindenburg b e a u f s ic h t ig e n  l i e s s , u n d  M Ä K S W M M M S M^ s ic h  dafür  

in t e r e s s i e r t e , w a s  für eine Suppe er a s s .  Das i s t  n a t ü r l i c h  

unmöglich. Erstens i s t  der,der  nur zusieht  immer ü b e r lü s s i g ,  

und zweitens Y/ird der, der arbeit en w i l l ,  an se in er  Arbeit  

gehindert , Man konnte n a t ü r l i c h  '-üne w ir k l i c h e  S o z i a l i s i e 

rung schaffen,wenn man den Arbeitern z u t r a u t e , dass s ie  

mit r e g i e r t  eil» Dann h ä tte  man ihnen aber auch die Möglichkeit  

eröffnen müssen,genau wie die anderen Tentlerne zu bekommen. | 

Das i s t  aber g e s c h e i t e r t  an dem Misstrauen der A r b e it e r s c h a f t  

gegen ihren eigenen Kührerbestand. " S o z i a l v e r r ä t e r , w i l l  s i c h  

bereichern" usw». Dagegen haben die gewühlten Leute g l e i c h  

g e s a g t:d a s  wollen wir g l e i c h  ver w e ise n ,Ih r  s o l l t  sehen, 

dass wir reine Hände haben,wir tun a l l e s  v ö l l i g i n t e r e s s e n l o s #  

O f f i z i e l l  muss die F ik t io n  ausgegebten werden:7erdie en, er 

werben wollen i s t  an s ic h  u n sin n ig —— es i s t  aber genau so 

ein Trieb wie der Hunger under Durs , das Schaffen und das 

Lieben, es i s t  ein bestimmter V/e enszug in uns Menschen,

Und diese Amputation i s t  ein  -Scha tten des Lebens,eine  

Blutarmut. Und die se r  Satz hat also den ganzen schönen 

Gedanken der Teilnahme der A r b e it e r  an der Produktion, durc 

die Entsendung in den Ansicht sr at  totge sc l i la ge n .  Es i s t  das 

heut eine jja r c e , die Betriebsmit  g l & e de r sind u n g l ü c k l ic h  selbst^
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Ich la s  da einen neuen Rechenschautsbericnt von dem Vor

sitzenden der Crup: sehen m m M H U H  AG-.. .der v ö l l i g  

r e s i g n i e r t e  über seine T ä t i g k e i t  im A u f s i c h t s r a t . Zum 
Schluss sagt er d r a s t i s c h :es kommt auch bei sehr v i e l e n  ander 

eii A u fs ic h t s r a tm itg l ie d e r n  vor, dass es ihnen sauer a u f s t ö s s t , 

nenn sie  etwas V o r b r i n g e n .

Jet et gommt § 71® Dazu i s t  § 2 7  zu l e s e n .  Der B etr ie bsaus

schuss i s t  eine Kommission des B e tr ie b s r a te s  zu Erhöhung 

eben der S c h la g k r a ft .  In § 27 i s t  f e s t g e s e t z t :  Wenn der 

B e trie bsrat  ein Parlament zu werden droht,so muss ein Aus

schuss von fünf M i tg l ie d e rn  e i n g e s e t z t  werden.Also diese  

V e r t r a u l i c h k e i t , die man auch im Reichstag für auswärtige  

Angelegenheit  annimmt, -so  etwas ähnliches i s t  das t"ja auch 

hier,dann dürfen nur die Abgeordneten mdie dem Ausschuss an

gehören, diesen Einweihungen zuhören.

§ 74-das i s t  nun w ir k l i c h  p r a k tisc h  w i c h t i g .  Das i s t  eine  

Bremse für  die Veränderung unter  der B e l e g s c h a f t , durch die 

B e t r i e b s l e i t u n g .  Bei der Entlassung und bei der E in s te l l u n g  

von A r b e it s k r ä f te n  s o l l  der B e t r i e b s r a t  es erfahren.

V/as er nun e i g e n t l i c h  machen s o l l  bei  der E in s t e l l u n g  i s t  

nun nicht  w e ite r  g e s a g t .  Es handelt  s i c h  zunächst nur um 

Verhinderung von Härten bei Entlassung. De?:- B e tr ie b s r a t  

s o l l  darüber wachen,dass die beständige Veränderung der Be

triebsausdehnung , dass die in Rücksicht auf die In te ressen  

der Arbeitnehmer ausgeführt wird. Das wird nun ergänzt durch 

den § 84. Dazu e rs t  noch § 8 l  Rehmen;es müssen R i o h t l i n i e e n9
verein bart  werden Über die E i n s t e l l u n g  . Rur müssen diesen  

R i c h t l i n i e n  vere in b art  werden nicht  mit de;., B e t r i e b s r a t  im 

Ganzen, sondern mit dem A r b e i t e r -  und Äugest . ' . I ltenrat .

Run i s t  e 8 l  a u ssero rdentli c h  c h a r a k t e r i s t i s c h  für  den Zu

stand, unserer Arbeitsr e c h ts iD e n  Satz 2 kann man a l s  S c h i ld

über unser ganze s A r b e it s r e c h t  hängen, nämlich es handelt
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sich bei diesen negativen Richtlinien tun die Herausschälung 
des Menschen als Arbeitskraft schlechthin: ob Jude, ob Christ, 
ob leib ob Hann,ob Deutscher,ob Italiener,es wird der 
Versuch genickt, den Ideiischen als Lastträger schlechthin 
den Betrieb zuzuführen. Es ist an sich eine grandiose Hega_ 
tion,die hier vorliegt* Das Minimum Mensch ist herausgc- 
schält ans den Verkleidungen aller Art-,Es heilst aus
drücklich, dass der Mensch»,mit den Arbeitgeber und Arboitneh. 
mer verhandeln,die Arbeitskraft an sich sein soll.
Hier erkennt map.,wie begründet es ist, dass der soziali
stische Materialismus eingestellt ist,weil es auf die reale 
Arbeitsleistung ankommt ,als Ilaturvorgang,und nicht auf die 
Vorstellung,die der Mensch von sich selbst hat oder die an
dere von ihm haben.Hier ist noch einmal ganz deutlich dieser 
Vorstoss in die ileal&ität,es kommt nicht darauf an,was die 
Gewerkschaft von den Menschen denkt,oder was der Staat denkt, 
sondern es kommt nur auf den Menschen als Arbeitskraft an. 
Dieser ungeheure Vors .oss in die V/irkliclikeit hinein;in die 
Wirklichkeit des Menschen,ganz gleich 30QK ob dr den anderen 
gefällt,oder nicht,: wer arbeitet,der soll auch essen,
Hun weiter § 31,5
Da müssen wir merken: jed.;r Betrieb unterliegt einer grossen 
Einschr"nkung durch des Schwcrbesch 'digtengesetz: Ein
stellung von Kriegsverletzten in den Betrieb,das liegt je. 
deq Betrieb ob, das Hitschleppen eines Behinderten, eines we
niger Arbeitsfähigen. Warum:1.um jede Arbeitskraft auszu- 
nutjzen, 2,on diesen Schwcrboschidigten doch seine Lage nichti
so Yühlen zu lassen,. Hier ist nicht Zeit näher darauf ein- 
sugehen,hior gibt ,45s interes3a n c ml c c htsproblerne,Betriebe, 
die mfehr als 2oä beschäftigen,müssen auf jede weiteren 5o 
einen Schwerbeschädigten aufnehmenusw• Schwerbeschädigte
in Sinne dieses Gesetzes sind Deut sehe,die Kriegsopfer oder
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eines Unfalles oder einer Dienstvesch"dlgung sind, 
und ihre Erwerbsunfähigkeit muss um Wenigstens 5o 1° be
schränkt sein. Hi -rbei nimmt man den Betrieb nun mal 
wirklich als menschliche Einrichtung.
81 4 hi r wird wieder hervorgehoben:der Arbeitgeber allein 
hat die Entscheidung.
§. 82 Einspruchsrecht gegen Yersboss gegen die vereinbarten 
Richtlinien©, Dazu § 83.Z.B. der Arbeitnehmer erfahrt von 
einer Einstellung,erhebt Einspruch dagegen,das wäre ein 
Stahlhelmer.Verhandelt mit demArbeitgeber— Arbeitgeber : 
bitte der ist gar kein Stahlhelm ,weist mir das nach,man 
geht reiter:binnen drei Tagen muss sich der Grap, enrat 
schlüssig werden ob er ans Arbeitsgericht geht. Wenn das 
Arbeitsgericht der Klage stattgibt,dann wird die Einstei“ 
lung gekündigt und zwar nicht es tune sondern es nunc.
§ 84 ergänzt die Sache nach der Seite der Kündigung.
Bei der Einstellung muss der Grus;, enrat selber tätig wer
den bei der Kündigung ist es anders*(Wiederholung des 581)* 
Wichtig ist nun § 86,der entspricht de- § 82* Dem 5 8p - 
entspricht § 87 und 88. Wenn der Arbeitgeber verurteilt 
wird,so kann er nicht ge zwangen werden,den Arbeiter zu be
halten, sondern nun zeigt sic^dass es keine Exekution gibt 
durch die Zusammensetzung des Betriebsrates, es kann der 
Mann nicht in '..cn Betrieb iiineinkomnandiert werden, sondern 
:es kann eine Entsch ädi gungsf gezahlt werden, renn er sich 
entschliesst,den Mann weiter zu beschäftigen,so gilt der 
jMann gar nicht als gekündigt. Umgekehrt:Wenn dem Arbeit
nehmer die Sache zu unsicher war,dann kann er sich eine 
Stelle suchen,die Regelung ist absolut verständlich:hier 
Einstellung,d liegt die Initiative bei den verhandelnden 
Leuten--umgekehrt bei Kündigung handeln sie auf Anrufung des
Heiausgesetzten. Es ist auch bei dem ersten F^̂ .1 so, dass
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dass der Arbeiterrat da nickt aas sich sondern wesen der
seton ?orliandnien Belegschaft vor tellig wird. Das
Hitgl'ed des Betriebsrates,das sich ge; en seine Pflicht her-vergeht,ksnn/ausgesetzt werden aas dem Betriebsrat nach 
§ 39 nhd 4-1. Erstens kann es niederle en sein Amt, zv/ei- 
tens kann es egen gröblicher Verletzung seiner gesetzlichen 
Pflichten uaf Antrag des Arbeitgebers oder ein Viertel der 
Belerchai't, also auch die Belegschaft kann das Erlöschen 
der Hitgliedschaft eines Betriebsrates beschliessen.
§ 4-1 erlaub t sogar die Klage gegen den Betriebsrat im 
Ganzen dem Arbeitnehmer. Das ist eine M. 'ssnahme,die wir 
auch im Bürgerlichen Gc-etzbach haben, auch die G.m.b.H. 
kann aufgelöst werden, die Strafe gegen eine juristische 
Person, Früher war das durchweg- so,man hatte zu grosse 
Angst vor solchen Gebilden, Hier hat man in Betrieb e:'n 
Ventil geschaffen,wenn der Betriebsrat nicht funktioniert. 
Immerhin kann der Betriebsrat nur wegen -gröblicher TCTTX' 
Verletzung seiner gesetzliohen Pflichten aufgelöst werden «g 
Damit erlischt natürlich auch die Zugehörigkeit zum Gruppen- 
rat. Gegenüber dieser Bedrohung; hat nun dieser Arbeit
nehmer den Betriebsratsnitglied rn eine gewissen Immuniä 
f't garantiert,dass sie umgekehrt für die Erfüllung iherer 
ge Sv. t zlchen Pflichten nicht zu leiden brauahhn
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Erfüllt er seine Pflicht,so darf er nicht hcrausesetzt 
v;e: den.Dcr K-Oidigungsschut z des Betriebsratsnitfliedes 
ist dadarch verschärf1, dass der Arbeitgeber nicht e r s t  
kündigen darf,sondern erst muss der Betriebsrat ausdrückl:ch.
2uger;t imrt haben, -nur nicht bei der Kündigang aas wicht igern 
Grunde,der auch nach den Gesetz aas Dienstverhältnis auf
hebt. Berühmter Ball,die Beleidigung. Wenn z.B.ein Betriebs
ratsmitglied im Unmut sagt, sein Chef sei ein Esel
wenn er sagt,er tauge nichts,dann ist die Sache nicht so 
schlimm! Die Praxis &at sich da sehr vorsichtig verhalten, 
wenn der Betriebsrat nun diesem Betriebsratsmitglled als 
unverwendbar nicht zustimmen kann,so kann das Arbeitsge
richt angerufen werden-das Arbeitsrecht fungiert hier wie 
das Vormundschaftsgericht-hier wird das Arbeitsgericht als 
freiwillige Gerichtsbarkeit tätig,nicht als Kl agebehorde.
Das kann dann die Ach lende Zustirmmiig der Betriebserklärung 
durch seinen Spruch eiset sei .Formal ergeht ein Si)ruch , in 
\7ir]-liclikcit ist cs ein Akt der freiwilligen Gerichtsbarkeit. 
§45 f• Die BetriebsvcrsaoüUi.ng als Organ der Belegschaft 
.Die Betriebsversammlung,die vom Betriebsrat oder Arbeit, 
geber einberufen werden kann und die nun die Belegschaft nich 
in abstracto sondern in concreto darstellt,"Die Betriebs
versammlung int ziemlich selten,aber nie zeigt Ihnen die
demokratische Ideologie dienes Gesetze; Zwei Pa will
Ich schnell noch sagen: Wichtig ist erstens,das
sch a f t s v e. r t r e t c r und Sgndiki an den Bet nietsver
teilnehmen können,!i *
4 ]

üoti damit der Betrieb wieder in Schach 
^»halten wTird ben der ganzen Organisation der Arbeitskräfte. 
Und zweitosn, die Bet: icbsvcrsamalung kann Y/üns he und Anträge 
an ĉ en Betriebsrat ricliten-das ist ausserordentlich bescheiden 
Fun gibt es noch:vereinig -cn und Gesamtbetriebsrat.

Gesantbetriebsrat: Wenn in einer Gemeinde oder nahebeieinander 
liegenden Gemeinden mehrere gleicliarti.se oder nach der -DG*—
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t r i e b s g r t  zusa.: -engckbrige» B etriebes in der 

eines Big ent Urners bestehen, so Bann die Erricht m g  eines Ge- 

s a n t b e t r i e j s r a t e s  neben den eia seinen Betriebsrä.ten e r f o l 

gen.

■ 51 Beben den G-e nant'b .triebsrat,der also eine ErgIn
der weiter bestehenden Betriebernte ist, gibt es den
iisanen 3etriebsrat. Der verschlingt die c beiden Ge

bilde  nnd cs b l e i b t  dann nur der gemeinsame Be t r i  ebsrat

übrig©-. Die Ausdrncksweis c  i s t  etnas w i l lk ü r l ic h .B e im  Ge

saratbetrie bsrat bleiben die einzelner Glieder noch d  ̂$
bein geneins an.en Be triobsrat gibt es keine einzelnen Gl i e
der mehr.Das hat grosse Benenberg erlagnt für die Rie s.en-
aerbe nie 8iene n s,Sehnekort, Cru n asw. Manchmal war es von
Interesse f...Ir den Arb ei tgeber einen Ricsmbetiicbsrat SU
haben, der von seinen Lenten ganz 
Betriebsrat nird dadarcri allmühl 
hcrdef‘die IJn; .ittelb■ rted 
Reicht t ag »

v/eit neg i s t . Der gerneinsame 

cli eine bürokratische Be-

leidet da nie bei . dentseken



Vorlesung
ARBEITSBECHTi

/ /  Mŷ Jt

Es bleiben noch zwei Kapitel zu besprechen,das 
eine: nach der Betriebsverfassung bleibt nun die indivi
duelle Rechtslage des einzelnen Arbeitnehmers,nachdem er 
auf dem Markt und nachdem er im Betrieb sein Schikksal 
allein als Mitglied einmal der Arbeitsorganisation,nachdem 
er im Betrieb eingeordnet ist in ein hierarchisches Ganzes 
unter der Leitung und vertreten durch den Betriebsrat, 
nur durch ihn stimmbegabt und gehörfähig,bleibt nun noch 
ein Rest für den Einzelnen. An sich gehen wir im BGB davon 
aus,dass der individuelle Vertrag an der Spitze steht,und 
auch die meisten Arbeitsrechtslehrfcücher sind noch so aufge
baut :1.Reichsverfassung und dann Vertragsrecht, Wir haben 
das nicht bejaht,sondern haben gesagtjzurechtgestutzt in 
der Tretmfthle des Lebens wird der Mensch durch die grossen 
Bewegungen des Marktes und des Betriebes. Und wir haben vom 
Ganzen der Wirtschaft und des Betriebes her alle Rechtssätze 
abgeleitet, fun müssen wir aber an einem §unkte,zu dem wirk
lichen Menschen kommen,zu dem Einzelnen. Was bleibt diesem 
an Individualrechten? Bas meiste wird davon im Dienstvertrag 
abgehandelt. Schlagen Wie einmal das Inhaltsverzeichnis auf. 
unter Arbeitsvertragsrecht versteht der Herausgeber:Refceln 
über Geschäftsfähigkeit,Ehe und Vormundschaft,der Minder
jährige hat im Zweifel immer wieder vom gesetzlichen Vertre. 
ter die Vollmacht,neue Arbeitsverhältnisse einzugehenfusw.(Law.
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Eine Bestimmung möchte ich herausgreifen:das Zeugnisrecht.
Bas Zeugnisrecht sieht auch voraus,dass der Arbeiter immder 
wieder Arbeitsverhältnisse eingehen muss. Die Rechtsfrage 
ist:wann muss das Zeugnis gegeben werden? Wenn der Arbeiter 
den Dienst verlässt oder wenn er sich eine neue Stelle sucht? 
Dann kommt er nämlich mit dem Zeugnis immer zu spät für die 
neue Stelle. In der Zwischenzeit fällt der Mann ins Leere.
Es ist versäumt worden, ins G-esetz auf zunehmen, dassda Zeugnis 
gegeben werden muss,wenn der Arbeiter es b r a u c h t - *  
Jdtzt gibt es das Zeugnis bei der m g X g M f X  Beendigung. Das 
kommt wieder von der Auffassung,des individualen Vertrags
rechts. Langsam hat sich die Judikatur dann umgestellt. Der 
Arbeitgeber muss darauf Rücksicht nehmen,dass der Arbeitnehm 
mer sich ein neues Dienstverhältnis suchen muss. Es gibt kei
ne Rücksicht aus dem einen Vertrag auf den nächsten Vertrag- 
Das ist in § 629 anders ausgedrückt und zwar so,dass es dort 
heisst,es muss Zeit gewährt werden,nicht etwa:für den Ab
schluss eines weiteren Vertrages,sondern zum Aufsuchen eines 
neuen Dienstverhältnisses. Die Sprache ist hier immer kläger 
als der Mensch. Die Wirklichkeit hat den Juristen gezwungen, 
das auszusprechen,was wirkt und nicht was er sich eigentlich, 
hätte denken müssen. Denn dann hätte stehen müssen:9•••.zum 
abschluss eines neuen V e r t r a g e s
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Für den Irbeitmehmer ist eben das Aufsuchen eines anderen 
Dienstverhältnisses wichtig,nicht der formale Abschluss 
des Vertiages. Nicht das Hecht interessiert hier,sondern 
das Tatsächliche. Das Zeugnisrecht von 63o ist durch die 
Praxis mit 629 heut so verzahnt,dass man sich das Zeugnis
recht einbettet in das andere Hecht,eine Stelle sich suchen 
zu dürfen. Nun eine weite? e Bestimmung,die den einzelnen 
Arbeitnehmer nach seinem Betriebsschicksal individualisiert* 
Da3 Küadigungsschutzgesetz,§ 632. (9.Juli 26.) In dieser 
Sammlung hier heisit es nicht Kündigungsschutzgesetz,sondern 
Gesetz über die Frist für die Kündigung von Angestellten.
§2 schafft eine Verlängerung der Kündigungsfrist des Arbeit
gebers. Die Frist für den Arbeitnehmr wird begreiflicher
weise nicht berührt,-aber der alte Angestellt soll nicht 
von heut auf morgen auf die Strasse gesetzt werden . Dieses 
Kündigungsgesetz ist aj ein Minimum,man verbietet die Kün
digung nicht,aberssman lässt sie den Arbeitgeber sich über
legen. Das Gesetz ist aus mehreren Gründen merkwürdig;
1.deswegen,weil hier das Älter geschützt wird:Was man vor 
dem 25.Jahre getan hat,zählt nicht mit. D.H. wir kommen 
wieder zu einer Alterseinteilung,wie es sie schon in Hom 
gab; vor 25 .-Jugend,nach 25; erwachsen .Aach die Besc äf tigungs 
dauer zählt nicht einheitlich,sondern bei 25 Jahren sagt 
man;hier ist ein Einschnitt insofern als vorher die Dinge 
noch nicht letzter Ernst sind. Mir sagte einmal ein erfahre
ner Alter;"Vor dem ?o.Lebensjahre braucht man keinem Mmne 
zu glauben11 .Da hat er noch das Hecht,sich zu wamdeln. So 
schafft hier also das Gesetz eine neue Altersfruppierung.
Das was wir heute dauernd haben,das ist hier einmal für die
Arbeitender Arteitshaltung schon gesetzestechnisch verwertet 
worden:ein und die selbe Arbeit ist etwas ar deres.ob sie ein 
2o- oder ein 3oJähriger tut. Jec:er Mensch arbeitet auf jeder



Altersstufe anders. Un der Schrei heute nach Aenäefung der 
Arbeit bezieht sich gerade darauf,dass der Mensch auf den 
verschi edenen Altersstufen anders arbeitet. Die Arbeit,die
der alte Mensch tut,die muss Zusammenhang haben. Der alte j 
Mensch ist dazu da,ständig,beständig,stetig zu werden and der 
junge Mensch ist dazu da,zu wandern und und sich zu verwan
deln. Im Gesetz hangt das hier mit der Einsicht in die Ge
staltung des Lebens zusammen. Es handelt sich nur um Kündi
gungsfrist ,nicht um Aaste llungsfrist. Wenn ein Mann 25- 
17  Jahre daunterbrochen in e j rem Betrieb gewesen ist, dann 
muss er mindesten 6 Monate Zeit haben,sich ein neues Ar
beitsverhältnis suchen zu dürfen. (Bei Mietsverträgen 
wird oft eine viel hohrea» Kündigungsfrist vereinbart,

Die Sicherung des Mensch n hat noch einen sehr gering 
Grad erreicht.Trotzdem versuchen die Arbeitgeber,das 
setz zu umgehen,indem sie dazwischen kündigen,in ge
wissen Absthndenund dag er:es ist gar kein Vertragsver

worden. Das war das Zeugnisrecht und dar Kümdigungssc' 
des alten Angestellten,wobei alt bedeutet:über 25 Jah 
und langfristig in dem Betrieb tätig gewesen. Das sin1 
die wesentlichen individuellen Arbeitsvertragsnormen.

gen,der leitende Angestellte kann sich Urlaub und Ten
ausbedingen,es gibt Fälle,wo? der Arbeitnehmer der St
ist,wo er allein auf dem Makrt ist,wo er Seltenheitsw> 
hat,aber diese Fälle gehören nicht in das Arbeitsrech
— nur wo Markt und Betrieb das Schicksal des Arbeitne] 
formen,da beschränken sich die die individuellen Best:
gen auf Pensionierung,Urlaub,und Beschäftigungsart. Di 
Entscheidende ist die Umrei^sung der Tätigkeitjwas ha 
ich zu tun4»Bie anderen Normen sind objektiver Natur.

tiirlich kann sich der einzelne Arbeitnehmer a,lles aus'

hältnis on 5jähriger Dauer da,dazwischen war je, gekü:

sehen Sie,wie schwach der Mensch im Recht noch immer
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Die Zeitdauer z.B.hängt nicht vom Einzelnen ah. Aber der 
Unterschied liegt in der, Umfang der Willkür; Bin ich für 
Schreibarbeiten oder für Buchhalterei engagiert. Dagegen: 
wenn ich zum Pförtner gehe,fragewird noch eingestellt?
"Ja”, ich melde mich,nächsten Morgen trete ich an,ganz einer
lei w a s  ich zu tun haben werden. Das ist ein ungelernter 
Arbeitender noch nicht w®issa#was er morgen zu tun haben 
wird. Die untere Grenze der Koneretii^erumg des Arbeitsver- 
hältnisses ist eine Lage*5,in der der Arbeitnehmer schlechter
dings zu jeder beliebigen Punktion im Betrie e herangezogen 
werden darf. Deswegen habe ich im Iadustrierecht die Gremisn 
des Betriebes da gesucht,wo man einen Arbeitnehmer noch ohne 
ihn zu fragen,hinkommandieren kann,wo man will. Wo ich ihn 
nicht zu fragen brauche,ob er einverstanden ist,wenn ich ihn 
eine andere Beschäftigung für heute zu weisen wiii. Wo ich 
hinkommandiert werden kann,ohne gefragt zu werden,da liegt 
die Willkür,die Drektion des Arbeitgebers. Diese Willkür 
ist eine nach oben immer abnehmende. Der Direktor ist nur 
Direktor, Beim Prokuristen ist es schon anders. Es gibt Pro
kuristen, wo der Harne schon eine gewissen Labilität einschl— 
iesst. So geht es weiter nach unten. Der gelernte Arbeiter 
steht sehr viel besser als der untere Kontorangestellte, 
weil er zu einer konkreten Beschäftigung angestellt ist.
Je konkreter das Arbeitsverhältnis,ddsto sicherer ist der 
linzeine gegen die Willkür des Meisters,des leitenden An
gestelltem,des Vorgesetzten. Desto genauer weiss er,was 
ihm passieren kann. Der Monteur ist viel vornehmer als der 
Scbreibgehilfe,weil ihm nichts anderes zugemutet werden kann, 
als Montage zu leisten. Während der Schreibgehilfe womöglich 
jeden Tag einen anderen Herrn hat. Der Momteaer weiss,dass 
er sein eigener Herr ist:Montage auswärts ist ein sehr an
genehmer Röstern,weil man sehr wenig kontrolliert werden kann, 
und Spesen machen kann11 Im dem individuellen Arbeitsvertrag

mi
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mimst die Bezeich.ao.ag der Art der Beschäftigung eine ver
schiedene Stufe ein, spielt eine verschiedene Rolle. Ob apn 
zu dem allgemeinen Schema des Arbeitsvertrages des im Tarif, 
normierten Schemas and durch die objektiven Betriebsbedingung 
gern schematisierten Vertrages,eine Konkretisierung hinzutritt, 
dar macht den Typ des einzelnen Arbeitsvertrages aus.
Es braucht ja nicht über das Arbaitsverhältnis gesagt zu 
werden ausser .-wird eingestellt. Aber von da aus gibt es nun 
ungezählte Varianten,uni clesen bedeuten den ! M  Grad der 
Individualität. Dadurch erobert sich der Eimuelne eine Kon
stante im Betrieb,er hört auf,blos ein der variablen Faktoren 
im Betrieb e zu sein. Es liegt also in der Bestimmung der Ar. 
beitsart oder der Art der Dienstverrichtung,das was man die 
Individualisierung des Arbeitsverh ltnisses im eiauelnen Ar. 
beitsvertrage nennen muss. Der konkrete einuelnen Arbeitsver
trag wird individuell,je nachdem er Be Stimmungen enthält 
über die Art der Verwendung im Betriebe.Sie können sich den» 
ken,dass viele Schwierigkeiten damit daraus erwachsen:ob 
sich der Einzelne die Verwendung im Betrieb zu einem anderen 
Geschäft gefallen lassen muss. Morgens um 9 Uhrmmelden die 
Werkstätten: wir haben so und so viel Ueberschuss,oder so 
und so viel Leute mögig,und mua wird verfügt-,Da sehen 
Sie die Auslieferung der Individualität an die objektiven 
Bedürfnisse des Betriebes. Dagegen kann man sich schützen:
Die meisten Leute gehen m rgens an die selbe Stelle,geniessen 
also den Schutz der. Individualität. Die Studenten z.B.wissen 
,dass sie hier sitzen dürfen,ohne aufpassen zu messen,das 
ist ein ungeheurer Schutz!!- Han gibt es noch einen indivi
duellen Arbeitnehmerschütz,der betrifft nicht das Schicksal
im Hetrieb,simdern beim Austritt aus dem Betriebjd@a Lohn. 
Ausserordentlich merkwürdig für die Gerechtigkeit und die 
wirklic e Konsequenz des liberalen Zeit alters:die erste 
Arbeitsschutzbestimmung:di® Lohmschutzidas gesetz "über die



Beschlagnahme des Lohaes(1869). I).h.gleichzeitig mit der 
Einführung der Gewerbefreiheit wird eine Bestimmung eingefühi$ 
die den Arbeiter verhindert,gegen sich selbst zu. wüten, 
nämlich über seinen eigenen Lohn zu verfügende vor er ihn 
in den Händen hat. In der ersten Maienblüte des Kapitalismus 
hatte der Arbeitnehmer eia Interesse daran,den Arbeitnehmer 
nie aus den Händen zu lassen,im der Kantine hat er die Leute 
in Schulden gestürzt durch Alkohol usw.,dort liess also 
der Arbeitnehmer seinen Lohn * Dem hat man 1869 ein Ende ge
macht. Zu bewundern ist die Konsequenz des Liberalismus,der 
hier über sich selbst hinausgegangen ist.,indem er den Schutz 
des Einzelnen proklamiert hat. Er ist von seinem alten Grund
satz abgegangem: Jeder ist seines Glückes Schmied während 
der Arbeiter als Arbeitskraft arbeitet,darf er sich nicht um 
das bringen,was die Persönlichkeit in ihm allein veranlasst 
hat zu arbeiten:um den Lohn. Ganz richtig ging er hier aus 
von dem Grundbegriff alles Vertrages: dem Kauf. Der Arbeit
nehmer kauft sich 5o JL dadurch,dass er arbeitet. Er ver
kauft seine Arbeit. Die Gegenseitigkeit des Vertrages muss 
verbürgt werden. Ein lETESQÖlZXgÖ Vertrag zwischen selbst
ständigen Personen ist nur da,wenn der Arbeitnehmer nur aussea? 
halb der Fabrik seinen Lohn bekommt,da er innerhalb der Fa
brik gar nicht der Herr Arbeitnehmer,sondern nur Arbeits
kraft ist. Sie sehen:man hatte grosse Schwierigkeiten,den 
B e t r i e b  damals zu sehen,er entsteht damals überhaupt 
erst. S.437,§ 1. » . . bedeutet,dass der Mann,der über die 
Arbeit gebeugt sitzt,keine Gelegenheit hat,frei zu disponie
ren . Dies Aniaspruchgeaommensein durch die Arbeit stundet 
die zivilrechtlichen Anspiüihh«. Es können keine Ansprüche
an ihn gestellt werden,weil er in Anspruch genommen ist. 
D.h.er hat die Inanspruchnahme durch die Arbeit hier gleich 
gestellt dem was er nannte als Inanspruchnahme aus einem Ver
trag e. Dieser Paragraph hat bis heute seinen Dienst getan»
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Alle Verfügungen,die bis dahin über den Arbeitslohn getrof
fen sind,sind angültig. §2,§3; während der Arbeit kann er 
nicht verfügen. . ..amweisen,alle diese Dinge sind angültig.
Dieses G-esetz ist natürlich aasserordentlich sichtig für das 
Verständnis def Stellung des Lohnempfängers im Recht. Er 
wird hier gegen sich selbst heschützt,gegen seine eigene S 
Schwäche.Ihm wird eine Befugniss des Geschäftsfähigen einfach 
entzogen. Er ist gar nicht anbeschränkt geschäftsfähig.Daraus 
folgt auch die Stellungnahme za dem berühmten Erlassproblem 
Ueber die Lohnbeschlagnahme ist man sich einige. Fan tritt 
eine neue Piigar auf. Der Tarifvertrag z .B. setzt 1 £ StuJ.de»- 
lohn fest..der Arbeitnehmer begnügt sich aber mit 80 Pfg. 
ohne za murren. Nun sagen die Gerichte: wenn Du,Arbeitnehmer , 
nach einem halben Jahre kommfct,weil Du jetzt an die Luft 
gesetzt bist und klagst,auf Rückzahlung,dann geht'das nicht, 
Du hast Dich rerschwiegen,Du hast an jedem Sonnabend eirern 
Erlasskertrag abgeschlossen. Du hast zwar den Anspruch,aber 
indem Da stillschweigend anerkennst hast IMXXlXMdurch 
die -k'igur der stillschweigenden Willenserklärung,dadurch hast 
Da verzichtet. Erlassvertrag ist eine bürgerliche Rechtsfigur. 
Jedes Individuum kann erlassen,wenn es geschäftsfähig ist. 
Wenn man da mals(1869) jeden,der in Anspruch genommen ist, 
für selbstständig erklären würde,über den Lohn zu verfügen, 
so wird man auch bei der Aushändigung des Lohnes kaimen Rr- 
lassvertrag konstruieren dürfen,sondern man wird von diesem 
1869er Gesetz schliessen: der Erlassvertrag ist von dem 
Einzelnen,selbst wenn darüber gesprochen worden war,gar 
nicht tu tätigen. Er wäre unwirksam.Das ist heute in dem 
Judikatur leider nicht gemeines Recht,sondern es wird fast 
immer heut d§„r Erlassvertrag zu Grunde gelegt. Zum Schaden 
wird noch der Spott gefügt;das Gericht sagt:für die letzte
Woche darfst Ru den Ueberschuss einkassierem. Das zeigt aber 
nur1 dass man sich nicht dieses Gesetzes zu bedienen versteht.



ABBEITSRECHT §

U .  42's J

Necheiniges zum Arbeitsbertragsrecht. Es ist ein 
G-esetzeseatwurf eines Arbeitsvertragsgesetzes 1923 veröffemt 
licht worden,von dan Kommission,die teil weise die ^eile 
eines Arbeitsgesetzbuches bearbeiten sollte,die zusammen
gesetzt war aus ersten Prkatikein und Theoretikers des Ar
beitsrecht . Es ist aber dort keine Stellung zu den Pro» 
blemen eingemommer worden« Die Einstellung in den Betrieb 
z«B« 9 Dort herrscht mehr der Gegensatz zwischen Sozialisten 
und Lieherallstem,Kollekttovisten und Individualisten,während 
der Betrieb dazwischen liegt. Infolgedessen ist dieser Ar„ 
beitagesetzvertragsentwurf nur Zögernd an die Betriebs- 
Probleme herangegangen. Es sind nur einige andere Di^ge, 
ij e natürlich auch geregelt werden müssen,dort zzr Bpraohe 
gekommen: die Betriebserfindung.d.h.wie es mit der Schöpfer
kraft des einzelnen Arbeitnehmers ist„wenn er besonders dazu 
engagiert ist,etwas eigenes im Betrieb zu erfinden. Wie ist 
es,wenn dieser Mann nun Ideen hat,geniessen sie den Urheber- 
und Patentschutz! Weiter:ein Chemiker würde überhaupt heut 
nicht erfinden können,wenn es nicht die Laboratorien,die 
Tradition, und die ganzen Hinweise gäbt,sodass es dort gleic- 
sam nur einer kleinen Biegung rechts oder links bedarff 

um etwas zu erfinden. — Für den Arbeitsvertaag besteht das 
Problem der Betriebseffindumgser macht diese Erfimung kraft 
seine® Eintretens in dem Betrieb.
2. Das Problem des Betriebst sikos. Ich komme eines Tages 
im die Eabrik;die Leitung ist abgestellt,es kcumt keim

Vorlesung



kein Storm.inÄ Werk. Der Arbeitgeber sagt:bedaure,kanm 
Dir beut keime Arbeit geben. Der Arbeitnehmer klagt» Da muss 
entschieden werden* wer trägt das Risiko? Der Herr des 
Betriebes muss den Schaden tragen, Das wird mtia sehr unge
recht beim Streik. Wenn nun die Sträem ihm nicht zu strömen , 
weil gerade die Arbeiterschaft die Sache lahm legen,si© 
tritt hervor,dass hier die Solidarität des Arbeitnehmers und 
die Haftung des Arbeitgebers kollidieren. Man hat also eine 
Teilung des Betriebsrisikos Voranschlägen:§28des Arbeitsge
setzvertragsentwurfes. Das ist ein$ komplizierte Regelung, 
man halbiert das Risikogman kann auf halben Lohn klagen. 
Wichtig ist nur,d a s s  Ausdrücke:Betriebsleiter und Betriebs
angehörige im solchem Zusammenhang auch im Gesetzesentwurf 
hervortreten und sich aufdrängen. Das sind so einige Punkte 
aus dem Arbeitsvertragsgesetz£,ich halte den Entwurf(Hippold« 
Molitor und....)wie alle Kodifikationen nur geeignet,das 
damals schon Gedachte und Erreichte festzuhalten. Mann soll 
lieber ohne das auskommen und warten,bis die Gedankenarbeit 
neu eingesetzt hat,die sich immer in Kreis dreht,weil man 
immer schnell machen muss,demobil machen UEw.und keine Zeit 
hatte. Jetzt aber setzt ein neues Denken ein. Mit dem Markt 
wurden sie gut ferti ,aber nicht mit den Betriebsproblemen« 
Geschweige denn mit dem Vertragsproblem.

Wir kommen jetzt zu dem letzten Kapitel unserer Vorlesung 
dem Arbeitsgerichtsrese»,d-h-zu den Verfahren ,durch das alle 
diese Ansprüche in die Wirklichkeit überWhitwerdem können, 
wenn der gute Wille der Parteien fehlt. Schlichtungswesen 
regelt die Interessemstreitigkeiten. Das vollzieht sich bei 
dem offenim Krieg der Parteien,die im Chaos miteinander 
leben,nocht. keine Ordnung haben. Hier beim Gericht sind 
wir im Bebiete der Rechtsstreitigkeiten:d.h. Es ist schon 
eine Regelung da$ zwischen den Parteien,wird' nur vom der 
einzelnen Partei nicht realisiert. Das ist erst eine B r r u n -

i
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Bis dahin hatte die Schlichtumgainstasz auch teilweise R 
Rechtsstreitigkeiten za entscheiden. Die Zuständigkeit des 
Arbeitsgerichts bezieht sich aaf alle RechtStreitigkeiten 
aas Tarifverträgen, einzel Arbeitsverträgen and,korz gesagt, 
dem Betriebsrätegesetz. Also der Schlichtangsinstanz wegge- 
nommen sind die Sachen des Betriebsrätegesetzes,die ur- 
sprünglich dorthin gewiesen worden waten,weil man noch keine 
Arbeitsgerichte hatte. §2 üeber die Zuständigkeit« Das Ge
setz tritt 23.Dez#26 in kraft. 1*Juli 27 der Aufbau der Ar
beitsgerichte . Es sind zunächst mal drei Instanzen gegeben: 
Arbeitsgericht,Landesarbeitsgericht,Reichsarbeitsgericht.
Das Arbeitsgericht entspricht der Stufen des Amtsgerichtes, 
es ist aber nicht bei jede:: Amtsgericht ein Arbeitsgericht« 
sondern die Arbeitsgerichte haben eine geringere Zahl.
Das was der alte Amtsrichter sein konnte,die Vertrauensperon 
des Bezirkes,das kann das Arbeitsgericht nicht sein. Die Land
wirtschaft ist geschädigt,die Entfernungen sind zu gross.
Wenn hier ein Knecht vor dem Breslauer Arbeitsgericht klagt 
so sieht man,dass damit furcht ar viel Zeit vergeudet wird.
Es wird auf der einen Seite mehr Geld ausgegeben,aiLs auf der 
and eren Seite gespart wird.
Die Landesarbeitsgerichte entsprechen den Oberlandesgerichten® 
Das Reichsarbeitsgesetz ist in Leipzigjbei den Arbeitsgerich
ten hat man noch kurz vor Toresschluss die Landständigkeit 
des Gerichtes Vorbehalten. Es war nicht möglich,soforot für 
die Arbeitsgericht Reichsrecht zu schaffen. An sich ist alles 
Arbeitsrecht jetzt Reichsrecht. Das ist das eine. Das zweite 
Kennzeichen des Arbeitsgerichtes ist: Die Besetzung erfolgt 
nicht allein von der Justiz,sondern die SozialVerwaltung
des Landes hat auf die Bestellung des Vorsitzenden und der 
Beisitzer Einfluss,und zwar in umgekehrtem Rang. Beim Vor. 
sitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden, f hrt die Justiz, 
bei den Beisitzern wird die Justizbhörde gehört and die

Sozial-



Verwaltungsbehörde wählt. Die Administrative erhielt durch 
ihre Verwaltungsmassmahmea was der Zivilricbter sieht ge
wahres kaum. Di® Stufe ist durchgebildet:nun dringt di® 
Sozialverwaltung in die Sphäre des Gerichtes ein,sie darf 
die Richter für dieses neu entstandene Recht mit bestellen, 
die Justiz i st nicht mehr lebensvoll genug,um diesen Zweig 
äas sich selbst zu betreuen,der Arbeitsrichter wirdnicht alle 
allein mehr vom Justizmiaister erananat,er muss anhören die
Sozialbehörden. Das ist der grosse Konfluxus wieder der so- 
lange getrennten Justiz und Verwaltung. Bei der Bestellung 
des Richters werden sie wieder zusammengeleitet. Das ist 
der Abschluss einer Epoche von 5o Jahren Sozialpolitik.
Die Beisitzer werden aus der Zahl der Arbeitgeber- und Ar

beitnehmer genommen. Damit schliessen sich die Arbeitsgerichte 
an die altem Gewerbe, und Eaufmannsgericht© an,-die waren 
besetzt von Beisitzern aus dem Kaufmanns- und Angestelltea- 
ataad. Das ist auf alle Arbeitsgerichte ausgedehtn. Damit 
sind die Arbeitsgrichte Pairsgerichte. Man soll von seines
gleichen gerichtet werden, :g f i l f i m M ä n M M i m i H S M H i S  ,
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Di» Beisitzer werden von den Gewerkschaften genannt,die 
sollen vorher gehört werden,Die Entscheidung fällt bei den 
Beisitzern sicht die Justizbehörde, ons&erm die höhere Ver
waltungsbehörde, im Eimvernehmern mit dem Präsidenten des 
Landgttztibhtes» Mur das Landesarbeifcsgericht kann seinen Sitz 
auch an einem andere Orte seines Bezirkes haben,als das 
Landgericht,bei dem es ist. An sich ist der Aufbau des 
Landesarbeitsgerichtes ebenso wie der Arbeitsgerichtes,ein 
Vorsitzender,Stellvertretender Vositzender 9ms der Zahl der 
Rechtsgelehrtem und dann die Beisitzer. Hier findec wir 
immer den Ausdruck:aus dem Kreis der Arbeitnehmer und geber, 
Man hat also das Wort Klasse vermieden. Der Arbeitgeber 
braucht ja faktisch gar nicht der Klasse der Arbeitgeber

anzugehören.



Das Wort Kreis hier ist immerhin "beachtenswert.
Erwerbslose dürfen auch Beisitzer sein. Damit ist von
dea Erwerbslosen der Makel genommen,er ist damit vollständig
ei^geglied ert in die Arbeitarmee.
§5 Begriff des Arbeitnehmers. Für uns ist wichtig;1„)die 
Lehrlinge fallen unter die Arbeiter;4as alte Erziehungsver- 
hältmis des Lehrlings zum Meister tritt zurück gegen die 
Einordnung des Lehrlings unter die Arbeitnehmer:di@ Betriebs
angehörigkeit ist heute wichtiger als das Erziehungsverhült- 
nis zum Leiter. An sich ist der Lehrling kein Arbeiter,sonder 
er wird ercogen und ausgebildet. Er will natürlich auch schon 
etwas verdienen,aber das LehrlirgsVerhältnis ist von der 
Künstler- und Bauwerkst att geprägt worden $ trotzdem ist er 
jetzt betriebsangehörig,der Betrieb hat gesiegt. Die Hausge
werbetreibenden sind mit dem Teil ihrer Tätigkeit im Haus, 
die für einen Betrieb draussen geleistet wird$*&Tzum B@- 
t^iebsumfamg erklärt worden. So z,B.die Heimarbeiterinnen.
Sie geltem als betriebsangehörige Arbeitnehmerinnen,auch wenn 
sie zu Haus scheinbar selbstständig arbeiten,wie die Hausfrau. 
Die Betriebszugehörigkeit auch des in seinem eigene® Haus
hält arbeitender! wird dann angenommen,wenn der Betreffende 
nicht über die Produktionsmittel oder Absatzmittel verfügen 
kann. Die ganze Verlagarbeit(hier in Schlesien besonderw 
wichtig bei den Webern),die modernetTextilIndustrie ist ent
standen aus dem Verlag,indem der Händler die Leute ans dem 
Dorfe in die Städte holte,wo die Han lieber in die Fabrik kamen 
§5 Abs.2 M ... M Hier ist ausgedrückt,dass der gesetzliche 
Vertreter,der konkrete Prinzipal nicht aufdi® Seits der Ar
beitnehmer, sondern äm der Front dii Arbeitgeber gehört-

Hoch ein Wort über die Zusammensetzung# des Reichsarbeits
gerichtes. Das Reichsarbeitegericht wird vom Reichsar eits- 
minister zusammen mit dem Reichsjustizminister •frnfcildnt, 
mit Richters und 3 Gelehrten,drei ReichsgerJLchta-

räte und zwei Beisitzer



Also die 5 Richter und das Reichsarbeitericht habea. die Stel
lung der Zivilsenate keim Reichsgericht. Ras Beichsarbeits- 
gericht ist ins ia einer eigentümlichea Weise eingebaut 
ia das Reichsgericht,derart,dass es eine Plenarentscheidung 
gibt,ia der die Zivilsenate mit dem Reichsarbeitsgericht«Be
säten Zusammentreffen® o

ein Einbruch ia die Gerichtsverfassung,indem das Reichsgericht 
plötzlich besteht aus Mitgliedern des RReichsarbeits- und 

Reichsgerichtes. Wie ....,s« steht die Prozeesvertre|umg,die 
Aawaltschaft und dem Druck der Sozialverbäade,das hat zum 
§ 11^1 geführt: d.h.in der untersten Instanz ist der gelehrte 
Jurist nicht befugt a3 s Verteidigeroder KlageVertreter aufzu
treten . Das geht natürlich manchmal nicht. Das ist hier eine 
Konkurrenzfrage.Die Gewerkschaften wollten das Monopol SX3ÖGE 
der Vertretung nicht aus der Hand geben. Wenn die Parteien 
selbst auftreten können und sich verteidigen,so kann man die 
Gewerkschaft als Vormund der Arbeiter begreifen. Es hätte 
aber dann die fakultative Regelung ausgeriicht,dass man ge
sagt hätte:es besteht kein Anwaltzwang,öie Gewerkschaften 
sind prozessbevollmächtigt; § 11 ist keine ganz gerechte Re
gelung. Natürlich wären viele Anwälte bereit,sich als Syndici 
aasteilen zu lasses,um die Vertretung zri bekommen,da hat man. 
aber ausdrücklich gesagt: Juristen dürfen auftreten. A b e r  
wenn sie nebenbei noch eine Auwaltatättigkeit ausüben,dürfen 
sie es niicht. Hieran sieht man,dass das Ganze eia Racheakt 
gegen die Akademiker ist. Diese Regelung ist übrigens nicht 
endgültig,es liegt jetzt schon eia neuer Antrag vor. Es wird 
sich so herausbilden,dass die Anwälte in schwierigen Fällen 
aufgesucht und um Rat gefragt werden und die Gew rkschaften 
gehen dann hin und sagen das,was der Anwalt ihnen eingeprägt 
hat. Wo der Gewerkschaftssekretär Angst hat,geht ®r vorher z\m

Rechtsanwalt.



Der Aufbau des Verfahrens.
Zögernd gleichsam soll jedesmal das Arbeitgericht iu
Gang kommen,stufen weise,ähnlich wie die Schlichtung-
Es soll zuerst eia. Güteverfahrea versucht werden,und zwar j
am bestem ausserhalb des Gerichtes,bei jedem Streitfall. j
was wir beim Beleidiguagsproszess habe». Auch hier soll eia ; zunächst
Güteverfahrea,5QQQD3BQpQEKX ausserhalb,weaa möglich obliga
torisch stattfindes bei dem Vorsitzendem des Arbeitsgericht».; 
Der Vorsitzende(gelehrte Richter) kriegt die Parteien erst 
mal vor .'Wollt Ihr Euch wieder vertragen;und machteinen Ver
gleichsvorschlag. Wenn der Vergleich ih» gelingt,dämm brauchtj 
nicht erst die Kammer zuaammeazukommem,6s wird also eia uage-| 
heures Aufgebot aa Umständen erspart. § 54,55,Schwierigkei
ten der Ueberschrift.§55 ist Auslegung von §4* Der Vorsi
tzende kann auch allein eatseheidea,d.h.die beider. Parteien 
können auf die Amruftumg der gaazea Kammer gemeinsam ver
zichten,dann wird der Richter sozusagen ein vom den Parteien 
gekorener Richte,ad hoc geschlossener Gerichtsvertrag um der , 
Vorsitzemde kann dann allein entscheiden.
2. gelingt das alles nicht,sagt eine Partei:"nein".. ;
ich will meine Beisitzer haben",dasa muss die Kammer zusast- 
meatretet. Der Stolz des Vorsitzendem ist natürlich,so wenig! 
wie möglich Fälle vor die Kammer zu bringen. Die Verhandlung , 
ist möglichst in einem Termin zu Ende zu bringen. §56 Es 
gibt aua da die Berufung und die Revision,das sin eingemar- 
tige Figuran.Das Estscheiden.de ist die SprungreVision,d.h. 
mai kann unmittelbar ans Reichsgericht gehen.
D&t letzte interessante Vorschrift ist die über die Kosten. 
Hie Kosten finden in fewter Summe statt ,cL.h. durch die Län
ge des Verfahrens laufen keine höheren Kosten auf. Wichtig 
ist hier als Grundsatz: Es sollen durch die besonderen Um
stände des Falles die einzelnem Parteien nicht zu Schaden

isehen
kommen. § 12 Auslgleich zw arm und,reich.



Die letzte eingenartige Bestimmung: § lo.
Hier ist »och ein Schiedsgufcachtenvertrag eingefügt.

Das ist ein Gutachten,von Sachverständigen über eine Rechts
frage abgegeben. Es sind das aber eigentlich keine Rechtsfra-j 
gen sondern Tatsachenfragen,Hier bei den Tarifstreitigkeite» - 
handelt es sich meisteras um Interessantereititigkeitem, 
die Lage einer Arbeitskathegorie gegenüber eineer anderen, 
dazu braucht man einen Volkswirt,der Gutachten abgibt.
Ueber gewisse Tatsachen des Wirtschaftsleben lassen wir 
eines tüchtigen Volkswirt ein Gutachten erstatten,und gebem 
diesem Gutachten der Rang eines Beweismittels,das das Ar
beitsgericht als ffrumdlag® seines Urteils annehmen muss.
Und so ist auch der letzte Paragraph,den wir hier vornehme», 
wieder eia Beweis dafür,dass jedes einzelne Arbeitsverhältais 
uud jeder einzelne Arbeitsrechtsstreit abhängig ist von einem 
Urteil der Gesamtlage des Arbeitsmarktes* Im Arbeitsrecht 
kann immer das Einzelne nur als Funktion des Ganzen verstan
den werden.


